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I.  Auftrag (Fragenkatalog)

Der Parlamentarische Beratungsdienst wurde gebeten, zu folgenden Fragen Stellung zu

nehmen:

1. Wie unterscheiden sich

a. das durch Art. 56 Abs. 3 und 4 LV verankerte Recht jedes Abgeordneten auf
Akteneinsicht bei den Behérden und Dienststellen des Landes,

b. das Recht eines jeden auf Einsicht in Akten gegeniber Behdrden und Ein-
richtungen des Landes auf der Grundlage des Akteneinsichts- und Informati-
onszugangsgesetzes (AIG)?,

c. der Informationsanspruch der Presse gemal} 8§ 5 des Pressegesetzes des
Landes Brandenburg (BbgPG)?

hinsichtlich ihres Anspruchsinhalts und Umfangs, des Anspruchsverpflichteten so-
wie der Ausiibung des Rechts (insbesondere auch Bearbeitungs- und Zulassungs-
fristen)?

2. Wie durfen die genannten Anspriche und Rechte insbesondere jeweils unter dem
Gesichtspunkt der Geheimhaltung von schutzbedurftigen 6ffentlichen oder privaten
Interessen eingeschrankt werden. Wann durfen Antrage mit dieser Begriindung zu-
rickgewiesen werden und wie durfen die erhaltenen Informationen verwertet wer-
den?

3. Unter welchen Umstanden darf der Antrag des Abgeordneten auf Aktenvorlage voll-
standig abgelehnt werden? Wie verhalt sich dazu Mdglichkeit, die Aktenvorlage ein-
zuschranken? Neben sonstigen einschrdnkenden MafRnahmen sollen bestehende
Verschwiegenheitspflichten fur bestimmte Personengruppen (z. B. Abgeordnete)
und die Anwendbarkeit der Verschlusssachenordnung des Landtages untersucht
werden.

4. Wie verhalt sich das Recht auf Akteneinsicht des Abgeordneten geman Art. 56

Abs. 3 und 4 zu Unterlagen von Unternehmen in Uberwiegend offentlicher Hand?

Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) vom 10. Mérz 1998 (GVBI. | S. 46), zul. geénd.
durch Gesetz vom 15. Okt. 2013 (GVBI. | Nr. 30).

Pressegesetz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Pressegesetz — BbgPG) vom 13. Mai 1993
(GVBI. | S. 162), zul. geand. durch Gesetz vom 21. Juni 2012 (GVBI. | Nr. 27).
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Ergeben sich aus dem Unternehmensrecht (z. B. Aktiengesetz) Grinde, die zu ei-
ner Verweigerung der Akteneinsicht fihren kénnen3?

5. Kann die Ablehnung eines Antrags auf Akteneinsicht bei Unternehmen, die sich
vollstandig oder Uberwiegend in offentlicher Hand befinden, darauf gestitzt werden,

dass schitzenswerte Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse dies erfordern wirden?

II. Stellungnahme zu Frage 1 und 2:
Die Auskunfts- und Informationsanspriche nach Presserecht, nach dem Akten-
einsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) und nach Art. 56 Abs. 3 und 4
LV im Vergleich
Im Folgenden werden der presserechtliche Auskunftsanspruch nach 8 5 BbgPG, das
Recht auf Akteneinsicht auf der Grundlage des AIG und der Aktenvorlageanspruch des
Abgeordneten nach Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV einander in Gestalt eines strukturellen Ver-

gleichs gegenubergestellt und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin untersucht.

Der presserechtliche Auskunftsanspruch und das Akteneinsichtsrecht nach AIG sind der
zivilgesellschaftlichen Sphare zuzurechnen. Ziel des Landespressegesetzes ist es, die
Presse- und Informationsfreiheit als verfassungsrechtliche Vorgabe und Gesetzgebungs-
auftrag zu konkretisieren, d. h. der Presse die Wahrnehmung ihres von der Verfassung
anerkannten Auftrags, die Offentlichkeit zu informieren, zu ermoglichen. Die Presse (Me-
dien) versorgt (bzw. versorgen) die Gesellschaft mit zuverlassigen Informationen, die ih-
rerseits eine wesentliche Grundlage fur die Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft
darstellen. Sie bedarf hierfiir eines im Grundsatz ungehinderten Zugangs zu Informatio-
nen. Ziel und Zweck des AIG ist es, die demokratischen Beteiligungsrechte des Blrgers
auszuweiten, indem staatliches Handeln fir ihn unmittelbar transparent gemacht wird.
Denn die Ausubung grundrechtlicher Freiheiten und staatsbirgerlicher Rechte hangt auch

davon ab, ob sich der Biirger tiber staatliches Handeln selbst informieren kann.*

Gefragt war erganzend, ob sich aus den Entscheidungen des VG Berlin, Urt. vom 13. Nov. 2013, Az.
VG 2 K 293.12 und Urt. vom 13. Nov. 2013, Az. VG 2 K 41.13 hierzu bedenkenswerte Gesichtspunkte
ergeben. Siehe hierzu Erlauterungen in Fn. 83 und 289.

Siehe dazu auch Kloepfer, Informationsfreiheitsgesetz und Schutz von Betriebs- und Geschéaftsgeheim-
nissen — Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse in verschiedenen Rechtsgebieten und verschiedenen
Kontexten, Rechtsgutachten im Auftrag des Bundesbeauftragten fir den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit, Juni 2011, S. 3, einsehbar unter http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs-
/VortraegeUndArbeitspapiere/GutachtenlFGKloepfer.pdf?___blob=publicationFile [2. Juni 2014].
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Das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gehért hingegen in die staatliche Sphare und
zwar in den Zusammenhang des gewaltenteilig organisierten Staatswesens. Hier gehort

es zum Kreis der Kontrollrechte des Parlaments gegentber der Landesregierung.

Obwonhl diese Anspriche unterschiedliche Entstehungsurspriinge haben, besitzen sie als
Informationsanspriiche einige strukturelle Gemeinsamkeiten. Diese durfen jedoch nicht
dariiber hinwegtduschen, dass zwischen ihnen zugleich erhebliche Unterschiede im Detail
bestehen und zwar vor allen Dingen zwischen dem presserechtlichen Auskunftsanspruch
und dem Recht auf Akteneinsicht einerseits und dem Recht des Abgeordneten auf Akten-

vorlage andererseits.

1. Der presserechtliche Auskunftsanspruch gem. 8 5 Abs. 1 BbgPG

a) Anspruchsinhalt

§ 5 BbgPG begriindet grundsatzlich einen Anspruch auf ,Auskunft.> Der Anspruch bezieht

sich auf Tatsachen, nicht auf Bewertungen und MeinungsaufRerungen.® In welcher Form
und mit welchem Inhalt die Behdrde einem Auskunftsersuchen der Presse nachkommt,
unterliegt keinen starren Regeln, sondern bestimmt sich nach den Anforderungen, die fir
die Erfillung der 6ffentlichen Aufgabe der Presse im Einzelfall notwendig erscheinen.” Die
Behorde kann hierbei unter verschiedenen sachgerechten Modalitdten wéhlen (z. B. Pres-
sekonferenz, amtliche Presseerklarung, das Zurverfigungstellen von schriftlichen Akten-
auszugen und Berichten). Die Auskunftspflicht bezieht sich indes nur auf Vorgange, fur die
die betreffende Behérde zustandig ist oder mit der sie amtlich befasst war.® Da die Behor-
de verpflichtet ist, eine Anfrage vollstandig und wahrheitsgeman zu beantworten,® kann
sich der Auskunftsanspruch nur ausnahmsweise zu einem Anspruch auf Einsichtnahme in
Unterlagen der Behorde verdichten. Dies kann der Fall sein, wenn die begehrte Auskunft
nur in dieser Weise vollstandig und wahrheitsgemaR erteilt werden kann.'® Denn der Aus-

®  Siehe z. B. VG Potsdam, Beschl. 30. Mai 2013, Az. 9 L 34/13, juris, Rn. 10.
® VG Potsdam, Beschl. vom 21. Juli 2009, Az. 12 L 306/09, juris, Rn. 13.

Weberling, in: Handbuch des Presserechts, begriindet von Léffler/Ricker, fortgefiihrt von Ri-
cker/Weberling, 6. Aufl. 2012, 19. Kap. ,Die Ausiibung des Informationsrechts®, Rn. 2.

8 VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, 1 K 3924/13, juris, Rn. 43.
Siehe hierzu mit weiteren Nachweisen Weberling, (Fn. 7), aaO., Rn. 2

1% Siehe z. B. hierzu VG Cottbus, Beschl. vom 15. Jan. 2001, Az. 1 L 783/01, juris, LS 1; VG Potsdam,
Beschl. 30. Mai 2013, Az. 9 L 34/13, juris, Rn. 10.
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kunftsanspruch ist auf die Beantwortung konkreter Fragen, nicht auf einen allgemeinen

Informationszugang gerichtet.*

Der Auskunftsanspruch ist beschrankt auf die bei der Behérde im funktionellen Sinne (da-
zu sogleich unter b) vorhandenen, tatsachlichen Informationen. Die Behérde ist nicht ver-
pflichtet, die gewlnschten Informationen eigens zu beschaffen. Soweit Informationen
durch Untersuchungen erst hergestellt werden, sind sie noch nicht Gegenstand eines
presserechtlichen Auskunftsanspruchs.*? Aus der Beschrankung auf Tatsachen ergibt sich
im Ubrigen, dass innere Tatsachen, wie Motive, Absichten oder Ansichten einzelner Per-
sonen nicht vom Auskunftsanspruch umfasst sind, soweit sie sich nicht im amtlichen Raum

der auskunftsverpflichteten Behérde manifestiert haben.*?

b) Anspruchsverpflichtete

GemaR § 5 BbgPG sind die ,Behdrden” zur Auskunft verpflichtet. § 5 BbgPG unterfallen
damit ohne weiteres die nach aufRen handelnden Organe der Korperschaften, Anstalten
und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts.** Darunter fallt insbesondere auch die Landesre-
gierung als solche. Behérden im Sinne des BbgPG sind zudem auch Gerichte und Staats-
anwaltschaften sowie die Parlamente und ihre Verwaltungen.*® Nicht erforderlich ist hin-
gegen, dass die Behorde im presserechtlichen Sinne mit rechtsverbindlicher Wirkung im
AulRenverhaltnis zum Blrger handelt. So fallt auch die Prufungstatigkeit des Landesrech-
nungshofes als schlicht-hoheitliches Handeln unter den Behérdenbegriff des § 5 BbgPG.*®

1 ove Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 7. Méarz 2014, Az. OVG 6 S 48.13, juris, Rn. 6 ff.

So BVerwG, Urt. vom 20. Mérz 2013, juris, Rn. 30 zum gegeniiber den Bundesbehdrden unmittelbar auf
Art. 5 Abs. 2 Satz 2 GG beruhenden Auskunftsanspruch; siehe zum inhaltlich vergleichbaren landes-
rechtlichen Auskunftsanspruch gem. § 4 Abs. 1 BInPrG VG Berlin, Urt. vom 23. Aug. 2013, Az. 27 K
159.13, juris, Rn. 99.

13 OVG NRW, Urt. vom 23. Mai 1995, Az. 5 A 2875/92, juris, LS 2 und Rn. 22; OVG Saarland, Beschl. vom
27. Juni 2007, 3 Q 164/06, juris, LS 1 und Rn. 16.

Die Auskunftsverpflichtung gegeniiber den Vertretern der Presse trifft wegen des weiten Wortlauts der
Vorschrift grundséatzlich alle Behdrden mit Sitz im Geltungsbereich des Landespressegesetzes unab-
hangig davon, ob es sich um Landes- oder Bundesbehdrden handelt, vgl. dazu OVG NRW, Urt. vom
18. Dez. 2013, Az. 5 A 413/11, juris, Rn. 45; ob sich aus dem Urt. des Bundesverwaltungsgericht vom
20. Feb. 2013 (Az. 6 A 2/12) zum Auskunftsanspruch der Presse gegeniiber dem Bundesnachrichten-
dienst (fehlende Gesetzgebungskompetenz der Lander zur Regelung eines Auskunftsan-
spruchs/verfassungsunmittelbarer Auskunftsanspruch wegen des untétig Bleibens des Bundesgesetz-
gebers) etwas anderes ergeben kdnnte, kann an dieser Stelle nicht vertieft werden.

Soehring, Presserecht. Recherche, Darstellung und Haftung der Medien, 4. Aufl. 2010, § 4 Tz. 18.

®  Siehe dazu OVG NRW, Beschl. vom 4. Jan. 2013, Az. 5 B 1493/12, juris, Rn. 14 zu § 4 Abs. 1 LPresse-
gesetz NRW.

12

14

15
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Keine Behorden im Sinne des Presserechts sind allerdings die staatlichen Rundfunkan-
stalten, jedenfalls sofern es um ihre Programmfreiheit im Sinne der Auswahl, des Inhalts
und der Ausgestaltung des Programms geht.'’ Der &ffentlich-rechtliche Rundfunk ist, trotz
seiner Organisationsform, vielmehr selbst Inhaber des Auskunftsanspruchs.*® Ahnliches
durfte fir die Hochschulen gelten, soweit es um den durch die Wissenschaftsfreiheit ge-
schitzten Bereich von Forschung und Lehre geht. Abzugrenzen ist die ,Behdrde” ansons-
ten von der blof3en ,Dienststelle” wie Abteilungen, Dezernate, Referate, denen als Teil ei-

ner Behorde lediglich ein bestimmter Aufgabenbereich zugeordnet ist.*

Der presserechtliche Behdrdenbegriff umfasst indes nicht nur die Behérde im verwaltungs-
technisch-organisatorischen Sinne. Da die 6ffentliche Hand oftmals aus Zweckmalig-
keitsgesichtspunkten eine privatrechtliche Organisationsform (Gesellschaft mit beschrank-
ter Haftung ,GmbH", Aktiengesellschaft ,AG*) zur Erfullung ihrer Aufgaben wahlt, muss der
presserechtliche Auskunftsanspruch nach einhelliger Meinung in der Rechtsprechung
funktional verstanden werden, um dem ihm zugrunde liegenden Grundrecht der Presse-
freiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG/Art. 19 Abs. 2 Satz 1 LV) gerecht zu werden. Der so ge-
nannte funktionelle Behdrdenbegriff des Landespressegesetzes umfasst daher auch
GmbHs und AGs, sofern diese sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befinden oder von
ihr mehrheitlich beherrscht werden (6ffentliche Unternehmen).?° Es kommt insbesondere
nicht darauf an, ob die Gbertragenen Aufgaben solche sind, die mit der Austibung 6ffentli-
cher Gewalt einhergehen.?* Ebenso wenig ist von Bedeutung, ob ein dffentliches Unter-

nehmen eine Monopolstellung fiir sein Geschéftsfeld innehat oder nicht.??

c) Anspruchsberechtigte

Der Auskunftsanspruch steht nicht jedermann, sondern, wie aus dem Wortlaut schon er-

sichtlich, nur den Vertretern der Presse zu. Wer als Vertreter der Presse gilt, ist durch tele-

7 Siehe dazu ausfiihrlich VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, 1 K 3924/13, juris, Rn. 75 ff.

¥ Siehe z. B. OVG Minster, Urt. vom 9. Feb. 2012, Az. 5 A 166/10, juris, Rn. 27, 28 m. w. N. zu § 4 Abs. 1
LPresseG NRW.

19 Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 10.

% Aus der Rechtsprechung siehe jiingst VG Cottbus, Beschl. vom 19. Sept. 2013, 1 L 219/13, juris,
Rn. 17; Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 10 m. w. N.

2L Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 10 m. w. N.
2 OVG Saarland, Urt. vom 1. April 1998, Az. 8 R 27/96, juris, Rn. 76.
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ologische Auslegung dieses Begriffs zu ermitteln.?® Zu den Vertretern der Presse gehoren
in diesem Sinne Nachrichtenagenturen, Reporter und Redakteure genauso wie freie Jour-
nalisten.?* Ebenso sind der Verleger und der Herausgeber wegen der ihnen fiir die Publi-
kation zustehenden Verantwortung ,Vertreter der Presse“.? Der Vertreter der Presse muss
nicht in eigener Person auftreten, sondern kann auch Mitarbeiter mit Auskunftsersuchen

betrauen.?®

Das Auskunftsrecht steht nicht nur der ,seriésen®, sondern der gesamten Presse zu, mithin
also auch der ,Sensationspresse“ oder auch der Unterhaltungspresse.?’ Wiirde eine aus-
kunftsverpflichtete Behorde ihre Informationen auf eine bestimmte Art der Presse be-

schranken, wiirde sie damit die ihr auferlegte Informationspflicht verletzten.?®

d) Modalitaten des Auskunftsersuchens

aa) Grundsatz: Formloses Auskunftsersuchen

Das Auskunftsverlangen ist als solches an keine bestimmte Form gebunden; es kann auch
miindlich oder fernmiindlich gestellt werden.?® Gibt die Behérde Informationen an die
Presse weiter, z. B. indem konkrete Fragen beantwortet werden oder Unterlagen ausge-
handigt werden, handelt sie weder in der Form noch auf der Grundlage eines Verwal-
tungsaktes.*® Anderes diirfte jedoch gelten, wenn der Auskunftsverpflichtete aufgrund ei-
ner Rechtsprufung zu einer Entscheidung tber die Beantwortung des Auskunftsbegehrens
gelangt. In diesem Fall handelt der Auskunftsverpflichtete in Form eines Verwaltungs-

akts.®!

Das Auskunftsverlangen setzt inhaltlich jedoch sowohl nach dem Wortlaut des § 5 BbgPG

als auch nach seinem Sinn und Zweck voraus, dass der Pressevertreter einen konkreten

2 Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 4.

* \Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 4.

% Siehe z. B. VG Berlin, Beschl. vom 20. Dez. 2012, 27 L 259.12, juris, Rn. 25.
% Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 4.

2’ Zum Ganzen Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn.7, 8.

28

Zum Ganzen Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 7, 8 m. w. N.

% VG Cottbus, Beschl. vom 6. Nov. 2007, 1 L 392/07, juris, Rn. 3; die Behorde kann einen Nachweis der
Anspruchsberechtigung fordern.

% OVG NRW, Urt. vom 23. Mai 1995, Az. 5 A 2875/92, juris, LS 1 und Rn. 3.
¥ VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, Az. 1 K 3924/13, juris, Rn. 37.
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Sachverhalt benennt, zu dem er Informationen wiinscht. 8 5 BbgPG vermittelt insoweit
gerade keinen allgemeinen Informationszugang zur Ausforschung eines Sachverhalts.*?
Die Behorde hat hingegen nicht das Recht, vorab zu prufen, ob die erbetenen Auskinfte
im offentlichen Interesse liegen. Der Pressevertreter ist insbesondere nicht verpflichtet, zu
begriinden, warum er eine bestimmte Auskunft begehrt.** Die Presse entscheidet vielmehr
grundsatzlich selbst, was sie fur wert halt, publizistisch verwertet zu werden. Es liegt auch
in ihrer Hand zu entscheiden, ob an bestimmten Informationen ein tagesaktuelles Interes-
se besteht.** Zuriickgewiesen werden kénnen nur solche Auskunftsersuchen, die ganz
offenbar nicht dazu dienen, publizistisch ausgewertet zu werden, wie z. B. solche zur Be-
friedigung der privaten Neugier oder solche, die nur die eigenen wettbewerblichen Chan-
cen verbessern sollen.*® Auch Auskunftsverlangen (iber Privatangelegenheiten ohne Be-
lang fiir die Offentlichkeit kdnnen zuriickgewiesen werden.*® Der presserechtliche Aus-
kunftsanspruch kann im Wege der Leistungsklage®’ oder, soweit die Behérde in der Form
des Verwaltungsaktes entschieden hat, im Wege der Verpflichtungsklage®® gegen die aus-

kunftsverpflichtete Behérde vor dem Verwaltungsgericht durchgesetzt werden.

bb) Frist

Das BbgPG sieht keine bestimmte Frist vor, innerhalb derer der Anspruch erfillt werden
muss. Der Pressevertreter kann allerdings verlangen, die Informationen ,tagesaktuell* zu
erhalten, um damit auch aktuell die Bevélkerung informieren zu kénnen.* Denn die Pres-

se ist nur dann in der Lage, ihrer fur die freiheitlich demokratische Grundordnung konstitu-

% VG Potsdam, Beschl. vom 30. Mai 2013, Az. 9 L 34/13, juris, Rn. 12; siehe auch VG Berlin, Urt. vom
13. Nov. 2013, Az. 2 K 293.12, juris, Rn. 28 zum Auskunftsanspruch gegeniber Bundesbehdérden.

¥ ove Hamburg, Beschl. vom 4. Okt. 2010, 4 Bf 179/09.Z, juris, Rn. 20 zu § 4 Abs. 2 Nr. 3 HmbPresseG;
in diesem Sinne auch Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 2.

% Siehe dazu VG Wiirzburg, Beschl. vom 17. Feb. 2011, Az. W 7 E.11.88, juris, LS 1.

% VG Berlin, Urt. vom 23. Aug. 2013, Az. 27 K 159.13, juris, Rn. 75; siehe auch OVG Hamburg, Beschl.
vom 4. Okt. 2010, Bf 179/09.Z, juris, Rn. 19.

% VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, 1 K 3924/13, juris, Rn. 50.

3 vgl. etwa VGH Hessen, Urt. vom 23. Feb. 2012, 8 A 1303/11, juris, Rn. 28 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Hess-
PressG.

¥ VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, 1 K 3924/13, juris, Rn. 37.

¥ In diesem Sinne VG Potsdam, Beschl. vom 21. Juli 2009, 12 L 306/09, juris, Rn. 25; vgl. auch OVG
Berlin-Brandenburg, Beschl. 31. Juli 2012, Az. OVG 12 S 95.11, juris, Rn. 12, wo dieses Argument auch
als Anordnungsgrund fiir einen Anordnungsanspruch eines Journalisten auf Akteneinsicht nach dem
AlG verwandt wurde.
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ierenden Aufgabe nachzukommen, wenn auch die Behérden dem Informationsanspruch

zeitnah nachkommen (miissen).*

e) Die Grenzen des Auskunftsersuchens (Verweigerungsgrinde)

Dem durch den Auskunftsanspruch gem. 8 5 Abs. 1 BbgPG konkretisierten Anspruch der
Presse auf Informationen kénnen im Einzelfall 6ffentliche und private Interessen entge-
genstehen, die ebenso wie der Informationsanspruch selbst auf verfassungsrechtlicher
Grundlage beruhen. Sie kbnnen daher den Informationsanspruch einschranken. § 5 Abs. 2
BbgPG nennt hierzu konkretisierend vier Tatbestande (8 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG), auf-
grund derer die auskunftsverpflichtete Behdrde eine Auskunft gegeniliber der Presse ver-
weigern kann. Die Formulierung ,kann* verdeutlicht, dass die Behdrde eine Ermessens-
entscheidung zu treffen hat, falls einer der 8 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG genannten Tatbe-
stande erflllt sein sollte. Sie muss also den ihr gegentiber konkret geltend gemachten
Auskunftsanspruch mit den konkret entgegenstehenden Griinden abwagen. Hierzu muss
sie alle relevanten Gesichtspunkte bertcksichtigen sowie die fir und die gegen eine Aus-
kunftserteilung sprechenden Grinde angemessen gewichten. Die Gerichte sind insoweit
berechtigt, die sachgerechte Austibung des Ermessens auf Ermessensfehler hin zu tber-
prufen. Ein Ermessensfehler in Gestalt eines so genannten Ermessensausfalls lage z. B.
vor, falls die Behtrde angesichts eines konkreten Auskunftsersuchens davon ausgeht, sie
sei ohne Weiteres berechtigt bzw. verpflichtet, die erbetene Auskunft zu verweigern, weil
einer der Tatbestdnde des 8§ 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG vorliegt, ohne eine weitere Abwagung

mit dem Informationsrecht der Presse vorzunehmen.

Die Verweigerungsgrinde des 8 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG enthalten wiederum unbestimmte
Rechtsbegriffe, die ausgelegt werden mussen, wie z. B. das ,uberwiegende o6ffentliche
Interesse” oder das ,schutzwuirdige private Interesse”. Die Auslegung dieser unbestimm-

ten Rechtsbegriffe wird durch die Verwaltungsgerichte vollstandig tberprift.

aa) Schwebendes Verfahren gem. 8 5 Abs. 2 Nr. 1 BbgPG

Die Auskunft kann verweigert werden, soweit sie sich auf ein noch schwebendes Verfah-
ren bezieht (8 5 Abs. 2 Nr. 1 BbgPG). Unter einem Verfahren ist die rechtlich geregelte

0 VG Dresden, Beschl. vom 7. Mai 2009, Az. 5 L 42/09, juris, Rn. 105 zu § 4 SachsPresseG.



Behandlung eines Einzelfalls zu verstehen.** Schwebend ist ein Verfahren, wenn die
rechtlich vorgesehene erste MalRnahme ergriffen, der letzte abschlieRende Akt aber noch
nicht vollzogen ist.** Die Verweigerung einer Auskunft ist wegen der verfassungsrechtlich
geschutzten Pressefreiheit nur bei einer konkreten Gefahrdung zulassig. Der blof3e Hin-
weis auf ein noch nicht abgeschlossenes Verfahren reicht nicht aus.*® Unter einer konkre-
ten Gefahrdung ist die Vereitelung, Erschwerung, Verzégerung oder eine vergleichbare

Beeintrachtigung zu verstehen.**

bb) Vorschriften der Geheimhaltung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG

Auch Vorschriften der Geheimhaltung kénnen einer Auskunft entgegenstehen (8 5 Abs. 2
Nr. 2 BbgPG). Unter ,Vorschriften der Geheimhaltung” sind solche Vorschriften zu verste-
hen, die 6ffentliche Geheimnisse schitzen sollen und zumindest auch auskunftsverpflich-
tete Behdrden zum Adressaten haben. Die Weitergabe der Information muss also der Be-
horde schlechthin untersagt sein (absolute Verschwiegenheitspflicht**). Diejenigen Nor-
men, die nur den einzelnen Bediensteten zur Verschwiegenheit verpflichten (z. B. § 37

BeamtStG, dienstliche Verschwiegenheit), fallen somit nicht darunter.*®

Zu den Geheimhaltungsvorschriften*” in diesem Sinne werden z. B. gezahlt: §§ 93 ff.
StGB, § 353b StGB, § 174 Abs. 2 GVG, § 24 AuRenwirtschaftsgesetz*® sowie die Pflicht
zur Wahrung des Beratungsgeheimnisses nach § 43 DRIG.

Die Qualifizierung eines bestimmten Vorgangs als Verschlusssache aufgrund allgemeiner
Geheimhaltungsvorschriften begriindet hingegen kein Auskunftsverweigerungsrecht der

Behorde. Hinge der presserechtliche Auskunftsanspruch von einer formalen Einstufung als

*1 Siehe VG Berlin, Urt. vom 23. Aug. 2013, Az. 27 K 159.13, juris, Rn. 92 zu § 4 Abs. 2 Nr. 3 BInPrG.
*2 Siehe VG Berlin, Urt. vom 23. Aug. 2013, Az. 27 K 159.13, juris, Rn. 92 zu § 4 Abs. 2 Nr. 3 BInPrG.

*  Siehe OVG NRW, Beschl. vom 4. Jan. 2013, Az. 5 B 1493/13, juris, 40, 41 zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 PresseG
NRW.

*  Siehe VG Berlin, Urt. vom 23. Aug. 2013, Az. 27 K 159.13, juris, Rn. 92 zu § 4 Abs. 2 Nr. 3 BInPrG.
** Siehe dazu BayVGH, Urt. v. 7. Aug. 2006, 7 BV 05.2582, juris, Rn. 39-45.

% Siehe OVG NRW, Beschl. vom 25. Marz 2009, Az. 5 B 2284/08, juris, Rn. 12

*" Siehe auch die Ubersicht bei Weberling, aaO. (Fn. 7), Rn. 10.

8 AuBenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013 (BGBI. | S. 1482).



Verschlusssache ab, hatte es die Behérde in der Hand, durch eine formale Einstufung zu

einem Auskunftsverweigerungsrecht zu gelangen.*®

Auch Geheimhaltungsvorschriften, die personenbezogene Daten oder sonstige private
Geheimnisse schitzen, konnen unter 8 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG fallen. Hierzu zéhlen das
Steuergeheimnis (§ 30 AO)*°, die Geheimhaltung im Verwaltungsverfahren gem. § 30
VwWVIG bzw. im Sozialverwaltungsverfahren gem. § 35 SGB [, die Geheimhaltungspflicht
gem. 88 16, 21 Bundesstatistikgesetz, die Verschwiegenheitspflicht bei der Wahrnehmung
von Personalvertretungsaufgaben gem. 88 10, 101 Abs. 2 BPersVG oder die Verschwie-
genheitspflicht, die mit dem Amt des Datenschutzbeauftragten verbunden ist (§ 23 Abs. 5
BDSG). Geheimhaltungsvorschriften in diesem Sinne kdnnen auch solche Vorschriften
sein, die die Weitergabe von Informationen ausdricklich nur unter bestimmten Umstanden
oder an bestimmte Adressaten zulassen, wie z. B. 88 150, 150a GewO (Auskinfte aus
dem Gewerbezentralregister) und wohl auch § 43 Satz 1 Stasi-Unterlagengesetz®". Die
Regelungen, die bestimmen, welchen Einrichtungen und Verfassungsorganen der Landes-
rechnungshof seine Prifungsergebnisse mitteilt, sind keine Geheimhaltungsvorschriften

im Sinne des Presserechts.>

(1) Nichtoffentliche Beratung und Geheimhaltungsbeschlisse politischer Gremien

8 36 Abs. 2 Satz 2 KVerfBbg, der es der Gemeindevertretung ermdglicht, unter bestimm-
ten Voraussetzungen in nicht6ffentlicher Sitzung zu verhandeln, ist als Verfahrensvor-
schrift keine ,Vorschrift Gber die Geheimhaltung®, die einem Auskunftsersuchen in jedem
Fall entgegengehalten werden kann. Der Behandlung einer Angelegenheit in nichtoffentli-
cher Sitzung kommt lediglich eine indizielle Wirkung zu, dass die Angelegenheit der Ge-
heimhaltung unterliegt.>® Die grundsatzlich auskunftsverpflichtete Gemeinde hat demnach

*  Siehe hierzu z. B. VG Berlin, Beschl. vom 20. Dez. 2012, 27 L 259.12, juris, Rn. 29 zu § 4 Abs. 2 Nr. 1
BInPrG in Bezug auf eine Einstufung durch die Behorde als VS-VERTRAULICH.

®  Siehe z. B. VG Berlin, Urt. vom 23. Aug. 2013, 27 K 159.13, juris, Rn. 80 zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 BInPrG
m. w. N.

L Siehe hierzu OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 28. Okt. 2011, Az. OVG 10 S. 33.11, juris, 16, das
allerdings die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 StUG nicht ausdriicklich unter § 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG
subsumiert, sondern als ,lex specialis* gegenliber dem Auskunftsanspruch der Presse interpretiert.

2 VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, 1 K 3924/13, juris, Rn. 53 ff. zu 8 4 Abs. 2 Nr. 2 PresseG NRW.
VG Cottbus, Beschl. vom 6. Nov. 2007, Az. 1 L 392/07, juris, Rn. 8.
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weiterhin angesichts des konkreten Auskunftsverlangens abzuwagen, ob und inwieweit

Auskulnfte erteilt werden konnen.

Dagegen durfte es sich bei den Geheimhaltungsbeschliissen des Bundestages und der
Landesparlamente um Beschlisse handeln, die aufgrund einer Vorschrift Gber die Ge-
heimhaltung (§ 353b Abs. 2 StGB) ergehen.”

(2) Gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflichten bei Unternehmen der 6ffent-
lichen Hand?
Da unter den funktionellen Behérdenbegriff des Presserechts auch diejenigen Stellen fal-
len, die offentliche Aufgaben in einer Rechtsform des privaten Rechts wahrnehmen, stellt
sich die Frage, inwieweit gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflichten einzelner Or-
gane der Gesellschaft zugleich als Geheimhaltungsvorschrift im Sinne des 8 5 Abs. 2 Nr. 2

BbgPG zu verstehen sind.

So erlegen 88 43, 85 GmbHG dem Geschéftsfilhrer einer GmbH eine (strafbewehrte) Ge-
heimhaltungspflicht hinsichtlich der Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich der Be-
triebs- und Geschaftsgeheimnisse, auf (siehe zu diesem Begriff noch unten unter Ab-
schnitt Il.1.e)cc)(2)). Eine vergleichbare Verschwiegenheitspflicht besteht auch fir die Mit-
glieder des Aufsichtsrats (88 52, 85 GmbHG, 88 93, 116 AktG). Nach Auffassung der
Rechtsprechung handelt es sich jedoch auch bei diesen Vorschriften nicht um umfassend
wirkende Geheimhaltungsvorschriften im Sinne von 8 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG. Sie verpflich-
ten namlich nur einzelne Organe der Gesellschaft, nicht die Gesellschaft der 6ffentlichen
Hand als funktionelle Behérde (Auskunftsverpflichtete) als solche.> Die Auskunftsverwei-
gerung kann deshalb von einem 6ffentlichen Unternehmen nur auf den Tatbestand § 5

Abs. 2 Nr. 3 BbgPG hinsichtlich méglicher schitzenswerter Unternehmensinterna (tiber-

*  Wann ein Geheimhaltungsbeschluss gefasst wird, bestimmt sich nach der Geschéftsordnung. Der Be-

schluss uber die Nichtoffentlichkeit der Sitzung durfte noch kein Geheimhaltungsbeschluss in diesem
Sinne sein, weil damit die Wirkung des § 353b Abs. 2 Nr. 1 StGB nicht hergestellt werden soll.

OVG Hamburg, Beschl. vom 4. Okt. 2010, 4 Bf 179/09.Z, juris, Rn. 33; OVG Berlin-Brandenburg, Be-
schl. vom 7. Méarz 2014, Az. OVG 6 S 48.13, juris, Rn. 21; a. A. Kbhler, Auskunftsanspruch der Presse
gegeniber Unternehmen der 6ffentlichen Hand, NJW 2005, 2337 (2339).

55
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wiegende 6ffentliche und/oder schutzwirdige private Interessen) gestitzt werden (dazu

noch sogleich unter cc)(3)).®

cc) Uberwiegendes offentliches oder schutzwiirdiges privates Interesse gem. § 5 Abs. 2
Nr. 3 BbgPG

(1) Uberwiegendes offentliches Interesse, § 5 Abs. 2 Nr. 3, 1. Alt. BogPG

Die Behorde kann die Auskunft verweigern, wenn dem Auskunftsanspruch ein Uberwie-
gendes offentliches Interesse entgegensteht. Die Sachverhalte, die hierunter fallen, dirf-
ten sehr vielgestaltig sein. Freilich obliegt es der Behorde, nachvollziehbar und plausibel
darzulegen, welches Interesse im Einzelfall h6her zu bewerten ist als der grundsétzlich
erheblich ins Gewicht fallende Informationsanspruch der Presse.>” Werden z. B. mit der
Auskunft Uber Kosten auch Rickschlisse auf bestimmte SicherheitsmaRnahmen zum
Schutz von Leib und Leben bestimmter Personen maoglich, darf die Behorde die Auskunft
verweigern.*® Die Mandatsfreiheit der Landtagsabgeordneten und ihr Schutz vor Beein-
trachtigung wurden von der Rechtsprechung als grundsatzlich zu berticksichtigendes Inte-
resse in einer Fallkonstellation anerkannt, in der es um Ausklnfte des Landesrechnungs-

hofes zur Rechnungspriifung der Fraktionen ging.>®

(2) Schutzwirdiges privates Interesse, 8 5 Abs. 2 Nr. 3, 2. Alt. BbgPG (allgemeines
Personlichkeitsrecht, Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse)
Auch hier gilt, dass nicht bereits jede Verletzung privater Interessen die Behérde zur Ver-
weigerung der Auskunft berechtigt. Weder dem Schutzbedurfnis, das sich beispielsweise
aus dem allgemeinen Personlichkeitsrecht speist, noch der Pressefreiheit ist verfassungs-

rechtlich von vornherein ein Vorrang einzuraumen.®® Ob private Interessen schutzwiirdig

*®  ove Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 7. Marz 2014, Az. OVG 6 S 48.13, juris, Rn. 22, wobei das Ge-
richt in dieser Entscheidung offenlasst, ob sich das 6ffentliche Unternehmen auf 6ffentliche oder private
Interessen stitzen kdnnte.

> Siehe zur Darlegungslast VG Diisseldorf, Urt. vom. 14. Mérz 2014, 1 K 3924/13, juris, Rn. 118.

% vgl. VG Hannover, Beschl. v. 24. Jan. 2012, Az. 6 B 498/12, juris, Rn. 30 ff. zu § 4 Abs. 2 Nr. 3 NPres-
seG.

* VG Dusseldorf, Urt. vom 14. Marz 2014, Az. 1 K 3924/13, juris, Rn. 117.

% vgl. dazu z. B. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 11. Nov. 2010, Az. OVG 10 S 32.10 zu § 4 Abs. 2
Nr. 4 BInPrG, juris, Rn. 8 — Umstande des Suizids einer bekannten Jugendrichterin.
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sind, ist im Wege einer umfassenden Abwagung zwischen dem Informationsinteresse der

Offentlichkeit und den entgegenstehenden privaten Interessen zu ermitteln.®

Als betroffenes privates Interesse, das eine Auskunftsverweigerung rechtfertigen kann, ist
zunachst das allgemeine Persdnlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG /
Art. 10 LV) zu nennen. Fir dieses Recht ist bei der Abwéagung neben dem Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit zu fragen, in welche Sphire des Personlichkeitsrechts — die Offent-
lichkeits-,%* die Privat-, oder die jeweils strengstens zu schiitzende Intimsphére — eingegrif-
fen wird. Daneben ist auch von Bedeutung, inwieweit derjenige, Uber den die Behérde um
Informationen ersucht wird, dies durch eigenes Verhalten veranlasst hat,®® und auch, wel-
che Funktion und Stellung derjenige, Uber den die Presse Auskunft begehrt, im 6ffentli-
chen Leben wahrnimmt.®* Ebenso spielt eine Rolle, welche Schwere die Beeintrachtigung
und ihre Folgen voraussichtlich haben werden. In diesem Zusammenhang, aber auch erst
an dieser Stelle, muss in die Abwagung einflieBen, wie hoch das Interesse der Offentlich-
keit an der Berichterstattung zu gewichten ist. So kdnnen Bereich der privaten Lebensge-
staltung auch Personen des offentlichen Lebens selbst entscheiden, welche Informationen
sie Uber sich preisgeben und welche nicht. Der presserechtliche Auskunftsanspruch ge-

geniiber Behorden findet hier eine Grenze.®®

Als schutzwirdiges privates Interesse kommt auch der Schutz von Betriebs- und Ge-

schaftsgeheimnissen in Betracht.

Der Begriff des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses ist gesetzlich nicht definiert, jedoch

in der hochstrichterlichen Rechtsprechung® konkretisiert worden. Die Betriebs- und Ge-

®  OVG Berlin Brandenburg, Beschl. vom 28. Okt. 2011, OVG 10 S. 33.11, juris, Rn. 25.

82 7u den Persénlichkeitsrechten von Aufsichtsratsmitgliedern (Betroffenheit in der beruflichen und sozia-

len Sphare), die regelméaRig nur einen geringen Schutzbedarf gegeniiber dem Informationsrecht der Of-
fentlichkeit genie3en, VG Potsdam, Beschl. vom 21. Juli 2009, 12 L 306/09, juris, Rn. 21, 22.

% vgl. dazu z. B. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 11. Nov. 2010, Az. OVG 10 S 32.10 zu § 4 Abs. 2
Nr. 4 BInPrG, juris, Rn. 8 — Umstande des Suizids einer bekannten Jugendrichterin.

Vgl. VG Dresden, Beschl. vom 7. Mai 2009, Az. 5 L 42/09, juris, Rn. 102 — herausgehobene Stellung
des Ministerprasidenten.

Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 10. Dez. 2013, Az. OVG 6 S 36.13, juris, Rn. 2 ff. — Asylan-
trag Snowden; vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 11. Nov. 2010, Az. OVG 10 S 32.10, ju-
ris, Rn. 12 mit der Differenzierung hinsichtlich der objektiven Umstande des Suizids einer bekannten
Jugendrichterin und deren privater Motive.

64

65

% vgl. die Definition des Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisses des BGH zu § 17 des Gesetzes gegen

den unlauteren Wettbewerb (UWG), BGH, Urt. vom 10. Mai 1995, 1 StR 764/94, juris, Rn. 12,
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schaftsgeheimnisse werden durch Art. 12 Abs. 1 GG geschutzt. Werden Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnisse vom Staat offengelegt oder verlangt er deren Offenlegung, ist der
Schutzbereich der Berufsfreiheit/unternehmerischen Freiheit betroffen.®’ Auslandische
juristische Personen des privaten Rechts, die sich nicht auf Art. 12 Abs. 1 GG als
Deutschengrundrecht stiitzen kénnen, werden hinsichtlich ihrer Betriebs- und Geschafts-
geheimnisse durch Art. 2 Abs. 1 GG geschiitzt.®®

Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse sind Tatsachen, die

e sich auf einen bestimmten gewerblichen Betrieb beziehen,
e nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und damit nicht offenkundig sind,

e nach dem erkennbaren Willen des Unternehmens geheim gehalten werden sollen

(subjektiver Geheimhaltungswille) und

e hinsichtlich derer die Unternehmen ein (im objektiven Sinne) berechtigtes wirt-

schaftliches Geheimhaltungsinteresse haben.
Diese Voraussetzungen mussen kumulativ vorliegen.

Das Bundesverfassungsgericht erlauterte zudem die méglichen Inhalte dieser Geheimnis-

se naher:

.Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Ge-
schaftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmannisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen
werden etwa Umsatze, Ertragslagen, Geschéftsbiicher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen,
Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwirdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentanmeldungen und
sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezahlt, durch welche die wirtschaftlichen Verhélt-
nisse des Betriebes maRgeblich bestimmt werden kénnen.“®

Ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens nimmt das Verfassungsge-

richt an, wenn die Offenlegung der Information geeignet ist, exklusives kaufméannisches

" BVerfG, Beschl. vom 14. Marz 2006, 1 BvR 2087, 2111/03, www.bverfg.de, Rn. 81 f.

Siehe hierzu VG Berlin, Beschl. vom 20. Dez. 2012, 27 L 259.12, juris, Rn. 32.
BVerfG, Beschl. vom 14. Marz 2006, 1 BvR 2087, 2111/03, www.bverfg.de, Rn. 87.

68
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oder technisches Wissen den Marktkonkurrenten zuganglich zu machen und so die Wett-

bewerbsposition nachhaltig zu beeinflussen.”

Maf3geblich ist somit die — objektiv zu bestimmende — Wettbewerbsrelevanz der betreffen-
den Information. Soweit sich zudem aus den Unterlagen Ruckschlisse auf die Betriebs-
fuhrung, die Wirtschafts- und Marktstrategie, die Kostenkalkulation und die Entgeltgestal-
tung eines Unternehmens ziehen lassen, dirfte regelméafig davon auszugehen sein, dass
ein Betriebs- und Geschéftsgeheimnis vorliegt.”* Wirtschaftlich ,totes* Wissen hingegen,
das fur die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituation unter dem Blickwinkel des Wettbe-
werbsschutzes kaum noch Bedeutung besitzt, geniel3t nicht mehr den Schutz des Be-

triebs- und Geschéftsgeheimnisses.

Auch fur dieses private Interesse gilt, dass seine Schutzwirdigkeit im konkreten Fall im
Wege einer umfassenden Abwagung zwischen dem Informationsinteresse der Offentlich-

keit und den entgegenstehenden privaten Interessen ermittelt werden muss.”

(3) Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse offentlicher Unternehmen?

Im Presserecht hat der Pressevertreter, wie oben unter I.1.b) gezeigt, die Méglichkeit,
seine Fragen unmittelbar beim auskunftsverpflichteten offentlichen Unternehmen zu stel-
len (,Behdrde im funktionellen Sinne®). Entgegenstehende Griinde in Form von Unterneh-
mensgeheimnissen kann das Unternehmen nur nach den Mal3gaben des 8 5 Abs. 2 Nr. 3
BbgPG geltend machen. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das 6ffentliche Unternehmen
in privater Rechtsform hierzu auf eigene schiitzenswerte Betriebs- und Geschaftsgeheim-
nisse als Unternehmensgeheimnisse berufen kann. Teilweise wird davon ausgegangen,
dass diese Rechtsposition auch o6ffentlichen Unternehmen grundsatzlich zustehen kann,

soweit sie wie private Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht am Markt auftreten’®

© BVerfG, Beschl. vom 14. Marz 2006, 1 BvR 2087, 2111/03, www.bverfg.de, Rn. 85; siehe auch VG Ber-
lin, Beschl. vom 20. Dez. 2012, Az. 27 L 259.12, juris, Rn. 33 zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 BInPrG.

™ Siehe hierzu die umfassende Darstellung von Kloepfer, aaO. (Fn. 4).

2 Siehe hierzu BVerwG, Beschl. vom 8. Feb. 2012, Az. 20 F 13/10, juris, Rn. 18.

& Vgl. VG Berlin, Beschl. vom 20. Dez. 2012, 27 L 259.12, juris, Rn. 33 zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 BInPrG.

S0 z. B. offenbar Kohler, Auskunftsanspruch der Presse gegenuber Unternehmen der 6ffentlichen

Hand, NJW 2005, S. 2338 (2339); aus der Rechtsprechung z. B. VG Arnsberg, Urt. vom 30. Jan. 2009,
Az. 12 K 136/08, juris, Rn. 46 zu einer kommunalen Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft; OVG NRW,
Urt. vom 18. Dez. 2013, Az. 5 A 413/11, juris, Rn. 162 zur Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben; ange-

| 20


http://www.bverfg.de/

(siehe ausfuhrlich zu dieser Frage noch unten Abschnitt IV.2.a)bb)). Aber selbst soweit die
Gerichte diese Auffassung zugrunde legen, setzen sie die Darlegungs- und Begrindungs-
anforderungen fr das Vorliegen eines Betriebs und Geschaftsgeheimnisses bei einem
offentlichen Unternehmen sehr hoch an,” so dass in der erforderlichen Abwégung das
Informationsinteresse der Presse im Ergebnis regelmafiig obsiegen durfte. Zudem fuhrt
beispielsweise das OVG Munster hierzu aus, dass das Interesse der 6ffentlichen Hand an
einer Wahrung ihrer Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse im Verhéaltnis zum gegenlaufigen
Interesse an einer demokratischen Kontrolle [hier: durch die Presse] nur begrenzt schiit-

zenswert sei.’®

f)  Verwertung der erlangten Informationen

Der Presseangehorige ist im Rahmen der Rechtsordnung (insbesondere im Rahmen der
publizistischen Sorgfaltspflicht, 8 6 BbgPG) in seiner Entscheidung Uber die Verwertung
der erlangten Informationen frei. Er ist im Ubrigen nicht verpflichtet, die ihm erteilten Aus-

kunfte publizistisch zu verwerten.

2. Das Akteneinsichtsrecht gemald dem Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz (AIG Brandenburg)

a) Anspruchsinhalt und Anspruchsverpflichtete

Vom Anwendungsbereich des Gesetzes sind die Tatigkeiten all jener Stellen im Land
Brandenburg’’ umfasst, die 6ffentliche Verwaltungsaufgaben in den Handlungsformen des
offentlichen Rechts wahrnehmen und die weder der Gesetzgebung noch der Rechtspre-
chung zuzuordnen sind. Die Beschrankung des Anwendungsbereiches auf die Behorden
und Einrichtungen des Landes im Sinne des Dritten Abschnittes des Landesorganisations-

gesetzes und den Gemeinden und Gemeindeverbanden ist mit dem Anderungsgesetz

deutet in OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 7. Marz 2014, OVG 6 S 48.13, juris, LS 2. Rn. 25 zum
Flughafen BER.

> S0 wohl auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 7. Marz 2014, OVG 6 S 48.13, juris, Rn. 25.

® OVG NRW, Urt. vom 18. Dez. 2013, Az. 5 A 413/11, juris, Rn.164.

" Der Zugang zu amtlichen Informationen der Behérden, Organe und Einrichtungen des Bundes richtet

sich entsprechend dessen § 1 nach dem Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bun-
des (Informationsfreiheitsgesetz — IFG) vom 5. Sept. 2005 (BGBI. | S. 2722), zul. geand. durch Gesetz
vom 7. Aug. 2013 (BGBI. | S. 3154); der Zugang zu Informationen, die bei Behérden anderer Lander
vorhanden sind, richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht.
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vom 15. Okt. 2013 zum AIG entfallen.”® Daher unterfallen nunmehr die Kérperschaften,

Anstalten und Stiftungen des Landes dem AIG. Da der Gesetzestext nicht zwischen ,regie-

ren“ und ,verwalten® unterscheidet, sondern nur die anspruchsverpflichteten Behdrden

nennt, unterfallt auch Regierungshandeln dem Anwendungsbereich des Gesetzes.”®

Dennoch ist der Anwendungsbereich des Gesetzes in verschiedener Hinsicht einge-

schrankt.

aa) Bereichsausnahmen

Verschiedene Bereiche der Verwaltung sind von vornherein vom Anwendungsbereich des

AlIG ausgenommen.

Der Anspruch auf Akteneinsicht besteht nicht gegentber der Verfassungsschutzbe-
horde des Landes (8 2 Abs. 5 Nr. 1 AIG). Auf diese Weise ist nicht nur die eigentli-
che Uberwachungstatigkeit dieser Behérde, sondern auch ihr fiskalisches Handeln,
wie z. B. Beschaffungsvorgange, aus dem Anwendungsbereich des AIG herausge-
nommen.®

Er besteht ebenso wenig gegenlber der Rechtsaufsichtsbehdrde tber die privat-
rechtlichen Stiftungen (8 2 Abs. 5 Nr. 3 AIG). Damit soll mittelbar die Autonomie der
beaufsichtigten Stiftungen des privaten Rechts geschiitzt werden.®*

Der Anwendungsbereich erstreckt sich zudem nicht auf juristische Personen des
Privatrechts, wie z. B. landeseigene, kommunale bzw. vom Land oder einer
Kommune beherrschte Unternehmen. Diese erledigen ihre Aufgaben in den
Handlungsformen des Privatrechts, fallen also aus dem Kreis derin § 2 Abs. 1
Satz 1 AIG (,Erledigung in den Handlungsformen des 6ffentlichen Rechts®) benann-

ten Behorden und Einrichtungen heraus.?? Folgerichtig erscheint es insoweit, dass

78

Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur Aufhebung des

Personalausweisgesetzes vom 15. Okt. 2013 (GVBI. | Nr. 30).

79

OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 31. Juli 2012, OVG 12 S 95.11, juris, Rn. 7 zu Unterlagen tber die

Ausgaben fiir Reprasentation und Offentlichkeitsarbeit

80

GesEntwLReg ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur

Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, LT-Drs. 5/6428, Begriindung S. 4.

81

GesEntwLReg ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur

Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, LT-Drs. 5/6428, Begrindung S. 7.

82

Siehe dazu die schriftliche Stellungnahme der Landesbeauftragten fir Datenschutz zur 6ffentlichen

Anhoérung Ausschuss fiir Inneres zum ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszu-

| 22



nach Auffassung des OVG Berlin-Brandenburg auch die Mitglieder der Aufsichtsor-
gane offentlicher Unternehmen nicht dem Auskunftsanspruch gem. 8 2 Abs. 1 AIG
unterfallen, und zwar auch dann nicht, wenn das betreffende Aufsichtsratsmitglied
zur gleichen Zeit das Amt des Ministerprasidenten ausiibt.?®

e Ebenfalls ausgenommen ist die Tatigkeit des kommunalen Prifungsamts beim Mi-
nisterium des Innern sowie der Rechnungsprufungsamter der Landkreise bei den
Landraten, soweit es nicht lediglich um deren Verwaltungsaufgaben geht (8 2 Abs.
1 Satz 2 AIG). Die Finanzkontrolle gegentiber den Kommunen wurde als vergleich-
bar mit der Tatigkeit des Landesrechnungshofes angesehen (Unabhangigkeit und
Weisungsfreiheit) und deshalb nicht dem Akteneinsichtsrecht unterworfen.®

e Der Landesrechnungshof, die Verwaltung des Landtages, die Landesbeauftragten
im Sinne von Art. 74 LV und die Organe der Rechtspflege (Gerichte und Staatsan-
waltschaften) unterliegen dem Recht auf Akteneinsicht nur, soweit sie Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen (8§ 2 Abs. 2 Satz 1 AIG). Ahnliches gilt fir Hochschulen,
Forschungseinrichtungen, zentrale Forschungseinrichtungen, Schulen, Prifungs-
einrichtungen: Bei ihnen besteht das Recht auf Akteneinsicht nur, soweit die ge-
nannten Institutionen nicht im Bereich von Wissenschaft, Forschung, Lehre, Unter-

85 86

richt und Prifung tatig werden. (Der RBB unterliegt, soweit Akteneinsichtsan-

gangsgesetzes und zur Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, GesEntw LReg, LT-Drs. 5/6428 in
Verbindung mit dem ,Gesetz zur Neuregelung des Informationszugangs im Land Brandenburg (Informa-
tionszugangsneuregelungsgesetz)”, Gesetzentwurf der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, LT-Drs.
5/5787, am 7. Marz 2013, P-Al 5/41-1, Anlage 3, S. 3.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 1. April 2014, Az. OVG 12 S 77.13, juris, Rn. 7; anders insoweit
VG Berlin, Urt. Vom 13. Nov. 2013, Az. 2 K 41.13 juris, Rn. 25 zu § 2 Abs. 1 IFG BIn: Der Regierende
Birgermeister von Berlin ist als Aufsichtsratsmitglied auskunftspflichtige Stelle; vgl. auch VG Berlin, Urt.
vom 13. Nov. 2013, Az. 2 K 293.12, juris, Rn. 16 zu § 2 Abs. 1 IFG Bund:
BMVBS/Beteiligungsmanagement ist auskunftspflichtige Stelle.

GesEntwLReg, ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur
Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, LT-Drs. 5/6428, Begrindung S. 3.

Fur die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ergibt sich dies aus der Wissenschaftsfreiheit, siehe
GesEntwLReg, LT-Drs. 5/6428, Begrindung S. 3; fiir Unterricht und Schule dirfte sich dies eher aus
den Aspekten des Datenschutzes ergeben.

Nicht in den Anwendungsbereich des AIG dirften damit z. B. Kooperationsvertrage zwischen einer
Hochschule und einem privaten Unternehmen fallen (Drittmittelvereinbarungen); vgl. dazu z. B. VG
Kdln, Urt. vom 6. Dez. 2012, Az. 13 K 2679/11, Entscheidungsumdruck S. 6 ff. m. w. N. zu § 2 Abs. 3
IFG NRW, Datenbank zu Gerichtsentscheidungen zur Informationsfreiheit der Deutschen Gesellschaft
fur Informationsfreiheit in Kooperation mit der Landesdatenschutzbeauftragten Brandenburg (im Fol-
genden ,Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA"), einsehbar unter http://www.dgif.de.
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spruche aul3erhalb der grundrechtlich geschiitzten Rundfunkfreiheit gegen ihn in
Betracht kommen,®’ dem IFG BIn, vgl. Art. 35 des RBB-Staatsvertrags®®)

e Gegenuber Stellen nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 AlG, deren Zustéandigkeit sich auch auf

andere Bundeslander erstreckt, kann ein Anspruch auf Akteneinsicht nur geltend
gemacht werden, soweit sich die Akten ausschliel3lich auf das Land Brandenburg
beziehen (8§ 2 Abs. 3 AIG).

e Ausgenommen vom Anwendungsbereich des AIG bleiben auch diejenigen Unter-

nehmen in 6ffentlich-rechtlicher Rechtsform, die sich am Wettbewerb beteiligen (8§ 2
Abs. 5 Nr. 3 AlG). Praktisch wirkt sich das vor allem fur Akteneinsichtsanspriiche
gegenuber der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aus. Die ILB ist in
der Rechtsform einer rechtsfahigen Anstalt des 6ffentlichen Rechts errichtet® und
steht, jedenfalls, was ihre Refinanzierungsmoglichkeiten betrifft, mit anderen Kredit-
instituten im Wettbewerb.® Soweit die ILB jedoch ausschlieBlich Férderaufgaben
als Geschaftsbesorger fur das Land Brandenburg wahrnimmt, bleibt sie dem Akten-

einsichtsrecht unterworfen.%!

e Gemal § 2 Abs. 4 AIG sind vom Anwendungsbereich auch diejenigen Akten aus-

genommen, die einem noch laufenden Verfahren zuzuordnen sind. Mit dem Begriff
Jlaufend” ist Uber ein ggf. statthaftes Widerspruchsverfahren hinaus auch ein sich

evtl. daran anschlieRendes gerichtliches Verfahren bis zur Entscheidung des letzt-

87

88

89

90

91

Vgl. hierzu auch die EntschlieBung der 20. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom

24. Juni 2010, Informationsfreiheit bei 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, einsehbar unter
http://www.lda.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=bbo_Ida_sitzungen_dfb_d&_ konf=bb1.c.281
402.de&_aria=ae&_typ=EntschlieBung [12. Juni 2012].

Staatsvertrag Uber die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Lander Berlin und Branden-
burg vom 25. Juni 2002 i. d. F. des Ersten Staatsvertrages zur Anderung des Staatsvertrages (iber die
Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Lander Berlin und Brandenburg vom 30. August/
11. September 2013 (GVBI. | Nr. 41).

Siehe § 1 des Gesetzes Uber die Investitionsbank des Landes Brandenburg i. d. F. der Bek. vom 23. Juli
1996 (GVBI. | S. 258), zul. geand. durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBI. | S.156).

GesEntwLReg ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur
Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, LT-Drs. 5/6428, Begrindung S. 5.

GesEntwLReg ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur
Aufhebung des Personalausweisgesetzes, LT-Drs. 5/6428, Begriindung S. 5; AndA zu diesem GesEntw
(SPD/LINKE), BeschlEmpf Al, LT-Drs. 5/7947, Anlage 3, S. 3.
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instanzlich zustandigen Gerichts einbezogen.®® Ein laufendes Vergabeverfahren

kann zu den laufenden Verfahren gehoren.

bb) Anspruchsinhalt

Der Regelfall des Akteneinsichts- und Informationszugangsrechts ist die Gewahrung von
Einsicht in Unterlagen bzw. deren Herausgabe als Kopie bzw. Datei, soweit der Antragstel-
ler dies beantragt (Wahlrecht des Antragstellers in Bezug auf den Informationszugang, 8§ 7
Abs. 3 AIG). Das Gesetz verpflichtet die Behorde nicht zur erstmaligen Zusammenstellung
von Informationen, sondern lediglich zur Offenlegung bereits vorhandener Informationen.
Informationen sind vorhanden, wenn sie tatsachlich und dauerhaft vorliegen sowie Be-
standteil der Verwaltungsvorgadnge geworden sind. Letzteres bestimmt sich nach den Re-
geln einer ordnungsgemal3en Aktenfuihrung, die der Verwaltung hinsichtlich der Entschei-
dung, was zu den Akten genommen wird, jedoch durchaus Spielrdume erdffnet.®* Nicht
(mehr) vorhandene Akten missen grundsatzlich nicht eigens (wieder-)beschafft werden;
etwas anderes gilt nur, wenn die Akten in Kenntnis der beantragten Akteneinsicht und vor

Einsichtsgewahrung aus der Hand gegeben werden.®

Eine Pflicht zur Beantwortung von Fragen besteht nicht. Soweit an die Stelle des Informa-
tionszugangs die Auskunftserteilung tritt, bezieht sich diese auf den Inhalt der vorhande-
nen Unterlagen. Eine Beschrankung auf eine Auskunftserteilung kommt in Betracht, falls
der Antragsteller damit einverstanden ist (8 7 Abs. 1 Satz 8 AIG) oder falls mehr als 50 An-
trage vorliegen, die auf die gleiche Information gerichtet sind, und die Auskunft auch ohne
Informationstrager verstandlich ist (8 8 Abs. 1 Satz 1 AlIG). Soweit die Gewahrung von Ak-

teneinsicht auch bei weniger als 50 Antragstellern mit unverhaltnisméfig hohem Aufwand

%2 Dazu kann ein Normenkontrollverfahren gem. § 47 VwGO gehéren, siehe VG Potsdam, Urt. vom

10. Sept. 2012, Az. 9 K 1617/11, Entscheidungsumdruck S. 16 (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA,
Fn. 86).

Die Landesbeauftragte fir den Datenschutz und fuir das Recht auf Akteneinsicht (Brandenburg), Akten-
einsichts- und Informationszugangsgesetz — Anwendungshinweise —, 4. Aufl. Mai 2012 (im Folgenden
~LAnwendungshinweise LDA"), Anwendungshinweise LDA, S. 42.

9 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 2. Okt. 2007, Az. OVG 12 B 9.07, OVG 12 B 9/07, juris, Rn. 32
zu § 3Abs. 1 Satz 1 IFG Bin.

% vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 2. Okt. 2007, Az. OVG 12 B 9.07, OVG 12 B 9/07, juris, Rn. 37
zu 8 3 Abs. 1 Satz 1 IFG BIn.

93

| 25



verbunden wére (§ 8 Abs. 1 Satz 2 AIG) besteht ebenfalls nur ein Anspruch auf Auskunft.*
Die Behorde darf sich auf3erdem dann auf eine Auskunftserteilung gegeniber einem Ein-
sichtsbegehren beschranken, wenn die Aussonderung schutzbedirftiger Aktenteile und
Einzeldaten mit einem unverhéaltnismaligen Aufwand verbunden ware (8 6 Abs. 2 Satz 2
AlG).*" Mit Blick auf den Grundsatz des freien Zugangs zu amtlichen Informationen ist die-

ser einschrankende Tatbestand jedoch eng auszulegen.®®

cc) Verhaltnis zu anderen Vorschriften

Im Falle eines noch laufenden Verfahrens wird bis zu einer bestands- oder rechtskraftigen
Entscheidung gemal der ausdriicklichen Anordnung in 8 2 Abs. 4 AlG nur Akteneinsicht
nach den Vorschriften der entsprechenden Verfahrensordnung gewéhrt. Dies bezieht das
gerichtliche Verfahren bis zur Entscheidung des letztinstanzlichen Gerichts hiertiber mit
ein.®

Im Ubrigen gehen die spezielleren Regelungen des Umweltinformationsgesetzes*® und
des Verbraucherinformationsgesetzes*®?, die sich ebenso wie das AIG an jedermann wen-
den, dem Anspruch gemalf AIG vor, soweit der Anwendungsbereich der spezielleren Ge-

setze eroffnet ist.

Hingegen finden die Vorschriften des BbgPG und des AIG nebeneinander Anwendung.
Denn das BbgPG richtet sich nicht an einen unbeschrankten Personenkreis, sondern nur

an Vertreter der Presse und vermittelt grundsatzlich nur einen Anspruch auf Auskunft.*%?

% Damit durfte gemeint sein, dass sich der unverhéltnisméaRig hohe Aufwand (dennoch) aus der grofl3en

Zahl der gleichartigen Antrdge ergeben muss.

9 Zur Begrenzung des Arguments des unzumutbaren Aufwands nur auf die Aussonderung siehe auch VG

Potsdam, Urt. vom 24. Okt. 2012, Az. 9 K 445/10, Entscheidungsumdruck S. 13, (Entscheidungsdaten-
bank DGIF/LDA, Fn. 86).

% ovG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 31. Juli 2012, Az. OVG 12 S 95.11, juris, Rn. 10.

9 GesEntwLReg ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur

Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, LT-Drs. 5/6428, Begrindung S. 4.

19 Umweltinformationsgesetz des Landes Brandenburg (BbgUIG) vom 26. Marz 2007 (GVBL. | S. 74), zul.
geand. durch Gesetz vom 19. Dez. 2008 (GVBI. | S. 369).

101 Verbraucherinformationsgesetz i. d. F. der Bek. vom 17. Oktober 2012 (BGBI. | S. 2166, 2725), zul.
geand. durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154).

192 G Potsdam, Beschl. vom 14. Dez. 2012, Az. 9 L 911/12, Entscheidungsumdruck S. 4 (Entscheidungs-
datenbank DGIF/LDA, Fn. 86).
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b) Anspruchsberechtigte

Jeder hat nach dem AIG das Recht auf Einsicht in Akten, soweit nicht tberwiegende 6f-
fentliche oder private Interessen nach 88 4 und 5 AlG entgegenstehen oder andere
Rechtsvorschriften bereichsspezifische Regelungen fir einen unbeschréankten Personen-
kreis enthalten.'® Zu den Antragsberechtigten zéhlen sowohl natiirliche Personen als
auch Personenzusammenschlisse, juristische Personen des Privatrechts und Personen-
vereinigungen (vgl. Art. 21 Abs. 3 und 4 LV).'* Ein rechtliches oder berechtigtes Interesse
(Offenbarungsinteresse) muss der Antragssteller grundsatzlich nicht geltend machen, das
Motiv seines Begehrens braucht er nicht zu nennen.'®®> Ausnahmen hierzu bilden die Tat-
bestande des § 4 Abs. 2 und des § 5Abs. 1 Satz 1 Nr. 1i. V. m 8 5 Abs. 1 Satz 2 AIG, bei
denen die Behorde das Offenbarungsinteresse mit Verweigerungsgrinden abzuwégen
hat. Hier trifft den Antragsteller ggf. eine Darlegungsobliegenheit in Hinblick auf sein Of-

fenbarungsinteresse (8 6 Abs. 1 Satz 2 AlG, siehe dazu noch sogleich).

c) Modalitaten des Auskunftsersuchens

aa) Antragsverfahren

Der Antragsteller hat verschiedene Verfahrensbestimmungen zu beachten: Der Antrag
muss schriftlich oder elektronisch an die aktenfihrende Behorde gestellt werden. Das ist
diejenige Behorde, die die begehrten Unterlagen tatséchlich und dauerhaft vorhalt und mit
ihnen arbeitet. Auf gesetzliche Zustandigkeiten kommt es hingegen nicht an. Denn ande-
renfalls entstiinde fur diejenigen Unterlagen eine Regelungslicke, die die Behdrden tber
ihren zugewiesenen Zustandigkeitsbereich hinaus oder ganzlich ohne Zustandigkeitszu-
weisung anlegen und sammeln.*® Wird der Antrag bei einer unzustandigen, d. h. nicht
aktenfihrenden Stelle gestellt, ist diese verpflichtet, den Antrag unverziglich an die zu-
standige Stelle weiterzuleiten und den Antragsteller hiertiber zu unterrichten (8 6 Abs. 1
Satz 6 AIG).

19 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 31. Juli 2012, Az. OVG 12 S 95.11, juris, Rn. 7.

104 Zum zugrundeliegenden Grundrecht auf Akteneinsicht gem. Art. 21 Abs. 4 LV siehe auch Iwers, in: Lie-

ber/lwers/Ernst, Verfassung des Landes Brandenburg, 2012, Art. 21 Anm. 5.2; vgl. auch Anwendungs-
hinweise LDA, S. 5.

15 y/G Potsdam, Beschl. vom 9. Juni 2011, Az. VG 9 L 246/11, Entscheidungsumdruck S. 5; OVG Berlin-
Brandenburg, Beschl. vom 18. Juli 2011, Az. OVG 12 L 42.11, Entscheidungsumdruck S. 2 (Entschei-
dungsdatenbank DGIF/LDA, Fn. 86).

1% G Cottbus, Urt. vom 25. Nov. 2011, Az. 3 K 1050/09, juris, Rn. 20.
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Der Antragsteller muss seinen Einsichtsantrag hinreichend bestimmt formulieren (8 6
Abs. 1 Satz 1 AlG). Soweit ihm dies nicht unmittelbar mdglich ist, weil ihm Angaben hierzu
fehlen, kann er sich von der Behdrde beraten und unterstitzen lassen (8 6 Abs. 1 Satz 5
AIG). Der Antragsteller muss das fir ihn streitende, tberwiegende Offenbarungsinteresse
begriinden, falls dem Antrag ein Verweigerungsgrund aus 8§ 4 Abs. 2 AIG (Soll-
Ablehnungsgriinde, dazu noch sogleich) oder der Verweigerungsgrund aus 8 5 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 AIG (Schutz Uberwiegender privater Interessen in Gestalt von personenbezo-
genen Daten) entgegensteht. In diesem Fall hat die Behorde oder Einrichtung dem An-
tragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, fiir die er zwei Wochen Zeit hat (8 6
Abs. 1 Satz 4 AIG).

Wird Akteneinsicht gewéhrt, ist davon auszugehen, dass mit der Entscheidung tber die
Gewaéhrung der Akteneinsicht inzident ein Verwaltungsakt ergeht, der durch einen Realakt
(Gewahrung der Akteneinsicht im faktischen Sinne) erfillt wird.'®” Lehnt die Behérde es
ab, Akteneinsicht zu gewahren, muss sie dariber einen férmlichen Ablehnungsbescheid
erteilen (8 6 Abs. 1 Satz 8 und 9 AIG).

bb) Insbesondere: Frist

Der Antrag ist von der Behorde innerhalb der Frist von einem Monat zu bescheiden; falls
dies nicht moglich ist, muss die Behdrde dem Antragsteller einen Zwischenbescheid ertei-
len (8 6 Abs. 1 Satz 7 AIG).

d) Die Grenzen des Akteneinsichtsrechts (Verweigerungsgrinde)

Der Akteneinsicht kdbnnen verschiedene, vom Gesetzgeber formulierte Verweigerungs-
grinde entgegenstehen. Entgegenstehende offentliche Interessen behandelt § 4 AIG, ent-

gegenstehende private Interessen 8 5 AIG.

aa) Verweigerung zum Schutz Uberwiegender 6ffentlicher Interessen, § 4 AIG

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Verweigerungsgriinden, die, falls sie vorliegen,
unmittelbar dazu fuhren, dass die Akteneinsicht verweigert werden muss, und solchen, bei
deren Vorliegen die Behdrde in Abwagung mit dem Offenbarungsinteresse des Antragstel-

lers eintreten muss.

197 VG Cottbus, Urt. vom 25. Nov. 2011, 3 K 1050/09, juris, Rn. 17 m. w. N.
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(1) Verweigerungsgrinde ohne Abwagung mit dem Offenbarungsinteresse (8 4
Abs. 1 AIG)

8 4 Abs. 1 Nr. 1 AIG schitzt unter anderem die Belange der Landesverteidigung und die
internationalen Beziehungen. Von letzterem Merkmal erfasst sein dirften nicht nur Infor-
mationen anderer Volkerrechtssubjekte oder Bundeslander, sondern auch Informationen,
die im Land Brandenburg tGber andere Vdlkerrechtssubjekte erhoben werden. Dabei dirfte
jeder in Betracht zu ziehende Nachteil ausreichen; eine konkrete Gefahrdung oder Beein-
trachtigung des Schutzgutes diirfte nicht erforderlich sein.'?® Der (Teil-)Tatbestand ,... die
Beziehungen zum Bund oder zu den Landern“ dirfte nicht nur die ,Beziehungen* sondern
weitergehend die im Bundesstaat erforderliche vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Re-
gierungsebene (Regierungskooperation) zwischen den Landern oder dem Bund und den
Landern als solches erfassen. Darunter fallt zum Beispiel der Meinungsbildungsprozess in
Bund-Lander-Arbeitsgruppen und ahnlichen Formen der foderalen Zusammenarbeit.
Demgegenlber schitzt 8 4 Abs. 2 Nr. 1 AIG in der Alternative ,Willensbildungsprozess
zwischen Behoérden und Verwaltungseinrichtungen® nur den Willensbildungsprozess zwi-
schen den Behérden des Landes Brandenburg (siehe dazu noch sogleich unter (2)).%
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 AIG schiitzt den Willensbildungsprozess innerhalb der Landesregierung.
Der Tatbestand orientiert sich damit an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zum so genannten Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung (siehe zu die-
sem verfassungsrechtlichen Topos ausfuhrlich unten unter Abschnitt 11.3.f)dd)). Umfasst
sind hiervon die Beratungen des Kabinetts und Arbeiten und Beratungen zu ihrer Vorberei-

tung.**°

8§ 4 Abs. 1 Nr. 4 AIG soll unter anderem die polizeilichen Tatigkeiten der Strafverfolgung
und der Gefahrenabwehr vor einem Auskundschaften schitzen. Die Bestimmung soll z. B.
verhindern, dass die Vorbereitungen und Planungsentscheidungen fir Alarmierungsfalle,
Personen- und ObjektschutzmalRnahmen, Fahndungslagen und vergleichbare Informatio-

nen eingesehen werden und damit von bestimmten Personenkreisen ausgeforscht werden

1% " siehe zum inhaltlich vergleichbaren Tatbestand § 3 Nr. 1 a und b Informationsfreiheitsgesetz des Bun-

des, OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 1. Oktober 2008, OVG 12 B 49.07, Entscheidungsumdruck
S. 7 f. (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA , Fn. 86).

1% Zum Ganzen vgl. VG Hamburg, Urt. vom 26. Sept. 2012, Az. 20 K 3636/09, Entscheidungsumdruck
S. 12 ff. (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA , Fn. 86).

19 siehe dazu GesEntwLReg, ,Akteneinsichtsrechtsgesetz (AERG), LT-Drs. 2/4417, Begriindung S. 11.
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konnen.'*! Aus Griinden der ,inneren Sicherheit“ kann z. B. aber auch die Einsicht in In-
formationssammlungen zur technischen Ausfuhrung von Infrastruktureinrichtungen (Bau-
werksdaten) verweigert werden, wenn im Rahmen einer Prognoseentscheidung nicht aus-
geschlossen werden kann, dass diese Einrichtungen zum Ziel von Anschlagen werden.**?
Nicht unter diesen Tatbestand fallen hingegen Verwaltungsvorschriften wie Erlasse, Rund-
schreiben und Durchfiihrungshinweise. Im Gegenteil: nur in wenigen Ausnahmefallen dirf-
te ihrer expliziten Veroffentlichung (beispielsweise auf BRAVORS) ein Geheimhaltungsin-

teresse entgegenstehen.'

8 4 Abs. 1 Nr. 5, 1. Hs. AIG nimmt diejenigen Akten, die eine Behdrde zur Vorbereitung
eines Verfahrens (Gerichtsverfahren, strafrechtliches oder disziplinarrechtliches Ermitt-
lungsverfahren, BuRgeldverfahren) erstellt hat, vom Anspruch auf Akteneinsicht aus.***

Von 8 4 Abs. 1 Nr. 5, 2. Hs. AIG sind Akten umfasst, die im Rahmen der Aufsicht Uber eine
andere Stelle angelegt wurden. Dies bezieht sich nicht nur auf noch laufende Verfahren,

sondern dem Wortlaut nach auf alle Aufsichtsakten.**®

Allein auf eine formale Einstufung als Verschlusssache durfte es in allen Fallen des § 4
AIG im Ubrigen nicht ankommen, denn die Einstufung ist als solche nicht schutzwiirdig.**®
Zudem hatte es die Behdrde sonst in der Hand, selbst gegentiber einem Einsichtsbegeh-

ren einen Verweigerungsgrund herbeizufthren.

1 GesEntwLReg ,Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur

Aufhebung des Personalausweisgesetzes”, LT-Drs. 5/6428, Begrindung S. 8.

Vgl. VG Berlin, Urt. vom 10 Feb. 2011, Az. 2 K 23.10, juris, Rn. 29 ff. zu § 3 Nr. 1 lit. ¢ IFG (Bund) - In-
formationen aus der Bauwerksdatenbank BundesfernstrafRen.

112

13 vgl. Tatigkeitsbericht der Landesbeauftragten fir den Datenschutz und fiir das Recht auf Akteneinsicht

zum 31. Dez. 2011, S. 152 zur Rechtlage bis Oktober 2013, einsehbar unter
http://www.lda.brandenburg.de [2. Juni 2014].

Beispiele hierfur in der Entscheidung des VG Potsdam, Urt. vom 27. April 2010, Az. 3 K 1595/05, juris,
Rn. 58.

Siehe bereits VG Potsdam, Beschl. vom 8. Juni 2011, Az. 9 K 116/08, Entscheidungsumdruck S. 10 zur
§ 4 Abs. 1 Nr. 4 AIG a. F. (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA, Fn. 86); VG Potsdam, Urt. vom 24.
Mérz 2011, Az. 9 K 1793/08, Entscheidungsumdruck S. 5 f. (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA,

Fn. 86); anders VG Potsdam, Urt. vom 27. April 2010, Az. 3 K 1595/05, juris, Rn. 48 (§ 4 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 AIG a. F. soll sich nur auf laufende Verfahren beziehen).

Vgl. BVerwG, Urt. vom 29. Okt. 2009, Az. 7 C 21.08, Entscheidungsumdruck S. 7 (Entscheidungsda-
tenbank DGIF/LDA , Fn. 86).
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(2) Verweigerungsgrinde unter dem Vorbehalt der Abwagung (8 4 Abs. 2 AIG)

Liegt einer der Verweigerungsgrunde des 8§ 4 Abs. 2 AIG vor, ,soll* die Behdrde den Antrag
ablehnen, d. h. der Regelfall ist die Ablehnung, nur im Einzelfall kann die Einsichtnahme
gewahrt werden. Abweichend vom Grundsatz der ,anlasslosen* Einsichtnahme ist in die-
sem Fall der Antragsteller aufgerufen, sein besonderes Einsichtsinteresse darzulegen (8 6
Abs. 1 Satz 2 AlG). Da der Antragsteller nicht von vornherein wissen kann, ob seinem An-
trag ein Verweigerungsgrund gem. 8 4 Abs. 2 AlIG entgegensteht, und deshalb womdéglich
auf eine Begrindung seines Antrags verzichtet hat, muss die Behdrde ihm in diesem Fall

die Moglichkeit einer ergdnzenden Begriindung einrdumen, bevor sie entscheidet.

Der Prozess der inneren Willensbildung innerhalb der Behérde wird durch § 4 Abs. 2 Nr. 1,
1. Hs. AIG geschiitzt. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass innerhalb der Behorde oder
zwischen den Behorden ein offener Meinungsaustausch stattfinden kann. Unter dem ,Pro-
zess der Willensbildung® ist der Vorgang des gemeinsamen Uberlegens, Besprechens
bzw. Beratschlagens zu verstehen.**” Die dem Willensbildungsprozess zugehérigen Un-
terlagen sind dauerhaft geschiitzt.'*® Damit soll erreicht werden, dass Behérdenmitarbeiter
auch kunftig bereit sind, in Willensbildungsprozessen ihre Ansicht unbefangen und unab-
hangig zu auRern.**® Die Tatsachengrundlagen bzw. die Grundlagen der Willensbildung
sind allerdings von § 4 Abs. 2 Nr. 1 AIG nicht umfasst. Von Externen eingeholte Gutachten
sind insofern nur Grundlage der Willensbildung, gehéren jedoch nicht zur Willensbildung

selbst, unterliegen also der Einsicht.*?

Nicht zur inneren Willensbildung gehoren im Ubrigen Mitwirkungshandlungen weiterer Be-

horden, die gesetzlich vorgeschrieben sind (Einwilligung, Einvernehmen, Benehmen usw.).

17 VG Potsdam, Beschl. vom 5. Juni 2008, Az. 3 K 693/07, Entscheidungsumdruck S. 4 (Entscheidungs-
datenbank DGIF/LDA, Fn. 86).

18 vG Potsdam, Beschl. vom 5. Juni 2008, Az. 3 K 693/07, Entscheidungsumdruck S. 4 (Entscheidungs-
datenbank DGIF/LDA, Fn. 86).

119 yG Potsdam, Beschl. vom 5. Juni 2008, Az. 3 K 693/07, Entscheidungsumdruck S. 4 (Entscheidungs-
datenbank DGIF/LDA, Fn. 86).

120 vgl. VG Berlin, Urt. vom 21. Okt. 2010, Az. 2 K 89.09, juris, Rn. 25 zu § 3 Nr. 3 b IFG (Bund).
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Sie stellen selbststéandige Akte in einem Verwaltungsverfahren dar, denen selbst ein Wil-

lensbildungsprozess vorausgegangen ist.*?*

Die Akten zu Vorgéngen, die von der Gemeindevertretung in nichtoffentlicher Sitzung gem.
§ 36 Abs. 2 BbgKVerf beraten oder beschlossen worden sind (8 4 Abs. 2 Nr. 1, 2.Hs. AlG),
kénnen vom Antragsteller ebenfalls nur eingesehen werden, wenn sein Offenbarungsinte-
resse im Einzelfall Gberwiegt. Indes durfte nur der eigentliche Entscheidungsvorgang (Be-
sprechung, Beratschlagung, Abwégung und die Unterlagen hierzu) vor der Einsichtnahme
geschutzt sein. Davon zu trennen sein dirften — ebenso wie bereits im Hinblick auf § 4
Abs. 2 Nr. 1, 1. Hs. AIG (Willensbildung innerhalb der Behérde) — die Tatsachengrundla-
gen, die Grundlagen der Willensbildung (Beratungsgegenstand) und das Ergebnis der Wil-

lensbildung (Beratungsergebnis).*??

8 4 Abs. 2 Nr. 3 AIG (nicht abgeschlossene Schriftstiicke, Entwiirfe) erganzt 8§ 4 Abs. 2
Nr. 1 AlIG (Prozess der Willensbildung). Die Tatbestdnde 8 4 Abs. 2 Nr. 2 (Geféahrdung be-
hordlicher Mal3nahmen) und 4 (ordnungsgemalie Aufgabenerfillung) AIG umschreiben
weitere allgemeine Gesichtspunkte, unter denen es der Behdrde gestattet ist, die Akten-

einsicht zu verweigern. Sie sind als Auffangtatbestéande zu verstehen.!?®

(3) Gesetzliche Geheimhaltungsbestimmungen, Berufs- und Amtsgeheimnisse, § 4
Abs. 3 AIG
Ein Grund zur Verweigerung der Akteneinsicht kann sich zuletzt auch aus sonstigen ge-
setzlichen Geheimhaltungsbestimmungen ergeben. Wie das OVG Berlin-Brandenburg
jungst hierzu ausfihrte, bleiben wegen 8 4 Abs. 3 AIG die durch Gesetz angeordneten,
nicht zur Disposition stehenden Verschwiegenheitspflichten ,unberihrt”, d. h. wo sie be-

stehen, schlieRen sie den jedermann zustehenden Anspruch auf Akteneinsicht aus.*?* Die

121 Siehe zur Einwilligung des Ministeriums nach § 64 LHO, VG Potsdam, Beschl. vom 9. Juni 2011, Az.
VG 9 L 246/11, Entscheidungsumdruck S. 10 (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA , Fn. 86).

122 Vgl. hierzu VG Kdln, Urt. vom 22. Nov. 2012, Az. 13 K 5281/11, Entscheidungsumdruck Rz. 32 (Ent-
scheidungsdatenbank DGIF/LDA, Fn. 86).

12 siehe GesEntwLReg, ,Akteneinsichtsrechtsgesetz (AERG), LT-Drs. 2/4417, Begriindung S. 13.
24 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 1. April 2014, Az. OVG 12 S 77.13, juris, Rn. 17.

Die im Gesetz ebenfalls genannten ,nicht gesetzlich geregelten Berufs-und Amtsgeheimnisse sollen,
wie aus der damaligen Begriindung des Gesetzentwurfs hervorgeht, zum einen auf Verschwiegenheits-
pflichten wie z. B. Das Arztgeheimnis verweisen (GesEntwLReg, LT-Drs. 2/4417, Begriindung zu § 4
Abs. 3, S. 14). In dieser Hinsicht diirfte die Regelung liberfliissig sein: Arzte unterliegen personlich von
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formale Einstufung als Verschlusssache®®

als solche genigt indes nicht, um Aktenein-
sichts- und Informationsspriche auszuschliel3en; vielmehr bedarf es in diesem Fall mate-
rieller Griinde, die eine solche Einstufung rechtfertigen, die Einstufung muss mithin mate-
riell richtig sein.*®® Nicht abschlieRend aufgezahlt werden kénnen an dieser Stelle diejeni-
gen Geheimhaltungsbestimmungen, die ohne Abwagung, d. h. ohne Ricksicht auf den
konkreten Inhalt der Akte der Akteneinsicht nach AlG entgegenstehen. Fir einige Bestim-

mungen finden sich hierzu schon Entscheidungen der Gerichte:

Das OVG Miinster zahlt (im Hinblauch ick auf die vergleichbare Bestimmung 8§ 3 Nr. 4 IFG
Bund) die Vorschrift § 97 Abs. 7 Satz 7 SGB V zu diesen Geheimhaltungsvorschriften.*?’
Diese regelt, dass die nichtoffentlichen Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses, insbesondere auch die Beratungen in den vorbereitenden Gremien, einschlief3lich der

Beratungsunterlagen und Niederschriften vertraulich sind.

Zu den gesetzlichen Geheimhaltungsbestimmungen, die einer Akteneinsicht gem. AlIG
entgegenstehen kdnnen, gehort auch § 30 AO (Steuergeheimnis).*®® Gleiches gilt firr das

Sozialgeheimnis**

(8 35 SGB ). Diese Geheimhaltungsbestimmungen konkretisieren pri-
vate Geheimhaltungsanspriiche und stellen zugleich gesetzlich geregelte besondere
Amtsgeheimnisse dar.** In diesem Bereich tiberschneidet sich der Schutzzweck des § 4
Abs. 3 AIG, der auch besondere Amtsgeheimnisse zum Schutz privater Geheimnisse ein-
bezieht, mit dem des 8§ 5 AIG, der die Verweigerungsgriinde zum Schutze privater Interes-

sen konkretisiert (siehe den Rickverweis des 8§ 5 Abs. 2 Satz 2 AIG).

vornherein nicht dem recht auf Akteneinsicht. Sollte eine dem AIG unterfallen der Behdrde Akten ver-
wahren, die auch Patientendaten (h6chstpersénliche Daten) enthalten, diirften diese Akten bereits aus
Grinden des Datenschutzes dritten nicht zur Einsicht zur Verfigung gestellt werden (siehe § 5 Abs. 1
Nr. 1 AIG). Der zum anderen in der Begriindung enthaltene Verweis auf die Amtsverschwiegenheit geht,
jedenfalls aus heutiger Sicht, ebenfalls fehl. Die ,besonderen“ Pflichten zur Amtsverschwiegenheit
(Steuergeheimnis, Sozialgeheimnis) sind gesetzlich geregelt. Der einzelne Bedienstete hat die gesetz-
lich festgelegte, indes personliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit (8§ 37 BeamtStG). Die Behdrde
hat demgegeniber die Pflicht zur Gewahrung der Akteneinsicht.

125

Siehe zu den Rechtsgrundlagen in Brandenburg hierfiir auch Fn. 254 und 255.

126 vgl. BVerwG, Urt. vom 29. Okt. 2009, Az. 7 C 22/08, juris, Rn. 38 f. zu § 3 Nr. 4 IFG Bund.
27 OVG Miinster, Urt. vom 15. Jan. 2014, Az. 8 A 467/11, juris, Rn. 111-114.

Vgl. BFH, Beschl. vom 7. Dez. 2006, Az. V B 163/05, juris, Rn. 14 zu § 3 Nr. 4 IFG.

Vgl. z. B. VG des Saarlandes, Urt. vom 24. April 2013, Az. 3 K 1544/11 zu 8§ 1 Satz 1 SIFGi.V.m. 8§ 3
Abs. 4 IFG Bund.

Das allgemeine Verwaltungsgeheimnis (§ 30 VwVfG) drfte hingegen subsidiar gegenuber dem Akten-
einsichtsanspruch auf der Grundlage des AIG als speziellerem Recht sein, siehe dazu Kallerhoff, Ver-
waltungsverfahrensgesetz — Kommentar, hrsg. von Stelkens/Bonk, 8. Aufl. 2014, § 30 Rn. 4.

128

129

130

| 33



Das OVG Berlin-Brandenburg deutet im Rahmen eines Beschlusses im vorlaufigen
Rechtsschutzverfahrens an, dass auch die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des
Aufsichtsrats eines in der Rechtsform der GmbH organisierten Unternehmens der 6ffentli-
chen Hand unter der Geltung des Drittelbeteiligungsgesetzes als Geheimhaltungsbestim-
mung gegeniiber einem Auskunftsverlangen nach AIG zu beachten sein kénnte.*** Wie
das Gericht allerdings selbst hervorhebt, kann diese Uberlegung erst dann zum Tragen
kommen, wenn der Aufsichtsrat eines 6ffentlichen Unternehmens tberhaupt als aus-
kunftspflichtige Stelle im Sinne des AIG betrachtet werden kann (siehe dazu oben unter
Il.2.a)aa)). Das Gericht lasst die Frage in dieser Entscheidung offen, deutet aber an, dass
viel daflr spricht, das Aufsichtsratsmitglied nicht als auskunftsverpflichtete Stelle im Sinne

des AIG einzustufen.

Die im Gesetz genannten Berufs- und besonderen Amtspflichten, die nicht auf gesetzli-
chen Vorschriften beruhen, dirften nur in Ausnahmeféllen einschlagig sein und werden

daher an dieser Stelle nicht vertieft behandelt. 12

bb) Verweigerung zum Schutz Uberwiegender privater Interessen (8§ 5 AIG)

Durch 8 5 AIG soll sichergestellt werden, dass das Spannungsverhéltnis zwischen dem
Recht auf Informationszugang und dem Bedurfnis nach Einschrankung des Zugangs zu
Daten, Informationen und geistigem Eigentum Privater in angemessener Weise aufgeldst
wird. Denn insbesondere in Bezug auf die personenbezogenen Daten ist stets zu beden-

ken, dass die von Privatleuten erhobenen Daten zum Zeitpunkt ihrer Erhebung zu be-

131 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 1. April 2014, Az. OVG 12 S 77.13, juris, Rn. 17;

132 Die im Gesetz genannten ,nicht gesetzlich geregelten® Berufs- und Amtsgeheimnisse sollen, wie aus

der damaligen Begriindung des Gesetzentwurfs hervorgeht, zum einen auf Verschwiegenheitspflichten
wie z. B. das Arztgeheimnis verweisen (GesEntwLReg, LT-Drs. 2/4417, Begriindung zu § 4 Abs. 3,

S. 14). In dieser Hinsicht dirfte die Regelung nur noch einen kleinen Anwendungsbereich besitzen: Arz-
te z. B. unterliegen persoénlich von vornherein nicht dem Recht auf Akteneinsicht. Sollte eine dem AIG
unterfallende Behorde (z. B. der Amtsarzt) Akten verwahren, die auch Patientendaten (hdchstpersonli-
che Daten) enthalten, dirften diese Akten auch aus Griinden des Datenschutzes Dritten nicht zur Ein-
sicht zur Verfigung gestellt werden (siehe § 5 Abs. 1 Nr. 1 AIG). Der zum anderen in der Begriindung
enthaltene Verweis auf die Amtsverschwiegenheit geht, jedenfalls aus heutiger Sicht, ebenfalls fehl. Die
.besonderen” Pflichten zur Amtsverschwiegenheit (Steuergeheimnis, Allgemeines Verwaltungsgeheim-
nis, Sozialgeheimnis) sind gesetzlich geregelt. Dariiber hinaus gibt es noch die Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit des einzelnen Bediensteten, die ebenfalls gesetzlich geregelt ist (8§ 37 BeamtStG). Dem-
gegenuber hat die Behorde die Pflicht zur Gewahrung der Akteneinsicht.
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stimmten Zwecken erhoben wurden, zu denen die Mdéglichkeit der Einsichtnahme durch
133

Dritte nach dem AIG regelmé&fRig nicht gehort.
Im Falle entgegenstehender privater Interessen weicht der Gesetzgeber deshalb ein wei-
teres Mal vom Grundsatz des anlasslosen Rechts auf Akteneinsicht ab.'** Die Behérde
muss unter diesen Umstanden den Antrag auf Akteneinsicht nach den MalRgaben des § 5
Abs. 1 Satz 1 AIG ablehnen. Nur soweit es um personenbezogene Daten (Nr. 1) geht, ist
eine Abwéagung mit den Offenbarungsinteressen des Antragstellers dennoch mdglich, al-
lerdings unter veranderten Bedingungen. Der Antragsteller muss in diesem Fall ein beson-
deres Offenbarungsinteresse gelten machen, das der Gesetzgeber mit ,besonderen Um-
stande des Einzelfalls im Hinblick auf den Zweck der politischen Mitgestaltung” (8 5 Abs. 1
Satz 2 AIG) beschreibt. Dieses besondere Offenbarungsinteresse muss wiederum mit den
Interessen der Betroffenen abgewogen werden (8 5 Abs. 1 Satz 2 AIG). Die Formulierung
»politische Mitgestaltung“ knupft an die verfassungsrechtliche Verortung des Aktenein-

sichtsrechts speziell der brandenburgischen Landesverfassung in Art. 21 Abs. 4 LV an.

Eine Offenbarung von Akten, die Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse (8§ 5 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 AIG) oder geistiges Eigentum (8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AIG) enthalten, ist hingegen
nicht moglich. Die besondere Abwagungsmaoglichkeit des 8 5 Abs. 1 Satz 2 AIG bezieht
sich nur auf personenbezogene Daten im Sinne 8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AIG (Bezugnahme
nur auf die ,betroffene Person“ gem. 8 5 Abs. 1 Satz 2 AlIG).

Das betroffene Unternehmen muss, falls es um seine Unternehmensdaten geht, hierzu
angehdrt werden (8 5 Abs. 2 Satz 1 AIG). Daraus folgt indes nicht, dass das betroffene
Unternehmen ein ,Mitentscheidungsrecht” dartiber hat, ob innerhalb der in Rede stehen-
den Unternehmensdaten auch schitzenswerte Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse ent-

halten sind.*®®

13 vgl. dazu Rossi, Informationsfreiheitsgesetz (IFG) - Kommentar, 2005, § 5 Rn. 2 sowie Schoch, Infor-

mationsfreiheitsgesetz (IFG) — Kommentar, 2009, § 5 Rn. 1.

13 Zum .Normprogramm des Regel-Ausnahmeverhaltnisses” vgl. VG Potsdam, Beschl. vom 14. Dez.

2012, 9 L 911/12, Entscheidungsumdruck S. 7 f. zu § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AlG a. F. (Entscheidungsda-
tenbank DGIF/LAG, Fn. 86).

»LAnhérungsrecht ohne Mitwirkungsrecht”, siehe dazu die Stellungnahme der Landesbeauftragten fir
den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht zur Anhdrung [des Ausschusses fiir Inneres] zum
Gesetz zur Anderung des Akteneinsicht und Informationszugangsgesetzes und zur Aufhebung des Per-
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Abgesehen davon ist die Einsichtnahme unter folgenden Voraussetzungen zu ermdogli-

chen:

e Personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse kdnnen mit
Zustimmung**® des Betroffenen offenbart werden (§ 5Abs. 1 Nr. 1, 2. Hs. AIG/ § 5
Abs. 1 Nr. 3, 2. Hs. AIG). Stimmt der Betroffene/das betroffene Unternehmen einer
Offenbarung dieser Informationen zu, ist regelmafig keine weitere Abwagung er-
forderlich.™*’

e Die Offenbarung von personenbezogenen Daten ist durch eine andere Rechtsvor-
schrift erlaubt. Hiermit soll die Anwendung des § 16 Bbg DSG ermdéglicht werden,
der die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an nichtoffentliche Stellen de-
tailliert regelt. *3®

e Die in der Akte enthaltenen personenbezogenen Daten stehen im Zusammenhang
mit der Mitwirkung eines Amtstragers an dem Vorgang (vgl. Aufzahlung des 8 5

Abs. 3 AIG).***

Die in 8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 AIG genannten Schutzgiter werden im Folgenden kurz

erlautert.

(1) Personenbezogene Daten (8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AIG)

Personenbezogene Daten sind nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 Bbg DSG Einzel-

angaben Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse einer bestimmten oder bestimmba-

136

137

138

139

sonalausweisgesetzes, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 5/6428 in Verbindung mit dem
Gesetz zur Neuregelung des Informationszugangs im Land Brandenburg (Informationszugangsneure-
gelungsgesetz), Gesetzentwurf der Fraktion BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN, Drucksache 5/5787 am

7. Mérz 2013 im Landtag Brandenburg, Protokoll — Teil 1 der 41. Sitzung am 7. Marz 2013, P-Al 5/41-1,
Anlage 2, S. 6.

Die Zustimmung ist auf Verlangen des Antragstellers von der Behorde einzuholen, siehe Anwendungs-
hinweise LDA, S. 44.

Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 27. Jan. 2011, Az. 12 B 59.07, Entscheidungsumdruck S. 12 zu
§ 6 Abs. 1 IFG BIn (Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA, Fn. 86).

Siehe GesEntwLReg LT-Drs. 5/6428, Begriindung S. 11.

Da § 5 Abs. 3 AIG mit der Formulierung ,Mitwirkung an Verwaltungsvorgdngen“ einen Bezug der Offen-
barung von personenbezogenen Daten der Amtswalter zu einem konkreten Verwaltungsvorgang her-
stellt, dirfte die Ausnahmeklausel in den Fallen, in denen losgeldst von einem konkreten Verwaltungs-
vorgang ,allgemein® Einsicht in Telefonanschlusslisten, E-Mail-Adressen-Listen und Ahnliches einer Be-
hdrde verlangt wird, nicht greifen (anders insoweit VG Leipzig, Urt. vom 10. Jan. 2013, Az. 5 K 981/11,
Entscheidungsumdruck S. 9 f. zu 8 5 Abs. 4 IFG (Bund) [Entscheidungsdatenbank DGIF/LDA , Fn. 86]).
Der Antragsteller misste sich fir ein solches Einsichthahmebegehren auf den Zweck der politischen
Mitgestaltung berufen (8 5 Abs. 2 AIG).
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ren natiirlichen Person.**° Zu den Daten uiber die personlichen Verhaltnisse eines Be-
troffenen gehoéren beispielsweise Name, Anschrift, Familienstand, Erscheinungsbild, Ge-
sundheitszustand oder die Uberzeugungen des Betroffenen.*** Zu den sachlichen Ver-
haltnissen gehdren die Angaben lber einen auf den Betroffenen beziehbaren Sachverhalt,
wie z. B. sein Grundbesitz oder seine vertraglichen oder sonstigen Beziehungen zu Drit-
ten.*? Im Falle eines Einsichtsbegehrens in Regierungsakten gilt, dass sich im Bereich
der privaten Lebensgestaltung auch Mitglieder der Landesregierung auf den Schutz der

Privatsphére berufen kénnen.**®

Bei Kosten flir den Betrieb und das Personal einer Einrichtung handelt es nur dann um
personenbezogene Daten, wenn diese einer nattrlichen Person zugeordnet werden kon-
nen. Zusammengefasste (aggregierte) oder pauschalierte Daten, die nicht mehr auf ein-

zelne Personen riickfilhrbar sind, miissen hingegen offengelegt werden.***

Vermdgenswerte stellen Angaben Uber sachliche Verhaltnisse dar; dies betrifft auch den
Wert von Grundstiicken. Die Informationen weisen auch dann einen Bezug zum Eigentu-
mer auf, wenn sie aus einer Zeit stammen, als dieser noch nicht Eigentiimer war, denn
auch aus diesen Angaben kdnnen Ruckschliisse auf das heutige Vermdgen des Betroffe-

nen gezogen werden.**®

(2) Geistiges Eigentum (8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AIG)

Einen Ablehnungsgrund bildet auch der Schutz des geistigen Eigentums (8 5 Abs. 1 Nr. 2
AIG). Vom Begriff des geistigen Eigentums sind einerseits der gewerbliche Rechtsschutz
(Markenrecht, Patentrecht, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht) und andererseits
das Urheberrecht umfasst; das Urheberrecht schitzt jedes Werk der Literatur, Wissen-

19 Der Verweigerungsgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 1 AIG greift folglich nicht in Fallen, in denen es um die Of-

fenbarung von Daten und Informationen juristischer Personen geht, vgl. hierzu VG Disseldorf, Urt. vom
6. Juli 2012, Az. 26 K4363/11, Entscheidungsumdruck S. 6 zu § 9 IFG NRW (Entscheidungsdatenbank
DGIF/LAG, Fn. 86).

1 Siehe VG Potsdam, Beschl. vom 14. Dez. 2012, 9 L 911/12, Entscheidungsumdruck S. 11, (Entschei-
dungsdatenbank DGIF/LAG, Fn. 86).

142 Sjehe VG Potsdam, Beschl. vom 14. Dez. 2012, 9 L 911/12, Entscheidungsumdruck S. 11, (Entschei-
dungsdatenbank DGIF/LAG, Fn. 53).

143 VG Potsdam, Beschl. vom 14 Dez. 2012, Az. 9 L 911/12, Entscheidungsumdruck S. 8 (Entscheidungs-
datenbank DGIF/LAG, Fn. 53).

144 Anwendungshinweise LDA, S. 37.

15 Anwendungshinweise LDA, S. 38.
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schaft und Kunst.'*® Dazu kénnen auch Darstellungen technischer Art, wie Zeichnungen,
Karten und Plane gehoéren. Bei wissenschaftlichen Werken sind zudem die Sammlung,
Formgebung, Einteilung, Anordnung und Darstellung des Stoffes geschiitzt.**” Auch amtli-
che Werke kdnnen, sofern sie nicht im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnah-
me veroffentlicht worden sind (8 5 Abs. 2 UrhG), den Schutz des Urheberrechts genie-
Ren.

Fur (wissenschaftliche) Gutachten, die von der Behorde bei einem Dritten in Auftrag gege-
ben wurden, um eine Verwaltungsentscheidung vorzubereiten, und die insofern zu einem
Verwaltungsvorgang gehdren, durfte allerdings gelten, dass die Rechte des Verfassers
durch eine Einsichtnahme nach AIG nicht verletzt werden. Denn vom Vertragszweck, den
die Behdrde und der Schopfer des Werkes geschlossen haben, durfte bei der Bestimmung
des Nutzungsrechts am Werk auch die Pflicht der Behdrde antizipiert sein, gegebenenfalls

Akteneinsicht nach dem AIG zu gewéahren.**

(3) Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse (8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AIG)

Unter die schitzenswerten privaten Geheimnisse fallen gem. 8 5 Abs. 1 Nr. 3 AIG auch die
Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse. Die inhaltliche Bestimmung dessen, was als Be-
triebs- und Geschaftsgeheimnis anzusehen ist, entspricht derjenigen der oben bereits fur

das Presserecht erlauterten Definition (siehe oben Abschnitt 1.e)cc)(2)).

Die in 8 5 Abs. 1 Nr. 3 AIG a. F. ehemals bestehende eigensténdige Definition des ,unter-

nehmerischen Geheimnisses*”, zu dessen Bestimmung allein der subjektive Wille des Un-

15 vgl. VG Berlin, Urt. vom 22. Okt. 2008, Az. VG 2 A 29.08, Entscheidungsumdruck S. 5 ff. zu § 6 Satz 1
IFG (Bund), (Entscheidungsdatenbank DGIF/LAG, Fn. 53) — keine Einsicht in einen Fragebogen sowie
einen Foliensatz, die von Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts im Rahmen einer Studie erstellt
wurden.

147 BGH, Urt. vom 12. Juli 1990, Az. | ZR 16/89, juris, Rn. 148.

148 vgl. VG Berlin, Urt. vom 22. Okt. 2008, Az. VG 2 A 29.08, Entscheidungsumdruck S. 5 ff. zu § 6 Satz 1
IFG (Bund), (Entscheidungsdatenbank DGIF/LAG, Fn. 53).

19 vgl. VG Berlin, Urt. vom 21. Okt. 2010, Az. 2 K 89.09, juris, Rn. 36 ff. zu § 6 Satz 1 IFG (Bund). Die
Gewahrung der Akteneinsicht befreit den Antragsteller allerdings nicht davon, die Bestimmungen des
Urheberrechts hinsichtlich der gewonnenen Informationen zu beachten, beispielsweise in Fragen der
Veroffentlichung oder der weiteren Nutzung.
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ternehmers genigte, hat der brandenburgische Gesetzgeber mit der Novelle vom 15. Ok-

tober 2013™° aufgegeben.

Der der begrifflichen Definition des Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisses immanente
Schutz des Wettbewerbs fuhrt dazu, dass die Unternehmensdaten von Marktmonopolisten
nicht am Schutz des Betriebs- und Geschéftsgeheimnisses teilhaben, da durch die Verof-
fentlichung dieser Daten uiblicherweise keine Wettbewerbsnachteile entstehen.** Unter
dem Gesichtspunkt des fehlenden Wettbewerbsnachteils wird nach wohl herrschender
Meinung ebenso illegalen Informationen (Informationen rechtswidrigen Inhalts) der Schutz
des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses versagt.*>?

Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass es derzeit noch keine allgemein dokumentierten
praktischen Erfahrungen, insbesondere auch keine Rechtsprechung zur Einsichtsverwei-

gerung gem. 8 5 Abs. 1 Nr. 3 AIG (neue Fassung) gibt.

e) Verwertung der erlangten Informationen

Hinsichtlich der ,Verwertung“ der erlangten Informationen ist der erfolgreiche Antragsteller
im Rahmen der tbrigen Rechtsordnung frei (siehe z. B. die Beachtung des UrhG oben
unter 11.2.d)bb)(2)). Bedingungen, z. B. was die Weitergabe der Informationen betrifft, kbn-

nen dem erfolgreichen Antragsteller nicht auferlegt werden.

3. Das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gemaf Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV

a) Anspruchsinhalt

Mit dem Aktenvorlage und -einsichtsrecht gemalf Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV wird dem ein-
zelnen Abgeordneten unabhangig vom Plenum des Landtags oder einem seiner Aus-
schisse ein Kontrollinstrument an die Hand gegeben, mit dem er sich originar Informatio-
nen beschaffen kann, ohne — wie im Fall des Auskunftsrechts gem. Art. 56 Abs. 2 Satz 2

LV — auf die Landesregierung als Informationsvermittlerin angewiesen zu sein.**® Der An-

10 Gesetz zur Anderung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes und zur Aufhebung des

Personalausweisgesetzes vom 15. Okt. 2013 (GVBI. | Nr. 30).
%1 vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 2. Okt. 2007, 12 B 9.07, juris, Rn. 52 ff. zu § 7 Satz 1 IFG Bln.
12 ygl. VG Berlin, Urt. vom 10. Mai 2006, Az. 2 A 72.04, juris, Rn. 19 ff. zu § 7 Satz 1 IFG Bln.
133 vgl. zur verfassungsrechtlichen Verortung des Aktenvorlagerechts BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004,
Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten*), Abschn. B. II. 2.
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spruch auf Vorlage von Akten und Unterlagen gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV soll dem ein-
zelnen Abgeordneten die Informationserlangung sichern. Er benétigt Informationen, um an
den Aufgaben des Parlaments — unter anderem der Beratung, der Beschlussfassung und
der Kontrolle der Exekutive — effektiv mitwirken zu kénnen.™* Das Aktenvorlagerecht steht
gleichrangig neben dem Recht auf Auskunftserteilung gegeniiber der Landesregierung

und dem Recht auf Zutritt zu Behorden.

b) Anspruchsverpflichtete

Aus dem Wortlaut des Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV geht nicht unmittelbar hervor, wer die Ak-

tenvorlage zu gewahrleisten hat. Da aber Art. 56 Abs. 3 Satz 3 LV bestimmt, dass das Vor-
lageverlangen an die Landesregierung zu richten ist, kann daraus geschlossen werden,

dass allein die Landesregierung als Ganze, nicht einzelne Mitglieder der Landesregierung,
ebenso nicht einzelnen Behérden bzw. Dienststellen die Anspruchsverpflichteten sind.**®
Die Landesregierung ist in ihrer Gesamtheit Adressatin der Kontrollbefugnisse des Parla-
ments und seiner Abgeordneten.™®® Die Landesregierung muss somit die ,Akten und Un-

terlagen der Behdrden und Dienststellen des Landes* vorlegen.

(Eigens als Anspruchsverpflichteter neben der Landesregierung genannt ist der Landes-
rechnungshof: Betrifft das Vorlagebegehren ihn, ist das Begehren unmittelbar an ihn zu
richten. Im Folgenden wird entsprechend der vorgegebenen Fragestellung nur der Akten-
vorlageanspruch gegeniber der Landesregierung behandelt.)

c) Reichweite des Kontrollrechts

Von der eher formalen Frage, an wen der Abgeordnete den Antrag zu richten hat, ist die
Frage zu unterscheiden, auf welche Akten sich das Aktenvorlagerecht bezieht. Wie auch
die anderen parlamentarischen Kontrollrechte, insbesondere das Frage- und Auskunfts-
recht des Abgeordneten, korrespondiert die Reichweite des Aktenvorlagerrechts mit dem-
jenigen Bereich, den die Landesregierung rechtlich und politisch zu verantworten hat. Der
Begriff ,Behdrden des Landes* stellt insofern zunachst klar, dass kein Recht auf Aktenvor-

lage in Bezug auf Akten und Unterlagen anderer Bundeslander oder des Bundes besteht

154 BbgVerfG, Urt. v. 7. Marz 1996, Az. VIGBbg 3/96, Abschn. B. I. 2.
195 BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten“), Abschn. B. Il. 1 b.
1% BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VIGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten“), Abschn. B. II. 1 b.
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(fehlende Verbandskompetenz des Landes). Abgrenzungsschwierigkeiten kdnnen dann
auftreten, wenn ein Vorgang in den Bereich der Regierungskooperation zwischen ver-
schiedenen Landern und/oder dem Bund fallt und daher auch Unterlagen anderer Lander
oder des Bundes enthélt.**” Die konkrete Abgrenzung diirfte eine Frage des Einzelfalles

sein.

In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist Giberdies geklart, dass ,Verantwor-
tungsbereich der Landesregierung“ nicht nur das Regierungshandeln im engeren Sinne
meint, sondern alle Sachgebiete, fiir die unmittelbar oder mittelbar eine Zustandigkeit der
Landesregierung, gleich ob in Bezug auf Regierungs- oder Verwaltungshandeln, begrin-

det ist.**®

Die parlamentarische Kontrolle hangt im Prinzip nicht davon ab, welchen organisatori-
schen Konstrukts oder welcher Handlungsform sich die Landesregierung zur Erfullung ih-
rer Regierungs- und Verwaltungsaufgaben bedient. Die staatliche Aufgabenwahrnehmung
muss jederzeit demokratisch legitimiert sein, unabhéngig von der gewéhlten Organisati-
onsform. Abgesehen davon aber bilden die rechtlichen Strukturen, in denen die 6ffentli-
chen Aufgaben wahrgenommen werden, den malRgeblichen Rahmen fir den Umfang der
Verantwortlichkeit der Landesregierung. Wahlt oder erlaubt der Gesetzgeber eine Organi-
sationsform, die dem Aufgabentrager im Verhaltnis zur Landesregierung mehr oder weni-
ger Selbstandigkeit einrAumt, wirkt dies auch auf die Reichweite der parlamentarischen
Kontrolle zuriick.*® Dies soll im Folgenden anhand der verschiedenen Organisationsfor-
men von Aufgabentragerschaft im Land Brandenburg untersucht werden, wobei verstarkt
die verselbstandigten Aufgabentrager in den Blick genommen werden.

37 Siehe dazu auch Lieber, in: Lieber/lwers/Ernst, Verfassung des Landes Brandenburg — Kommentar,

2012, Art. 56 Anm. 4.2, der allerdings eine fehlende Verbandskompetenz falschlich unter die Verweige-
rungsgrinde fasst: die Unterlagen anderer Bundeslander und des Bundes lassen sich bereits nicht un-
ter den Verantwortungsbereich der Landesregierung fassen.

198 BbgVerfG, Urt. vom. 20. Juni 1996, VfGBbg 3/96, Abschn. B. I. 2.(,Investitionsprogramm®); SachsVer-
fGH, Beschl. vom 5. Nov. 2009, Vf. 133-1-08, juris, Rn. 107 ff.; siehe auch BbgVerfG, Urt. vom 28. Juli
2008, VIGBbg 53/06, Abschn. B. I. 1. c. aa. — Verantwortlichkeit der Landesregierung fur die Entschei-
dung einer nachgeordneten Fachbehdérde hinsichtlich eines Zugangsverlangens des Abgeordneten
gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 3 LV.

%9 vgl. auch SachsVerfGH, Beschl. vom 5. Nov. 2009, Vf. 133-1-08, juris, Rn. 107 ff. zu den parlamentari-
schen Fragerechten.
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Ausgangspunkt der Untersuchung ist der in Art. 56 Abs. 3 Satz 1 und 2 verwendete Begriff
der ,Behdrden und Dienststellen des Landes”. Hiervon ist zunachst die Verwaltungsorga-
nisation des Landes umfasst, wie sie auch in Art. 96 Abs. 1 LV angesprochen ist. Dazu
gehoren alle Stellen der unmittelbaren und der mittelbaren Landesverwaltung, die im Lan-
desorganisationsgesetz (LOG*®, 3. und 4. Abschnitt) naher beschrieben werden. Zu den-
jenigen Verwaltungseinheiten, die unmittelbar dem Land Brandenburg als Kérperschaft

zuzuordnen sind, gehoren dabei auch die Landesbetriebe (§ 14 LOG).**

aa) Die unmittelbare Landesverwaltung

Die Landesregierung und im Rahmen ihres Geschéftsbereichs der Ministerprasident und
die Landesministerien leiten und beaufsichtigen die Landesverwaltung (8 8 Abs. 2 Satz 2
LOG), die in Brandenburg im Prinzip durch zwei behdrdliche Ebenen gekennzeichnet ist:
die obersten Landesbehorden (Landesregierung, Ministerprasident, Landesministerien,

§ 8 Abs. 1 LOG) sowie auf der o¢rtlichen Ebene die unteren Landesbehérden (8 11 LOG).
Eine weitere Kategorie bilden die Landesoberbehdrden, die den Ministerien nachgeordnet,
jedoch fur das gesamte Land zustandig sind (8 10 LOG). Der Landesregierung stehen um-
fassende Leitungs- und Weisungsrechte in der hierarchisch gegliederten unmittelbaren
Landesverwaltung zu, folglich verantwortet die Landesregierung diesen Bereich der Ver-
waltung auch vollstandig. Die ,,Beschaffung“ der vom Abgeordneten zur Vorlage verlangten
Akten stellt sich mithin als rein innerorganisatorische Anforderung von Akten dar (siehe

dazu auch Anlage 7 der Gemeinsamen Geschéftsordnung der Landesregierung®?).

bb) Mittelbare Landesverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbande

Soweit Aufgaben nicht unmittelbar vom Land als Rechtstrager, sondern in Organisations-
formen der mittelbaren Verwaltung in verselbstandigter Rechtstréagerschaft wahrgenom-
men werden, bestehen regelméaRig weniger Einwirkungsmaoglichkeiten der Landesregie-

rung.

%0 | andesorganisationsgesetz (LOG) vom 24. Mai 2004 (GVBI. | S.186), zul. geand. durch Gesetz vom

5. Dez. 2013 (GVBI. | Nr. 43).
Lieber, aaO. (Fn. 157), Art. 56 Anm. 3.2.

Gemeinsame Geschaftsordnung fir die Ministerien des Landes Brandenburg (GGO) vom 18. August
2006, zuletzt gedndert am 25. Februar 2013.
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Die Gemeinden und Gemeindeverbénde unterliegen nur insoweit der Verpflichtung der
Aktenvorlage Uber die Landesregierung, als sie zugewiesene Aufgaben wahrnehmen. So-
weit sie im Bereich ihrer gemeindlichen Selbstverwaltung handeln, handeln sie nicht als
,Behorden des Landes*.**®* Im brandenburgischen Kommunalrecht sind zwei Grundtypen
der Aufgabenzuweisung an die Gemeinden vorgesehen: Den Gemeinden kénnen im We-
ge der ,Pflichtaufgaben nach Weisung“ und im Wege der ,Auftragsverwaltung” staatliche
Aufgaben zugewiesen werden, wobei die Pflichtaufgabe nach Weisung die Regelform der
Zuweisung, die Auftragsangelegenheit die Ausnahme darstellt (8 2 Abs. 3 BbgKVerf). Nur
bei den Auftragsangelegenheiten steht der staatlichen Aufsichtsbehdrde ein umfassendes
Weisungsrecht zu (sog. Fachaufsicht, umfassende Aufsicht Giber Recht- und Zweckmafig-
keit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung, 8 2 Abs. 4 BbgKVerf). Ist die Gemeinde
Uber die Fachaufsicht in ein Weisungsverhaltnis eingebunden, erstreckt sich die Aktenvor-

lage auch auf Akten der Gemeinde.

Fur die Pflichtaufgaben nach Weisung bestimmt sich der Umfang des Weisungsrechts da-
gegen konkret anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufgabenzuweisung. Bei den Pflicht-
aufgaben nach Weisung kann wiederum zwischen zwei Untertypen der Pflichtaufgaben
unterschieden werden, namlich zwischen Pflichtaufgaben zur Erfullung nach Weisung mit
Selbstverwaltungscharakter und Pflichtaufgaben zur Erfiillung nach Weisung ohne Selbst-
verwaltungscharakter.*®® Ahnelt die gesetzliche Ausgestaltung der Aufsichtsrechte dem
Typus der Fachaufsicht, ist ein damit korrespondierendes Recht auf Aktenvorlage des Ab-
geordneten naheliegend. Nimmt die Landesregierung hingegen allein oder ganz tGiberwie-
gend nur eine Aufsicht in Form der Rechtsaufsicht wahr, beschrankt sich ihre Verantwor-
tung auf Vorgadnge mit rechtsaufsichtlicher Relevanz. Die Landesregierung nimmt bei die-
ser Form der Aufgabenerfullung nur eine Kontrollaufgabe wabhr. Ist aber die Rolle des Lan-
des gegenuber den Kommunen auf Kontrolle beschrankt, kann auch das Parlament nicht
weitergehende Rechte gegenuber dem Aufgabentrager fir sich in Anspruch nehmen; es
muss sich in Bezug auf seine Kontrollaufgaben auf die verbleibenden Zustandigkeiten der

183 Zu dieser grundsatzlichen Abgrenzung vgl. in Bezug auf das Auskunftsrecht des Abgeordneten Kir-

schniok-Schmidt, Das Informationsrecht des Abgeordneten nach der brandenburgischen Landesverfas-
sung, 2009, S. 121.

Siehe zur Zwitterstellung der Pflichtaufgaben nach Weisung mit Elementen der so genannten staatli-
chen Auftragsangelegenheit und solchen der Selbstverwaltungsangelegenheit bereits BbgVerfG, Urt.
vom 17. Okt. 1996, VfGBbg 5/95, Abschn. B. Il. 1.bb; zur schwierigen Abgrenzung auch das Gutachten
des PBD vom 13. Feb. 2013 (Bearb. Fulling), Das dualistische und das monistische Aufgabenmodell —
Auswirkungen eines Systemwechsels, S. 11 f.
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Landesregierung beschrénken. Es kommt daher nicht in Betracht, das allgemeine Unter-
richtungsrecht der Kommunalaufsicht (8 112 BbgKVerf) im Rahmen der Rechtsaufsicht
gegenuber den Kommunen als ein Vehikel fur ein Aktenvorlagerecht des Abgeordneten in
Bezug auf Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kommunen auszulegen. Denn auch
dieses Aufsichtsrecht muss mit Rucksichtnahme auf die kommunale Selbstverwaltung
ausgeiibt werden.'®® Unbenommen bleibt dem Abgeordneten freilich, gegentiber der Lan-
desregierung die Vorlage von Akten der staatlichen Kommunalaufsicht (Ministerium des

Innern) zu verlangen.

cc) Sonstige mittelbare Landesverwaltung (Korperschaften, Anstalten, Stiftungen)

Ahnlich durfte es sich bei den tbrigen Organisationsformen der mittelbaren Landesverwal-
tung verhalten. Zu ihnen gehoren die sonstigen Kdrperschaften des offentlichen Rechts

(8 18 LOG), die Anstalten und Stiftungen (8§ 20 LOG) sowie die Beliehenen (§ 21 LOG).
Soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist (beispielsweise im Errichtungsgesetz),
Ubt die Landesregierung diesen Behorden des Landes gegeniber nur die Rechtsaufsicht
aus (88 19, 20 LOG). Die Landesregierung besitzt zwar im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht
regelmanig gemald 8 19 Satz 1 LOG i. V. m. § 112 BbgKVerf ein Unterrichtungsrecht, das
sie dazu berechtigt, jederzeit Einsicht in Akten und Unterlagen zu nehmen. Auch hier dirf-
te aber ein ,durchgreifender“ Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten nicht bestehen.*®
Die Aktenvorlage beschrankt sich — nach der hier vertretenen Meinung — auch hier auf die

Wahrnehmung der Rechtsaufsicht durch die Landesregierung.*®’

15 Benedens, in: Kommunalverfassungsrecht Brandenburg, hrsg. v. Schumacher, 32. Erglfg. 2014, § 112

Anm. 2 (Stand: August 2008).

Vgl. Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 119 zum Frage- und Auskunftsrecht des Abgeordneten, vgl.
auch BayVerfGH, Entsch. vom 26. Juli 2006, Vf. 11-1Va-05, juris, Rn. 454 zur Auskunftspflicht der Bay.
Staatsregierung im Rahmen der von ihr verantworteten Rechtaufsicht Uber eine Anstalt des 6ffentlichen
Rechts. Anders fiir den Aktenvorlageanspruch der Ausschiisse des Nds. Landtags gem. Art. 24 Abs. 2
Satz 2 Nds. LV: hier bezieht sich der Aktenvorlagenanspruch auf ,Akten und Einrichtungen, die nicht in
der Hand des Landes liegen, soweit das Land die Vorlage oder den Zugang verlangen kann.“; siehe da-
zu auch Neumann, Die Niedersachsische Verfassung — Handkommentar, 3. Aufl. 2000, Art. 24 Rn. 17.
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%" Das Aktenvorlagerecht wird hier in seiner Reichweite im Gleichlauf mit dem Frage- und Informations-

recht des Abgeordneten (Art. 56 Abs. 2 Satz 1 LV) interpretiert, folglich an den Verantwortungsbereich
der Landesregierung gekoppelt (siehe zum Frage- und Informationsrecht, das an den Verantwortungs-
bereich der Landesregierung gebunden ist Kirschniok-Schmidt, aaO. [Fn. 163]), S. 119 ff.). Wollte man
dem Abgeordneten ein durchgreifendes Aktenvorlagerecht verschaffen, ware nach der hier vertretenen
Auffassung letztlich eine textliche Ergadnzung im Sinne der bereits in Fn. 166 beschriebenen Besonder-
heit des Art. 24 Abs. 2 Nds. LV erforderlich. Die Frage kann an dieser Stelle nur knapp angerissen wer-
den. Das Landesverfassungsgericht hatte diese Frage noch nicht zu entscheiden.
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Der Grundsatz, dass sich das Recht auf Aktenvorlage auf die Wahrnehmung der Kon-
trollaufgaben durch die Landesregierung beschrankt, gilt ebenso oder gar im besonderen
Male fur diejenigen staatlichen Einrichtungen, die zwar in einer Rechtsform des offentli-
chen Rechts organisiert sind, jedoch selbst einen grundrechtlich geschitzten Bereich fir
ihre Aufgabenerfillung in Anspruch nehmen kdnnen. Dies sind einerseits die Hochschulen,

andererseits die Rundfunkanstalt der Lander Berlin und Brandenburg (RBB).

Die Hochschulen des Landes sind als Korperschaften des 6ffentlichen Rechts (8 5 Abs. 1
Satz 1 BbgHG'®®) konstituiert. Sie unterliegen in weiten Teilen ihrer Aufgaben (Forschung
und Lehre) lediglich der Rechtsaufsicht des Landes (8 5 Abs. 5 Satz 1 BbgHG). Die Be-
schrankung auf die Rechtsaufsicht ist eine rechtlich notwendige Folge des verfassungs-
rechtlich gewéahrten Rechts der Hochschulen auf Selbstverwaltung (Art. 32 Abs. 1 LV).
Nur, soweit sie staatliche Aufgaben erflllen, unterstehen sie der Fachaufsicht (8 5 Abs. 6
BbgHG). Im Bereich der Forschung und Lehre ist deshalb eine Aktenvorlage ausgeschlos-

sen.

Vergleichbar verhalt es sich mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg als rechtfahige Anstalt
des offentlichen Rechts, der (im zweijahrigen Wechsel mit dem Berliner Senat) der Recht-
aufsicht des zustandigen Mitglieds der Landesregierung unterliegt (Art. 39 Abs. 1 Satz 1
RBB-Staatsvertrag'®, abwechselnd mit dem Senat von Berlin im zweijahrigen Turnus). Im
Bereich seiner verfassungsrechtlich geschitzten Programmfreiheit (Art. 19 Abs. 2 und 4

LV) unterliegt seine Tatigkeit nicht dem Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten.

168 Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 28. April 2014 (GVBI. | Nr. 18).

Staatsvertrag Uber die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Lander Berlin und Branden-
burg vom 25. Juni 2002 i. d. F. d. Ersten Staatsvertrags zur Anderung des Staatsvertrags iiber die Er-
richtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Lander Berlin und Brandenburg vom 30. August 2013,
Zustimmungsgesetz vom 5. Dez. 2013 (GVBI. | Nr. 41).
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dd) Landeseigene Unternehmen in privater Rechtsform (insbesondere Gesellschaften mit
beschrankter Haftung — ,GmbH“*"% 171
Unternehmen in privater Rechtsform, die dem Land ganz oder anteilig gehoren, stehen
aulRerhalb der Verwaltungsorganisation, wie sie vom LOG beschrieben wird. Unabhangig
davon ist es in Wissenschaft und Praxis seit langem anerkannt, dass der Staat sich zur
Erfullung seiner Aufgaben auch der Rechtsformen des Privatrechts bedienen kann.*"?
Freilich wirft gerade diese Form staatlicher Tatigkeit ganz grundséatzliche Fragen zur gebo-
tenen parlamentarischen Kontrolle auf, die auch fir das Aktenvorlagerecht als verfas-
sungsrechtlich konkretisiertes Kontrollrecht zu beantworten sind.

(1) Beschrankung des Aktenvorlagerechts auf Behdrden und Dienststellen im orga-
nisationsrechtlichen Sinne?

Das Aktenvorlagerecht bezieht sich dem Wortlaut der Verfassung nach auf ,Behorden”
und ,Dienststellen” des Landes. Die Verfassung verwendet mithin fir die Bezugsobjekte
des Aktenvorlagerechts zwei ausschlie3lich 6ffentlich-rechtlich gepragte Begriffe. Versteht
man hierunter nur die in 6ffentlich-rechtlicher Form organisierte Verwaltung, fallen Lan-
desunternehmen in privater Rechtsform nicht unter den Behordenbegriff des Art. 56 Abs. 3
Satz 2 und 3 LV.!" Es entfiele von vornherein eine Verpflichtung der Landesregierung,
Akten und Unterlagen einer landeseigenen GmbH vorzulegen, auch wenn dieses Unter-
nehmen offentliche Aufgaben wahrnimmt und die Landesregierung in diesem Unterneh-
men ihren Einfluss geltend machen kann. Es kAdme im Weiteren auch nicht darauf an, ob

und inwieweit die Landesregierung im Besitz von Akten und Unterlagen ist oder zu solchen

10 Da das Land aktuell unmittelbar nur Anteile an Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH halt, wer-

den im Folgenden nur die fur die GmbH geltenden Bestimmungen néher betrachtet. Siehe dazu den
derzeit aktuellen Bericht tGber die Beteiligungen des Landes Brandenburg an Unternehmen des privaten
und des offentlichen Rechts — Beteiligungsbericht 2013 —, erstellt vom MdF Bbg, MdF — Vorlage

Nr. 18/14 an den Ausschuss flir Haushalt und Finanzen (Begleitschreiben vom 3. Juni 2014), S. 6.

't sjehe zur Rechtsform das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung (GmbHG) in

der im Bundesgesetzblatt Teil 1ll, Gliederungsnummer 4123-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, zul.
geand. durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (BGBI. | S. 2586).

Es handelt sich um die so genannten Organisationsprivatisierung: Hier nimmt der staatliche Verwal-
tungstrager die offentliche Aufgabe weiterhin wahr, bedient sich aber einer Rechtsform des Privatrechts.
Davon zu unterscheiden ist die Aufgabenprivatisierung: Hierbei zieht sich der staatliche Verwaltungstra-
ger aus der Aufgabenerfillung vollstandig zuriick und tberléasst sie privaten Unternehmen (Dienstleis-
tern).
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% In diesem Sinne beispielsweise Lieber, aaO. (Fn. 157), Anm. 3.2.; hingegen fir eine Einbeziehung der

Gesellschaften in privater Rechtsform in den Behoérdenbegriff (mit ausfiihrlicher Darstellung der Argu-
mente) bei Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 184-186.
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Unterlagen Zugang hat, beispielsweise im Zusammenhang mit dem von ihr wahrgenom-

menen Beteiligungsmanagement.

Die Auslegung des Behordenbegriffs in Art. 56 Abs. 3 LV im Sinne einer Beschrankung auf
die Behorden im organisatorischen Sinne dirfte allerdings nicht der Intention des Landes-
verfassungsgerichts entsprechen, wie sie seinen hierzu ergangenen Urteilen zu entneh-
men ist. Das Gericht ist bestrebt, das Akteneinsichtsrecht des Abgeordneten méglichst
umfassend zur Geltung gelangen zu lassen, auch wenn es die Frage der Vorlage von Ak-
ten und Unterlagen landeseigener Unternehmen in dieser Form noch nicht zu entscheiden
hatte. Wie das Landesverfassungsgericht bereits in seiner ersten Entscheidung zum Ak-
teneinsichtsrecht betont, soll Art. 56 Abs. 3 LV dem einzelnen Abgeordneten diejenigen
Informationen sichern, derer er zur effektiven Mitwirkung an den Aufgaben des Parlaments
bedarf. Denn die Kontrollfunktion des Parlaments, dessen Mitglied der Abgeordnete ist, ist
fir das parlamentarische Regierungssystem wesentlich.*’* Mit Blick auf den Zweck der
Verfassungsbestimmung darf also die Verwendung des Begriffs ,Behorde” nicht als Be-
grenzung parlamentarischer Kontrollrechte des Abgeordneten auf den 6ffentlich-rechtlich

organisierten Teil der Landesverwaltung verstanden werden.

(2) Unmittelbares Einsichtsrecht des Abgeordneten in die Bucher und Unterlagen
der GmbH?

Das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten erstreckt sich auch auf die Tatigkeit von Gesell-
schaften in privater Rechtsform, soweit es die Landesregierung ist, die durch sie Aufgaben
der offentlichen Verwaltung wahrnehmen lasst.*” Auch hier gilt aber, dass sich die parla-
mentarische Kontrolle nur auf den Verantwortungsbereich der Landesregierung erstrecken
kann. Folglich ist zu fragen, wie weit dieser Verantwortungsbereich angesichts der gesell-
schaftsrechtlichen Organisationsstruktur eines 6ffentlichen Unternehmens in privater

Rechtsform reicht.

Ein Vorlagerecht bezogen auf Blcher und Unterlagen einer landeseigenen GmbH bestin-
de jedenfalls dann, wenn die GmbH trotz ihrer privatrechtlichen Verfasstheit in das Wei-

sungsgefuge der Landesbehdrden unmittelbar eingebunden ware. Das ist aber nicht der

1ra BbgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, Az. VIGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm®*), Abschn. B. I. 2.
1 sjehe auch Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 186.



Fall.'’® Die GmbH ist rechtlich verselbstandigt, handelt also unter dem eigenen Firmen-
namen, nicht unter dem Namen des Landes Brandenburg (8 13 GmbHG). Dartber hinaus
kann sich das Land als juristische Person nicht selbst zum gesellschaftsrechtlich vorgese-
henen Leitungsorgan der GmbH (als Geschaftsfiihrer) einsetzen und tber diese Rechts-
konstruktion die direkte Lenkung der GmbH tUbernehmen. Denn der Geschéftsfihrer einer
GmbH muss eine natirliche Person sein (8§ 6 Abs. 2 GmbHG). Die Willensbildung der
GmbH erfolgt damit (formal) unabhangig von der Willensbildung der Landesregierung, und
zwar in den Organen der Gesellschaft (Geschéaftsfihrung, Gesellschafterversammliung,
Aufsichtsrat), auch wenn die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat mit Vertre-

tern des/der Anteilseigner besetzt sind.*”’

Das Land kann innerhalb des vorgegebenen gesellschaftsrechtlichen Rahmens nur die
Rolle des kapitalgebenden Gesellschafters einnehmen. Demzufolge muss die in der Ver-
antwortung stehende Landesregierung fir das Land diejenigen Einflussmdglichkeiten in
Anspruch nehmen, die einerseits der Gesellschaftsvertrag und andererseits die gesell-
schaftsrechtlichen Kontroll- und Entscheidungsrechte bieten (8 45 GmbHG). Freilich lasst
das GmbHG den Gesellschaftern bei der Gestaltung der Organisationsstruktur (Gesell-
schaftsvertrag) zahlreiche Spielrdume. Diese muss das Land so ausgestalten, dass die
demokratische Kontrolle und Legitimation auch in einer privatrechtlichen Organisations-
form soweit als moglich erhalten bleibt. Die Mal3gaben dafir, wie dies umzusetzen ist, er-
geben sich zunéchst aus § 65 Abs. 1 Nr. 3 LHO.'"® Dieser bestimmt, dass das Land inner-
halb eines privatrechtlich organisierten Unternehmens angemessenen Einfluss erhélt, ins-
besondere im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Uberwachungsorgan. Weitere An-
forderungen ergeben sich aus dem Corporate Governance Kodex'”® (CKGBbg), einer

176 Zum Ausscheiden aus dem Wirkungsbereich des Hierarchieprinzips im Falle der Organisationsprivati-

sierung Gusy, Privatisierung und Parlamentarische Kontrolle, in: Privatisierung und parlamentarische
Rechte, Symposion im Landtag Rheinland-Pfalz am 4. Marz 1998, Heft 2 der Schriftenreihe des Land-
tags Rheinland-Pfalz, S. 61 (70 f.); ders. zum Hierarchieprinzip und seiner Bedeutung fir die Regie-
rungsverantwortung gegentber dem Parlament, aaO., S. 68 f.

Y7 puhl, Kontroll- und Steuerungsressourcen der Parlamente gegentiiber privatisierten Organisationen und

Aufgaben, in: Privatisierung und parlamentarische Rechte, Symposion im Landtag Rheinland-Pfalz am
4. Marz 1998, Heft 2 der Schriftenreihe des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 41 (51).

178 Landeshaushaltsordnung (LHO) i. d. F. d. Bek. vom 21. April 1999 (GVBI. | S. 106), zul. geand. durch
Gesetz vom 19. Dez. 2011 (GVBI. | Nr. 35).

Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Corporate Governance Kodex fiir die Beteiligungen
des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen, Neufassung 2010 (im Folgenden
CGKBbg), einsehbar unter http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/lom1.c.356538.de.
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Verwaltungsanweisung*® fiir die mit der Kontrolle einer GmbH zusténdigen Organisati-
onseinheit (Beteiligungsmanagement) des Landes. Der Kodex konkretisiert die Steue-
rungsaufgaben'® des Landes in Bezug auf den Gesellschaftsvertrag und die Anwendung
der Instrumente des GmbHG.*®* Die Hebel fiir die Kontrolle der GmbH durch die &ffentli-
che Hand bieten die Rechte der Gesellschafterversammlung, die Rechte des Gesellschaf-
ters als Mitglied der Gesellschafterversammlung und die dem Gesellschafter individuell
zustehenden Rechte. Zudem kann sich der Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag vorbe-
halten, Personen in das Kontrollorgan der Gesellschaft, den Aufsichtsrat, zu entsenden.

Ahnlich wie die Aufsichtsrechte der Landesregierung gegeniiber den rechtlich selbststan-
dig agierenden Einrichtungen der mittelbaren Landesverwaltung (8 19 LOG) und den Ge-
meinden (88 108 ff., § 121 BbgKVerf), sind diese Rechte schwerpunktmafig keine Ge-
schaftsfihrungsrechte und -pflichten. Die eigentliche Geschéftsfihrung obliegt vielmehr
dem Geschaftsflihrer nach den MalRgaben des Gesellschaftsvertrages, ohne dass es hier-
zu beispielsweise fortlaufend neuer Weisungen seitens der Gesellschafterversammliung*®®
bedarf. Der Schwerpunkt der Gesellschafterrechte liegt bei der moglichst umfassenden
Kontrolle der Geschaftstatigkeit der GmbH. Im CGKBbg wird dies wie folgt umschrieben:
,Dem Bestimmungsrecht des Landes auf der obersten Stufe des [unternehmensspezifi-
schen, Erg. d. Verf.] Zielsystems entspricht auf den weiteren Stufen die Verantwortung der
[leweiligen landeseigenen, Erg. d. Verf.] Unternehmen, die Ziele in strukturierte Unterneh-
mensplanungen umzusetzen und damit den Weg der Zielerreichung in der besten und
wirtschaftlichsten Gestaltung selbst zu entwickeln.“*®* Insofern besteht eine Parallele zur
nur kontrollierenden Regierungsverantwortlichkeit gegeniber den selbstverwalteten Kom-

munen und den daraus resultierenden Grenzen des Aktenvorlagerechts.

Mithin darfte der Rahmen fir die parlamentarischen Kontrollrechte folgendermal3en abge-

steckt sein: Die parlamentarischen Kontrollrechte erstrecken sich nur darauf, zu tberwa-

80 siehe zu dieser Einordnung Weber-Rey/Buckel, Corporate Governance in Aufsichtsraten von 6ffentli-

chen Unternehmen und die Rolle von Public Corporate Governance Kodizes, ZHR 177 (2013), 13 (37).

Im CGKBbg wird fiir die Umschreibung der Kontroll-und Steuerungsaufgaben des Beteiligungsma-
nagement der Begriff ,Zielsystem" verwandt, siehe dort Abschnitt IV.

181

82 Sjehe zu diesen Zusammenhangen auch schon Gutachten des PBD (Bearb. Platter), Die Uberwa-

chungstatigkeit von Aufsichtsraten der landeseigenen GmbHs: MalR3stabe — Instrumente — fachliche
Qualifikationen, vom 20. Sept. 2013, S. 6 f.

Diese kann dem Geschéftsfiihrer jeweils Einzelweisungen erteilen, 8 37 Abs. 1 GmbHG.
18 GGKBbg (Fn. 179), Abschn. IV. 1.
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chen, wie die Kontrollbefugnisse des Gesellschafters wahrgenommen werden. Sie erstre-
cken sich nicht unmittelbar auf die Geschaftsfihrung der GmbH. Sie beziehen sich demzu-
folge allein darauf, wie die Landesregierung die gesellschaftsrechtlichen Einflussmaoglich-
keiten fur das Land als Gesellschafter wahrnimmt. Einzig eine solche Betrachtungsweise
wird letztlich auch der verfassungsrechtlich angelegten Kompetenzverteilung zwischen
Landesregierung und Landtag gerecht. Denn die Beaufsichtigung und Kontrolle einer

GmbH, die mit der Wahrnehmung 6ffentlicher Aufgaben betraut ist, obliegt der Exekutive.

Nach diesen Prinzipien ist die Reichweite des Aktenvorlagerechts des Abgeordneten im
Verhaltnis zu den spezifischen Informationsrechten des Gesellschafters gegeniber der
Gesellschaft zu interpretieren. Unter jenen hervorzuheben ist § 51a GmbHG, der dem ein-
zelnen Gesellschafter (auch dem Minderheitsgesellschafter) ein umfassendes und indivi-
duelles Recht auf Auskunft tlber Angelegenheiten der Gesellschaft und Einsicht in ihre Un-
terlagen gewahrt.*® Als Instrument zur Kontrolle ist dieses Recht dem Aufgabenbereich
,Beteiligungsmanagement” der Exekutive zuzuordnen. Eine umstandslose Ubergabe oder
,Uberlassung” dieses Rechts an den Abgeordneten im Rahmen seines Aktenvorlagerechts
gem. Art. 56 Abs. 3 LV scheidet daher aus.*® Das Parlament und seine Mitglieder haben
weder die Aufgabe, die Kontrolle tGber eine landeseigene GmbH unmittelbar selbst auszu-

tben, noch gar, steuernd in die Geschéftsfihrung der GmbH einzugreifen.

Hingegen unterliegen die Akten und Unterlagen zu landeseigenen Unternehmen, die die
Landesregierung im Rahmen ihres Beteiligungsmanagements in den zustéandigen Res-
sorts entweder selbst fuhrt oder erhalt, grundsatzlich dem Recht auf Aktenvorlage des Ab-
geordneten.'® Denn dies sind Akten und amtliche Unterlagen im Sinne von Art. 56 Abs. 3
Satz 2 LV.

18 Lutter, in: Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), GmbH-Gesetz, 17. Aufl. 2009, § 51a Rn. 9, siehe dort auch zum
Umfang des Auskunfts- und Einsichtsrechts: Hat die GmbH einen Aufsichtsrat, so sind auch dessen T&-
tigkeiten, Unterlagen und Protokolle vom Informationsrecht des Gesellschafters umfasst (BGH, Beschl.
vom 6. Marz 1997, Az. Il ZB 4/96, juris, Rn. 11 ff.).

Vergleichbare Abgrenzung in Bezug auf das Aktenvorlagerecht der Ausschiisse gem. Art. 30 HmbVerf.
in Bezug auf das Beteiligungsmanagement des Hamburger Senats bei David, Verfassung der Freien
und Hansestadt Hamburg — Kommentar, 2. Aufl. 2004, Art. 30 Rn. 30 ff. m. w. N.

7 In diesem Sinne der BerlVerfGH, Urt. vom 20. Dez. 2011, Az. 159/10 (,Wasserbetriebe®), juris, Rn. 19
zu Unterlagen (u. a. Aufsichtsratsprotokolle) der Berliner Wasserbetriebe (Anstalt des 6ffentlichen
Rechts).
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Darf auch der Abgeordnete gegeniber dem landeseigenen Unternehmen nicht selbst die
Einsicht in Unterlagen verlangen, kbnnte man sich doch fragen, ob nicht stattdessen die
Landesregierung Informationen und Unterlagen tber das ihr zustehende Informationsrecht
gem. 8 51a GmbHG beschaffen muss, soweit ihr ein entsprechendes Aktenvorlagebegeh-
ren eines Abgeordneten vorliegt.*®® Fiir das mit dem Aktenvorlagerecht verwandte Recht
des Abgeordneten auf Auskunftserteilung (Art. 56 Abs. 2 Satz 2 LV) wird aber davon aus-
gegangen, dass die Landesregierung zwar vorhandene Informationen offenlegen, bei ihr
nicht vorhandene, weitergehende Informationen jedoch nicht eigens beschaffen muss.**°
In Anwendung der oben genannten Maf3gaben wird man deshalb einen solchen ,Informa-
tionsbeschaffungsanspruch® verneinen missen, denn letztlich liefe auch dies auf einen

~ourchgriff* des Aktenvorlagerechts gegentber der landeseigenen Gesellschaft hinaus.

Zwischenergebnis: Nach der hier vertretenen Meinung™®° richtet sich das Aktenvorlage-

recht am Verantwortungsbereich der diesem Kontrollrecht unterliegenden Landesregie-
rung aus. Nimmt die Landesregierung selbst nur Kontrollaufgaben war, erstreckt sich das
Aktenvorlagerecht nur auf die Wahrnehmung dieser Kontrollbefugnisse. Hinsichtlich der
landeseigenen Unternehmen bezieht sich das Recht auf Aktenvorlage somit nur auf das

von der Landesregierung zu verantwortende Beteiligungsmanagement.

d) Anspruchsberechtigter

Da das Aktenvorlagerecht ein mit dem Mandat verknipftes Recht des einzelnen Abgeord-
neten ist, muss er dieses Recht héchstpersonlich wahrnehmen; er kann sich somit weder

vertreten lassen, noch die Wahrnehmung an einen Dritten, beispielsweise einen Mitarbei-

18 Zur parallelen Fragestellung auf kommunaler Ebene vgl. das Gutachten des PBD vom 29. Okt. 2010

(Bearb. Schmidt), Rechte und Pflichten von Aufsichtsraten in kommunalen Gesellschaften und Informa-
tionsrechte der Gemeindevertretung, S. 31.

1% sjehe Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163) zum Unterrichtungsrecht der Kommunalaufsicht und der

Rechtsaufsicht, S. 121; siehe auch SachsVerfGH, Beschl. vom 5. Nov. 2009, Az. Vf. 133-1-08, juris,
Rn. 101: ,Bestem Wissen entspricht die Antwort [auf eine Frage zum Geschéaftsgebaren der Landes-
bank Europe plc], wenn das Wissen, das bei der Staatsregierung prasent ist, sowie jene Informationen,
die innerhalb der Antwortfrist mit zumutbaren Aufwand zumindest in ihrem Geschéftsbereichen einge-
holt werden kdnnen, mitgeteilt wird."

199 Hinzuweisen ist darauf, dass das Landesverfassungsgericht die hier vertieft erérterte Frage der Reich-

weite bzw. eines mdglichen ,Durchgriffs” insbesondere gegeniber der mittelbaren Landesverwaltung
(Kérperschaften, Anstalten, Stiftungen) und landeseigenen Unternehmen in privater Rechtsform noch
nicht zu entscheiden hatte, auch in der Literatur finden sich, soweit ersichtlich, noch keine Auseinander-
setzung spezifisch zu dieser Frage des Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV.
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ter, delegieren. Unabhangig davon kann er aber Hilfspersonen zu seiner Unterstiitzung

hinzuziehen.'**

e) Modalitaten des Aktenvorlageersuchens

Eine Art von verbindlicher Verfahrensordnung, die das Recht auf Aktenvorlage vergleich-
bar mit den Bestimmungen des AIG zum Antragsverfahren auf Akteneinsicht konkretisiert,
existiert fir den Anspruch auf Aktenvorlage nicht. Der Anspruch und seine Beschréankun-
gen, also auch die Modalitaten der Einsichtnahme durch den Abgeordneten, ergeben sich
unmittelbar aus Art. 56 Abs. 3 und 4 LV.*? Die Landesregierung hat sich erganzend — wie
schon erwahnt — in ihrer Geschaftsordnung einige Regeln fur die Bearbeitung (interne Zu-
standigkeiten) und Entscheidungsfindung zum Aktenvorlageverlangen eines Abgeordneten

gegeben.?

Das Verlangen nach Aktenvorlage ist an die Landesregierung, nicht an die gegebenenfalls
aktenfihrende Behérde oder Dienststelle zu richten (siehe dazu bereits oben b)). Die Lan-
desregierung soll die Mdglichkeit haben, die Organisationsablaufe bei den ihr unterstellten

Behorden und Dienststellen angemessen zu koordinieren.*

Der Abgeordnete ist grundsétzlich nicht verpflichtet, eine Begrindung oder Erlauterung
seiner Motive oder des Zwecks seines Verlangens zu geben. Ihn dirfte aber die Obliegen-
heit treffen, sein Verlangen so bestimmt zu formulieren, dass der Landesregierung ohne
weiteres die Vorlage der gewiinschten Akten und Unterlagen moglich ist.**

Unterlagen und Akten sind dem Abgeordneten ,vorzulegen®. Ihm ist Gelegenheit zu geben,
diese in einem gesonderten Raum zu lesen. Uberdies sind ihm bei dieser Gelegenheit Ko-
pien anzufertigen. Ob der Anspruch auf Aktenvorlage dem Abgeordneten von vornherein

das Recht einraumt, ausschlieRlich die Ubersendung von Kopien anzufordern, soweit nicht

191 Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 204.

192 |ieber, aaO. (Fn. 157), Art. 56 Anm. 3.

19 Siehe Anlage 7 der Gemeinsamen Geschaftsordnung der Ministerien des Landes Brandenburg (GGO)

vom 18. Aug. 2006, zul. gednd. am 25. Feb. 2013.

194 Vgl. insoweit zum Zutrittsrecht des Abgeordneten BbgVerfG, Urt. vom 28. Juli 2008, Az. VfGBbg 53/06,
Abschn. B. II. 1. bb.

1% vgl. BbgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VIGBbg 42/06 (,Trennungsgeld“), Abschn. B. Il. 1. b. zum
Bestimmtheitserfordernis als PriifungsmalRstab.
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Gesichtspunkte der Geheimhaltung und des Datenschutzes entgegenstehen, ist strittig.*%
Mag dies flr einen betrachtlichen Teil der Antrage fur beide Seiten auch die praktikabelste
LAsung sein, konnte die Landesregierung unter bestimmten Umstanden, beispielsweise
bei einem sehr umfangreichen Ersuchen, wohl insoweit auf den Wortlaut der Verfassung

(,Vorlage* der Originalakten) verweisen.®’

Die Landesregierung muss einige ausdrtcklich in der Landesverfassung niedergelegte
Maf3gaben fir die Aktenvorlage beachten: Sie muss die verlangten Akten, Unterlagen und

Auskinfte aus Dateien ,unverztglich* und ,vollstandig” vorlegen (Art. 56 Abs. 3 Satz 4 LV).

»Vollstandig” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass weder Bestandteile der Akten oder
Unterlagen entfernt noch einzelne Angaben unkenntlich gemacht werden durfen. ,Schwar-
zungen“ und ,WeilRungen“ sind daher als Fall der eingeschrankten Aktenvorlage zu ver-
stehen, zu der die Landesregierung nur unter den Bedingungen des Art. 56 Abs. 4 LV be-
rechtigt ist (zu den rechtlichen Voraussetzungen sogleich unter f); zu den praktischen Mo-
dalitdten siehe ausfuhrlich Abschnitt I1l.1; speziell zur gegebenenfalls erforderlichen Ano-
nymisierung als zulassiger Vorkehrung zum Schutz personenbezogener Daten siehe un-
ten, Abschnitt 111.1.d)). Die Landesregierung hat bei bereits vorhandenen Informationen
keinen Spielraum hinsichtlich der Frage, wie detailliert sie dem Vollstandigkeitsgebot

nachkommen mdochte. 1%

zunverziglich* bedeutet in diesem Zusammenhang, ,,ohne schuldhaftes Zogern®. Eine
feststehende Frist ist damit nicht zum Ausdruck gebracht. Ebenso wie bei den Antworten,
die die Landesregierung auf Fragen der Abgeordneten zu geben hat, dirfte es jeweils im

Einzelfall auf die Zahl der erbetenen Unterlagen und darauf ankommen, welche Abstim-

1% " Ohne Einschrankung fir ein Recht des Abgeordneten auf Ubersendung von Kopien, Kirschniok-

Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 204; nach Auffassung des VG Gelsenkirchen stellt (zumindest) das eigen-
stéandige Anfertigen von Kopien eine Form der Akteneinsicht des Stadtratmitglieds im Rahmen seines
Rechts auf Akteneinsicht gem. § 55 Abs. 5 GO NRW dar, VG Gelsenkirchen, Urt. vom 18. Dez. 2013,
Az. 15 K 2741/11, juris, Rn. 51.

197 vgl. Lieber, aaO. (Fn. 157), Art. 56 Rn. 3.

%8 vgl. BbgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, Az. VfGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm®), Abschn. B. I. 3., an-
ders insoweit beim Frage- und Auskunftsrecht des Abgeordneten.
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mungs- und Vorbereitungsprozesse (Durchsicht auf schutzbedurftige Informationen u. &.)

hierfur erforderlich sind.*®°

f) Die Grenzen des Rechts auf Aktenvorlage (Einschrankungs- und Verwei-
gerungsgrinde)

aa) Grundsatz der Abwagung

Unter bestimmten Umstanden kann die Landesregierung die Aktenvorlage verweigern. Die
Verfassung formuliert in Art. 56 Abs. 4 LV Grenzen des Aktenvorlagerechts. Gemalf Art. 56
Abs. 4 Satz 1 LV missen Uberwiegende 6ffentliche oder private Interessen an der Ge-
heimhaltung die Verweigerung der Vorlage zwingend erfordern. Die nur eingeschrankt ge-
wahrte Aktenvorlage ist als Unterfall der Verweigerung ebenfalls an Art. 56 Abs. 4 LV zu
messen. Derselbe Mal3stab muss auch fur diejenigen Félle gelten, in denen dem Abge-
ordneten zwar alle Akten vollstéandig vorgelegt werden, die Vorlage jedoch an Bedingun-
gen, wie z. B. eine mehr oder weniger weitreichende Verschwiegenheitspflicht geknipft
wird. Denn auch in diesem Fall wird der Abgeordnete in seinen Kontrollrechten einge-
schrankt: er nimmt diese fur die Offentlichkeit war, deshalb kommt es auf seine parlamen-
tarischen Verwertungsmoglichkeiten an. Die Landesregierung muss, soweit sie sich auf
Grenzen des Aktenvorlagerechts beruft, dem Abgeordneten ihre Entscheidung mitteilen
und sie begrinden (Art. 56 Abs. 4 Satz 4 LV). Wie das Landesverfassungsgericht ausfuhrt,
ist damit ein ,Entscheidungsprogramm formuliert”. Es verlangt von der Landesregierung,
alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte, die in der Person des jeweiligen Antrag-
stellers liegen und fr ihn in seinem Sinne glnstig sind, soweit zumutbar, vollstandig zu
ermitteln, zu gewichten und anschlieRend mit den entgegenstehenden (6ffentlichen oder
privaten) Interessen abzuwagen.?® Die Abwagung darf nicht abstrakt, pauschal und typi-
sierend erfolgen. Es darf also keinesfalls einem Belang (z. B. dem ,Datenschutz®) von
vornherein abstrakt der Vorrang eingerdumt werden. Vielmehr miussen die betroffenen Be-
lange konkret und bezogen auf den Einzelfall abgewogen werden.?! Lehnt die Landesre-
gierung ein Aktenvorlageersuchen ohne Wiirdigung des Einzelfalls ab, entspricht dies

nicht den vom Landesverfassungsgericht vorgegebenen Anforderungen an die Begrin-

199 vgl. zum Auskunftsrecht BbgVerfG, Urt. vom 18. Dez. 1997, VfGBbg 16/97, Abschn. B. II. 1.
200 BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten®), Abschn. B. Il. 3.b) dd).
201 BbgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (,Trennungsgeld), Abschn. B. II. 3. b) bb).
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dung.?®? Das gilt sowohl fiir die Abwagung mit 6ffentlichen als auch fiir die Abwagung mit
privaten Interessen.?*® Die ablehnende Entscheidung muss eine Abwagung aller fiir den
Einzelfall maRgeblichen Gesichtspunkte erkennen lassen.?®* Das Nachschieben von
Griunden in einem anschlieBenden verfassungsgerichtlichen Verfahren ist der Landesre-
gierung nicht méglich.?®® Daraus diirfte folgen, dass die Begriindung, die die Landesregie-
rung einer ablehnenden Entscheidung beifligen muss, bereits alle in die Abwagung einge-

flossenen Griinde abschlieRend bezeichnen muss.?%

(1) ,Abwagung des Einzelfalls*

Mit der ,Abwagung des Einzelfalls* dirfte das Landesverfassungsgericht vor allen Dingen
die sorgfaltige Gewichtung derjenigen Interessen meinen, die einer Aktenvorlage und der
damit verbundenen maglichen 6ffentlichen politischen Verwertung durch den Abgeordne-
ten entgegenstehen konnten. Hingegen dirfte nicht gemeint sein, dem jeweiligen konkre-
ten Geheimhaltungsinteresse zu einem in Akten und Unterlagen dokumentierten Vorgang
ein etwaiges konkretes Aufklarungsinteresse gegeniberzustellen, das der Abgeordnete im
Rahmen seines Vorlageverlangens geltend macht oder geltend machen kénnte. Denn es
ware unzuldssig, die Gewichtigkeit des Vorlageverlangens des Abgeordneten an seiner
bisherigen Mandatsaustibung, seinen bisher gesetzten politischen Schwerpunkten oder
seinem bisherigen Engagement fiir ein bestimmtes Thema zu messen.?®’ Wie der Berliner
Verfassungsgerichtshof bei insoweit vergleichbarer Verfassungslage ausfuihrt, darf die er-
forderliche Abwagung nicht den Charakter einer politischen Bewertung der Beweggriinde
und Ziele des einsichtsbegehrenden Abgeordneten annehmen. Auch darf die entschei-
dende Stelle nicht berticksichtigen, ob oder inwieweit das zum Ausdruck gebrachte oder
erkennbare Informations- bzw. Kontrollinteresse insgesamt oder bezogen auf einzelne

Einsichtsgegenstande tragfahig ist oder wie bedeutsam das Einsichtsinteresse des Abge-

22 BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten), Abschn. B. II. 3. b). dd)
zu einem Einsichtnahmeverlangen eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) in
Akten des Verfassungsschutzes.

293 Zur gebotenen Abwagung in jedem Einzelfall BbgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VIGBbg 42/06
(,Trennungsgeld®), Abschn. B. Il. 3. b. bb.

204 BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten"), Abschn. B. Il. 3.b.dd.
205 ygl. BbgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VIGBbg 42/06 (, Trennungsgeld“), Abschn. B. II. 3.
2% BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az. 57/08, juris, Rn. 91.

%7 sjehe dazu bereits das Gutachten des PBD vom 15. Jan. 2014 (Bearb. Schmidt), Das Recht des Abge-
ordneten des Landtags Brandenburg auf Einsicht in Personalakten, S. 13.
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ordneten ist.>°® Nur fuir den fernliegenden Fall, dass das Vorlagebegehren erkennbar aus-
schlieRlich der Ausforschung privater Sachverhalte oder nur der Uberpriifung schlichter
Administrativtatigkeit (Einzelfallprifung) dient, durfte es ausnahmsweise in Betracht kom-
men, ein Aktenvorlagebegehren zurlickzuweisen, weil es an einem Vorlageinteresse des

Abgeordneten fehlt.?*®

(2) ,....zwingend erfordern®

Die Formulierung in Art. 56 Abs. 4 LV ,....zwingend erfordern” durfte zwei ergdnzende Aus-
sagen in Bezug auf die Abwégung enthalten. Zunachst wird damit noch einmal verdeut-
licht, dass dem Aufklarungsinteresse des Abgeordneten von vornherein ein besonderes
Gewicht zukommt. Es vermag sich auch gegeniber entgegenstehenden Interessen im
Rahmen einer Abwagung im Einzelfall durchzusetzen. Entgegenstehende Interessen, die
sich auch ohne eine Betrachtung des Einzelfalls, also gewissermal3en abstrakt, als ge-
wichtiger erweisen, gibt es nicht, soweit es um den Verantwortungsbereich der Landesre-

gierung geht.

Zudem weist die Formulierung darauf hin, dass die Verweigerung der Aktenvorlage nur ein
Jletztes Mittel* zum Schutz der entgegenstehenden, im Einzelfall Gberwiegenden Interes-
sen sein kann. Zuvor hat die Landesregierung im Rahmen ihres Entscheidungsprogramms
zu prifen, ob es geeignete Vorkehrungen zum Geheimschutz gibt, die die 6ffentlichen o-
der privaten Interessen angemessen schitzen, ohne dass dem Abgeordneten die Wahr-

nehmung seiner Rechte wesentlich erschwert oder véllig verweigert wird.

Siehe zu den Einzelheiten im Zusammenhang mit Schutzvorkehrungen zum Geheimnis-

schutz auch noch die Stellungnahme zu Frage 2 unter Abschnitt I11.2.

bb) Der Abwagungsgesichtspunkt der tberwiegenden 6ffentlichen Interessen

Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV nennt zum einen Uberwiegende offentliche Interessen als Abwa-
gungsgesichtspunkte, die zur Einschrankung oder Verweigerung der Aktenvorlage flihren

koénnen.

298 BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az. 57/08, juris, Rn. 91.

29 Angedeutet in BbgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (, Trennungsgeld*), Abschn. B. II.
2. b) bb).
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Das offentliche Interesse als unbestimmter Rechtsbegriff kann ganz unterschiedliche ver-
fassungsrechtliche Prinzipien, Rechtspositionen und Funktionszuweisungen zwischen den
verschiedenen Verfassungsorganen umfassen. Eine abschliel3ende Begriffsdefinition ist
daher an dieser Stelle nicht moéglich. Jedoch lassen sich der verfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung bereits einige konkretere Aussagen zu einzelnen Aspekten entnehmen.
Das Landesverfassungsgericht Brandenburg hat, soweit es bereits Gelegenheit erhielt,
sich hierzu zu aufl3ern, als Gberwiegendes 6ffentliches Interesse das Interesse an der
Funktionsfahigkeit des Verfassungsschutzes (Schutz der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung) und den daraus folgenden mdglichen Vorrang des Geheimschutzes als
offentliches Interesse anerkannt.?*° Vom Berliner Verfassungsgerichtshof wurde in Bezug
auf die Aktenvorlage die Arbeitsfahigkeit der Verwaltung als moglicher Abwagungsge-
sichtspunkt erwahnt.?** Das Landesverfassungsgericht Brandenburg hat sich zu letzterem
Gesichtspunkt noch nicht abschlielRend gedul3ert. Allerdings hat es bereits in Bezug auf
das Frage- und Auskunftsrecht des Abgeordneten und einem moéglicherweise entgegen-
stehenden Interesse am ,Erhalt der Funktions- und Arbeitsfahigkeit der Regierung“ zu er-

kennen gegeben, dass es diesem Gesichtspunkt eher zuriickhaltend gegeniibersteht.**

cc) Der Abwagungsgesichtspunkt der Gberwiegenden privaten Interessen

Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV nennt zum anderen tberwiegende private Interessen als Abwa-
gungsgesichtspunkte, die zur Einschrankung oder Verweigerung der Aktenvorlage fihren

konnen.

(1) Informationelle Selbstbestimmung/Art. 11 LV (Datenschutz)**?

Mit dem Begriff der privaten Interessen an der Geheimhaltung verweist die Landesverfas-

sung zunachst auf das in Art. 11 Abs. 1 LV verbiirgte Grundrecht auf Datenschutz.?** Da-

210 BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten*), Abschn. B. Ill. 3. a),
siehe dazu auch Fn. 202; vgl. Uiberdies BbgVerfG, Urt. vom 28. Juli 2008, Az. 53/06, Abschn. B. Il. 1. b)
bb) zu den Belangen der Strafrechtspflege als verfassungsimmanente Schranke des gemaf Art. 56
Abs. 3 LV gewahrten Zutrittsrechts.

21 BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az. 57/80, juris, Rn. 101.
22 BpgVerfG, Urt. vom 16. Nov. 2000, Az. VfGBbg 31/00 (,Personalstruktur“), Abschn. B. Il. a).

3 siehe speziell zu diesem Verweigerungsgrund auch das Gutachten des PBD vom 15. Jan. 2014 (Bearb.

Schmidt), Das Recht der Abgeordneten des Landtags Brandenburg auf Einsicht in Personalakten, S. 9
ff.

214 BhgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, VEIGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm®), Abschn. B. II. 2.
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nach hat jeder das Recht, Uber die Preisgabe und Verwendung seiner personlichen Daten
selbst zu bestimmen. Die Landesverfassung formuliert auf diese Weise das vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung in einer
selbststandigen Verfassungsnorm.?*® Das Grundrecht auf Datenschutz steht allerdings
dem Recht auf Aktenvorlage nicht als absoluter Verweigerungsgrund gegeniiber.**® Viel-
mehr bildet Art. 56 Abs. 4 LV eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung fur Eingriffe und
Einschrankungen, die aus der Aktenvorlage an den Abgeordneten fur den Betroffenen re-
sultieren kénnen.?*” Auch Datenschutzinteressen sind daher einer Abwégung mit Vorla-
geinteresse des Abgeordneten zuganglich.?*® Freilich diirfte eine (obligatorisch einzelfall-
bezogene)?*® Abwagung umso eher zuungunsten einer einschrankungslosen Vorlage von
Akten sprechen, desto sensibler die personenbezogenen Daten sind.??’° Um besonders
sensible Daten handelt es sich beispielsweise bei hochstpersénlichen Daten wie z. B. sol-
chen aus dem innersten Bereich der privaten Lebensfuhrung (z. B. private Briefe, Tagebu-
cher).??! Besonders sensibel sind nach Einschatzung des Landesgesetzgebers auch die in
8 4a Abs. 1 Satz 1 Bbg DSG genannten Datenkategorien (ethnische Herkunft, politische
Meinung, religiose oder weltanschauliche Uberzeugung, Gewerkschaftszugehdorigkeit, Ge-

sundheit, Sexualleben).

(2) Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse

Der Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen fir private Unternehmer und Unter-
nehmen ist auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eben-
falls ein grundrechtlich geschitztes privates Interesse (siehe dazu bereits oben unter Ab-
schnitt Il.1.e)cc)(2), S. 17). Wie der Verfassungsgerichtshof Berlin bei vergleichbarer Ver-

fassungslage zum Akteneinsichtsrecht des Abgeordneten bereits feststellte, gehdren die

215 BbgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, Az. VfGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm®), Abschn. B. Il. 2./2.a).

1% 50 sind personenbezogene Daten aus Trennungsgeldvorgangen nicht in jedem Fall so sensibel, dass

eine Abwagung mit dem Vorlageinteresse des Abgeordneten von vornherein ausscheidet, BbgVerfG,
Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VIGBbg 42/06 (,Trennungsgeld®), Abschn. B. Il. 3. b) bb).

27 BbgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, Az. VfGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm?®), Abschn. B. II. 2. b).
218 BpgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (,Trennungsgeld*), Abschn. B. II. 3. b) bb).
219 BpgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VEIGBbg 42/06 (,Trennungsgeld), Abschn. B. II. 3. b) bb).
20 sjehe dazu auch Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 408.

2L BhgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (,Trennungsgeld*), Abschn. B. Il. 3. b) bb); zur
Vorlage von Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, Akten zu Steuerverfahren und Akten, die Sozial-
daten enthalten, siehe Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 374 ff.
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Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse zu den privaten Interessen, die dem Aktenvorla-
geanspruch des Abgeordneten auf der Ebene des Verfassungsrechts gegentuberstehen

und mit diesem abgewogen werden miissen.???

Zur Frage, ob die Aktenvorlage an Abgeordnete auch unter Berufung auf Betriebs- und
Geschéftsgeheimnisse eines 6ffentlichen Unternehmens, dessen Gesellschafter das Land
Brandenburg ist, abgelehnt werden kann, siehe ausfihrlich weiter unten unter Abschnitt
IV.2.a)bb).

dd) Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung

Eine gewisse Sonderstellung nimmt der von den Verfassungsgerichten als Gegenrecht zu
den parlamentarischen Kontrollrechten entwickelte Grundsatz des ,Kernbereichs der exe-
kutiven Eigenverantwortung” ein. Als Gegenrecht der Landesregierung speist er sich nicht
aus dem offentlichen Interesse im Allgemeinen, sondern ist Ausfluss des Gewaltentei-
lungsgrundsatzes. Dieser Verweigerungsgrund wird daher verschiedentlich als selbststan-
dige so genannte verfassungsimmanente Schranke bezeichnet statt als Unterfall eines
entgegenstehenden offentlichen Interesses gem. Art. 56 Abs. 4 LV.?*®* Unabhéngig von
dieser dogmatischen Einordnung durfte aber in Literatur und Rechtsprechung Einigkeit
darliber bestehen, dass sich aus dem Wesen der Exekutivverantwortung Verweigerungs-
griinde ergeben kénnen.?** Die These von einem Kernbereich der exekutiven Eigenver-
antwortung besagt insoweit, dass parlamentarische Kontrollrechte nicht bis in diesen
Kernbereich der Tatigkeit der Landesregierung hinein reichen. So hatte bereits das Bun-
desverfassungsgericht in einer Grundsatzentscheidung zum Recht der parlamentarischen
Untersuchungsausschusse der Regierung einen durch das Parlament nicht ausforschba-
ren Initiativ-, Beratungs-, und Handlungsspielraum eingeraumt. Geschtitzt wird damit die

Funktionsfahigkeit der Regierung als Verfassungsorgan. Das Landesverfassungsgericht

222 BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az. 57/08, juris, Rn. 104.

22 Dje Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts lasst hier verschiedene Begriindungsansatze er-

kennen: eher auf das Verstandnis einer selbstéandigen verfassungsimmanenten Schranke (Ableitung
aus dem Gewaltenteilungsprinzip) deutet beispielsweise die Begrindung hin in BbgVerfG, Urt. vom

20. Nov. 1997, Az. VfGBbg 12/97 (,LRH-Prufberichte*), Abschn. B. Il. 3.; eher auf eine Subsumtion unter
das ,0Offentliche Interesse” im Sinne von Art. 56 Abs. 4 LV deutet BbgVerfG, Urt. 16. Nov. 2000, Az.
VfGBbg 31/00 (,Personalstruktur), Abschn. B. Il. 1. a) hin; Einordnung der ,Funktionsféhigkeit der Re-
gierung” als ein o6ffentliches Interesse im Sinne des Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV auch bei Kirschniok-
Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 246 f.

224 sjehe dazu auch das Gutachten des PBD vom 15. Jan 2014 (Bearb. Schmidt), Das Recht der Abgeord-
neten des Landtags Brandenburg auf Einsicht in Personalakten, S. 5 f.
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schloss sich dieser Dogmatik fiir das Aktenvorlagerecht an.??® Nachteile fiir die Funktions-
fahigkeit treten vor allem dann ein, wenn die Regierung in ihrer Entscheidungsfahigkeit
(-autonomie), aber auch in ihrer Handlungsfahigkeit beeintrachtigt wird.?° Mit dem Ver-
weis auf die notwendige Entscheidungsautonomie der Landesregierung kann insbesonde-
re die Aktenvorlage zu noch nicht abgeschlossenen Vorgangen verweigert werden, solan-
ge der interne Meinungsbildungsprozess innerhalb der Landesregierung bzw. des Landes-
rechnungshofes hierzu noch nicht abgeschlossen ist (Sitzungsprotokolle, vorbereitende
Vermerke, Entwiirfe zu Vorlagen).?*’ Auch Unterlagen zu bereits abgeschlossenen Vorla-
gen brauchen von der Landesregierung dann nicht offen gelegt werden, wenn durch die
Pflicht zur Offenlegung des Entscheidungsprozesses die Freiheit und Offenheit folgender
(kUnftiger) Entscheidungsprozesse gefahrdet wiirde. Der letztgenannte Gesichtspunkt
kann aber mit zunehmendem Zeitablauf gegentber dem Informationsinteresse des Abge-

ordneten an Gewicht verlieren.?%®

(Zur Heranziehung dieses Verweigerungsgrundes ge-
genuber Aktenvorlagebegehren in Unterlagen eines landeseigenen Unternehmens siehe

auch unten Abschnitt IV.2.b)bb)).

ee) Bundesrecht

Vorstellbar ist auch, dass Normen des Bundesrechts (z. B. aus dem Bereich des spezial-

gesetzlichen Datenschutzes®*®

) im Einzelfall Rechtsfolgen anordnen, die einer Aktenvorla-
ge entgegenstehen (kénnen). Das kdnnte auf den ersten Blick als weitreichende verfas-
sungsimmanente Schranke des Aktenvorlagerechts angesehen werden. Denn im Verhalt-
nis zwischen Bundes- und Landesrecht geht das Bundesrecht dem Landesrecht und somit
auch dem Landesverfassungsrecht grundsétzlich vor (,Bundesrecht bricht Landesrecht",
Art. 31 GG). Jedoch kommt diese Regel nur zur Anwendung, soweit im Einzelfall eine

Norm des Bundesrechts mit einer solchen des Landesrechts ,kollidiert. Ein Kollisionsfall

% Grundlegend BbgVerfG, Urt. vom 20. Nov. 1997, Az. VIGBbg 12/97 (,LRH-Priifberichte), Abschn. B. II.
3., Anwendung dieses Grundsatzes entsprechend fir Vorlagebegehren gegeniiber dem Landesrech-
nungshof.

220 Umfassend hierzu Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 260 ff.
27 BpgVerfG, Urt. vom 20. Nov. 1997, Az. VIGBbg 12/97 (,LRH-Prifberichte*), Abschn. B. II. 3.

228 pusfuhrlich dazu Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163) S. 271 f.

29 Beispiele hierfir: (1) § 50 BeamtStG (Personalakten), siehe dazu auch Gutachten PBD vom 15. Jan.

2014 (Bearb. Schmidt), Das Recht der Abgeordneten des Landtags Brandenburg auf Einsicht in Perso-
nalakten, S. 6 ff.; siehe auch BbgVerfG, Urt. vom 15. Méarz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (,Trennungsgeld"),
Abschn. B. Il. 2. b) bb); (2) § 30 AO (Steuergeheimnis) und BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az.
57/08, juris, Rn. 103.
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liegt nur dann vor, wenn ihre Anwendung im konkreten Fall, mithin ihre Anwendung auf
dasselbe Rechtsverhéltnis zu unterschiedlichen Rechtsfolgen fiihren wiirde.**° Dabei
muss die Landesregierung zunachst prtfen, ob nicht im Wege einer verfassungskonfor-
men Auslegung sowohl der Bundesnorm als auch der Landesnorm ein Normwiderspruch
vermieden werden kann. Zugunsten des Art. 56 Abs. 3 LV ist insbesondere zu berticksich-
tigen, dass den Landern im Bereich ihrer Staatsorganisation ein autonomer Bereich einge-
raumt ist.”** Sowohl der Grundsatz der Bundestreue®*? als auch das Gebot der gegensei-
tigen Ricksichtnahme durften daher gebieten, dass potentielle Konfliktlagen mdglichst im
Wege einer Auslegung aufzulésen sind, die beiden Regelungen einen moglichst weiten
Anwendungsbereich belasst und die Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung zu wahren
sucht.?*® Soweit insbesondere die bundesgesetzliche Norm einen bereits grundrechtlich
gegebenen Verweigerungsgrund gegeniber der Aktenvorlage einfachgesetzlich konkreti-
siert, ist im Wege der Abwagung im Einzelfall darzulegen, inwieweit die vom Bundesge-
setzgeber konkretisierte Rechtsposition das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten hindern
oder beschranken kann. Sollte hingegen die Aktenvorlage von der Landesregierung pau-
schal mit dem Verweis auf entgegenstehendes Bundesrecht verweigert werden, liegt es
nahe, dass hier die vom Landesverfassungsgericht verlangte Abwagung im Einzelfall nicht
vorgenommen wurde.?** Gleichwohl kann im Einzelfall das Ergebnis einer umfassenden
Abwagung zwischen einer bundesgesetzlichen Norm zum Geheimnisschutz und dem lan-
desverfassungsrechtlichen Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gegen eine Aktenvorlage

ausfallen oder zumindest Einschrankungen rechtfertigen.

4. Zusammenfassung

Die Zusammenfassung zu den Fragen 1 und 2 findet sich am Ende des Gutachtens (S.
91).

230 BVerfG, Urt. vom 30. Juli 2008, Az. 1 BVR 3262/07 u.a., www.bverfg.de, Rn. 99; siehe auch BbgVerfG,
Urt. vom 28. Juli 2008, Az. VfGBbg 53/06, Abschn. B. II. 1. a) zu einer im Ergebnis nicht eintretenden
Kollision zwischen § 25 StVollzG (Erteilung eines Besuchsverbots im Strafvollzug) und dem Zutrittsrecht
des Abgeordneten geman Art. 56 Abs. 3 LV.

2L Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 383 m. w. N.

%2 siehe zum AuslegungsmaRstab der Bundestreue BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VIGBbg 6/04
(,Verfassungsschutzakten“), Abschn. B. Il. 2. ¢) dd).

233 Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 383 m. w. N.

23 Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 383 m. w. N.; siehe auch BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az.
57/08, juris, Rn. 103, 106.
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lll. Stellungnahme zu Frage 3: Bedingungen, unter denen die Aktenvorlage gegen-
Uber dem Abgeordneten eingeschrankt oder vollstandig verweigert werden
kann.

Wie bereits unter 11.3.f)aa)(2) dargestellt, hat die Landesregierung jeweils auf den konkre-

ten Einzelfall bezogen abzuwéagen, inwieweit dem Recht des Abgeordneten auf Aktenvor-

lage Belange und Interessen entgegenstehen, die ebenfalls den Schutz der Verfassung
geniel3en. Die einander entgegenstehenden Belange und Interessen sollen mdglichst so
zum Ausgleich gebracht werden, dass beide zur Geltung gelangen. Welche Gesichtspunk-

te im Rahmen dieser Abwagung Berlcksichtigung finden kénnen, wurde oben unter 11.3.f)

bereits dargelegt. Fir die Abwagung im Einzelfall bleibt festzuhalten, dass auch im Falle

entgegenstehender Interessen eine Alles-oder-nichts-Losung so weit als moglich zu ver-
meiden ist. Vielmehr ist nach geeigneten ausgleichenden MalRnhahmen zu suchen, die dem

Abgeordneten trotz gewichtiger entgegenstehender Belange erméglichen, sein Recht auf

Aktenvorlage wahrzunehmen, dies aber in einer Form, die auch die entgegenstehenden

Belange ausreichend bericksichtigt. Diese Vorgabe lenkt den Blick auf die Frage, wie die-

ser schonende Ausgleich konkret zu bewerkstelligen ist, welche Mittel also fur diesen Aus-

gleich letztlich zur Verfigung stehen.

Das Landesverfassungsgericht merkte bereits in seiner ersten Entscheidung zu Art. 56
Abs. 3 Satz 2 LV aus dem Jahre 1996 an, dass die Verschlusssachenordnung des Land-
tages geeignete MalRnahmen zur Wahrung der berechtigten Geheimhaltungsinteressen
bereit halte, unabhéngig davon, ob es sich um die Interessen eines (privaten) Dritten®*®
oder Interessen des Staatswohls?*® handele. In einer spateren Entscheidung erwéhnte
das Landesverfassungsgericht auRerdem ,Auflagen, die die Modalitdten der Einsichtnah-
me regeln“. Zu diesen Aussagen ist allerdings festzuhalten, dass es sich jeweils um obiter
dicta®®” im Zusammenhang mit von der Landesregierung (zu Unrecht) vollstandig zuriick-
gewiesenen Aktenvorlagebegehren handelt. Das Gericht hatte bisher noch nicht die Gele-
genheit, Uber die Verfassungskonformitat einer im konkreten Fall nach diesen Mal3gaben

eingeschrankten Aktenvorlage zu entscheiden.

2% BhgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, Az. VfGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm®), Abschn. B. II. 2. b).

236 BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten*), Abschn. 2. b) dd) (1).

237 Ein obiter dictum (lat. ,nebenbei Gesagtes®) ist eine in einer Entscheidung eines Gerichtes geauRerte

Rechtsansicht. Das obiter dictum gehdrt nicht zu den tragenden Griinden der Entscheidung.
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Die Anregungen des Verfassungsgerichts, darunter der Hinweis auf die Verschlusssa-
chenordnung des Landtags, sind im Folgenden genauer daraufhin zu untersuchen, inwie-
weit ihnen konkrete Orientierungspunkte sowohl fir das Mafl3 als auch die fur Art und Wei-
se einer eingeschrankten Akteneinsicht zu entnehmen sind. Dabei ist — mit Blick auf die
hier gestellte Frage nach dem jeweils milderen Mittel — namentlich ein méglicher Ruckgriff

238 im Kontext mit sonstigen rechtli-

auf die Verschlusssachenordnung des Landtags (VSO)
chen Instrumenten®® der eingeschrankten Aktenvorlage zu betrachten (siehe dazu unten
l11.1.). Anschlie3end soll der Frage nachgegangen werden, wann ausnahmsweise die Ak-

tenvorlage verweigert werden kann bzw. muss (siehe unten 111.2.).

1. Eingeschrénkte Akteneinsicht im Gegenzug zu geeigneten Geheimschutzmal-
nahmen

Die Landesregierung hat in Anlage 7 der Gemeinsamen Geschaftsordnung fur die Ministe-

rien des Landes Brandenburg (GGO)** die Anregungen des Verfassungsgerichts aufge-

griffen und verschiedene Malinahmen aufgezéhlt. Anlage 7 der GGO nennt folgende

MalRnahmen:

e Hinweis auf das Erfordernis einer vertraulichen Behandlung der Information gemaf
Nr. 3a Satz 2,

e Anwendung der Verschlusssachenordnung des Landtages gemal3 Nr. 3 d Satz 2,
Var. 1,

e Erklarung des Abgeordneten gemald Nr. 3 d Satz 2 Var. 2,

e sonstige geeignete MalRnahmen gemal Nr. 3 d Satz 2 Var. 3.

Die folgende Untersuchung orientiert sich an dieser Auflistung. Zuvor ist darauf hinzuwei-
sen, dass es aul3erhalb der hierzu ergangenen Entscheidungen des Landesverfassungs-
gerichts kaum offentlich dokumentierte Hinweise auf derzeitige die Staatspraxis der Akten-
vorlage im Verhéltnis zwischen dem Abgeordneten und der Landesregierung gibt. Die Un-
tersuchung muss also im Wesentlichen auf die hierzu vorhandenen Normtexte gestutzt

werden.

28 Anlage 5 der Geschaftsordnung des Landtages Brandenburg vom 11. Mai 2010 (GVBI. | Nr. 19), geand.
durch Beschl. vom 16. Mai 2013 (GVBI. | Nr. 20).

29 gselektive Aktenvorlage oder Belehrungen zu bestehenden Verschwiegenheitspflichten.
240 GGO vom 18. August 2006, zuletzt geandert am 25. Februar 2013.
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a) Hinweise und Belehrungen/Erklarungen des Abgeordneten

Erteilt die Landesregierung Hinweise und Belehrungen begleitend zur Aktenvorlage, dtirfte
es sich strenggenommen nicht um Einschrankungen der Akteneinsicht handeln. Einerseits
wird mit Hinweisen zur besonderen Schutzbedurftigkeit von Daten und Informationen die
Vorlage der Akten selbst nicht eingeschréankt. Andererseits schrankt die Landesregierung
auf diese Weise die Verwertbarkeit der Informationen, die der Abgeordnete tatséchlich er-
halt, nicht individuell ein. Sie weist vielmehr auf die (nach ihrer Ansicht fir den konkreten
Fall hervorzuhebenden) bereits von Verfassungs wegen bestehenden Grenzen der Ver-
wertbarkeit dieser Daten in der Offentlichkeit hin, denen auch der Abgeordnete in seiner
Wahrnehmung des freien Mandats unterliegt, wie z. B. das Grundrecht auf Datenschutz.
Hinweise und Belehrungen knipfen insofern unmittelbar oder mittelbar an Verschwiegen-

heitspflichten an, denen auch der Abgeordnete unterliegt.

Vergleichbar durfte es sich mit Erklarungen verhalten, die der Abgeordnete bereit ist abzu-
geben. Der Abgeordnete gibt mit einer Erklarung zu erkennen, dass er die bestehenden
Grenzen der parlamentarischen Verwertung der erlangten Informationen kennt und aner-

kennt.

Deshalb soll im Folgenden kurz vertieft werden, welchen gesetzmalligen oder geschéfts-
ordnungsmafigen Verschwiegenheitspflichten der Abgeordnete gewissermal3en von vorn-

herein unterliegen kdnnte.

aa) Gesetzliche Verschwiegenheitspflichten fur Mitglieder von Sonderausschiissen und
Sondergremien

Fur verschiedene Sonderausschiisse und -gremien des Landtags sind die Verschwiegen-

heitspflichten ihrer Mitglieder gesetzlich geregelt:

e Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Untersuchungsausschusses Uber Tat-
sachen, die nicht Gegenstand der ¢ffentlichen Verhandlung waren, § 12 Abs. 2
UAGZ41,242

241 Gesetz Uber die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschiissen des Landtages Bran-

denburg (Untersuchungsausschu3gesetz — UAG) vom 17. Mai 1991 (GVBI. S. 86), zul. gednd. durch
Gesetz vom 14. Okt. 1996 (GVBI. | S. 283).
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e Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission,
§ 26 Abs. 2 Satz 3 BbgVerfSchG?*,

¢ Geheimhaltungspflicht der Mitglieder der G-10-Kommission, 8§ 2 Abs. 5 Satz 2 und
3, G10AGBbg®*.

Diese Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten beziehen sich allerdings aus-
dricklich nur auf diejenigen Tatsachen und Gegenstande, die im Rahmen der Ausschuss-
oder Gremienarbeit den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gelangen. Fir das individuelle
Aktenvorlagerecht des Abgeordneten treffen sie keine Regelung.?*> Aufgrund ihres aus-
dricklich auf die Tatigkeit des jeweiligen Sondergremiums bezogenen Anwendungsberei-
ches sind diese Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten auch nicht Gbergreifend

im Sinne einer allgemeinen Verschwiegenheitspflicht des Abgeordneten interpretierbar.

bb) Die Verschwiegenheitspflicht gem. 8 2 Abs. 1 der Verschlusssachenordnung (VSO)

Auch derjenige, der Uber eine so genannte Verschlusssache (8 1 Abs. 2 VSO) in Kenntnis
gesetzt wird, ist nach der Verschlusssachenordnung zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Gemal 8§ 1 der VSO erstreckt sich inr Anwendungsbereich jedoch nur auf Verschlusssa-
chen, die innerhalb des Landtages entstehen oder dem Landtag, seinen Ausschissen o-
der Mitgliedern des Landtages zugeleitet wurden. Um diese Verschwiegenheitspflicht zu
.aktivieren*, bedurfte es gemaR § 3 VSO jedenfalls einer Einstufung des vorzulegenden
Aktenstilicks als Verschlusssache. Aber ,Hinweise® und ,Belehrungen” ebenso wie Erkla-
rungen des Abgeordneten sind indes nicht als Einstufung im Sinne des 8 3 VSO anzuse-

hen. (Zu weiteren Problemen der Anwendung der VSO im Zusammenhang mit der Akten-

242 Vgl. zu Geheimhaltungspflichten im Zusammenhang mit einem Untersuchungsausschuss auch noch

das Gutachten des PBD vom 25. April 2014 (Bearb. Schmidt), Zum Umgang mit Unterlagen eines Un-
tersuchungsausschusses, die seinen Mitgliedern zur Verfigung gestellt worden sind, S. 12.

23 Gesetz Uiber den Verfassungsschutz im Land Brandenburg (Brandenburgisches Verfassungsschutzge-

setz — BbgVerfSchG) vom 5. April 1993 (GVBI. | S. 78), zul. geédnd. durch Gesetz vom 12. Jan. 2010
(GVBI. I Nr. 1).

244 Gesetz zur Ausfuhrung des Artikel 10-Gesetzes vom 14. Dez. 1995 (GVBI. | S. 286), zul. geand. durch
Gesetz vom 24. Okt. 2002 (GVBI. | S. 154).

Anderes konnte gelten fir den Fall, dass ein Mitglied eines dieser Gremien gewissermallen vertiefend
von seinem Recht auf Aktenvorlage Gebrauch machen will. In diesem Fall kénnte die aus der Mitglied-
schaft im Gremium resultierende Verschwiegenheitspflicht sich auch auf den Anspruch auf Aktenvorlage
auswirken (in diesem Sinne wohl BbgVerfG, Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungs-
schutzakten*), Abschn. B. II. 3. dd) (2)).

245
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vorlage siehe noch unten b)). Die Verschwiegenheitspflicht gem. § 2 Abs. 1 VSO ist infol-

gedessen nicht ,aktiviert®.

cc) Die Verschwiegenheitspflicht gemaR § 9 Abs. 1 Datenschutzordnung®*® (DSO)

Gemal3 § 9 Abs. 1 DSO ist der Abgeordnete Uber personenbezogene Daten, die ihm in
seiner Eigenschaft als Mitglied des Landtags bekannt werden, zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Die damit far ihren Anwendungsbereich voraussetzungslos formulierte Ver-
schwiegenheitspflicht der DSO dirfte auch auf das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten
Anwendung finden. Denn sie ist insoweit das verfassungsrechtlich erforderliche, aufgrund
der besonderen Stellung des Landtags und seiner Mitglieder fir den parlamentarischen
Bereich erlassene Aquivalent zum brandenburgischen Datenschutzgesetz, das den Da-
tenschutz fir das behérdliche Handeln regelt (§ 2 Absatz 1a Bbg DSG).?*

Die in der DSO formulierte Verschwiegenheitspflicht gilt unabhéngig von einer wie auch
immer gearteten Kennzeichnung bestimmter Daten als personenbezogene Daten. Sie er-
streckt sich indes auch nur auf diese. Personenbezogene Daten sind gemalf der Legalde-
finition in 8 3 Bbg DSG Einzelangaben Uber personliche oder sachliche Verhéltnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren nattrlichen Person. Die Betriebs- und Geschaftsgeheim-
nisse von privaten Unternehmen fallen somit nicht unter diese Verschwiegenheitspflicht.

Ebenso wenig erstreckt sie sich auf ,Staatsgeheimnisse*.

Die Verschwiegenheitspflicht im Sinne der DSO durfte zudem fur den Abgeordneten keine
umfassende Verschwiegenheit anordnen, sondern nur insoweit gelten, als schutzwirdige

Interessen des Betroffenen einer ,Ubermittlung* entgegenstehen. Gemar § 4 Abs. 1 DSO
ist namlich die Ubermittlung, mithin die Weitergabe personenbezogener Daten zu parla-

mentarischen Zwecken?*® zulassig, wenn sie zur Erfiillung parlamentarischer Aufgaben

246 Datenschutzordnung des Landtages Brandenburg — aufgrund von § 2 Absatz 1a des Brandenburgi-

schen Datenschutzgesetzes, § 7 Absatz 1 Satz 2 der Geschéaftsordnung des Landtages Brandenburg —,
Anlage 4 der Geschéftsordnung des Landtages Brandenburg vom 11. Mai 2010 (GVBI. | Nr. 19), geand.
durch Beschl. vom 16. Mai 2013 (GVBI. | Nr. 20).

Die DSO durfte aufgrund ihres Zusammenhangs mit dem Bbg DSG auch nicht der fur die Geschéafts-
ordnung wirksamen Diskontinuitat unterfallen.

247

248 Zur Auslegung des Begriffs ,parlamentarische Zwecke* vgl. auch das Gutachten fiir das Datenschutz-

gremium des Schleswig-Holsteinischen Landtags ,Welche (personenbezogenen) Informationen diirfen
Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein aus Ausschusssitzungen an Dritte, insbesondere an die
Presse weitergeben” vom 20. Juni 2002, Az. LDRe3/LD4 (im Folgenden ,Gutachten LT-SH zur Weiter-
gabe von Informationen®), S. 8, abrufbar unter
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erforderlich ist und Gberwiegende schutzwirdige Interessen des Betroffenen nicht entge-
genstehen. Zu den hier gemeinten parlamentarischen Aufgaben durfte insbesondere auch
die Offentlichkeitsarbeit des Abgeordneten, beispielsweise in Form von Pressegesprachen
oder Pressemitteilungen, gehdren. Eine &hnliche Wertung ist in 8 4 Abs. 2 Nr. 3 DSO ent-
halten: Diese Vorschrift gestattet die Weitergabe zu nicht parlamentarischen Zwecken an
nichtoffentliche Stellen, also auch an die Presse, wenn die empfangende Stelle ein rechtli-
ches Interesse an der Kenntnis der zu Gbermittelnden Daten glaubhaft macht und schutz-
wurdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Presse- und Medienvertreter
kénnen sich hierbei auf den bereits ausfihrlich beschriebenen Auskunftsanspruch der

Presse geméaR § 5 des BbgPG (siehe oben unter I1.1) berufen.?*°

Falls also eine Akte personenbezogene Daten enthélt, die dem Abgeordneten zur Kenntnis
gegeben werden (zu den Alternativen ,Anonymisierung” und ,Pseudonymisierung“ noch
sogleich unter 111.1.d), ist es die Aufgabe des einzelnen Abgeordneten, jeweils im Einzelfall
zu prifen, ob er im Rahmen seiner parlamentarischen Arbeit, das heil3t, auch im Rahmen
seiner Pressearbeit, personenbezogene Daten Gbermitteln bzw. nennen darf oder ob je-
weils schutzwirdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. Fur die Abwéagung, die
der Abgeordnete vorzunehmen hat, durften — méglichst konkret gefasste — Hinweise und

Empfehlungen der Landesregierung nitzlich sein.

Weder der Hinweis auf die erforderliche vertrauliche Behandlung, beispielsweise in Form
einer Erlauterung oder Belehrung noch die — mdglicherweise daran anschlielRende — frei-
willige Geheimhaltungserklarung des Abgeordneten sind mit (strafrechtlichen®®) Sanktio-
nen im Falle ihrer Nichtbeachtung verbunden. Allerdings kann eine zivilrechtliche Haftung
bzw. eine Amtshaftung®* des Abgeordneten eintreten, soweit er seine Verschwiegenheits-

pflichten missachtet und dem Betroffenen dadurch materielle oder immaterielle Schaden

http://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/parlament/datenschutz/dokumente/datenschutzgrem__
gutachten-pers-info-aussch.pdf.

249 Vgl. Gutachten LT-SH zur Weitergabe von Informationen (Fn. 248), S. 8, zur entsprechenden Auslegung

des dortigen § 4 Abs. 2 DSO GOLT-SH mit inhaltlich vergleichbaren Regelungen.

Der Abgeordnete gehdrt nicht zum Kreis der moglichen Tater des Straftatbestandes ,Verletzung von
Privatgeheimnissen” gem. § 203 Abs. 2 StGB,; er ist insbesondere kein Amtstrager gem. § 203 Abs. 2
Nr. 1 StGB.

Der Abgeordnete dirfte insoweit als Beauftragter eines staatlichen Organs gem. § 1 Abs. 1 Staatshaf-
tungsgesetz anzusehen sein (entsprechende Auslegung bei § 839 Abs. 1 BGB: Abgeordneter als ,Be-
amter im staatshaftungsrechtlichen Sinne"). Die Verschwiegenheitspflicht als Amtspflicht ergibt sich aus
§ 9 Abs. 1 DSO.

250

251
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entstehen.?? In Betracht kommt zudem, dass das Prasidium des Landtags im Falle der
Beschwerde eines Betroffenen den Beanstandungen nachgeht sowie dem jeweiligen Mit-
glied des Landtages Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes gibt (8 11 Satz 1
DSO0). Allerdings bediirfen viele Details hier noch der ndheren Betrachtung, auf die hier

verzichtet werden muss.

Die diskutierten Vorkehrungen dirften in vielen Fallen bereits eine Abwagung zugunsten
der Aktenvorlage im Einzelfall gestatten, weil der Schutz personenbezogener Daten auf

diese Weise ausreichend sichergestellt werden kann.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass der Abgeordnete bei seiner Tatig-

keit nur der Verschwiegenheitspflicht des § 9 Abs. 1 DSO unterliegt. Da diese Norm nur
die personenbezogenen Daten zum Gegenstand hat, handelt es sich nicht um eine ,all-
gemeine* Verschwiegenheitspflicht des Abgeordneten. Die Verschwiegenheitspflicht be-
steht nicht absolut, sondern nur bei Uberwiegenden schutzwtrdigen Interessen des Be-

troffenen.

b) Verschlusssachenordnung

Einer ausfihrlicheren Betrachtung bedarf die sowohl vom Landesverfassungsgericht er-
wéahnte als auch von der Landesregierung benannte Méglichkeit, die Verschlusssachen-
ordnung des Landtags zur Anwendung zu bringen, falls Hinweise und Belehrungen zur
Verschwiegenheitspflicht der Schutzbedurftigkeit der Daten nicht mehr gerecht werden
sollten. Den Bemerkungen des Landesverfassungsgerichts darf man wohl entnehmen,
dass es die Anwendung der VSO als das mildere Mittel der Wahl gegentber der vollstan-
digen Verweigerung der Aktenvorlage ansieht. Bei genauerer Betrachtung erweist sich
eine sinnvolle - moglicherweise auch nur sinngemale — Anwendung dieser Bestimmungen
auf den Sonderfall der aus gewichtigen entgegenstehenden Interessen eingeschrankten
Aktenvorlage im Einzelfall als durchaus schwierig. Daher stellt sich die Frage, ob die emp-
fohlene Anwendung der VSO tatsachlich ein geeignetes ,milderes Mittel* darstellt.

252 AuRerungen des Abgeordneten gegeniiber der Presse unterfallen nicht der Indemnitét, siehe Lieber,

aa0. (Fn. 157), Art. 57 Anm. 4.
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aa) Anwendungsbereich der VSO und Regelungsschwerpunkt

Der Anwendungsbereich der VSO erstreckt sich gemaR dem Wortlaut ihres § 1 Abs. 1 nur
auf Verschlusssachen, die im Landtag entstehen oder ihm oder seinen Ausschiissen oder
seinen Mitgliedern zugeleitet werden. Die Aktenvorlage fiir den Abgeordneten bei der ak-
tenfiihrenden Stelle wird damit dem Wortlaut nach nicht erfasst. Im Ubrigen kénnte bereits
im Grundsatz die Frage aufgeworfen werden, ob auf der verfassungsrechtlichen Grundla-
ge von Art. 68 LV (Selbstorganisationsrecht des Parlaments) in der Geschéaftsordnung
Uberhaupt ein Recht geregelt werden darf, das dem Abgeordneten individuell gegentiber
der Landesregierung zusteht und ihm somit unabhangig vom Landtag und dessen auch
gegenuber dem einzelnen Abgeordneten bestehenden Organisationsrechten eingerdumt
iSt.253

Inhaltlich hat die VSO einen anderen Regelungsschwerpunkt als das Recht auf Aktenvor-
lage. Die VSO als solche mit ihren in § 3 genannten vier Stufen der Geheimhaltung®* hat
ihren Ursprung nicht in einem origindren Bedurfnis des Landtages oder seiner Mitglieder
an der Geheimhaltung bestimmter Informationen. Vielmehr soll die VSO die von der Exe-
kutive verwandten Geheimhaltungsstufen (auf der Grundlage der Verschlusssachenan-

weisung des Landes®>®

) fUr die parlamentarische Beratung abbilden. Sie soll auf diese
Weise, trotz mehr oder weniger weitreichender von der Exekutive berechtigterweise gel-
tend gemachter Geheimhaltungsbedirfnisse, eine parlamentarische Beratung von schutz-
bediirftigen Informationen im Parlament ermdglichen.?*° Die in ihr geregelten MaRnahmen

und Vorkehrungen zum Geheimschutz zielen vor allen Dingen auf die Behandlung von

*3  Das Aktenvorlagerecht ist dadurch gekennzeichnet, dass es nicht als Mitgliedschaftsrecht im Parlament

(siehe dazu BVerfG, Urt. vom 21. Feb. 1989, 2 BvE 1/88, E 80, 188 [219] — Wippesahl), sondern eben
Lindividuell* wahrgenommen wird, ausfihrlich dazu Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 79 ff. (insb.
86-88).

Die Pflicht der amtlichen Stellen zur Einstufung von Staatsgeheimnissen ergibt sich aus § 6 Abs. 1, die
Stufen der Geheimhaltung aus § 6 des Gesetzes Uber die Voraussetzungen und das Verfahren von Si-
cherheitstuberprifungen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Sicherheitsiiberprifungsgesetz —
BbgSUG) vom 30. Juli 2001 (GVBI. | S. 126), zul. geand. durch Gesetz vom 13. Marz 2012 (GVBI. | Nr.
16).

Verschlusssachenanweisung fir die Behérden des Landes Brandenburg (VSA BB), Beschluss der Lan-
desregierung vom 16. April 1991 (einsehbar unter
http://iltis2/fileadmin/exportfiles/v3/dienstanw/Verschlusssachenanweisung.pdf); die Erméchtigungs-
grundlage fur die Verschlusssachenanweisung als allgemeine Verwaltungsvorschrift findet sich in § 36
Abs. 1 BbgSUG.

Siehe zu diesem Zusammenhang Jahn/Engels, § 20 Geheimschutzordnung des Bundestages, in: Par-
lamentsrecht und Parlamentspraxis — Handbuch, hg. v. Schneider/Zeh, 1989, Rn. 3-5.

254
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Verschlusssachen im Ausschuss. Sie schliel3t systematisch weitgehend an § 353b Abs. 2

Nr. 1 StGB an, der die Verletzung einer besonderen Geheimhaltungspflicht, die durch ei-
nen Beschluss des Gesetzgebungsorgans oder eines seiner Ausschiisse zu einem be-
stimmten Gegenstand herbeigefiihrt wurde, 2’ unter Strafe stellt. Die VSO erfasst ihrem
Wortlaut nach tGberdies nur ,Staatsgeheimnisse”, private Geheimnisse, z. B. personenbe-
zogene Daten, Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse privater Unternehmen, hingegen
nicht.?®

Will man die VSO, gegebenenfalls sinngeméalR, dennoch auch auf das Aktenvorlagerecht
anwenden, konnte 8 5 Abs. 1 VSO hierfur ein erster Ankniipfungspunkt sein. Dieser be-
sagt allerdings nur, dass Mitglieder des Landtages von Verschlusssachen Kenntnis erhal-
ten kdnnen, soweit dies zur Erfullung ihrer parlamentarischen Aufgaben erforderlich ist.
Der Begriff der parlamentarischen Aufgabe umfasst dabei eine Vielzahl von politischen
Aktionsmoglichkeiten des Abgeordneten und ware von vornherein nach den verfassungs-
rechtlichen MalRgaben des Art. 56 Abs. 3 und 4 LV auszulegen. Parlamentarische Aufga-
ben waren z. B. die dem Abgeordneten individuell zur Verfigung stehenden parlamentari-
schen Rechte, wie das Frage- und Auskunftsrecht (Art. 56 Abs. 3 LV), das Antragsrecht

(8 40 Abs. 1 GOLT), die ihm in Gemeinschaft mit weiteren Abgeordneten zustehenden
Rechte, der Austausch innerhalb der Fraktion, der politische Austausch mit den Birgern,
insbesondere den Biirgern seines Wahlkreises und nicht zuletzt seine Offentlichkeitsarbeit
auch mit Hilfe der Medien. Im Ergebnis erlaubt diese Vorschrift eine Selbstverstandlichkeit,
namlich dass der Abgeordnete von der Verschlusssache Kenntnis nimmt, damit er seinen
parlamentarischen Aufgaben nachgehen kann. Sie enthalt aber (noch) keinerlei Vorgaben

fur den Abgeordneten, ob und wie er die erlangten Informationen verwerten darf.

#7 Teilweise wird vertreten, bereits der Geschéftsordnungsbeschluss des Landtags tber die Schaffung

einer Verschlusssachenordnung sei der fur eine Strafbarkeit gem. § 353b Abs. 2 Nr. 2 StGB erforderli-
che ,Beschluss des Gesetzgebungsorgans tber die Geheimhaltung” (siehe dazu Kirschniok-Schmidt,
aa0. [Fn. 163], S. 406 m. w. N.). In diesem Fall hatte es allerdings die herausgebende Stelle in der
Hand, eine strafrechtliche Sanktion fiir den Abgeordneten zu bewirken. Hier wird deshalb die Meinung
vertreten, dass jeweils ein ausdricklicher Geheimhaltungsbeschluss des Plenums oder eines Aus-
schusses fur einen konkreten Gegenstandes nétig ist, um das Tatbestandsmerkmal ,Beschluss eines
Gesetzgebungsorgans oder Ausschusses" zu erfillen.

%8 gchon Ende der achtziger Jahre hat der Deutsche Bundestag auch ohne ausdriickliche Benennung im

Wortlaut die Verschlusssachenordnung auch fir private Geheimnisse angewandt, siehe dazu
Jahn/Engels, aaO. (Fn. 256), Rn. 10. Die Klarstellung im Normtext erfolgte im Jahre 2001 durch die Ein-
fugung des § 2a mit Wirkung vom 30. Mai 2001, vgl. Bek. vom 30. Mai 2001 (BGBI. | S. 1203).
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bb) Verhaltens- und Verwertungsmaf3gaben fur den Abgeordneten durch die Einstufung
der Akte in einer konkreten Schutzstufe gem. § 3 VSO?

Wie im Zusammenhang mit den Hinweisen und Belehrungen schon erwéhnt (siehe oben

unter a)bb)), ist die Funktionsweise der VSO dadurch gekennzeichnet, dass die konkrete

Einstufung einer Akte auf einer der vier Stufen entsprechend § 3 VSO die Verschwiegen-

heitspflicht gem. § 2 Abs. 1 VSO ,aktiviert".

(1) Einstufung VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

Entscheidet sich die Landesregierung fur eine Einstufung einer zur Vorlage erbetenen Akte
als VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) gem. § 3 Abs. 5 VSO, so ist der
Abgeordnete anders als im Falle bloRer Hinweise und Belehrungen, zur Verschwiegenheit
gem. 8§ 2 Abs. 1 VSO verpflichtet. § 2 Abs. 1 VSO (Keine Weitergabe der Verschlusssache
an Unbefugte), kbnnte zu entnehmen sein, dass jedenfalls herausgegebene oder selbst
gefertigte Kopien von Akten nicht weitergegeben werden durfen. Ob aber damit dem Ab-
geordneten bereits jede irgendwie geartete Weiterverwendung der erlangten Informatio-
nen, auch in indirekter Form, verboten ist, ist fraglich. 8 5 Abs. 1 VSO sagt etwas anderes
aus: Die Abgeordneten sind gerade deshalb berechtigt, Kenntnis von Verschlusssachen zu
nehmen, weil sie diese Kenntnis fir ihre parlamentarischen Aufgaben benétigen. Abgese-
hen davon werden in der Systematik der Geheimschutzstufen an die niedrigste Schutzstu-
fe VS-NfD nur wenige spezifische SchutzmalRnahmen geknupft. Eine umfassende Ver-
schwiegenheitspflicht Gber den Inhalt der vorgelegten Akten widerspréache der in der VSO
mit VS-NfD zum Ausdruck gebrachten Wertung der Schutzbedurftigkeit von niedrigem Ni-
veau. Daraus durfte folgen, dass die Einstufung einer Akte als VS-NfD nicht jede zu par-
lamentarischen Zwecken erfolgende Verwendung durch den Abgeordneten verbietet.
Vielmehr ware auch hier (vergleichbar der Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten
in Verbindung mit 8 9 DSO) wieder im Einzelfall vom Abgeordneten abzuwégen, ob und
wie weit er die erlangten Kenntnisse flr seine parlamentarische Arbeit, beispielsweise in
einer verallgemeinernden oder indirekten Form (Formulierung als Frage an die Landesre-
gierung), verwenden kann. Die Einstufung einer vorgelegten Akte als VS-NfD stellt folglich
den Abgeordneten im Einzelfall vor zahlreiche Fragen der zulassigen Handhabung.

(2) Einstufung VS-VERTRAULICH und héher

Entschiede sich die Landesregierung fir die Einstufung einer Akte als VS-VERTRAULICH

oder hoher, kdnnte 8§ 5 Abs. 4 VSO zumindest gewisse Orientierungspunkte liefern, inwie-
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fern der Abgeordnete seine aus der Aktenvorlage erlangten Kenntnisse an andere Mitglie-
der des Landtages weitergeben darf. Nach dem Wortlaut der Bestimmung wirde eine Wei-
tergabe unter der Bedingung zulassig sein, dass sie ,aus Grinden der parlamentarischen
Arbeit unerlasslich® ist (vgl. 8 5 Abs. 2 VSO). Fur die vergleichbare Bestimmung der Ge-
heimschutzordnung des Deutschen Bundestages wird hierzu die Auslegung vertreten,
dass eine Weitergabe an die Mitglieder desjenigen Ausschusses, in dem die Verschluss-
sache ebenfalls bearbeitet und beraten wird, als ,unerlasslich* zu betrachten ist.>*° Das
durfte zumindest Antwort auf eine spezielle Konstellation der zulassigen Verwertung der
erlangten Kenntnisse ergeben: Soweit sich ein Ausschuss des Landtags dazu entschlos-
sen hat, das Recht der Aktenvorlage fir die Zwecke der Beratung eines bestimmten Ge-
genstandes im Ausschuss — unter gewissermalien kollektiver Wahrnehmung des individu-
ellen Aktenvorlageanspruchs — zu nutzen®® und anschlieRend tiber den Gegenstand im
Ausschuss berat, ist dies auch nach 8 5 Abs. 2 VSO gestattet. Allerdings ist damit der Be-
reich der individuellen parlamentarischen Arbeit, die der Abgeordnete nach eigenem Ent-

schluss gestalten kann, bereits verlassen.

Sonstige Mal3gaben fir den Umfang bzw. die Grenzen der parlamentarischen Verwertung
der Informationen, die der Abgeordnete aus VS-VERTRAULICH eingestuften Akten er-
langt, enthalt die VSO nicht.?®* Aus diesem Schweigen indes zu folgern, dass der Abge-
ordnete seine Erkenntnisse aus der Aktenvorlage von VS-VERTRAULICH eingestuften
Akten unter keinem Gesichtspunkt weiterverwenden darf, diirfte zu weit gehen. ° Denn
die VSO ist fur die Ausschussarbeit konzeptioniert und nimmt das Aktenvorlagerecht nicht
eigens in den Blick, enthalt daher hierflr auch keine eigenen Maf3gaben. Im Ergebnis durf-
te es wiederum auf eine Abwagung hinauslaufen, die der Abgeordnete gewissenhaft vor-
zunehmen hat: Er misste in einem Fall der Einstufung VS-VERTRAULICH dem Geheim-

259 Jahn/Engels, aaO. (Fn. 256), Rn. 15.

%69 7u dieser Form der Akteneinsicht, die im Fachausschuss als gewisser Ersatz fir dem Fachausschuss

nicht zustehenden Rechte der Aktenvorlage dient, siehe aktuell den Tatigkeitsbericht des Sonderaus-
schusses BER, LT-Drs. 5/8963, S. 8 f.

Die Frage der Zuganglichmachung (Weitergabe) einer als Verschlusssache eingestuften Akte an Frakti-
onsmitarbeiter und sonstige Personen, die in der VSO in § 5 Abs. 5 und 6 geregelt werden, stellt sich in
dieser Form in Bezug auf den Anspruch auf Aktenvorlage nicht, da bereits dem Abgeordneten selbst die
Verschlusssachen nicht ,zugeleitet”, sondern vorgelegt wird. Auch fiir dieses Thema ist eine” sinnge-
mafe" Anwendung der VSO folglich schwierig.

261

%2 Als Vergleich kann méglicherweise die sehr strenge Geheimhaltungspflicht gem. § 26 Abs. 2 Satz 3

BbgVerfSchG dienen, bei der der Verpflichtete nicht einmal Gber Verfahrensfragen etwas verlauten las-
sen darf, siehe BbgVerfG, Urt. vom 19. Juni 2003, Az. VfGBbg 98/02, Abschn. B. Il. 2. a., m. w. N.
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haltungsinteresse gegeniber der Verwertung von Informationen in seiner parlamentari-
schen Arbeit ein recht hohes Gewicht einraumen. Eine Unterrichtung der Presse Uber ein-

zelne Inhalte dirfte z. B. ausscheiden.

Der Geheimhaltungsbedarf einer VS-GEHEIM eingestuften Akte dirfte schlussendlich so
hoch sein, dass der Abgeordnete, abgesehen von der sehr allgemeinen Verlautbarung,
dass er Akteneinsicht genommen hat, keine der erlangten Informationen in seiner indivi-
duellen parlamentarischen Arbeit verwenden darf. Eine Weitergabe der Informationen an
andere Abgeordnete unter den Voraussetzungen des 8 5 Abs. 4 VSO durfte nur in Be-
tracht kommen, wenn ein Ausschuss das Thema, dem die Aktenvorlage dient, ausdrick-
lich selbst unter den von der VSO vorgeschriebenen Geheimschutzanforderungen auf die
Tagesordnung gesetzt hat. Angesichts eines solch hohen Schutzbedarfs von Informatio-
nen durfte die hier diskutierte Mdglichkeit einer Einstufung nach VSO als ,milderes Mittel*
an ihre Grenzen stol3en. Eine Information, die so schutzbedurftig ist, dass der Abgeordne-
te sie noch erhalten, jedoch faktisch fiir seine individuelle parlamentarische Arbeit nieman-
dem gegeniber verlauten lassen und unter keinem Gesichtspunkt verwerten darf, ist fir
ihn mit Blick auf die Aufgaben der parlamentarischen Kontrolle, die vom einzelnen Abge-

ordneten wahrgenommen werden kdnnen, nahezu wertlos.

Abgesehen davon fehlt der formal hergestellten umfassenden Verschwiegenheitspflicht
auf der Grundlage der VSO ein wichtiges Element: Ein Verstol3 gegen 8 2 VSO zieht un-
abhangig von der Einstufung der konkreten Verschlusssache, die vorgelegt werden soll,
fur den Abgeordneten nach der hier vertretenen Meinung keine strafrechtlichen Sanktio-
nen nach sich. Denn fur eine Strafbarkeit nach § 353b Abs. 1 Nr. 2 StGB bedarf es eines
konkreten Geheimhaltungsbeschlusses eines Ausschusses, an dem es im Falle der Ak-
tenvorlage an den einzelnen Abgeordneten aber fehlt. Eine wichtige Funktion der VSO, die
darin enthaltenen Vorkehrungen jedenfalls im Grundsatz mit einer Sanktion zu verknipfen
und damit der Verschwiegenheitspflicht ein besonderes Gewicht zu verschaffen, entfallt
dadurch. Die Landesregierung musste in einem solchen Fall wohl auf die formliche Ver-

pflichtung zurtickgreifen (siehe dazu sogleich unter Ill.1.c).

cc) Zwischenergebnis zur Anwendung der VSO als milderes Mittel gegenulber tGber der
Verweigerung der Aktenvorlage

Bei genauerer Betrachtung bietet die VSO nur wenige konkrete Orientierungspunkte, auf

die im Zusammenhang mit einem Aktenvorlagebegehren zu ,sensiblen* Unterlagen zu-
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rickgegriffen werden konnte. Als Schwache erweist sich zudem, dass sie ihrem Wortlaut
nach nicht auf schutzwirdige private Informationen anzuwenden ist. Unter die privaten
Geheimnisse fallen dabei nicht nur die personenbezogenen Daten (Art. 11 Abs. 1 LV),
sondern auch die ebenfalls grundrechtlich geschitzten Betriebs- und Geschéftsgeheim-
nisse Privater. Insbesondere liefert die VSO im Verhaltnis zwischen Landesregierung und
Abgeordnetem kaum Richtlinien fur die konkreten jeweiligen Grenzen der Verwen-
dung/Verwertung der erlangten Informationen in der parlamentarischen Arbeit des einzel-

nen Abgeordneten.

c) Formliche Verpflichtung

Fur die formliche Verpflichtung enthélt die Verschlusssachenordnung keine direkt oder
sinngemal anwendbaren Regelungen. 8 5 Abs. 3 VSO empfiehlt zwar eine férmliche Ver-
pflichtung des Abgeordneten, soweit eine geheimhaltungsbedurftige Unterlage mit einem
hohen Schutzbedarf gerade nicht amtlich als geheimhaltungsbedtirftig gekennzeichnet ist.
Wie aber bereits das Landesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahre
1996 formuliert, soll die Landesregierung als herausgebende Stelle eine sensible Akte

amtlich einstufen, um die Anwendung der Verschlusssachenordnung zu ermdglichen.?®

Unabhangig davon kann die Landesregierung die Aktenvorlage im Einzelfall davon abhéan-
gig machen, dass der Abgeordnete sich im Gegenzug in Kenntnis der Strafbarkeit einer
Pflichtverletzung zur Geheimhaltung ,formlich verpflichtet”. Die Mdglichkeit einer formli-
chen Verpflichtung und die Rechtsgrundlage hierfiir ergibt sich unmittelbar aus § 353b
Abs. 2 Nr. 2 StGB.%** VerstoRt der Abgeordnete in diesem Fall gegen die Geheimhal-
tungspflicht, kommt eine Strafbarkeit gemal § 353b Abs. 2 Nr. 2 StGB in Betracht. Sollte
sich der Abgeordnete zur férmlichen Verpflichtung bereit erklaren, um die Information zu
erlangen, stellt sich aber wiederum die praktisch wichtige Frage, inwieweit er in diesem
Fall die aus der Aktenvorlage erlangten Kenntnisse flr seine parlamentarische Arbeit noch

verwenden darf, mithin, was unter ,Geheimhaltungspflicht* zu verstehen ist. Er dirfte wohl

263 BbgVerfG, Urt. vom 20. Juni 1996, Az. VfGBbg 3/96 (,Investitionsprogramm®*), Abschn. B. Il. b.

%% Im Einzelnen bedarf hier vieles noch der Klarung. Das Verfahren der Verpflichtung diirfte sich sinnge-

maf nach § 1 des Gesetzes lber die Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz)
vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 469, 547), zul. gednd. durch Gesetz vom 15. Aug. 1974 (BGBI. | S. 1942)
richten; siehe allgemein zur Mdglichkeit der férmlichen Verpflichtung auch Kirschniok-Schmidt, aaO.
(Fn. 163), S. 404 f.
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—wenn Uberhaupt — von den erlangten Informationen nur noch in sehr allgemeiner oder

indirekter Form Gebrauch machen kénnen.?%°

d) Sonstige geeignete MalRnahmen

Als praktisch wichtige Beispiele fur ,sonstige geeignete MalRnahmen* sind gerade fir per-
sonenbezogene (Einzel-)Daten die Vorkehrungen des Anonymisierens und des Pseudo-
nymisierens®®® zu nennen. Soweit aus einer Akte in dieser Weise sensible Einzelinformati-
onen entfernt werden kdnnen, setzt diese Methode bereits bei der Informationsweitergabe
an. Sie bietet den Vorteil, dass sich die oben gestellte Frage nach den Grenzen der parla-
mentarischen Verwertung fir den Abgeordneten nicht stellt, da der Abgeordnete von vorn-
herein keine Kenntnis von sensiblen Informationen erhélt, zugleich aber die Art und Weise
der Vorenthaltung von Informationen relativ transparent ist. Freilich kann diese Methode im
Extremfall auf eine faktische Verweigerung der Aktenvorlage hinauslaufen, weil aus dem
zurlckbleibenden Informationstorso keine fur die parlamentarische Kontrolle verwendba-
ren Ruckschlisse mehr gezogen werden kénnen. Das Verfassungsgericht bemerkt hierzu,
dass der Abgeordnete diese Einschrankung hinzunehmen hat, soweit sie ausreichend und
angemessen von der Landesregierung begriindet wurde.?®” Ungeachtet dessen diirften
diese Vorkehrungen vor allen Dingen fir personenbezogene Daten (wie z. B. Namen, Ge-
burtsdaten, Adressen) geeignet sein, fur betriebliche oder technische komplexe Informati-
onen hingegen weniger. Zum Beispiel ware ein Finanzbericht, in dem einzelne Posten und

Aufstellungen geschwarzt sind, als Information nahezu wertlos.

e) Zusammenfassung

Die Zusammenfassung zu Frage 3 findet sich am Ende des Gutachtens (S. 94).

265 Vgl. auch Ausfuihrungen des Landesverfassungsgerichts zur Geheimhaltungspflicht nach § 26 Abs. 2

Satz 3 BbgVerfSchG: Hiernach dirfen die Mitglieder der parlamentarischen Kontrollkommission keine
Einzelheiten verlauten lassen, auch solche zu reinen Verfahrensfragen nicht. Dies gilt auch gegentiber
den Mitgliedern ihrer Fraktion und selbst gegentiber dem Fraktionsvorsitzenden. Zugleich durfen die er-
langten Informationen, etwa Uber vermeintliche oder wirkliche Pflichtverstdf3e, nicht zum Gegenstand
parlamentarischer oder au3erparlamentarischer Initiativen gemacht werden, VfGBbg. Urt. vom 19. Juni
2003, Az. VfGBbg 98/02, Abschn. B. Il. a).

% sjehe auch die Begriffsbestimmungen in 8§ 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Bbg DSG.

%7 50 ausdriicklich BbgVerfG, Urt. vom 15. Marz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (, Trennungsgeld®), Abschn. II. 3.
b) bb).
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2. Die Verweigerung der Akteneinsicht

Es sind zuletzt im Einzelfall auch Umstéande denkbar, unter denen die Landesregierung die
Aktenvorlage vollstandig verweigern kann. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 56
Abs. 4 LV mit seinen Voraussetzungen) wurden bereits unter 11.3.f) genauer dargestellt. Im
Folgenden soll noch auf einige konkrete Gesichtspunkte eingegangen werden, die auf der
Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts die Landesre-

gierung dazu berechtigen kdnnten, die Aktenvorlage vollstandig zu verweigern.

a) Private Geheimnisse

Denkbar ist, dass sich ein Aktenvorlagebegehren auf Daten aus dem innersten Bereich
der privaten Lebensfiihrung einer Person bzw. auf ,héchstpersonliche Daten” bezieht.
Dies konnte im Ergebnis der Abwégung des Einzelfalls einer Aktenvorlage vollstandig ent-
gegenstehen, soweit z. B. die Anonymisierung oder Pseudonymisierung dieser Daten hier
keinen geeigneten Kompromiss herstellen kann.?*® Abgesehen von der Sensibilitat der
Daten als solcher durfte auch das durch den Abgeordneten vertretene parlamentarische
Offenbarungsinteresse an solchen ,hdchstpersonlichen* Daten, je nach Lage des Einzel-
falls, nur im Ausnahmefall bzw. unter besonderen Umstanden®®® bestehen. So kann, wie
schon oben dargestellt 11.3.f)aa)(1)), ein Aktenvorlagebegehren je nach Lage der Umstan-
de zuriickgewiesen werden, soweit es dem Abgeordneten erkennbar nur um die Uberprii-

fung eines Einzelfalls geht.

b) Staatsschutzgesichtspunkte

Fur Akten des Verfassungsschutzes hat das Landesverfassungsgericht in einer Entschei-
dung aus dem Jahre 2004%7° gebilligt, dass einem Mitglied des Landtages, das nicht der
Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) angehdrte, die Vorlage unter dem Gesichts-
punkt der Funktionsfahigkeit des Verfassungsschutzes verweigert wurde. Als aus-
schlaggebend hierfur sah das Gericht an, dass andernfalls jedem Mitglied des Landtages

das gleiche Recht zustiinde; diese Vielzahl von Einsichtsberechtigten begriinde bereits

%8 gjehe hierzu VfGBbg, Urt. vom 15. Marz 2007,Az. VfGBbg 42/06 (,Trennungsgeld“), Abschn. B. II. 3. b)
bb).

%9 Solche besonderen Umstande hat das VfGBbg im Urt. vom 15. Méarz 2007, Az. VfGBbg 42/06 (,Tren-
nungsgeld“), Abschn. B. Il. 3. b) aa) fur die Einsicht in Personalakten im Hinblick auf zu Unrecht gezahl-
tes Trennungsgeld an herausgehobene Amtstrager aus Verwaltung und Justiz bejaht.

7% Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VfGBbg 6/04 (,Verfassungsschutzakten®), Abschn. Il
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eine Gefahr fur die Geheimhaltung, die im Rahmen der Abwégung stets zu Lasten eines
Abgeordneten gehe, der nicht der PKK angehore.?”* Daraus diirfte folgen, das der einzel-
ne Abgeordnete Uber Art. 56 Abs. 3 und 4 LV jedenfalls faktisch keine Einsicht in Akten des
Verfassungsschutzes erlangen kann. Dies durfte nur denjenigen Abgeordneten maglich

sein, die zugleich Mitglieder der Kontrollkommission sind.

IV. Stellungnahme zu Frage 4 und 5: Recht auf Aktenvorlage bei Unternehmen in
offentlicher Hand
Im Folgenden soll untersucht werden, unter welchen Umstanden namentlich ein Antrag
eines Abgeordneten auf Vorlage von Unterlagen eines Unternehmens, das sich ganz oder
anteilig im Landesbesitz befindet, auf der Grundlage von Art. 56 Abs. 4 LV eingeschrankt
oder zuriickgewiesen werden darf. Hierbei sollen einerseits die evtl. aus dem Schutz des
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses und andererseits die aus dem Gesellschaftsrecht
hervorgehenden Verschwiegenheitspflichten (Aktiengesetz, GmbHG) und ihr jeweiliger

Einfluss auf die Aktenvorlage naher betrachtet werden.

Auf der Grundlage der schon bei der Stellungnahme zu Frage 1 und 2 (oben Abschnitt

11.3.c)dd)) getroffenen Aussagen zum Verantwortungsbereich der Landesregierung ist zu-
nachst festzustellen, wem gegenuber die Aktenvorlage verlangt werden kann, um daraus
abzuleiten, welche unternehmensrechtlichen Verschwiegenheitspflichten sich evtl. in Ge-
stalt einer Einschrankung oder gar Verweigerung der Aktenvorlage gegentiber dem Abge-

ordneten auswirken konnen.

1. Aktenvorlage beim landeseigenen Unternehmen selbst?

Da, wie oben gezeigt, die landeseigenen und die anteilig im Besitz des Landes stehenden
Unternehmen nicht unmittelbar der Weisung der Landesregierung unterstehen und Uber-
dies rechtlich verselbstandigt sind (oben Abschnitt 11.3.c)dd)(2)), kann der Abgeordnete
nicht unmittelbar beim Unternehmen selbst die Vorlage von Akten und Unterlagen (bei-

spielsweise von kaufmé&nnischen Blchern) verlangen.

21 Urt. vom 9. Dez. 2004, Az. VIGBbg 6/04, (,Verfassungsschutzakten®) Abschn. lil. 3. a)



2. Aktenvorlagerecht bezuglich der beim Beteiligungsmanagement gefuhrten Ak-
ten zu landeseigenen Unternehmen

Die Landesregierung verantwortet das so genannte Beteiligungsmanagement, fir das das
Ministerium der Finanzen zustandig ist.?”? Die dort gefiihrten Akten und Unterlagen uiber
ein Unternehmen, dessen Eigentimer oder Mehrheits- bzw. Minderheitsanteilseigner das
Land ist, unterliegen grundséatzlich dem Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gem. Art. 56
Abs. 3 LV.?"® Da sich das Aktenvorlagerecht nicht auf das Unternehmen als solches, son-
dern auf das fir die Kontrolle des Unternehmens zustéandige Ressort der Verwaltung (Be-
teiligungsmanagement), mithin auf Austbung der jeweils bestehenden Gesellschafterrech-
te bezieht, kommt es fir das Recht auf Aktenvorlage nicht darauf an, ob das Land alleini-

ger Gesellschafter, Mehrheitsgesellschafter oder Minderheitsgesellschafter ist.

Wie fur sonstige Félle der Aktenvorlage auch, kénnen dem Recht des Abgeordneten aller-
dings Grunde des privaten oder offentlichen Interesses im Sinne von Art. 56 Abs. 4 Satz 1
LV entgegenstehen. Auch hier gilt: Will die Landesregierung die Akteneinsicht verweigern
oder einschranken, muss sie alle Belange des Fur und Wider auf den Einzelfall bezogen

sorgfaltig gewichten und die von ihr vorgenommene Abwagung in ihrer Entscheidung dar-

legen (siehe oben Abschnitt 11.3.f)aa)).

a) Entgegenstehende Interessen privater Dritter oder eines landeseigenen
Unternehmens in privater Rechtsform?

aa) Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Privater

In den Féllen, in denen ein offentliches Unternehmen in Geschéftsbeziehungen mit priva-
ten Unternehmen steht, kdnnten die Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse dieser Unter-
nehmen einer Aktenvorlage bzw. einer uneingeschrankten Aktenvorlage entgegenstehen.
Wie oben unter Abschnitt 11.3.f)cc)(2) gezeigt, gehdren die vom Grundrecht der Berufsfrei-
heit geschutzten Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse zu den in Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV
genannten privaten Interessen, die geeignet sind, die Einschrankung oder Verweigerung
der Aktenvorlage zu begriinden. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hebt hierzu hervor,
dass private Unternehmen, die in Geschaftsbeziehung mit der 6ffentlichen Hand treten,

zugleich gesteigerten Anforderungen an die Transparenz solcher Vorgange und die Kon-

22 CGKBbg (Fn. 143), Abschnitt I1. 1.

23 siehe dazu auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. vom 1. April 2014, Az. OVG 12 S 77.13, juris,
Rn. 12.
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trolle derselben durch das hierzu berufene Parlament und seiner Abgeordneten ausgesetzt
sind; sie kdnnen sich somit nicht von vornherein unter Berufung auf das Geschéftsge-
heimnis einer Kontrolle entziehen.?”* Es muss sich, wie der Gerichtshof ausfiihrt, um be-
sonders bedeutsame Geheimnisse handeln, die unbedingten Vorrang vor dem Aktenein-
sichtsrecht des Abgeordneten geniel3en. Abgesehen davon liegen nach herrschender Auf-
fassung Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse nur vor, wenn es sich um wettbewerblich
relevante Geheimnisse handelt, deren Bekanntwerden die Wettbewerbsposition des be-

troffenen Unternehmens nachhaltig beeinflussen wirde.

bb) Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse eines landeseigenen Unternehmens

(zu Frage 4)?
Noch nicht abschlieend geklart ist die Frage, ob die Landesregierung mit Blick auf 6ffent-
liche Unternehmen, die vollstandig oder mehrheitlich von der 6ffentlichen Hand beherrscht
werden, die Rechtsposition des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses gegeniuber einem
Aktenvorlageverlangen des Abgeordneten zur Verweigerung oder Einschrankung dieses
Verlangens (Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV) heranziehen kann.

Eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts zu dieser Thematik ist noch nicht er-
gangen. Im Ubrigen befindet sich die Diskussion zu diesem Themenkomplex (parlamenta-
rische Kontrolle der Unternehmen in 6ffentlicher Hand) stark im Fluss. Im Folgenden kon-

nen daher nur einige Aspekte skizziert werden.

(1) Fehlende Grundrechtstragerschaft offentlicher Unternehmen

Der Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen ist, wie oben ausgefihrt, Bestand-
teil des Schutzbereichs der grundrechtlich verblrgten Berufsfreiheit. Grundrechte kdnnen
grundsatzlich nur Private (nattrliche Personen und juristischen Personen des Privatrechts
im Rahmen des Art. 19 Abs. 3 GG) gegenuber dem Staat in Anspruch nehmen. Der Staat
und seine Aufgabentrager selbst sind hingegen nicht Grundrechtsberechtigte, sondern
Grundrechtsverpflichtete. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts kann daher
eine juristische Person des Privatrechts, die im Eigentum der 6ffentlichen Hand steht oder

von ihr beherrscht wird, materielle Grundrechte, wie z. B. die Berufsfreiheit, nicht fir sich

2" BerlVerfGH, Urt. vom 14. Juli 2010, Az. 57/08, juris, Rn. 104
| 79



in Anspruch nehmen, soweit sie eine 6ffentliche Aufgabe wahrnimmt.?”® Ubertragt man
diesen Grundsatz konsequent auf den Verweigerungsgrund ,Schutz von Betriebs- und
Geschéftsgeheimnissen®, folgt daraus, dass die Vorlage von Akten, die sensible Informati-
onen eines offentlichen Unternehmens enthalten, nicht mit dem Hinweis auf den notwen-
digen Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen verweigert werden kann.?’® Denn
diese Grundrechtsposition steht dem ganz oder teilweise landeseigenen Unternehmen in

privater Rechtsform nicht zu.

(2) Einfachgesetzlicher Schutz der Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen

Einen einfachgesetzlichen Schutz — unabhéngig von den Eigentumsverhéaltnissen am je-
weiligen Unternehmen oder seiner Organisationsform — geniel3t das Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnis z. B. auf der Grundlage einiger Vorschriften des Bundesrechts (ohne
jeden Anspruch auf Vollstandigkeit: § 9 Abs. 1 Satz 1 Kreditwesengesetz?’’,§ 35 Abs. 4
SGB 1i.V. m. 8 67 Abs. 1 Satz 2 SGB X [Sozialgeheimnis], § 27 Abs. 3 Satz 3 Bundes-
Immissionsschutzgesetz [Emissionserklarung], 88 394, 395 Aktiengesetz fir die Berichts-
pflicht der Aufsichtsratsmitglieder gegeniiber der Gebietskorperschaft). Es steht dem Bun-
desgesetzgeber frei, den Schutz des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses auch solchen
Unternehmen (6ffentlichen Unternehmen) zu gewéhren, die sich nicht auf die dahinter ste-
hende grundrechtliche Rechtsposition berufen kénnen.?’® Sollte ein Aktenvorlagebegehren
in einem dieser rechtlichen Zusammenhéange gestellt werden, ware zu prifen, inwieweit
eine solche durch das einfache Bundesrecht gewahrte Rechtsposition im konkreten Fall
einen entgegenstehenden Belang darstellt und wie dieser in Abwagung mit dem landes-
verfassungsrechtlichen Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten in einen schonenden
Ausgleich gebracht werden kann (siehe zum Prifprogramm bei entgegenstehendem Bun-
desrecht bereits Abschnitt 11.3.f)ee)).

2> BVerfG, Kammerbeschluss vom 16. Mai 1989, Az. 1 BVR 705/88, juris, Rn. 3; BVerfG, Kammerbe-
schluss vom 18. Mai 2009, Az. 1 BvR 1731/05, Rn. 17.

7% zustimmend Polenz, Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse der 6ffentlichen Hand, DOV 2010, 350 (357);
siehe auch VG Neustadt (Weinstraf3e), Urt. 7. April 2014, Az. 4 K 726/13.NW, juris, Rn. 33 ff. zu einem
formal in privater Rechtsform auftretenden Unternehmen der Daseinsvorsorge, das sich gegentiber ei-
nem Antrag auf Akteneinsicht nicht auf den Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen (hier: § 11
Satz 2 LIFG) berufen kann, unter ausfiihrlicher Auseinandersetzung mit Rechtsprechung und Literatur.

2" Gesetz Uber das Kreditwesengesetz (Kreditwesengesetz — KWG) i. d. F. der Bek. vom 9. Sept. 1998

(BGBI. | S. 2776), zul. geénd. durch Gesetz vom 28. Aug. 2013 (BGBI. | S. 3395).

2’8 OVG Munster, Urt. vom 19. Marz 2013, Az. 8 A 1172/11, juris. Rn. 119.-124.
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Der Schutz des Betrieb- und Geschéaftsgeheimnisses auch fur 6ffentliche Unternehmen
bleibt allerdings von vornherein auf diese speziell geregelten Zusammenhange be-

schrankt.

(3) Fachgerichtliche Rechtsprechung zu Auskunfts- und Informationsansprichen
und ihre Ubertragbarkeit auf das Aktenvorlagerecht?

279 oder den

Im Zusammenhang mit den landespresserechtlichen Auskunftsansprichen
Informationsfreiheitsanspriichen?° gestehen die Fachgerichte teilweise den auskunfts-
oder vorlageverpflichteten Behdrden bzw. den 6ffentlichen Stellen und damit auch den
offentlichen Unternehmen im Grundsatz zu, die Verweigerung der Information tber lan-
deseigene Unternehmen mit dem Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen zu
rechtfertigen.?®! Hieriiber ein vollstandiges Bild zu geben, ist schon deshalb schwierig, weil
die landesrechtlichen Bestimmungen zur Informationsfreiheit gerade in diesem Punkt in
wichtigen Details voneinander abweichen. Dennoch wird man den dieser Rechtsprechung
zugrundeliegenden Rechtsgedanken so zusammenfassen kénnen, dass jedenfalls fir die-
jenigen offentlichen Unternehmen, die am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen, der
Schutzbedarf fur ihre Unternehmensgeheimnisse mit denjenigen privater Unternehmen zu

vergleichen ist.

(4) Zwischenstand

Welche Aussagen kdnnen anhand der obigen Feststellungen fur den Schutz von Betriebs-
und Geschaftsgeheimnissen im Zusammenhang mit Aktenvorlagebegehren getroffen wer-
den? Wie schon einleitend erwéahnt, steht eine verfassungsgerichtliche Entscheidung hier-
zu noch aus. Die grundrechtliche Verankerung dieser Rechtsposition ist indes so deutlich,
dass eine Ubertragung auf 6ffentliche Unternehmen, auch wenn sie privatrechtlich organi-
siert sind, ausscheiden durfte. Es ist m. E. nicht zu begriinden, warum einzelne Aufgaben-
trager des Staates gerade gegen das Parlament und seine Kontrollbedirfnisse mit einer

grundrechtlich fundierten Rechtsposition abgeschirmt werden mussen.

2% giehe die Nachweise oben bei Fn. 74.

80 vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 2. Okt. 2007, Az. OVG 12 B 11.07, juris, Rn. 24 zu § 7 Satz 1
IFG BIn fur am privaten Wirtschaftsverkehr teiinehmende Behtrden; OVG NRW, Urt. vom 19. Mérz
2013, Az. 8 A1172/11, juris, Rn. 120 ff. zu § 6 Satz 2 IFG Bund.

Fur die landeseigenen, kommunalen bzw. vom Land oder einer Kommune beherrschten Unternehmen
in einer der Rechtsformen des Privatrechts besteht bereits gem. § 2 Abs. 1 Satz AIG eine sog. Be-
reichsausnahme.

281
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Selbst wenn man dies anders sieht — sei es, weil Bundesrecht in einer besonderen Kons-
tellation den Schutz des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses gebietet, sei es, weil man
den Schutzbedarf des offentlichen Unternehmens fur vergleichbar halt — ist der spezifisch
wettbewerbliche Aspekt dieser Rechtsposition hervorzuheben. Betriebs- und Geschéfts-
geheimnisse eines 6ffentlichen Unternehmens sind nur dann schitzenswert, wenn das
Unternehmen unter Wettbewerbsbedingungen am privaten Wirtschaftsverkehr teilnimmt.
Soweit ein landeseigenes Unternehmen eine 6ffentliche Aufgabe als Monopolist bzw. nicht
im Wettbewerb mit anderen privaten Anbietern erfillt, dirfte auch unter den oben getroffe-
nen Annahmen eine Berufung auf Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse regelmaRig nicht
in Betracht kommen. Denn allgemeine, nicht wettbewerbsbezogene Interessen unterfallen

nicht dem Schutz von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen.

Im Hintergrund steht zudem folgender haushaltsrechtliche Gesichtspunkt: Eine spezifisch
erwerbswirtschaftliche und damit wettbewerbliche Ausrichtung eines landeseigenen Un-
ternehmens durfte insbesondere auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung, wenn
Uberhaupt, nur unter speziellen Bedingungen Geschaftsgegenstand einer landeseigenen
GmbH sein. 8 65 Abs. 1 Nr. 1 LHO schreibt n&mlich vor, dass das Land ein Unternehmen
in privater Rechtsform nur grinden oder sich an einem solchen beteiligen darf, wenn hier-
fur ein ,wichtiges Interesse” des Landes vorliegt und sich der vom Land angestrebte
Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lasst. Diese Voraus-
setzung durfte regelmaf3ig nur dann vorliegen, wenn das Land entweder eine ffentliche
Aufgabe Ubernehmen will bzw. einen bestimmten Gegenstand zur 6ffentlichen Aufgabe
macht, weil sich kein Privatunternehmer findet, der diese Aufgabe erfillt, oder weil das
Land aus Praktikabilitatsgesichtspunkten (Tarifrecht, Haushaltsrecht) eine privatrechtliche
Organisationsform fur die Aufgabenerfullung vorzieht, die es auch in anderer Rechtsform
wahrnehmen konnte. Dies hat zur Folge, dass die Geschéaftsgegenstande der landeseige-
nen Unternehmen sich Gberwiegend auf Bereiche beziehen, in denen kein Wettbewerb mit
privaten Unternehmen besteht.?®? Selbst wenn man also entgegen der hier vertretenen
Meinung annimmt, dass sich auch 6ffentliche Unternehmen auf den Schutz des Betriebs-

und Geschaftsgeheimnisses berufen kénnten, bleibt Folgendes zu beachten: Eine Verwei-

%2 gsjehe Beteiligungsbericht 2013 (Fn. 170), Teil 1 Kap. 1.0 Einleitung: ,Beteiligungen an Unternehmen

sind fiir das Land ein Mittel, 6ffentliche Aufgaben in rechtlich selbstandiger Organisationsform flexibel
und effizient zu erfillen. Die Schwerpunkte der 6ffentlichen Aufgaben, die Brandenburg mit seinen Be-
teiligungen verfolgt, liegen im Ausbau der Infrastruktur des Landes, insbesondere in den Bereichen
Wirtschafts-, Arbeits-, Forschungs- und Technologieférderung, Verkehr sowie Kultur.”
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gerung oder Einschréankung der Aktenvorlage mit Verweis auf bestehende Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse gentgt nur dann den Anforderungen des Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV,
wenn in der Begrindung konkret dargelegt wird, welche — spezifisch wettbewerbliche —
Position des Unternehmens durch die gewiinschte Aktenvorlage gefahrdet sein kdnnte.
Der Schutz des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses dirfte aufgrund der Besonderheiten
offentlicher Unternehmen nur in einem Teil der Falle, in denen es um sensible Unterneh-
mensinformationen geht, einen tragfahigen Einschrankungs- oder Verweigerungsgrund
darstellen.

cc) Bundesrechtlich angeordnete Verschwiegenheitspflichten im Unternehmensrecht der
GmbH als Begriindung einer Verweigerung der Aktenvorlage (zu Frage 5)?
Einen wichtigen Ankntpfungspunkt fir ein Geheimhaltungsbedurfnis bei der Aktenvorlage
durfte die so genannte Treuepflicht innerhalb der Gesellschaft bilden, die das Verhaltnis
der GmbH zu ihren Organen (Geschaftsfuihrer, Aufsichtsrat, Gesellschafter) pragt. Sie fin-
det an verschiedenen Stellen ihren konkreten gesetzlichen Ausdruck. Diese bundesrecht-
lich bestehende Treuepflicht dirfte auch im Rahmen der Abwagung zwischen dem Offen-
barungsinteresse des Abgeordneten und den entgegenstehenden Geheimhaltungsinteres-
sen zu berucksichtigen sein, freilich unter der schon unter Abschnitt 11.3.f)ee) erlauterten
Mal3gabe des schonenden Ausgleichs zwischen dem Staatsorganisationsrecht des Lan-
des und dem Bundesrecht.

Fur das Thema ,Aktenvorlagerecht* ist (1) die dem Aufsichtsrat und seinen Mitglieder ob-
liegende Treuepflicht und (2) die dem Gesellschafter (Land Brandenburg) obliegende
Treuepflicht von Bedeutung. Aus den Treuepflichten ergeben sich bestimmte Verschwie-

genheitspflichten mit Auswirkungen auf die Weitergabe von Informationen.

(1) Verschwiegenheitspflicht im Zusammenhang mit Berichten und Unterlagen ei-
nes Mitgliedes des Aufsichtsrates (88 394, 395 AktG)
Viel diskutiert wird seit langerer Zeit, ob, inwieweit und an wen die vom Land entsandten
Mitglieder in den Aufsichtsrat einer landeseigenen GmbH berechtigt sind, vertrauliche In-
formationen und Unterlagen weiterzugeben (zu berichten). Die besondere Bedeutung des

Aufsichtsrats als Kontrollorgan eines offentlichen Unternehmens und in einigen besonde-



ren Fallen die ,Prominenz“?® der entsandten Mitglieder fokussiert das Informationsverlan-
gen des Parlaments und seiner Mitglieder auf dessen Beratungen und die hierzu existie-

renden Unterlagen.

Es ist zunachst davon auszugehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats einer GmbH des
Landes Brandenburg zur Berichterstattung gegeniiber dem Land verpflichtet sind.?** Da-
ran schlief3t sich die Frage an, welche Personen und Gremien Adressaten dieser Berichte
innerhalb der Gebietskorperschaft ,Land Brandenburg“ mit ihren Organen und Unterglie-
derungen sein kénnen.?* Zum Teil wird hierzu die Auffassung vertreten, dass das Parla-
ment, seine Teilorgane (Ausschisse) und/oder seine Mitglieder von vornherein nicht als
Berichtsempféanger der berichtspflichtigen Aufsichtsratsmitglieder in Betracht kommen, da
die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder trotz der hierzu fur die 6ffentliche
Hand geltenden Sonderbestimmungen (88 394, 395 AktG in entsprechender Anwendung
fir den Aufsichtsrat der GmbH) 2%° fiir 6ffentliche Unternehmen nur eine Berichterstattung

an das Beteiligungsmanagement erlaube.?®’

Demgegenuber wird wohl mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass Empfanger dieser
Berichte innerhalb der Gebietskérperschaft allgemein nur derjenige sein darf, der einer-
seits mit der ,Prufung” der Tatigkeit der Gebietskorperschaft als Anteilseignerin betraut ist
und andererseits Gewahr daflr bietet, dass er die sich auf ihn erstreckende Verschwie-
genheitspflicht gem. 8 395 AktG beachtet. Das heil3t, die Vertraulichkeit der Berichterstat-

28 siehe zu Mitgliedern der Landesregierung als Mitglieder in Aufsichtsraten landeseigener Unternehmen

auch das Gutachten des PBD vom 30. Sept. 2013 (Bearb. Platter), Die Uberwachungstatigkeit von Auf-
sichtsraten der landeseigenen GmbHSs: Maf3stédbe — Instrumente — fachliche Qualifikationen, S. 28 f.

2 30 die Feststellungen im CGKBbg unter Nr. 5 (S. 34 f.), wobei auf die in der Literatur umstrittene Frage,

ob diese Berichtspflicht gesetzlich bestimmt sein muss oder ob eine vertraglich niedergelegte Berichts-
pflicht gentigt, nicht néher eingegangen wird; siehe zur erwahnten Frage zusammenfassend
Land/Hallermayer, Weitergabe von vertraulichen Informationen durch Mitglieder des Aufsichtsrats, Die
Aktiengesellschaft 2011, S. 114 (114 f.)

2% | and/Hallermayer, aaO. (Fn. 284), S. 114 (118).

% |m Rahmen dieses Gutachtens wird davon ausgegangen, dass sowohl der fakultative Aufsichtsrat als

auch der obligatorische Aufsichtsrat nach den Vorschriften des DrittelbG zur Verschwiegenheit verpflich-
tet ist, obwohl fur den fakultativen Aufsichtsrat rechtlich die Mdglichkeit besteht, in der Satzung etwas
anderes zu bestimmen (siehe zur Abweichungsbefugnis durch Satzung Lutter, aaO. [Fn. 185], § 52,

Rn. 26); zur Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsrate landeseigener GmbHs, CGKBbg, Abschnitt 3.8.

&7 30 beispielsweise Wilting, Weitergabe von vertraulichen Informationen im Rahmen der §§ 394, 395

AktG, Die Aktiengesellschaft 2102, S. 529 (535 f.); ahnlich wohl auch Banspach/Nowak, Der Aufsichts-
rat der GmbH, Der Konzern 2008, S. 195 (200 f.).
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tung muss nach h. M. hinlanglich gesichert sein.?®® Daraus folgt, dass eine Berichterstat-
tung an das Gesamtparlament nicht méglich ist, da hier die Verschwiegenheit aufgrund
des grol3en Personenkreises nicht hinreichend gewahrleistet werden kann. Indes kdme
eine Berichterstattung gegenuber einem Fachausschuss wie dem Haushaltsausschuss
oder einem vergleichbaren Ausschuss als ,prifendem Ausschuss” in Betracht, sofern die-
ser in einer Weise tagt, die die Verschwiegenheit nach den Vorgaben des 8§ 395 AktG ge-
wabhrleistet (z. B. in nichtoffentlicher Sitzung und/oder unter Festlegung sonstiger Vorkeh-
rungen zum Geheimschutz entsprechend der Geschaftsordnung).?®

Diese allgemeinen Uberlegungen zur parlamentarischen Kontrolle 6ffentlicher Unterneh-
men in Gestalt einer Berichterstattung der Mitglieder des Aufsichtsrats muss im Folgenden
auf das Aktenvorlagerecht gem. Art. 56 Abs. 3 und 4 LV angemessen ubertragen werden.

Hierfur ist zu fragen, ob der einzelne Abgeordnete in gleicher Weise wie das Mitglied eines
Fachausschusses (z. B. Haushaltsausschuss, Haushaltskontrollausschuss) als Prufperson
gelten kann. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass der einzelne Abgeordnete, abgesehen
von seinem Mandat, keinen spezifischen Prifauftrag fur das 6ffentliche Unternehmen
hat.?® Legt man dennoch den Grundgedanken der bisherigen Rechtsprechung des Lan-
desverfassungsgerichts zur mdglichst weitgehenden Starkung dieses Rechts auch hier in
der Tendenz zugrunde, gelangt man zu dem Ergebnis, dass auch der einzelne Abgeordne-
te als Prufperson in Betracht kommt. Mit der Einbeziehung in den Kreis der Priifpersonen
gem. § 395 Abs. 1 AktG ist jedoch zugleich verbunden, dass der Abgeordnete der in § 395
Abs. 1 AktG bundesrechtlich niedergelegten Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Selbst
wenn man grundsatzlich dem Aktenvorlagerecht gegentber der bundesrechtlich angeord-

2 giehe fur diese Auffassung z. B. Hiiffer, Aktiengesetz — Kommentar, 10. Aufl. 2012, § 394 Rn.43; aus-

fuhrlich zu dieser Frage Land/Hallermayer, aaO. (Fn. 284), S. 114 (120).

So z. B. Thode, Parlamentskontrolle und Geheimnisschutz bei 6ffentlichen Unternehmen, Die Aktienge-
sellschaft 1997, S. 547 (550); Land/Hallermayer, aaO. (Fn. 284), 119.

Hier ergibt sich ein spezifischer Unterschied zwischen dem allgemeinen Anspruch auf Akteneinsicht und
den parlamentarischen Kontrollrechten: Die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsrate (8 116 AktG)
wirkt mithin gegenliber dem Akteneinsichtsrechten auf der Grundlage von § 3 Abs. 4 IFG Bund (siehe
dazu VG Berlin, Urt. vom 13. Nov. 2013, Az. 2 K 293.12) und § 17 Abs. 3 IFG BIn (VG Berlin, Urt. vom
13. Nov. 2013, Az. 2 K 41.13) nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Berlin im Sinne einer Geheim-
haltungsbestimmung. Hingegen erlaubt es § 395 Abs. 1 AktG bei entsprechender Auslegung, dass zu-
mindest gegeniiber einem parlamentarischen Ausschuss oder einem Abgeordneten mit ,prifender
Funktion* berichtet wird.

289

2% Anders z. B. der Landesrechnungshof, der die Betatigung des Landes bei Unternehmen des privaten

Rechts gem. § 92 Abs. 1 LHO prift und hieriiber gem. § 97 LHO (Jahresbericht) und § 88 Abs. 2 LHO
(Sonderbericht) berichtet.
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neten Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder den Vorrang bei der Abwégung
der Interessen gem. Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV einraumt, dirfte dem Abgeordneten die Ver-
wertung der Kenntnisse, die er aus der Vorlage von Unterlagen des Aufsichtsrats erlangt,

nur sehr begrenzt erlaubt sein.

Verabreden sich mehrere Abgeordnete zu einem koordinierten Vorgehen (zeitgleiche Ak-
teneinsicht), wére zudem zu fragen, ob und inwieweit sie die gewonnenen Erkenntnisse im
Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit untereinander austauschen durften und ob hierfur

bestimmte Geheimschutzvorkehrungen notwendig werden kdnnten.

(2) Sonstige gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflichten

Bisher weniger im Fokus der wissenschaftlichen Diskussion standen die sonstigen Ver-
schwiegenheitspflichten als Ausfluss der Treuepflicht des Gesellschafters gegeniber der

Gesellschaft.

Eine besondere Verschwiegenheitspflicht des Gesellschafters knlpft beispielsweise an
das bereits erwdhnte umfassende Informationsrecht des Gesellschafters gem. 8 51a
GmbHG an. Dieses Informationsrecht ist, vom Sonderfall des § 51a Abs. 2 GmbHG abge-
sehen, prinzipiell unbeschréankt und findet seine Grenzen erst in einer zweckwidrigen
Wahrnehmung. Kehrseite dieses umfassenden und sehr weitreichenden Rechts ist als
Ausfluss der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht eine verstarkte Verschwiegenheitspflicht
des Gesellschafters. Die Weitergabe von Informationen zu gesellschaftsfremden Zwecken
oder an gesellschaftsfremde Dritte ist grundsatzlich pflichtwidrig. Dies gilt nach Auffassung
des Bundesgerichtshofs ohne Ricksicht auf ihren Inhalt und die Zwecke, die mit der Ver-

breitung der Kenntnisse verfolgt werden.?*

Soweit daher beim Beteiligungsmanagement Informationen (insbesondere Unterlagen)
vorhanden sind, die Gber das Informationsrecht gem. 8 51a GmbHG von der Gesellschaft
eingefordert wurden, wirde sich zunachst die Frage stellen, inwieweit die Weitergabe die-
ser Informationen in Form der Aktenvorlage eine Weitergabe zu gesellschaftsfremden
Zwecken an gesellschaftsfremde Dritte ist. Angesichts der hohen Bedeutung des Akten-

vorlagerechts gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV als Kontrollrecht des Parlaments und im Lich-

21 BGH, Urt. vom 11. Nov. 2002, Az. Il ZR 125/02, juris, Rn. 17; BGH, Beschl. vom 29. April 2013, Az. VII
ZB 14/12, juris, Rn. 12; siehe auch Lutter, aaO. (Fn. 185), § 51a Rn. 24.
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te seiner Haushaltsverantwortung durfte eine Weitergabe dieser Informationen an sich
zulassig sein. Lasst sich der Abgeordnete tber 8 51a GmbHG eingeforderte Unterlagen
aus dem Beteiligungsmanagement vorlegen, ist er als Mitglied des Parlaments ebenfalls
kein ,gesellschaftsfremder Dritter*. Damit korrespondiert jedoch, dass der Abgeordnete fir
diese Unterlagen den Pflichten des § 51a GmbHG geniigen muss. Er ware also zur Ver-

schwiegenheit zu verpflichtet.

Die allgemeine gesellschaftsrechtliche Treuepflicht verpflichtet die Gesellschafter im Rah-
men einer Forder- und Loyalitatspflicht die Interessen der Gesellschaft zu wahren, sie ins-
besondere nicht durch gesellschaftsschadliches Verhalten zu beeintrachtigen. Ihre beson-
dere Bedeutung gewinnt sie im Verhaltnis der Gesellschafter untereinander (mehrere Ge-
sellschafter). Auf sie dirfte es also insbesondere dann ankommen, wenn das Land Bran-

292 oder gar nur Minderheitsgesellschafter®® ist.

denburg nicht der einzige Gesellschafter
Die allgemeine Treuepflicht erfordert ein redliches und loyales Verhalten, denn jeder Ge-
sellschafter hat an der Verfolgung des in der Satzung niedergelegten Zwecks der Gesell-
schaft teil.?** So darf der einzelne Gesellschafter die GmbH Dritten gegeniiber nicht dis-
kreditieren.?®® Daraus diirfte unter anderem abzuleiten sein, dass der Gesellschafter iiber
bestimmte Vorgange in der Gesellschaft Dritten, d. h. der Offentlichkeit gegenuber Still-
schweigen zu bewahren hat. Sofern der Abgeordnete als Mitglied eines Verfassungsor-
gans des Landes in dessen Rolle als Gesellschafter einer GmbH Zugang zu firmeninter-

nen Informationen erhélt, durften diese Loyalitatspflichten auch fur ihn gelten.

(3) Zwischenergebnis

Festzuhalten bleibt Folgendes: Nimmt der Abgeordnete tber die Mdglichkeit der parlamen-
tarischen Kontrolle von Interna des offentlichen Unternehmens Kenntnis, wird er zu einem
gewissen Teil auch in den Pflichtenkreis des Gesellschafters (insbesondere die Ver-
schwiegenheitspflicht) mit einbezogen. Er steht dem Unternehmen nicht wie ein ,Dritter”

gegenuber. Das unterscheidet ihn z. B. vom auskunftsersuchenden Journalisten und des-

292 Zum Treueverhaltnis zwischen Mehrheitsgesellschafter und Minderheitsgesellschafter OLG Stuttgart,

Urt. vom 8. Okt. 1999, Az. 20 U 59/99, juris, Rn. 111.
2% Sjehe hierzu auch Lutter, aaO. (Fn. 185), § 14 Rn. 21.
2% OLG Nurnberg, Urt. vom 29. Marz 2000, Az. 12 U 33/00, juris, Rn. 34.
2% Lutter, aaO. (Fn. 185), § 14 Rn. 14.



sen Auskunftsanspruch gegentiber dem 6ffentlichen Unternehmen (vgl. oben Abschnitt
I1.1.e)bb)(2)).

b) Entgegenstehende offentliche Interessen?

Da offentliche Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts (GmbH) Gberwiegend
gegrindet werden, um eine offentliche Aufgabe zu erflllen, und zugleich fur ihre Griindung
offentliche Gelder als Kapital eingesetzt werden, liegt es eigentlich auf der Hand, dass ihre
wirtschaftliche Prosperitat ebenfalls im offentlichen Interesse des Landes liegt. Dieses 06f-
fentliche Interesse kann nach hiesiger Auffassung als Begriindung fir eine nur einge-
schrankte oder gegebenenfalls vollstandig verweigerte Aktenvorlage angefihrt werden. In
Rechtsprechung und Literatur zu Art. 56 Abs. 4 LV findet sich allerdings noch keine ent-
sprechende Argumentation. Anknipfungspunkt fur die hier vertretene Ansicht kdnnten die
verfassungsrechtlichen Vorgaben fir eine geordnete Haushaltswirtschaft sein, fur die die

Landesregierung und der Landtag gemeinsam die Verantwortung tragen (Art. 101 LV).

aa) Fiskalische Interessen?

Es stellt sich die Frage, wie die Interessen eines landeseigenen Unternehmens unter den
Tatbestand des o6ffentlichen Interesses gefasst werden kdnnten. Den allgemeinen Ankntip-
fungspunkt bilden die finanziellen Interessen des Landes. Eine konkretere Ausformung hat
dieses, dem ,6ffentlichen Interesse” zugeordnete finanzielle Interesse bereits im Zusam-
menhang mit den gesetzlichen Informationsfreiheitsansprtichen der Birger in den Informa-
tionsfreiheitsgesetzen des Bundes und einiger Lander erfahren. Hier wurde teilweise ein
tatbestandliches Pendant zu den Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen fur die wirtschaft-
liche Betatigung der 6ffentlichen Hand formuliert, und zwar in der Form des ,fiskalischen
Interesses”. Das Schutzgut des so genannten fiskalischen Interesses hat zum Teil Eingang
in den Katalog der anspruchseinschrankenden Tatbestande gefunden (siehe z. B. 8 3

Nr. 6, 1. Alt. IFG Bund, § 9 Abs. 1 Nr. 6 LIFG RhPf**®, § 7 Abs. 1 Nr. 7 ThurlFG*").

29 Landesgesetz uber die Freiheit des Zugangs zur Information (Landesinformationsfreiheitsgesetz — LIFG

vom 26. Nov. 2008 (GVBI. S. 296), zul. geand. durch Gesetz vom 20. Dez. 2011 (GVBI. S. 427).

27 Thirringer Informationsfreiheitsgesetz (ThirlFG) vom 14. Dez. 2012 (GVBI. 2012, S. 464), zul. geand.
durch Gesetz vom 13. Marz 2013 (GVBI. S. 92, 94), siehe dazu auch GesEntwLReg, Thiringer Informa-
tionsfreiheitsgesetz (ThirlFG), LT-Drs. 5/4986, Begriindung S. 26 f.: ,Die Regelung sichert die Gleich-
behandlung der 6ffentlichen Stellen im Vergleich zu Privaten bei fiskalischem Tatigwerden. Da dieser
Bereich durch die Gleichstellung der 6ffentlichen Stellen [hier: auch Trager 6ffentlicher Aufgaben in pri-
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Das ,fiskalische Interesse” (im Zusammenhang mit Informationsfreiheitsanspriichen) kann
dann betroffen sein, wenn der Staat wie ein privater Dritter als Marktteilnehmer am Wirt-
schaftsleben und am Privatrechtsverkehr teilnimmt. Im Wirtschaftsleben befindet sich der
Staat, wenn er am Markt wie ein Privater mit der Absicht der Gewinnerzielung auftritt. Da-
fir ist es nicht zwingend notwendig, dass er auch als Wettbewerber auftritt.>*® Es geniigt
eine Teilnahme am Markt als Anbieter oder Nachfrager im privaten Rechtsverkehr. Fiskali-
sche Interessen kdnnen z. B. im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (Verauf3erung von
Grundstiicken) und bei Finanzierungsgeschaften von Belang sein.?*® Wahrend der Schutz
der Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse den Privaten vor der Ausspahung dieser Ge-
heimnisse im Wettbewerb schitzt, soll der Schutz der fiskalischen Interessen haushalts-
rechtlichen Grundsétzen zur Durchsetzung verhelfen.*® Denn auch wenn der Staat im
Bereich des fiskalischen Handelns nicht exakt wie ein Privater geschitzt werden muss, hat
er doch ein erhebliches Interesse daran, die durch sein fiskalisches Handeln erzielten oder
zu erzielenden Einnahmen zu schitzen und finanzielle Nachteile fir den Landeshaushalt
zu vermeiden, insbesondere solche, die durch eine Ausforschung durch andere Marktteil-

nehmer entstehen kénnen.**

Der fur den Bereich der Informationsfreiheit entwickelte Verweigerungsgrund des fiskali-
schen Interesses kann nicht ,eins zu eins* auf das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten
Ubertragen werden. Dafur unterscheiden sich diese beiden Informationsrechte von ihrer
Grundlage her zu stark. Der zugrundliegende Gedanke dirfte jedoch auch fur das Akten-
vorlagerecht Geltung beanspruchen: Eine landeseigene GmbH muss wegen der von ihr im
offentlichen Interesse zu leistenden offentlichen Aufgabe einen gewissen Schutz vor dem
Bekanntwerden ihrer Geschaftsinterna genief3en. Dies gilt insbesondere dann, wenn das
Bekanntwerden z. B. von Verhandlungsstrategien und Vertragsverhandlungen mit anderen
Marktteilnehmern, von Unterlagen zu Auftragsvergaben, von Kalkulationsunterlagen, von

Unterlagen zu Finanzierungsmodellen oder von Entwicklungs- und Projektstrategien zu

vatrechtlicher Organisationsform] als Marktteilnehmer am Privatrechtsverkehr und im Wirtschaftsleben
gekennzeichnet ist, sind ihre wirtschaftlichen Informationen gleichermalRen schutzbediirftig.”

% sjehe Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN im Bundestag ,Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz —
IFG)“, BT-Drs. 15/4493, Begr. S. 11

Siehe dazu Rossi, Informationsfreiheitsgesetz — Handkommentar, 2006, § 3 Rn. 58.
3% Rossi, aa0. (Fn. 299), § 3 Rn. 56.
%1 In diesem Sinne Rossi, aaO. (Fn. 300), § 3 Rn. 56.

299
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einer finanziellen Schadigung der Gesellschaft und damit auch zu Nachteilen fur den Lan-
deshaushalt fiihren kénnen. Freilich dirfte das fiskalische Interesse nicht schlicht als 6f-
fentlich-rechtliches Spiegelbild des Betriebs- und Geschéftsgeheimnisses verstanden wer-
den. Im Unterschied zum Schutz des Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisses, bei dem es
um den unternehmerischen Erfolg im Wettbewerb geht, miusste bei einem entsprechend
formulierten Schutzgut des fiskalischen Interesses bei der Abwagung zusatzlich mit einbe-
zogen werden, dass fir das landeseigene Unternehmen typischerweise die Erfullung der
offentlichen Aufgabe mit Mittelpunkt steht und der unternehmerische Gewinn nur Mittel
zum Zweck ist. So durften zum Beispiel Aktenvorlagebegehren zur Art und Weise oder zur
Qualitat der Aufgabenerfullung wohl nicht ohne Weiteres mit dem Hinweis auf schiitzens-
werte Unternehmensinterna eingeschrankt oder abgelehnt werden, denn diese Themen

gehoren zu den Kernthemen der parlamentarischen Kontrolle.

Wie zu Beginn dieses Abschnitts schon erwahnt, wurde der Gesichtspunkt des fiskali-
schen Interesses bisher in der Rechtsprechung noch nicht weiter vertieft und — soweit be-
kannt — auch in der Staatspraxis noch nicht als Rechtfertigungsgrund fir die Einschran-
kung oder die Verweigerung der Akteneinsicht herangezogen. Sofern die Landesregierung
allerdings hinreichend konkret begriinden wirde, inwiefern die fiskalischen Interessen des
Landes durch eine Weitergabe bestimmter Informationen gefahrdet waren, konnte dies im
Einzelfall eine Einschrankung der Aktenvorlage, beispielsweise in der Form einer daran
geknipften, mehr oder weniger umfangreichen Verschwiegenheitspflicht, oder ausnahms-
weise eine Verweigerung der Aktenvorlage rechtfertigen. Der Abgeordnete, der von Unter-
nehmensinterna Kenntnis nimmt, ist tber die Haushaltsverantwortung in den Pflichtenkreis

des Landes als Gesellschafter des Unternehmens einbezogen.

bb) Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung

Sollen grundlegende Entscheidungen zur Gesellschaft, z. B. Grundsatzentscheidungen in
der Gesellschafterversammlung, vorbereitet werden, scheint es aus hiesiger Sicht auch
nicht ausgeschlossen, dass die Landesregierung sich unter bestimmten Umstanden auf
den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung berufen darf. Unter Umstanden, die
im Einzelfall darzulegen waren, dirfte es der Landesregierung erlaubt sein, sich in der
Phase der Entscheidungsfindung gegen kontrollierende Eingriffe aus dem Parlament ab-

zuschirmen. Dies bezo6ge sich (allerdings nur) auf Unterlagen, die im Zusammenhang mit
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der Vorbereitung der Entscheidungsfindung stehen (Kabinettvorlagen und ihre Entwirfe,

Vermerke, Beratungsprotokolle und schriftliche Einschatzungen).*%?

3. Zusammenfassung

Die Zusammenfassung zu den Fragen 4 und 5 findet sich am Ende des Gutachtens (S.
97).

V. Zusammenfassungen
1. Zusammenfassung zu den Fragen 1 und 2
Die Unterschiede der drei Anspruchsgrundlagen

e presserechtlicher Auskunftsanspruch gemaf § 5 BbgPG,
e Akteneinsichtsanspruch gemaf AlIG,

e Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gemalf Art. 56 Abs. 3 und 4 LV

werden in der folgenden Tabelle in den Grundzigen dargestellt.

Auskunftsanspruch gem. 8 5 BbgPG Akteneinsichtsanspruch gem. AIG Aktenvorlagerecht gem. Art. 56 Abs. 3

und 4 LV

Anspruchsinhalt

Auskunft (d.h. Beantwortung konkreter
Fragen);

nur ausnahmsweise auch Aktenein-
sichtsanspruch, wenn vollstandige
Auskunft nur so moglich

Akteneinsicht (wahlweise Herausgabe
als Kopie/Datei) auf Antrag, jedoch ledig-
lich Offenlegung bereits vorhandener
Informationen;

Auskunft nur ersatzweise und nur tiber
Inhalt nicht einsehbarer Akten;

UIG und VIG als speziellere Gesetze
gehen AIG vor

Aktenvorlage zur Einsicht

Anspruchsbe- Pressevertreter Jeder (naturliche Personen, juristische Die/der Abgeordnete des LT personlich
rechtigte Personen des Privatrechts und Perso-

nenvereinigungen)
302

Siehe zu diesen Beispielen Kirschniok-Schmidt, aaO. (Fn. 163), S. 266; vgl. auch Nds. StGH, Beschl.

vom 15. Okt. 1996, Az. 12/95, juris, Rn. 18 ff. zu einem Aktenvorlageverlangen eines Ausschusses auf
der Grundlage von Art. 24 Abs. 2 Nds. Verf. betreffend vorbereitende Aktenbestandteile bei Gewahrung
einer Landesbiirgschaft an Privatunternehmen, welches die Landesregierung unter Verweis auf die
Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung gem. Art. 24 Abs. 3 Nds. Verf. nach Auffassung des

Gerichts zu Recht zurtickgewiesen hat.
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Anspruchsver-
pflichtete

U. a. folgende Landesbehérden im
funktionellen Sinne

Folgende Landesbehodrden und Einrich-
tungen (8§ 2 AIG), soweit gesetzlich keine
Bereichsausnahme besteht

Die Landesregierung fur die folgenden in
ihrem Verantwortungsbereich befindlichen
Regierungs-/Verwaltungsaufgaben

und -zustandigkeiten

e Regierung Ja Ja Ja

e Landesbe- Ja Ja, es bestehen aber folgende Bereichs- Ja
hérden der ausnahmen:
hoheitlichen e Verfassungsschutzbehdrden
Verwaltung e  Stiftungsaufsicht Uber privatrecht-

liche Stiftungen
e Kommunales Priifungsamt

e  Gerichte Ja Nein (nur, soweit Verwaltungsaufgaben Nein

wahrgenommen werden)

e Mittelbare Ja Ja, auRer diejenigen Unternehmen in Je nach Reichweite der Aufsichtsbefug-
Verwaltung offentlich-rechtlicher Rechtsform, die am nisse (Fachaufsicht/Rechtsaufsicht)
(Korperschaf- Wettbewerb teilnehmen
ten, Anstal-
ten, or. Stif-
tungen)

e insbesondere
Hochschulen

Nein im Bereich der grundrechtlichen
geschitzten Forschung und Lehre

Ja, soweit Verwaltungsaufgaben wahr-
genommen werden

Nein im Bereich der grundrechtlichen
geschitzten Forschung und Lehre

Ja, soweit Verwaltungsaufgaben wahrge-
nommen werden

Nein fir den Bereich von Lehre und
Forschung

Ja, soweit Fachaufsicht bei der Erfullung
staatl. Aufgaben besteht

e inshesondere Nein im Bereich der Programmfreiheit Nein Nein (lediglich turnusméRige Rechtsauf-
Rundfunkan- der Rundfunkanstalt sicht des Landes)
stalt
Ja im Bereich von Verwaltungsaufga-
ben
e Gemeinden Ja Ja; Je nach Reichweite der Aufsichtsbefug-

und Gemein- jedoch Bereichsausnahme fiir Rech- nisse:
deverbande nungsprifungsamter bei den Landkreisen e  Ausgestaltung als Fachaufsicht:
Ja
e  Ausgestaltung als Rechtsaufsicht:
Nein
e  Fir den Bereich der kommunalen
Selbstverwaltung: Nein
o Offentliche Ja (funktioneller Behdrdenbegriff) Nein, nicht von § 2 AIG umfasst Nein,
(landeseige- lediglich Einsicht in Akten und Unterlagen
ne, anteilig des Beteiligungsmanagements bei der
landeseigene) Landesregierung
Unternehmen
in privater
Rechtsform

e Landesrech- Ja Nein (nur, soweit Verwaltungsaufgaben Ja
nungshof wahrgenommen werden)
Verfahren Frage- und Auskunftsrecht, im Regelfall | Antrags-(Verwaltungs)-verfahren Modalitaten des Verfahrens leiten sich
nichtférmlich unmittelbar aus Art. 56 Abs. 3 und 4 LV ab
e Antrag Nichtférmliches Auskunftsbegehren an Schriftlich oder elektronisch an die akten- an die Landesregierung

die Behorde

fuhrende Behorde (bei Nichtzustandigkeit
erfolgt automatisch Weiterleitung an
zustandige Stelle bei gleichzeitiger Unter-
richtung des Antragstellers)

e Bearbeitungs-
frist

Hangt von der Komplexitat der Anfrage
ab, Presse muss Mdglichkeit zur
tagesaktuellen Berichterstattung haben

1 Monat

unverzuglich

e  Entscheidung
im Sinne des
Antragstellers

Erfullung des Anspruchs durch Ertei-
lung der Auskunft, Presseerklarungen
oder in sonstiger geeigneter Weise
(Realakt)

Gewahrung der Einsichtnahme

Erfullung des Anspruchs durch Bereitstel-
lung zur Einsichtnahme

(Erstellung von Kopien nicht Teil des
Anspruchs, strittig)

e Ablehnende
Entscheidung

Bei Eintritt in eine Rechtspriifung
ausnahmsweise Verwaltungsakt

Erteilung eines Ablehnungsbescheides

Landesregierung muss ablehnende
Entscheidung umfassend und auf den
Einzelfall bezogen begriinden

| 92




e Rechtsbehelf

Leistungsklage (evtl. Verpflichtungskla-
ge) beim Verwaltungsgericht

Verpflichtungsklage beim Verwaltungsge-
richt

Organstreitverfahren beim Landesverfas-
sungsgericht

Verweigerungs-
grinde

Gesetzlich konkretisiert in § 5 Abs. 1
Nr. 1-4 BbgPG

Jeweils Abwagung mit dem Auskunfts-
anspruch (Informationsrecht der Pres-
se) erforderlich

Schutz uberwiegender offentlicher Inte-
ressen gem. § 4 AIG
e  Griinde des § 4 Abs. 1 AIG ohne
weitere Abwégung
e  Grinde des § 4 Abs. 2 AIG mit
Abwagung des Offenbarungsinte-
resses im Einzelfall

Schutz Gberwiegender privater Interessen
gem. § 5AIG
e Griinde des § 5Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 und 3 ohne weitere Abwa-
gung
e Grunddes §5Abs. 1Satz1Nr. 1
mit Abwagung besonderer Um-
stande im Sinne von § 5 Abs. 2

Uberwiegenden offentliche oder private
Interessen an der Geheimhaltung (Art. 56
Abs. 4 Satz 1 LV)

Landesregierung ist zur Abwagung mit

dem Offenbarungs- und Kontrollinteres-
ses ohne Ausnahme und auf jeweiligen
Einzelfall bezogen verpflichtet

AIG
o  Offentliche Ausdriicklich geregelt: Ablehnung ohne weitere Abwéagung gem. Von der verfassungsgerichtlichen Recht-
Interessen e  Gefahrdung eines schwebenden | § 4 Abs. 1AIG sprechung herausgearbeitet:
Verfahrens, § 5 Abs. 2 Nr. 1 e Landesverteidigung und internati- . . .
BbgPG onale Beziehungen, foderale Zu- E!ngrlff in den Kernbereich der exgkutlven
e  Entgegenstehende Vorschriften sammenarbeit, § 4 Abs. 1 Nr. 1 Eigenverantwortung (verfassungsimma-
der Geheimhaltung, AlG nente Schranke), z. B. bei nicht abge—
§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG: nur, e Vorbereitende Akten zur Willens- schllosseneln Verfahren (laufender interner
soweit die Weitergabe der In- bildung innerhalb der Landesre- Meinungsbildungsprozess)
formation_der Beht‘)rde_ gierung, § 4 Abs. 1 Nr. 3AIG Kollision mit Bundesrecht (verfassungs-
schlechthin untersagtist; * Belange der Strafverfolgung, der immanente Schranke; ist moglichst im
VerschW|eger?'heltspfllg'hten ein- offenthc_he_n Sicherheit, Tatigkeit Wege des schonenden Ausgleichs aufzu-
zelner Amtstréger genligen der Polizei, § 4 Abs. 1 Nr. 4 AIG l6sen)
nicht. Rein formelle Einstufung e Vorbereitende Unterlagen der Be-
als Verschlusssache oder die hérde zur Durchfiihrung eines Ge- | Als Einzelgesichtspunkt: Interesse an
Beratung des Gegenstandes in richtsverfahrens, Ermittlungsver- Funktionsfahigkeit des Verfassungsschut-
nichtoffentlicher Sitzung gentigt fahrens, BuBgeldverfahrens, § 4 zes
nicht. Abs. 1 Nr. 5AIG
Sonstige Uberwiegende 6ffentliche Ablehnung mit Abwéagungsgebot im
Interessen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 Einzelfall gem. § 4 Abs. 2 AIG
BbgPG (beispielhaft): e Willenshildung innerhalb der Be-
. . . horde, § 4 Abs. 2 Nr. 1 AIG
* Belang_e der gffentlichen Si- e  Gefahrdung des Erfolgs behordli-
cherheit . cher MaBnahmen, § 4 Abs. 2
. Mandatsfreiheit der Abge- N 2 AIG
ordneten e Nicht abgeschlossene Schriftstu-
cke und Entwiirfe, § 4 Abs. 2 Nr. 3
AIG
e  Beeintrachtigung der ordnungs-
gemaRen Erfullung offentlicher
Aufgaben, 8 4 Abs. 2 Nr. 4 AIG
Systematisch hier zuzuordnen, jedoch
eigenstéandig geregelt:
e  Geheimhaltungsbestimmungen
gem. § 4 Abs. 3 AIG, die offentli-
chen Interessen dienen
e Private Private Interessen im Sinne von § 5 Ablehnung ohne weitere Abwéagung: Von der verfassungsgerichtlichen Recht-
Interessen Abs. 2 Nr. 3 BbgPG: sprechung herausgearbeitet:

e Allgemeines Personlichkeits-
recht

e Betriebs- und Geschéftsge-
heimnisse Privater (strittig fur 6f-
fentliche Unternehmen)

e  Geistiges Eigentum, § 5Abs. 1
Satz 1 Nr. 2AIG

e  Betriebs- und Geschéaftsgeheim-
nisse Privater, § 5 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 AIG (beachte: Bereichsaus-
nahme fir landeseigene Unter-
nehmen)

Ablehnung nach Abwégung mit dem
besonders zu begriindenden Offenba-
rungsinteresse gem. § 5 Abs. 2 AIG

. Personenbezogene Daten

Systematisch hier zuzuordnen, jedoch
eigensténdig geregelt: Geheimhaltungs-
bestimmungen gem. § 4 Abs. 3 im priva-
ten Interesse (z. B. Steuergeheimnis § 30
AO, Sozialgeheimnis)

Grundrecht auf Datenschutz

Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse
Privater

(nach der hier vertretenen Ansicht: nicht
fur landeseigene Unternehmen, die
offentliche Aufgaben erfillen)
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Verwertung der Auflagen oder Einschrankungen nicht Auflagen oder Einschrankungen nicht Soweit gewichtige offentliche oder private

Information zulassig zulassig Interessen dies zwingend erfordern, kann
L o . . anstatt der Verweigerung der Aktenvorla-
Publizistische Freiheit bei Beachtung Verwertung im Rahmen der tbrigen ge als milderes Mittel diese eingeschrankt
der presserechtlichen Sorgfaltsbestim- Rechtsordnung (wie z. B. des Urheber- gewahrt werden (die Landesregierung ist
mungen rechts fiir ein eingesehenes Gutachten) im Rahmen der Abwégung auch zur
unbeschrankt moglich Priifung dieser Variante verpflichtet)

Mdogliche Einschrankungen:

(1) selektive Vorlage (Schwar-
zung/Weif3ung)

(2) Einschrankungen in Bezug auf Ver-
wertung fur die parlamentarische Arbeit,
insh. Verschwiegenheitspflichten

(Modalitaten der Umsetzung teilweise
problematisch)

2. Zusammenfassung zu Frage 3

a) Feststellungen

Die in der Verfassung durch Art. 56 Abs. 4 LV und vom Landesverfassungsgericht im Sin-
ne eines Abwagungs- und Entscheidungsprogramms prazisierten Aussagen zur Verweige-
rung der Akteneinsicht kbnnen zu dem Ergebnis fuhren, dass nach Abwagung aller Inte-
ressen die Aktenvorlage nur eingeschrankt erfolgt. Falls dem so ist, schlief3t sich daran die
Frage an, in welcher Form bzw. unter welchen Modalitaten eine solche Einschrankung
verfassungskonform erfolgen kann. Die Form der Einschrdnkung kann an zwei Punkten
ansetzen: (1) Die Akten werden selektiv vorgelegt, d. h. einzelne Informationen werden
daraus entfernt; (2) die Akten werden vollstandig vorgelegt, jedoch werden dem Abgeord-
neten hinsichtlich der Verwendung der Informationen fir seine parlamentarische Arbeit

Beschrankungen in Gestalt von Verschwiegenheitspflichten auferlegt.

In geeigneten Fallen kann die Landesregierung sensible Einzelinformationen selektiv ent-
fernen. Diese Vorgehensweise bietet sich insbesondere flr personenbezogene Daten an,
fur die das Anonymisieren oder Pseudonymisieren auch in anderen Zusammenhangen
des Datenschutzes ein bewahrtes Verfahren darstellt. Bei dieser Form des Schutzes sen-
sibler Informationen stellt sich das Problem der anschlielBenden Verschwiegenheit des Ab-

geordneten nicht.

In anderen Féllen durfte dieses Verfahren jedoch nicht geeignet sein, weil die in den Akten
enthaltenen Informationen nicht in dieser Weise selektiert werden konnen, ohne dass der

Sinnzusammenhang der Informationen verloren geht. Das lenkt den Blick auf mdgliche
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Verwertungsbeschrankungen, die fur den Abgeordneten allgemein bestehen oder ihm im

Einzelfall in Gestalt von Verschwiegenheitspflichten auferlegt werden kénnen.

Die Analyse zeigt zunachst, dass im derzeit geltenden Regelwerk eine allgemein, d. h.
ohne Anknipfung an einen einzelnen Anordnungsakt, geltende Verschwiegenheitspflicht
des Abgeordneten nur in der Datenschutzordnung des Landtags formuliert ist. Aufgrund
des Rechtscharakters der Datenschutzordnung als parlamentarisches Aquivalent zum Da-
tenschutzgesetz bezieht sich die Verschwiegenheitspflicht nur auf personenbezogene Da-
ten. Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse sowie Staatsgeheimnisse sind nicht umfasst.
Fur schutzbedurftige Informationen, die nicht zu den ,personenbezogenen Daten” geho-
ren, ist keine allgemeine Verschwiegenheitspflicht im parlamentarischen Binnenrecht (ins-
besondere der Geschaftsordnung des Landtages samt Anlagen) oder an anderer Stelle

(zum Beispiel im Abgeordnetengesetz) formuliert.

Als praktisch wichtige, auf allgemein bestehende Verschwiegenheitspflichten bezugneh-
mende Einzelvorkehrung der Landesregierung besteht somit jedenfalls zum Schutz sen-
sibler personenbezogener Daten die Mdglichkeit, auf die Verschwiegenheitspflicht gem.
8 9 Abs. 1 DSO ausdriicklich hinzuweisen.

Soweit Hinweise und Belehrungen angesichts der Art und der Schutzbedurftigkeit der Da-
ten nicht ausreichend sind, scheint auf den ersten Blick die Einstufung einer Akte auf der
Grundlage der Verschlusssachenordnung des Landtages (VSO) ein besonders geeignetes
Mittel zu sein, um den Belangen des Geheimnisschutzes im Rahmen einer Aktenvorlage
angemessen gerecht zu werden. Sowohl aufgrund ihrer verfassungsrechtlichen Grundlage
(Geschaftsordnungsautonomie des Parlaments, Art. 68 LV) als auch aufgrund ihres An-
wendungsbereichs kdnnte man jedoch daran zweifeln, ob die VSO auf das individuelle
Aktenvorlagerecht des Abgeordneten Uberhaupt unmittelbar Anwendung finden kann. Geht
man dennoch von einer zulassigen sinngemaflien Anwendung aus, birgt dies verschiedene
Probleme. Als Schwache erweist sich, dass die VSO ihrem Wortlaut nach nicht auf
schutzwuirdige private Informationen anzuwenden ist. Unter die privaten Geheimnisse fal-
len dabei nicht nur die personenbezogenen Daten (Art. 11 Abs. 1 LV), sondern auch die
ebenfalls grundrechtlich geschitzten Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Privater. Zu-
dem liefert sie im Verhaltnis zwischen Landesregierung und Abgeordneten im System ihrer

vier Geheimhaltungsstufen kaum praktisch sinnvolle MalRgaben fir die konkreten jeweili-
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gen Grenzen der Verwendung/Verwertung der erlangten Informationen in der parlamenta-

rischen Arbeit des einzelnen Abgeordneten.

Soweit Daten und Informationen mit hohem Schutzbedarf im Gegenzug zur Verpflichtung
des Abgeordneten auf seine Verschwiegenheit vollstdndig vorgelegt werden sollen, bleibt
nur die formliche Verpflichtung des Abgeordneten. Nur diese Vorkehrung ist im Falle einer
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht auch mit strafrechtlichen Sanktionen verknupft.
Die Mdglichkeiten des einzelnen Abgeordneten, die Informationen fir seine individuelle
politische Arbeit zu nutzen, dirften angesichts der umfassenden Verschwiegenheitspflicht
jedoch nur sehr begrenzt oder (jedenfalls faktisch) nicht mehr gegeben sein. Dies gilt
auch, wenn zeitgleich mehrere Abgeordnete ihr Recht auf Akteneinsicht ,kollektiv* wahr-

nehmen, um die erhaltenen Informationen fiir die Ausschussarbeit zu verwenden.

b) Schlussfolgerungen und Ausblick

Geheimschutzvorkehrungen missen sich am Grundsatz der weitgehenden Offenlegung
von Akten und den darin enthaltenen Informationen im Gegenzug zu systematisch abge-
stuften und klar umrissenen Verschwiegenheitspflichten fir das Aktenvorlagerecht des
einzelnen Abgeordneten orientieren. Das derzeit bestehende Regelwerk liefert hierfir nur
sehr rudimentare Anhaltspunkte. Hier bedurfte es noch einer vertieften Diskussion tber
Grundlagen und Voraussetzungen des Aktenvorlagerechts, die nicht auf den bisherigen
Aussagen des Landesverfassungsgerichts zur Anwendung der VSO verharren dirfen,

sondern diese sinnvoll fortentwickeln sollten.

Bei hochsensiblen Daten und Informationen std3t das Aktenvorlagerecht des einzelnen
Abgeordneten als parlamentarisches Kontrollrecht an seine funktionalen Grenzen. Ver-
sucht man, mit ,strengen Verschwiegenheitspflichten® eine vollstandige Verweigerung der
Aktenvorlage zu vermeiden, ist der Abgeordnete zugleich in weitem Umfang daran gehin-
dert, diese Informationen effektiv fir seine individuelle parlamentarische Arbeit einzuset-

zen.

Daher kdnnte es geboten sein, fir hochsensible Informationen, wie sie z. B. im Bereich
der parlamentarischen Kontrolle von 6ffentlichen Unternehmen entstehen kénnen, tber
neue Formen der Ausiibung von Kontrolle mit spezifischen Kontrollrechten fiir Ausschiisse
und Gremien nachzudenken. In ihnen kénnten solche Informationen unter Wahrung maogli-

cher Geheimschutzinteressen in einem — im bildlichen Sinne — geschitzten Raum beraten
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werden. Das klassische Instrument des Untersuchungsausschusses (Art. 72 LV) mit sei-
nen weitreichenden Rechten ist, in seiner Gestalt als Sonderausschuss und als reaktives
Instrument, moéglicherweise nicht fur alle Kontrollaspekte der geeignete Ansatz. Demge-
genuber kdonnten den das Parlament betreffenden Regelungen anderer Landesverfassun-
gen moglicherweise schon gewisse Anregungen entnommen werden. Hinzuweisen ist bei-
spielsweise auf Art. 24 Abs. 2 und 3 der Niedersachsischen Landesverfassung®®, dem-
gemal die Minderheit im Ausschuss einen Anspruch auf Akteneinsicht zu Einrichtungen
des Landes durchsetzen kann.*** Eine vergleichbare, ebenfalls als Minderheitsbestim-
mung ausgestaltete Kontrollbefugnis enthalt Art. 30 der Hamburgischen Verfassung®®.
Eine spezifisch auf die Kontrolle éffentlicher Unternehmen zugeschnittene Bestimmung

enthalt die Verfassung von Berlin®®

in Art. 49a: lhr zufolge kénnen das Abgeordnetenhaus
und seine Ausschusse von den durch das Land Berlin entsandten Vertretern in Aufsichts-
und Kontrollorganen der offentlichen Unternehmen Auskuinfte verlangen und Berichte ein-

fordern.®*” GemaR § 69a BHO>® berichtet die Bundesregierung gegeniiber dem Rech-

303

Niederséachsische Verfassung vom 19. Mai 1993 (Nds. GVBI. S. 107), zul. gednd. durch Gesetz vom 30.
Juni 2011 (Nds. GVBI. S. 480).

Siehe dazu Nds. StGH, Beschl. vom 15. Okt. 1996, Az. 12/95, juris, Rn. 15: , Das durch die Verfassung
des Landes Niedersachsen vom 13. Mai 1993 eingefiihrte Akteneinsichtsrecht gibt nach MaRRgabe des
Art. 24 Abs. 2 NV auch Ausschissen des Landtages, die keine Untersuchungsausschisse sind, das
Recht zur Selbstinformation durch die Verpflichtung der Landesregierung zur Aktenvorlage.”

304

305 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni 1952 (HmbBI. | 100a), zul. geand. durch

Gesetz vom 13. Dez. 2013 (HmbGVBI. S. 499).

Verfassung von Berlin vom 23. Nov. 1995 (GVBI. S. 779), zul. geand. durch Gesetz vom 7. Feb. 2014
(GVBI. S. 38).

Art. 49a VvB (eingefiihrt durch Gesetz vom 25. Mai 2006 [GVBI. S. 446]) lautet: ,(1) Das Abgeordneten-
haus und die jeweils zustandigen Ausschisse kénnen von den auf Veranlassung des Abgeordneten-
hauses oder des Senats entsandten oder gewahlten Vertretern des Landes Berlin in Aufsichts- oder
sonstigen zur Kontrolle der Geschéftsfilhrung berufenen Organen einer juristischen Person des éffentli-
chen Rechts oder einer juristischen Person des Privatrechts, die unter maR3geblichem Einfluss des Lan-
des Berlin ¢ffentliche Aufgaben wahrnimmt, Auskiinfte verlangen und Berichte anfordern.

306

307

(2) Die Unterrichtung tber vertrauliche oder geheimhaltungsbedirftige Angaben ist gegentiber dem
jeweils zustandigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses vorzunehmen. Der Ausschuss muss die Ge-
wahr fur die Vertraulichkeit oder die Geheimhaltung der ihm anvertrauten Informationen, namentlich der
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse, bieten.

(3) Alles Nahere regelt die Geschéaftsordnung des Abgeordnetenhauses.”

Bundeshaushaltsordnung vom 19. Aug. 1969 (BGBI. | S. 1284), zul. gednd. durch Gesetz vom 15. Juli.
2013 BGBI. | S. 2395).

308
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nungskontrollausschuss tUber wesentliche Fragen der Beteiligung des Bundes an privaten

Unternehmen sowie der Beteiligungsverwaltung durch die Bundesregierung.>%

3. Zusammenfassung zu den Fragen 4 und 5

Die Schutzwurdigkeit von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen landeseigener Unter-
nehmen kann nach der hier vertretenen Auffassung kein tberwiegendes Interesse im Sin-
ne des Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV darstellen, mit dem ein Aktenvorlagebegehren des Abge-

ordneten gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV eingeschrankt oder verweigert werden kann.

Angesichts der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts durfte viel-
mehr vieles dafur sprechen, dass sich Unternehmen in 6ffentlicher Hand als staatlich ver-
antwortete Einrichtungen nicht auf die Rechtsposition ,Schutz des Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnisses” berufen kénnen. Denn diese Rechtsposition ist aus den Grundrech-
ten abgeleitet. Auf Grundrechte kdnnen sich der Staat und seine Einrichtungen aber nicht
berufen. Soweit man (anders als nach der hier vertretenen Auffassung) den Unternehmen
in 6ffentlicher Hand, beispielsweise mit dem Hinweis auf ihre privatrechtliche Organisati-
onsform und auf ihre damit verbundene organisatorische Verselbstéandigung, diese
Rechtsposition dennoch zubilligt, dirfte deren Tauglichkeit als Rechtfertigungsgrund fir
eine Einschrankung oder Verweigerung der Aktenvorlage beschrénkt sein: Das ,Betriebs-
und Geschaftsgeheimnis* schiitzt — nur — die wettbewerblichen Interessen des betroffenen
Unternehmens vor Informationsbegehren Dritter. Landeseigene Unternehmen durften sich
aber nur zum kleineren Teil oder nur fur Teile ihres jeweiligen Geschaftsfeldes im Wettbe-
werb mit anderen (privaten) Unternehmen am Markt befinden.

Lehnt man den ,Schutz des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses* als Einschrankungs-

oder Verweigerungsgrund gegentber dem Informationsinteresse des Abgeordneten je-

309 Eingefiigt durch das Gesetz zur Modernisierung des Haushaltsgrundsatzegesetzes (Haushaltsgrund-

satzemodernisierungsgesetz — HGrGMoG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2580); siehe hierzu auch die
BeschlEmpf des Haushaltsausschusses zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung — Drucksachen
16/120, 16/12105, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Haushaltsgrundséatzegesetzes
(Haushaltsgrundsatzemodernisierungsgesetz — HGrGMoG), BT-Drs. 16/13687, Begr. S. 6: ,Ungeachtet
der prinzipiellen Klarheit hinsichtlich der bestehenden Kontrollrechte wird der Haushaltsausschuss bei
ihrer praktischen Austibung immer wieder mit Verfahrens- und Geheimhaltungsfragen konfrontiert, die
eine effiziente Kontrolltatigkeit erschweren. Von daher erscheint es geboten, den Umfang und die Ver-
fahren zur parlamentarischen Kontrolle der Beteiligungen des Bundes genauer zu normieren.*”
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doch ab, kommen jedoch nach der hier vertretenen Auffassung je nach Lage des Einzel-
falls andere Einschrankungs- oder Verweigerungsgrinde in Betracht, die das Betriebs-

und Geschaftsgeheimnis ersetzen kdénnen.

Rechtfertigungsgriinde fir eine Einschrankung oder Verweigerung der Aktenvorlage kén-
nen sich aus dem offentlichen Interesse ergeben. Zu diesen Griinden kann das fiskalische
Interesse am Unternehmen gehdren, das sich aus der gemeinsamen Haushaltsverantwor-
tung von Parlament und Regierung ableitet. Dieses Interesse gebietet es, die Prosperitat
und die wirtschatftlichen Interessen des 6ffentlichen Unternehmens als Marktteilnehmer
und zugleich Trager einer offentlichen Aufgabe zu schitzen, um finanzielle Schaden und

Nachteile fiir den Landeshaushalt zu verhindern.

Sollte die Landesregierung grundlegende Entscheidungen im Zusammenhang mit einer

landeseigenen Gesellschaft und der Ausiibung ihrer gesellschaftlichen Kontrollrechte vor-
bereiten, kann sich die Landesregierung im Einzelfall auf den Kernbereich der exekutiven
Eigenverantwortung berufen. Er schitzt die autonome Entscheidungsfindung der Landes-

regierung gegenuber der parlamentarischen Kontrolle und Einflussnahme.

Spezifische, sich aus dem Gesellschaftsrecht ergebende Verschwiegenheitspflichten kon-
nen ebenfalls das Recht auf Aktenvorlage einschranken. Das Aktenvorlagerecht als par-
lamentarisches Kontrollrecht gebietet zwar einerseits, dem Parlament und seinen Mitglie-
dern soweit als moglich Zugang zu Unterlagen des von der Landesregierung verantworte-
ten Beteiligungsmanagements zu gewahren. Andererseits muss sich jedoch der Abgeord-
nete, der Einsicht in Unterlagen erhalt, auch in den Pflichtenkreis des Gesellschafters ein-
beziehen lassen. Zu den Pflichten des Gesellschafters gehdren die Verschwiegenheits-
pflichten derjenigen Personen, die Berichte der Aufsichtsrate einer landeseigenen GmbH
entgegennehmen (8 395 Abs. 1 AktG in entsprechender Anwendung fir den Aufsichtsrat
der GmbH). Eine Verschwiegenheitspflicht des Gesellschafters besteht auch in Bezug auf
Informationen (Unterlagen), die der Gesellschafter (Land) im Wege seines Auskunftsrechts
gem. 8 51a GmbHG erlangt hat. Nicht zuletzt kann die allgemeine Loyalitatspflicht des
Gesellschafters es gebieten, in bestimmten Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Freilich knipfen sich an die konkrete Beriicksichtigung dieser gesellschaftsrechtlichen
Vorgaben im Rahmen der nach Art. 56 Abs. 3 und 4 LV erforderlichen Abwagung noch
zahlreiche Einzelfragen. Auch hatte das Landesverfassungsgericht noch keine Gelegen-

heit, sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzten.
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Die Untersuchung zu den Fragen 3 und 4 hat insgesamt gezeigt, dass das bestehende
Regelwerk gerade Verschwiegenheitspflichten fir Abgeordnete, die Aktenvorlage erhalten
sollen, nur rudimentér regelt. Die ,Ubersetzung” von Verschwiegenheitspflichten des Ge-
sellschafters in damit korrespondierende Verschwiegenheitspflichten des Abgeordneten,
der Einsicht in Unterlagen des Beteiligungsmanagements nimmt, gestaltet sich folglich
schwierig. Die Verfassungsorgane Landesregierung und Parlament sind daher aufgerufen,
dass Kontrollrecht der Aktenvorlage gem. Art. 56 Abs. 3 und 4 LV mit Blick auf die offentli-

chen Unternehmen praxistauglich fortzuentwickeln.

Dr. Julia Platter
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	I. Auftrag (Fragenkatalog)
	Der Parlamentarische Beratungsdienst wurde gebeten, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
	1. Wie unterscheiden sich 
	a. das durch Art. 56 Abs. 3 und 4 LV verankerte Recht jedes Abgeordneten auf Akteneinsicht bei den Behörden und Dienststellen des Landes,
	b. das Recht eines jeden auf Einsicht in Akten gegenüber Behörden und Einrichtungen des Landes auf der Grundlage des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes (AIG),
	c. der Informationsanspruch der Presse gemäß § 5 des Pressegesetzes des Landes Brandenburg (BbgPG)
	hinsichtlich ihres Anspruchsinhalts und Umfangs, des Anspruchsverpflichteten sowie der Ausübung des Rechts (insbesondere auch Bearbeitungs- und Zulassungsfristen)? 
	2. Wie dürfen die genannten Ansprüche und Rechte insbesondere jeweils unter dem Gesichtspunkt der Geheimhaltung von schutzbedürftigen öffentlichen oder privaten Interessen eingeschränkt werden. Wann dürfen Anträge mit dieser Begründung zurückgewiesen werden und wie dürfen die erhaltenen Informationen verwertet werden?
	3. Unter welchen Umständen darf der Antrag des Abgeordneten auf Aktenvorlage vollständig abgelehnt werden? Wie verhält sich dazu Möglichkeit, die Aktenvorlage einzuschränken? Neben sonstigen einschränkenden Maßnahmen sollen bestehende Verschwiegenheitspflichten für bestimmte Personengruppen (z. B. Abgeordnete) und die Anwendbarkeit der Verschlusssachenordnung des Landtages untersucht werden.
	4. Wie verhält sich das Recht auf Akteneinsicht des Abgeordneten gemäß Art. 56 Abs. 3 und 4 zu Unterlagen von Unternehmen in überwiegend öffentlicher Hand? Ergeben sich aus dem Unternehmensrecht (z. B. Aktiengesetz) Gründe, die zu einer Verweigerung der Akteneinsicht führen können?
	5. Kann die Ablehnung eines Antrags auf Akteneinsicht bei Unternehmen, die sich vollständig oder überwiegend in öffentlicher Hand befinden, darauf gestützt werden, dass schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dies erfordern würden?
	II. Stellungnahme zu Frage 1 und 2: Die Auskunfts- und Informationsansprüche nach Presserecht, nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) und nach Art. 56 Abs. 3 und 4 LV im Vergleich
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	4. Zusammenfassung

	Im Folgenden werden der presserechtliche Auskunftsanspruch nach § 5 BbgPG, das Recht auf Akteneinsicht auf der Grundlage des AIG und der Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten nach Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV einander in Gestalt eines strukturellen Vergleichs gegenübergestellt und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin untersucht.
	Der presserechtliche Auskunftsanspruch und das Akteneinsichtsrecht nach AIG sind der zivilgesellschaftlichen Sphäre zuzurechnen. Ziel des Landespressegesetzes ist es, die Presse- und Informationsfreiheit als verfassungsrechtliche Vorgabe und Gesetzgebungsauftrag zu konkretisieren, d. h. der Presse die Wahrnehmung ihres von der Verfassung anerkannten Auftrags, die Öffentlichkeit zu informieren, zu ermöglichen. Die Presse (Medien) versorgt (bzw. versorgen) die Gesellschaft mit zuverlässigen Informationen, die ihrerseits eine wesentliche Grundlage für die Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft darstellen. Sie bedarf hierfür eines im Grundsatz ungehinderten Zugangs zu Informationen. Ziel und Zweck des AIG ist es, die demokratischen Beteiligungsrechte des Bürgers auszuweiten, indem staatliches Handeln für ihn unmittelbar transparent gemacht wird. Denn die Ausübung grundrechtlicher Freiheiten und staatsbürgerlicher Rechte hängt auch davon ab, ob sich der Bürger über staatliches Handeln selbst informieren kann.
	Das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gehört hingegen in die staatliche Sphäre und zwar in den Zusammenhang des gewaltenteilig organisierten Staatswesens. Hier gehört es zum Kreis der Kontrollrechte des Parlaments gegenüber der Landesregierung.
	Obwohl diese Ansprüche unterschiedliche Entstehungsursprünge haben, besitzen sie als Informationsansprüche einige strukturelle Gemeinsamkeiten. Diese dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwischen ihnen zugleich erhebliche Unterschiede im Detail bestehen und zwar vor allen Dingen zwischen dem presserechtlichen Auskunftsanspruch und dem Recht auf Akteneinsicht einerseits und dem Recht des Abgeordneten auf Aktenvorlage andererseits.
	§ 5 BbgPG begründet grundsätzlich einen Anspruch auf „Auskunft“. Der Anspruch bezieht sich auf Tatsachen, nicht auf Bewertungen und Meinungsäußerungen. In welcher Form und mit welchem Inhalt die Behörde einem Auskunftsersuchen der Presse nachkommt, unterliegt keinen starren Regeln, sondern bestimmt sich nach den Anforderungen, die für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Presse im Einzelfall notwendig erscheinen. Die Behörde kann hierbei unter verschiedenen sachgerechten Modalitäten wählen (z. B. Pressekonferenz, amtliche Presseerklärung, das Zurverfügungstellen von schriftlichen Aktenauszügen und Berichten). Die Auskunftspflicht bezieht sich indes nur auf Vorgänge, für die die betreffende Behörde zuständig ist oder mit der sie amtlich befasst war. Da die Behörde verpflichtet ist, eine Anfrage vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten, kann sich der Auskunftsanspruch nur ausnahmsweise zu einem Anspruch auf Einsichtnahme in Unterlagen der Behörde verdichten. Dies kann der Fall sein, wenn die begehrte Auskunft nur in dieser Weise vollständig und wahrheitsgemäß erteilt werden kann. Denn der Auskunftsanspruch ist auf die Beantwortung konkreter Fragen, nicht auf einen allgemeinen Informationszugang gerichtet.
	Der Auskunftsanspruch ist beschränkt auf die bei der Behörde im funktionellen Sinne (dazu sogleich unter b) vorhandenen, tatsächlichen Informationen. Die Behörde ist nicht verpflichtet, die gewünschten Informationen eigens zu beschaffen. Soweit Informationen durch Untersuchungen erst hergestellt werden, sind sie noch nicht Gegenstand eines presserechtlichen Auskunftsanspruchs. Aus der Beschränkung auf Tatsachen ergibt sich im Übrigen, dass innere Tatsachen, wie Motive, Absichten oder Ansichten einzelner Personen nicht vom Auskunftsanspruch umfasst sind, soweit sie sich nicht im amtlichen Raum der auskunftsverpflichteten Behörde manifestiert haben.
	Gemäß § 5 BbgPG sind die „Behörden“ zur Auskunft verpflichtet. § 5 BbgPG unterfallen damit ohne weiteres die nach außen handelnden Organe der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Darunter fällt insbesondere auch die Landesregierung als solche. Behörden im Sinne des BbgPG sind zudem auch Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie die Parlamente und ihre Verwaltungen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Behörde im presserechtlichen Sinne mit rechtsverbindlicher Wirkung im Außenverhältnis zum Bürger handelt. So fällt auch die Prüfungstätigkeit des Landesrechnungshofes als schlicht-hoheitliches Handeln unter den Behördenbegriff des § 5 BbgPG. Keine Behörden im Sinne des Presserechts sind allerdings die staatlichen Rundfunkanstalten, jedenfalls sofern es um ihre Programmfreiheit im Sinne der Auswahl, des Inhalts und der Ausgestaltung des Programms geht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, trotz seiner Organisationsform, vielmehr selbst Inhaber des Auskunftsanspruchs. Ähnliches dürfte für die Hochschulen gelten, soweit es um den durch die Wissenschaftsfreiheit geschützten Bereich von Forschung und Lehre geht. Abzugrenzen ist die „Behörde“ ansonsten von der bloßen „Dienststelle“ wie Abteilungen, Dezernate, Referate, denen als Teil einer Behörde lediglich ein bestimmter Aufgabenbereich zugeordnet ist.
	Der presserechtliche Behördenbegriff umfasst indes nicht nur die Behörde im verwaltungstechnisch-organisatorischen Sinne. Da die öffentliche Hand oftmals aus Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten eine privatrechtliche Organisationsform (Gesellschaft mit beschränkter Haftung „GmbH“, Aktiengesellschaft „AG“) zur Erfüllung ihrer Aufgaben wählt, muss der presserechtliche Auskunftsanspruch nach einhelliger Meinung in der Rechtsprechung funktional verstanden werden, um dem ihm zugrunde liegenden Grundrecht der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG/Art. 19 Abs. 2 Satz 1 LV) gerecht zu werden. Der so genannte funktionelle Behördenbegriff des Landespressegesetzes umfasst daher auch GmbHs und AGs, sofern diese sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden oder von ihr mehrheitlich beherrscht werden (öffentliche Unternehmen). Es kommt insbesondere nicht darauf an, ob die übertragenen Aufgaben solche sind, die mit der Ausübung öffentlicher Gewalt einhergehen. Ebenso wenig ist von Bedeutung, ob ein öffentliches Unternehmen eine Monopolstellung für sein Geschäftsfeld innehat oder nicht. 
	Der Auskunftsanspruch steht nicht jedermann, sondern, wie aus dem Wortlaut schon ersichtlich, nur den Vertretern der Presse zu. Wer als Vertreter der Presse gilt, ist durch teleologische Auslegung dieses Begriffs zu ermitteln. Zu den Vertretern der Presse gehören in diesem Sinne Nachrichtenagenturen, Reporter und Redakteure genauso wie freie Journalisten. Ebenso sind der Verleger und der Herausgeber wegen der ihnen für die Publikation zustehenden Verantwortung „Vertreter der Presse“. Der Vertreter der Presse muss nicht in eigener Person auftreten, sondern kann auch Mitarbeiter mit Auskunftsersuchen betrauen. 
	Das Auskunftsrecht steht nicht nur der „seriösen“, sondern der gesamten Presse zu, mithin also auch der „Sensationspresse“ oder auch der Unterhaltungspresse. Würde eine auskunftsverpflichtete Behörde ihre Informationen auf eine bestimmte Art der Presse beschränken, würde sie damit die ihr auferlegte Informationspflicht verletzten.
	Das Auskunftsverlangen ist als solches an keine bestimmte Form gebunden; es kann auch mündlich oder fernmündlich gestellt werden. Gibt die Behörde Informationen an die Presse weiter, z. B. indem konkrete Fragen beantwortet werden oder Unterlagen ausgehändigt werden, handelt sie weder in der Form noch auf der Grundlage eines Verwaltungsaktes. Anderes dürfte jedoch gelten, wenn der Auskunftsverpflichtete aufgrund einer Rechtsprüfung zu einer Entscheidung über die Beantwortung des Auskunftsbegehrens gelangt. In diesem Fall handelt der Auskunftsverpflichtete in Form eines Verwaltungsakts.
	Das Auskunftsverlangen setzt inhaltlich jedoch sowohl nach dem Wortlaut des § 5 BbgPG als auch nach seinem Sinn und Zweck voraus, dass der Pressevertreter einen konkreten Sachverhalt benennt, zu dem er Informationen wünscht. § 5 BbgPG vermittelt insoweit gerade keinen allgemeinen Informationszugang zur Ausforschung eines Sachverhalts. Die Behörde hat hingegen nicht das Recht, vorab zu prüfen, ob die erbetenen Auskünfte im öffentlichen Interesse liegen. Der Pressevertreter ist insbesondere nicht verpflichtet, zu begründen, warum er eine bestimmte Auskunft begehrt. Die Presse entscheidet vielmehr grundsätzlich selbst, was sie für wert hält, publizistisch verwertet zu werden. Es liegt auch in ihrer Hand zu entscheiden, ob an bestimmten Informationen ein tagesaktuelles Interesse besteht. Zurückgewiesen werden können nur solche Auskunftsersuchen, die ganz offenbar nicht dazu dienen, publizistisch ausgewertet zu werden, wie z. B. solche zur Befriedigung der privaten Neugier oder solche, die nur die eigenen wettbewerblichen Chancen verbessern sollen. Auch Auskunftsverlangen über Privatangelegenheiten ohne Belang für die Öffentlichkeit können zurückgewiesen werden. Der presserechtliche Auskunftsanspruch kann im Wege der Leistungsklage oder, soweit die Behörde in der Form des Verwaltungsaktes entschieden hat, im Wege der Verpflichtungsklage gegen die auskunftsverpflichtete Behörde vor dem Verwaltungsgericht durchgesetzt werden.
	Das BbgPG sieht keine bestimmte Frist vor, innerhalb derer der Anspruch erfüllt werden muss. Der Pressevertreter kann allerdings verlangen, die Informationen „tagesaktuell“ zu erhalten, um damit auch aktuell die Bevölkerung informieren zu können. Denn die Presse ist nur dann in der Lage, ihrer für die freiheitlich demokratische Grundordnung konstituierenden Aufgabe nachzukommen, wenn auch die Behörden dem Informationsanspruch zeitnah nachkommen (müssen).
	Dem durch den Auskunftsanspruch gem. § 5 Abs. 1 BbgPG konkretisierten Anspruch der Presse auf Informationen können im Einzelfall öffentliche und private Interessen entgegenstehen, die ebenso wie der Informationsanspruch selbst auf verfassungsrechtlicher Grundlage beruhen. Sie können daher den Informationsanspruch einschränken. § 5 Abs. 2 BbgPG nennt hierzu konkretisierend vier Tatbestände (§ 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG), aufgrund derer die auskunftsverpflichtete Behörde eine Auskunft gegenüber der Presse verweigern kann. Die Formulierung „kann“ verdeutlicht, dass die Behörde eine Ermessensentscheidung zu treffen hat, falls einer der § 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG genannten Tatbestände erfüllt sein sollte. Sie muss also den ihr gegenüber konkret geltend gemachten Auskunftsanspruch mit den konkret entgegenstehenden Gründen abwägen. Hierzu muss sie alle relevanten Gesichtspunkte berücksichtigen sowie die für und die gegen eine Auskunftserteilung sprechenden Gründe angemessen gewichten. Die Gerichte sind insoweit berechtigt, die sachgerechte Ausübung des Ermessens auf Ermessensfehler hin zu überprüfen. Ein Ermessensfehler in Gestalt eines so genannten Ermessensausfalls läge z. B. vor, falls die Behörde angesichts eines konkreten Auskunftsersuchens davon ausgeht, sie sei ohne Weiteres berechtigt bzw. verpflichtet, die erbetene Auskunft zu verweigern, weil einer der Tatbestände des § 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG vorliegt, ohne eine weitere Abwägung mit dem Informationsrecht der Presse vorzunehmen.
	Die Verweigerungsgründe des § 5 Abs. 2 Nr. 1-4 BbgPG enthalten wiederum unbestimmte Rechtsbegriffe, die ausgelegt werden müssen, wie z. B. das „überwiegende öffentliche Interesse“ oder das „schutzwürdige private Interesse“. Die Auslegung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe wird durch die Verwaltungsgerichte vollständig überprüft.
	Die Auskunft kann verweigert werden, soweit sie sich auf ein noch schwebendes Verfahren bezieht (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BbgPG). Unter einem Verfahren ist die rechtlich geregelte Behandlung eines Einzelfalls zu verstehen. Schwebend ist ein Verfahren, wenn die rechtlich vorgesehene erste Maßnahme ergriffen, der letzte abschließende Akt aber noch nicht vollzogen ist. Die Verweigerung einer Auskunft ist wegen der verfassungsrechtlich geschützten Pressefreiheit nur bei einer konkreten Gefährdung zulässig. Der bloße Hinweis auf ein noch nicht abgeschlossenes Verfahren reicht nicht aus. Unter einer konkreten Gefährdung ist die Vereitelung, Erschwerung, Verzögerung oder eine vergleichbare Beeinträchtigung zu verstehen.
	Auch Vorschriften der Geheimhaltung können einer Auskunft entgegenstehen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG). Unter „Vorschriften der Geheimhaltung“ sind solche Vorschriften zu verstehen, die öffentliche Geheimnisse schützen sollen und zumindest auch auskunftsverpflichtete Behörden zum Adressaten haben. Die Weitergabe der Information muss also der Behörde schlechthin untersagt sein (absolute Verschwiegenheitspflicht). Diejenigen Normen, die nur den einzelnen Bediensteten zur Verschwiegenheit verpflichten (z. B. § 37 BeamtStG, dienstliche Verschwiegenheit), fallen somit nicht darunter.
	Zu den Geheimhaltungsvorschriften in diesem Sinne werden z. B. gezählt: §§ 93 ff. StGB, § 353b StGB, § 174 Abs. 2 GVG, § 24 Außenwirtschaftsgesetz sowie die Pflicht zur Wahrung des Beratungsgeheimnisses nach § 43 DRiG. 
	Die Qualifizierung eines bestimmten Vorgangs als Verschlusssache aufgrund allgemeiner Geheimhaltungsvorschriften begründet hingegen kein Auskunftsverweigerungsrecht der Behörde. Hinge der presserechtliche Auskunftsanspruch von einer formalen Einstufung als Verschlusssache ab, hätte es die Behörde in der Hand, durch eine formale Einstufung zu einem Auskunftsverweigerungsrecht zu gelangen.
	Auch Geheimhaltungsvorschriften, die personenbezogene Daten oder sonstige private Geheimnisse schützen, können unter § 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG fallen. Hierzu zählen das Steuergeheimnis (§ 30 AO), die Geheimhaltung im Verwaltungsverfahren gem. § 30 VwVfG bzw. im Sozialverwaltungsverfahren gem. § 35 SGB I, die Geheimhaltungspflicht gem. §§ 16, 21 Bundesstatistikgesetz, die Verschwiegenheitspflicht bei der Wahrnehmung von Personalvertretungsaufgaben gem. §§ 10, 101 Abs. 2 BPersVG oder die Verschwiegenheitspflicht, die mit dem Amt des Datenschutzbeauftragten verbunden ist (§ 23 Abs. 5 BDSG). Geheimhaltungsvorschriften in diesem Sinne können auch solche Vorschriften sein, die die Weitergabe von Informationen ausdrücklich nur unter bestimmten Umständen oder an bestimmte Adressaten zulassen, wie z. B. §§ 150, 150a GewO (Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister) und wohl auch § 43 Satz 1 Stasi-Unterlagengesetz. Die Regelungen, die bestimmen, welchen Einrichtungen und Verfassungsorganen der Landesrechnungshof seine Prüfungsergebnisse mitteilt, sind keine Geheimhaltungsvorschriften im Sinne des Presserechts.
	§ 36 Abs. 2 Satz 2 KVerfBbg, der es der Gemeindevertretung ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln, ist als Verfahrensvorschrift keine „Vorschrift über die Geheimhaltung“, die einem Auskunftsersuchen in jedem Fall entgegengehalten werden kann. Der Behandlung einer Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung kommt lediglich eine indizielle Wirkung zu, dass die Angelegenheit der Geheimhaltung unterliegt. Die grundsätzlich auskunftsverpflichtete Gemeinde hat demnach weiterhin angesichts des konkreten Auskunftsverlangens abzuwägen, ob und inwieweit Auskünfte erteilt werden können.
	Dagegen dürfte es sich bei den Geheimhaltungsbeschlüssen des Bundestages und der Landesparlamente um Beschlüsse handeln, die aufgrund einer Vorschrift über die Geheimhaltung (§ 353b Abs. 2 StGB) ergehen.
	Da unter den funktionellen Behördenbegriff des Presserechts auch diejenigen Stellen fallen, die öffentliche Aufgaben in einer Rechtsform des privaten Rechts wahrnehmen, stellt sich die Frage, inwieweit gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflichten einzelner Organe der Gesellschaft zugleich als Geheimhaltungsvorschrift im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG zu verstehen sind.
	So erlegen §§ 43, 85 GmbHG dem Geschäftsführer einer GmbH eine (strafbewehrte) Geheimhaltungspflicht hinsichtlich der Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, auf (siehe zu diesem Begriff noch unten unter Abschnitt II.1.e)cc)(2)). Eine vergleichbare Verschwiegenheitspflicht besteht auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats (§§ 52, 85 GmbHG, §§ 93, 116 AktG). Nach Auffassung der Rechtsprechung handelt es sich jedoch auch bei diesen Vorschriften nicht um umfassend wirkende Geheimhaltungsvorschriften im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 2 BbgPG. Sie verpflichten nämlich nur einzelne Organe der Gesellschaft, nicht die Gesellschaft der öffentlichen Hand als funktionelle Behörde (Auskunftsverpflichtete) als solche. Die Auskunftsverweigerung kann deshalb von einem öffentlichen Unternehmen nur auf den Tatbestand § 5 Abs. 2 Nr. 3 BbgPG hinsichtlich möglicher schützenswerter Unternehmensinterna (überwiegende öffentliche und/oder schutzwürdige private Interessen) gestützt werden (dazu noch sogleich unter cc)(3)).
	Die Behörde kann die Auskunft verweigern, wenn dem Auskunftsanspruch ein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht. Die Sachverhalte, die hierunter fallen, dürften sehr vielgestaltig sein. Freilich obliegt es der Behörde, nachvollziehbar und plausibel darzulegen, welches Interesse im Einzelfall höher zu bewerten ist als der grundsätzlich erheblich ins Gewicht fallende Informationsanspruch der Presse. Werden z. B. mit der Auskunft über Kosten auch Rückschlüsse auf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Leib und Leben bestimmter Personen möglich, darf die Behörde die Auskunft verweigern. Die Mandatsfreiheit der Landtagsabgeordneten und ihr Schutz vor Beeinträchtigung wurden von der Rechtsprechung als grundsätzlich zu berücksichtigendes Interesse in einer Fallkonstellation anerkannt, in der es um Auskünfte des Landesrechnungshofes zur Rechnungsprüfung der Fraktionen ging.
	Auch hier gilt, dass nicht bereits jede Verletzung privater Interessen die Behörde zur Verweigerung der Auskunft berechtigt. Weder dem Schutzbedürfnis, das sich beispielsweise aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht speist, noch der Pressefreiheit ist verfassungsrechtlich von vornherein ein Vorrang einzuräumen. Ob private Interessen schutzwürdig sind, ist im Wege einer umfassenden Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den entgegenstehenden privaten Interessen zu ermitteln.
	Als betroffenes privates Interesse, das eine Auskunftsverweigerung rechtfertigen kann, ist zunächst das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG / Art. 10 LV) zu nennen. Für dieses Recht ist bei der Abwägung neben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu fragen, in welche Sphäre des Persönlichkeitsrechts – die Öffentlichkeits-, die Privat-, oder die jeweils strengstens zu schützende Intimsphäre – eingegriffen wird. Daneben ist auch von Bedeutung, inwieweit derjenige, über den die Behörde um Informationen ersucht wird, dies durch eigenes Verhalten veranlasst hat, und auch, welche Funktion und Stellung derjenige, über den die Presse Auskunft begehrt, im öffentlichen Leben wahrnimmt. Ebenso spielt eine Rolle, welche Schwere die Beeinträchtigung und ihre Folgen voraussichtlich haben werden. In diesem Zusammenhang, aber auch erst an dieser Stelle, muss in die Abwägung einfließen, wie hoch das Interesse der Öffentlichkeit an der Berichterstattung zu gewichten ist. So können Bereich der privaten Lebensgestaltung auch Personen des öffentlichen Lebens selbst entscheiden, welche Informationen sie über sich preisgeben und welche nicht. Der presserechtliche Auskunftsanspruch gegenüber Behörden findet hier eine Grenze.
	Als schutzwürdiges privates Interesse kommt auch der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in Betracht.
	Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses ist gesetzlich nicht definiert, jedoch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung konkretisiert worden. Die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützt. Werden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vom Staat offengelegt oder verlangt er deren Offenlegung, ist der Schutzbereich der Berufsfreiheit/unternehmerischen Freiheit betroffen. Ausländische juristische Personen des privaten Rechts, die sich nicht auf Art. 12 Abs. 1 GG als Deutschengrundrecht stützen können, werden hinsichtlich ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützt.
	Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen, die
	 sich auf einen bestimmten gewerblichen Betrieb beziehen,
	 nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und damit nicht offenkundig sind,
	 nach dem erkennbaren Willen des Unternehmens geheim gehalten werden sollen (subjektiver Geheimhaltungswille) und
	 hinsichtlich derer die Unternehmen ein (im objektiven Sinne) berechtigtes wirtschaftliches Geheimhaltungsinteresse haben. 
	Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.
	Das Bundesverfassungsgericht erläuterte zudem die möglichen Inhalte dieser Geheimnisse näher: 
	„Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, durch welche die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes maßgeblich bestimmt werden können.“
	Ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens nimmt das Verfassungsgericht an, wenn die Offenlegung der Information geeignet ist, exklusives kaufmännisches oder technisches Wissen den Marktkonkurrenten zugänglich zu machen und so die Wettbewerbsposition nachhaltig zu beeinflussen.
	Maßgeblich ist somit die – objektiv zu bestimmende – Wettbewerbsrelevanz der betreffenden Information. Soweit sich zudem aus den Unterlagen Rückschlüsse auf die Betriebsführung, die Wirtschafts- und Marktstrategie, die Kostenkalkulation und die Entgeltgestaltung eines Unternehmens ziehen lassen, dürfte regelmäßig davon auszugehen sein, dass ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis vorliegt. Wirtschaftlich „totes“ Wissen hingegen, das für die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituation unter dem Blickwinkel des Wettbewerbsschutzes kaum noch Bedeutung besitzt, genießt nicht mehr den Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses.
	Auch für dieses private Interesse gilt, dass seine Schutzwürdigkeit im konkreten Fall im Wege einer umfassenden Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den entgegenstehenden privaten Interessen ermittelt werden muss.
	Im Presserecht hat der Pressevertreter, wie oben unter II.1.b) gezeigt, die Möglichkeit, seine Fragen unmittelbar beim auskunftsverpflichteten öffentlichen Unternehmen zu stellen („Behörde im funktionellen Sinne“). Entgegenstehende Gründe in Form von Unternehmensgeheimnissen kann das Unternehmen nur nach den Maßgaben des § 5 Abs. 2 Nr. 3 BbgPG geltend machen. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das öffentliche Unternehmen in privater Rechtsform hierzu auf eigene schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als Unternehmensgeheimnisse berufen kann. Teilweise wird davon ausgegangen, dass diese Rechtsposition auch öffentlichen Unternehmen grundsätzlich zustehen kann, soweit sie wie private Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht am Markt auftreten (siehe ausführlich zu dieser Frage noch unten Abschnitt IV.2.a)bb)). Aber selbst soweit die Gerichte diese Auffassung zugrunde legen, setzen sie die Darlegungs- und Begründungsanforderungen für das Vorliegen eines Betriebs und Geschäftsgeheimnisses bei einem öffentlichen Unternehmen sehr hoch an, so dass in der erforderlichen Abwägung das Informationsinteresse der Presse im Ergebnis regelmäßig obsiegen dürfte. Zudem führt beispielsweise das OVG Münster hierzu aus, dass das Interesse der öffentlichen Hand an einer Wahrung ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Verhältnis zum gegenläufigen Interesse an einer demokratischen Kontrolle [hier: durch die Presse] nur begrenzt schützenswert sei.
	Der Presseangehörige ist im Rahmen der Rechtsordnung (insbesondere im Rahmen der publizistischen Sorgfaltspflicht, § 6 BbgPG) in seiner Entscheidung über die Verwertung der erlangten Informationen frei. Er ist im Übrigen nicht verpflichtet, die ihm erteilten Auskünfte publizistisch zu verwerten.
	Vom Anwendungsbereich des Gesetzes sind die Tätigkeiten all jener Stellen im Land Brandenburg umfasst, die öffentliche Verwaltungsaufgaben in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrnehmen und die weder der Gesetzgebung noch der Rechtsprechung zuzuordnen sind. Die Beschränkung des Anwendungsbereiches auf die Behörden und Einrichtungen des Landes im Sinne des Dritten Abschnittes des Landesorganisationsgesetzes und den Gemeinden und Gemeindeverbänden ist mit dem Änderungsgesetz vom 15. Okt. 2013 zum AIG entfallen. Daher unterfallen nunmehr die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des Landes dem AIG. Da der Gesetzestext nicht zwischen „regieren“ und „verwalten“ unterscheidet, sondern nur die anspruchsverpflichteten Behörden nennt, unterfällt auch Regierungshandeln dem Anwendungsbereich des Gesetzes. 
	Dennoch ist der Anwendungsbereich des Gesetzes in verschiedener Hinsicht eingeschränkt.
	Verschiedene Bereiche der Verwaltung sind von vornherein vom Anwendungsbereich des AIG ausgenommen. 
	 Der Anspruch auf Akteneinsicht besteht nicht gegenüber der Verfassungsschutzbehörde des Landes (§ 2 Abs. 5 Nr. 1 AIG). Auf diese Weise ist nicht nur die eigentliche Überwachungstätigkeit dieser Behörde, sondern auch ihr fiskalisches Handeln, wie z. B. Beschaffungsvorgänge, aus dem Anwendungsbereich des AIG herausgenommen.
	 Er besteht ebenso wenig gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde über die privatrechtlichen Stiftungen (§ 2 Abs. 5 Nr. 3 AIG). Damit soll mittelbar die Autonomie der beaufsichtigten Stiftungen des privaten Rechts geschützt werden.
	 Der Anwendungsbereich erstreckt sich zudem nicht auf juristische Personen des Privatrechts, wie z. B. landeseigene, kommunale bzw. vom Land oder einer Kommune beherrschte Unternehmen. Diese erledigen ihre Aufgaben in den Handlungsformen des Privatrechts, fallen also aus dem Kreis der in § 2 Abs. 1 Satz 1 AIG („Erledigung in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts“) benannten Behörden und Einrichtungen heraus. Folgerichtig erscheint es insoweit, dass nach Auffassung des OVG Berlin-Brandenburg auch die Mitglieder der Aufsichtsorgane öffentlicher Unternehmen nicht dem Auskunftsanspruch gem. § 2 Abs. 1 AIG unterfallen, und zwar auch dann nicht, wenn das betreffende Aufsichtsratsmitglied zur gleichen Zeit das Amt des Ministerpräsidenten ausübt.
	 Ebenfalls ausgenommen ist die Tätigkeit des kommunalen Prüfungsamts beim Ministerium des Innern sowie der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise bei den Landräten, soweit es nicht lediglich um deren Verwaltungsaufgaben geht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 AIG). Die Finanzkontrolle gegenüber den Kommunen wurde als vergleichbar mit der Tätigkeit des Landesrechnungshofes angesehen (Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit) und deshalb nicht dem Akteneinsichtsrecht unterworfen.
	 Der Landesrechnungshof, die Verwaltung des Landtages, die Landesbeauftragten im Sinne von Art. 74 LV und die Organe der Rechtspflege (Gerichte und Staatsanwaltschaften) unterliegen dem Recht auf Akteneinsicht nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (§ 2 Abs. 2 Satz 1 AIG). Ähnliches gilt für Hochschulen, Forschungseinrichtungen, zentrale Forschungseinrichtungen, Schulen, Prüfungseinrichtungen: Bei ihnen besteht das Recht auf Akteneinsicht nur, soweit die genannten Institutionen nicht im Bereich von Wissenschaft, Forschung, Lehre, Unterricht und Prüfung tätig werden.  (Der RBB unterliegt, soweit Akteneinsichtsansprüche außerhalb der grundrechtlich geschützten Rundfunkfreiheit gegen ihn in Betracht kommen, dem IFG Bln, vgl. Art. 35 des RBB-Staatsvertrags)
	 Gegenüber Stellen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 AIG, deren Zuständigkeit sich auch auf andere Bundesländer erstreckt, kann ein Anspruch auf Akteneinsicht nur geltend gemacht werden, soweit sich die Akten ausschließlich auf das Land Brandenburg beziehen (§ 2 Abs. 3 AIG).
	 Ausgenommen vom Anwendungsbereich des AIG bleiben auch diejenigen Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, die sich am Wettbewerb beteiligen (§ 2 Abs. 5 Nr. 3 AIG). Praktisch wirkt sich das vor allem für Akteneinsichtsansprüche gegenüber der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aus. Die ILB ist in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet und steht, jedenfalls, was ihre Refinanzierungsmöglichkeiten betrifft, mit anderen Kreditinstituten im Wettbewerb. Soweit die ILB jedoch ausschließlich Förderaufgaben als Geschäftsbesorger für das Land Brandenburg wahrnimmt, bleibt sie dem Akteneinsichtsrecht unterworfen.
	 Gemäß § 2 Abs. 4 AIG sind vom Anwendungsbereich auch diejenigen Akten ausgenommen, die einem noch laufenden Verfahren zuzuordnen sind. Mit dem Begriff „laufend“ ist über ein ggf. statthaftes Widerspruchsverfahren hinaus auch ein sich evtl. daran anschließendes gerichtliches Verfahren bis zur Entscheidung des letztinstanzlich zuständigen Gerichts einbezogen. Ein laufendes Vergabeverfahren kann zu den laufenden Verfahren gehören.
	Der Regelfall des Akteneinsichts- und Informationszugangsrechts ist die Gewährung von Einsicht in Unterlagen bzw. deren Herausgabe als Kopie bzw. Datei, soweit der Antragsteller dies beantragt (Wahlrecht des Antragstellers in Bezug auf den Informationszugang, § 7 Abs. 3 AIG). Das Gesetz verpflichtet die Behörde nicht zur erstmaligen Zusammenstellung von Informationen, sondern lediglich zur Offenlegung bereits vorhandener Informationen. Informationen sind vorhanden, wenn sie tatsächlich und dauerhaft vorliegen sowie Bestandteil der Verwaltungsvorgänge geworden sind. Letzteres bestimmt sich nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Aktenführung, die der Verwaltung hinsichtlich der Entscheidung, was zu den Akten genommen wird, jedoch durchaus Spielräume eröffnet. Nicht (mehr) vorhandene Akten müssen grundsätzlich nicht eigens (wieder-)beschafft werden; etwas anderes gilt nur, wenn die Akten in Kenntnis der beantragten Akteneinsicht und vor Einsichtsgewährung aus der Hand gegeben werden.
	Eine Pflicht zur Beantwortung von Fragen besteht nicht. Soweit an die Stelle des Informationszugangs die Auskunftserteilung tritt, bezieht sich diese auf den Inhalt der vorhandenen Unterlagen. Eine Beschränkung auf eine Auskunftserteilung kommt in Betracht, falls der Antragsteller damit einverstanden ist (§ 7 Abs. 1 Satz 8 AIG) oder falls mehr als 50 Anträge vorliegen, die auf die gleiche Information gerichtet sind, und die Auskunft auch ohne Informationsträger verständlich ist (§ 8 Abs. 1 Satz 1 AIG). Soweit die Gewährung von Akteneinsicht auch bei weniger als 50 Antragstellern mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre (§ 8 Abs. 1 Satz 2 AIG) besteht ebenfalls nur ein Anspruch auf Auskunft. Die Behörde darf sich außerdem dann auf eine Auskunftserteilung gegenüber einem Einsichtsbegehren beschränken, wenn die Aussonderung schutzbedürftiger Aktenteile und Einzeldaten mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre (§ 6 Abs. 2 Satz 2 AIG). Mit Blick auf den Grundsatz des freien Zugangs zu amtlichen Informationen ist dieser einschränkende Tatbestand jedoch eng auszulegen.
	Im Falle eines noch laufenden Verfahrens wird bis zu einer bestands- oder rechtskräftigen Entscheidung gemäß der ausdrücklichen Anordnung in § 2 Abs. 4 AIG nur Akteneinsicht nach den Vorschriften der entsprechenden Verfahrensordnung gewährt. Dies bezieht das gerichtliche Verfahren bis zur Entscheidung des letztinstanzlichen Gerichts hierüber mit ein. 
	Im Übrigen gehen die spezielleren Regelungen des Umweltinformationsgesetzes und des Verbraucherinformationsgesetzes, die sich ebenso wie das AIG an jedermann wenden, dem Anspruch gemäß AIG vor, soweit der Anwendungsbereich der spezielleren Gesetze eröffnet ist.
	Hingegen finden die Vorschriften des BbgPG und des AIG nebeneinander Anwendung. Denn das BbgPG richtet sich nicht an einen unbeschränkten Personenkreis, sondern nur an Vertreter der Presse und vermittelt grundsätzlich nur einen Anspruch auf Auskunft.
	Jeder hat nach dem AIG das Recht auf Einsicht in Akten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen nach §§ 4 und 5 AIG entgegenstehen oder andere Rechtsvorschriften bereichsspezifische Regelungen für einen unbeschränkten Personenkreis enthalten. Zu den Antragsberechtigten zählen sowohl natürliche Personen als auch Personenzusammenschlüsse, juristische Personen des Privatrechts und Personenvereinigungen (vgl. Art. 21 Abs. 3 und 4 LV). Ein rechtliches oder berechtigtes Interesse (Offenbarungsinteresse) muss der Antragssteller grundsätzlich nicht geltend machen, das Motiv seines Begehrens braucht er nicht zu nennen. Ausnahmen hierzu bilden die Tatbestände des § 4 Abs. 2 und des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m § 5 Abs. 1 Satz 2 AIG, bei denen die Behörde das Offenbarungsinteresse mit Verweigerungsgründen abzuwägen hat. Hier trifft den Antragsteller ggf. eine Darlegungsobliegenheit in Hinblick auf sein Offenbarungsinteresse (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AIG, siehe dazu noch sogleich). 
	Der Antragsteller hat verschiedene Verfahrensbestimmungen zu beachten: Der Antrag muss schriftlich oder elektronisch an die aktenführende Behörde gestellt werden. Das ist diejenige Behörde, die die begehrten Unterlagen tatsächlich und dauerhaft vorhält und mit ihnen arbeitet. Auf gesetzliche Zuständigkeiten kommt es hingegen nicht an. Denn anderenfalls entstünde für diejenigen Unterlagen eine Regelungslücke, die die Behörden über ihren zugewiesenen Zuständigkeitsbereich hinaus oder gänzlich ohne Zuständigkeitszuweisung anlegen und sammeln. Wird der Antrag bei einer unzuständigen, d. h. nicht aktenführenden Stelle gestellt, ist diese verpflichtet, den Antrag unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten und den Antragsteller hierüber zu unterrichten (§ 6 Abs. 1 Satz 6 AIG). 
	Der Antragsteller muss seinen Einsichtsantrag hinreichend bestimmt formulieren (§ 6 Abs. 1 Satz 1 AIG). Soweit ihm dies nicht unmittelbar möglich ist, weil ihm Angaben hierzu fehlen, kann er sich von der Behörde beraten und unterstützen lassen (§ 6 Abs. 1 Satz 5 AIG). Der Antragsteller muss das für ihn streitende, überwiegende Offenbarungsinteresse begründen, falls dem Antrag ein Verweigerungsgrund aus § 4 Abs. 2 AIG (Soll-Ablehnungsgründe, dazu noch sogleich) oder der Verweigerungsgrund aus § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AIG (Schutz überwiegender privater Interessen in Gestalt von personenbezogenen Daten) entgegensteht. In diesem Fall hat die Behörde oder Einrichtung dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, für die er zwei Wochen Zeit hat (§ 6 Abs. 1 Satz 4 AIG).
	Wird Akteneinsicht gewährt, ist davon auszugehen, dass mit der Entscheidung über die Gewährung der Akteneinsicht inzident ein Verwaltungsakt ergeht, der durch einen Realakt (Gewährung der Akteneinsicht im faktischen Sinne) erfüllt wird. Lehnt die Behörde es ab, Akteneinsicht zu gewähren, muss sie darüber einen förmlichen Ablehnungsbescheid erteilen (§ 6 Abs. 1 Satz 8 und 9 AIG).
	Der Antrag ist von der Behörde innerhalb der Frist von einem Monat zu bescheiden; falls dies nicht möglich ist, muss die Behörde dem Antragsteller einen Zwischenbescheid erteilen (§ 6 Abs. 1 Satz 7 AIG).
	Der Akteneinsicht können verschiedene, vom Gesetzgeber formulierte Verweigerungsgründe entgegenstehen. Entgegenstehende öffentliche Interessen behandelt § 4 AIG, entgegenstehende private Interessen § 5 AIG.
	Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Verweigerungsgründen, die, falls sie vorliegen, unmittelbar dazu führen, dass die Akteneinsicht verweigert werden muss, und solchen, bei deren Vorliegen die Behörde in Abwägung mit dem Offenbarungsinteresse des Antragstellers eintreten muss.
	§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AIG schützt unter anderem die Belange der Landesverteidigung und die internationalen Beziehungen. Von letzterem Merkmal erfasst sein dürften nicht nur Informationen anderer Völkerrechtssubjekte oder Bundesländer, sondern auch Informationen, die im Land Brandenburg über andere Völkerrechtssubjekte erhoben werden. Dabei dürfte jeder in Betracht zu ziehende Nachteil ausreichen; eine konkrete Gefährdung oder Beeinträchtigung des Schutzgutes dürfte nicht erforderlich sein. Der (Teil-)Tatbestand „… die Beziehungen zum Bund oder zu den Ländern“ dürfte nicht nur die „Beziehungen“ sondern weitergehend die im Bundesstaat erforderliche vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Regierungsebene (Regierungskooperation) zwischen den Ländern oder dem Bund und den Ländern als solches erfassen. Darunter fällt zum Beispiel der Meinungsbildungsprozess in Bund-Länder-Arbeitsgruppen und ähnlichen Formen der föderalen Zusammenarbeit. Demgegenüber schützt § 4 Abs. 2 Nr. 1 AIG in der Alternative „Willensbildungsprozess zwischen Behörden und Verwaltungseinrichtungen“ nur den Willensbildungsprozess zwischen den Behörden des Landes Brandenburg (siehe dazu noch sogleich unter (2)).
	§ 4 Abs. 1 Nr. 3 AIG schützt den Willensbildungsprozess innerhalb der Landesregierung. Der Tatbestand orientiert sich damit an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum so genannten Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung (siehe zu diesem verfassungsrechtlichen Topos ausführlich unten unter Abschnitt II.3.f)dd)). Umfasst sind hiervon die Beratungen des Kabinetts und Arbeiten und Beratungen zu ihrer Vorbereitung.
	§ 4 Abs. 1 Nr. 4 AIG soll unter anderem die polizeilichen Tätigkeiten der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr vor einem Auskundschaften schützen. Die Bestimmung soll z. B. verhindern, dass die Vorbereitungen und Planungsentscheidungen für Alarmierungsfälle, Personen- und Objektschutzmaßnahmen, Fahndungslagen und vergleichbare Informationen eingesehen werden und damit von bestimmten Personenkreisen ausgeforscht werden können. Aus Gründen der „inneren Sicherheit“ kann z. B. aber auch die Einsicht in Informationssammlungen zur technischen Ausführung von Infrastruktureinrichtungen (Bauwerksdaten) verweigert werden, wenn im Rahmen einer Prognoseentscheidung nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Einrichtungen zum Ziel von Anschlägen werden. Nicht unter diesen Tatbestand fallen hingegen Verwaltungsvorschriften wie Erlasse, Rundschreiben und Durchführungshinweise. Im Gegenteil: nur in wenigen Ausnahmefällen dürfte ihrer expliziten Veröffentlichung (beispielsweise auf BRAVORS) ein Geheimhaltungsinteresse entgegenstehen.
	§ 4 Abs. 1 Nr. 5, 1. Hs. AIG nimmt diejenigen Akten, die eine Behörde zur Vorbereitung eines Verfahrens (Gerichtsverfahren, strafrechtliches oder disziplinarrechtliches Ermittlungsverfahren, Bußgeldverfahren) erstellt hat, vom Anspruch auf Akteneinsicht aus.
	Von § 4 Abs. 1 Nr. 5, 2. Hs. AIG sind Akten umfasst, die im Rahmen der Aufsicht über eine andere Stelle angelegt wurden. Dies bezieht sich nicht nur auf noch laufende Verfahren, sondern dem Wortlaut nach auf alle Aufsichtsakten.
	Allein auf eine formale Einstufung als Verschlusssache dürfte es in allen Fällen des § 4 AIG im Übrigen nicht ankommen, denn die Einstufung ist als solche nicht schutzwürdig. Zudem hätte es die Behörde sonst in der Hand, selbst gegenüber einem Einsichtsbegehren einen Verweigerungsgrund herbeizuführen.
	Liegt einer der Verweigerungsgründe des § 4 Abs. 2 AIG vor, „soll“ die Behörde den Antrag ablehnen, d. h. der Regelfall ist die Ablehnung, nur im Einzelfall kann die Einsichtnahme gewährt werden. Abweichend vom Grundsatz der „anlasslosen“ Einsichtnahme ist in diesem Fall der Antragsteller aufgerufen, sein besonderes Einsichtsinteresse darzulegen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AIG). Da der Antragsteller nicht von vornherein wissen kann, ob seinem Antrag ein Verweigerungsgrund gem. § 4 Abs. 2 AIG entgegensteht, und deshalb womöglich auf eine Begründung seines Antrags verzichtet hat, muss die Behörde ihm in diesem Fall die Möglichkeit einer ergänzenden Begründung einräumen, bevor sie entscheidet.
	Der Prozess der inneren Willensbildung innerhalb der Behörde wird durch § 4 Abs. 2 Nr. 1, 1. Hs. AIG geschützt. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass innerhalb der Behörde oder zwischen den Behörden ein offener Meinungsaustausch stattfinden kann. Unter dem „Prozess der Willensbildung“ ist der Vorgang des gemeinsamen Überlegens, Besprechens bzw. Beratschlagens zu verstehen. Die dem Willensbildungsprozess zugehörigen Unterlagen sind dauerhaft geschützt. Damit soll erreicht werden, dass Behördenmitarbeiter auch künftig bereit sind, in Willensbildungsprozessen ihre Ansicht unbefangen und unabhängig zu äußern. Die Tatsachengrundlagen bzw. die Grundlagen der Willensbildung sind allerdings von § 4 Abs. 2 Nr. 1 AIG nicht umfasst. Von Externen eingeholte Gutachten sind insofern nur Grundlage der Willensbildung, gehören jedoch nicht zur Willensbildung selbst, unterliegen also der Einsicht.
	Nicht zur inneren Willensbildung gehören im Übrigen Mitwirkungshandlungen weiterer Behörden, die gesetzlich vorgeschrieben sind (Einwilligung, Einvernehmen, Benehmen usw.). Sie stellen selbstständige Akte in einem Verwaltungsverfahren dar, denen selbst ein Willensbildungsprozess vorausgegangen ist.
	Die Akten zu Vorgängen, die von der Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung gem. § 36 Abs. 2 BbgKVerf beraten oder beschlossen worden sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 1, 2.Hs. AIG), können vom Antragsteller ebenfalls nur eingesehen werden, wenn sein Offenbarungsinteresse im Einzelfall überwiegt. Indes dürfte nur der eigentliche Entscheidungsvorgang (Besprechung, Beratschlagung, Abwägung und die Unterlagen hierzu) vor der Einsichtnahme geschützt sein. Davon zu trennen sein dürften – ebenso wie bereits im Hinblick auf § 4 Abs. 2 Nr. 1, 1. Hs. AIG (Willensbildung innerhalb der Behörde) – die Tatsachengrundlagen, die Grundlagen der Willensbildung (Beratungsgegenstand) und das Ergebnis der Willensbildung (Beratungsergebnis). 
	§ 4 Abs. 2 Nr. 3 AIG (nicht abgeschlossene Schriftstücke, Entwürfe) ergänzt § 4 Abs. 2 Nr. 1 AIG (Prozess der Willensbildung). Die Tatbestände § 4 Abs. 2 Nr. 2 (Gefährdung behördlicher Maßnahmen) und 4 (ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung) AIG umschreiben weitere allgemeine Gesichtspunkte, unter denen es der Behörde gestattet ist, die Akteneinsicht zu verweigern. Sie sind als Auffangtatbestände zu verstehen.
	Ein Grund zur Verweigerung der Akteneinsicht kann sich zuletzt auch aus sonstigen gesetzlichen Geheimhaltungsbestimmungen ergeben. Wie das OVG Berlin-Brandenburg jüngst hierzu ausführte, bleiben wegen § 4 Abs. 3 AIG die durch Gesetz angeordneten, nicht zur Disposition stehenden Verschwiegenheitspflichten „unberührt“, d. h. wo sie bestehen, schließen sie den jedermann zustehenden Anspruch auf Akteneinsicht aus. Die formale Einstufung als Verschlusssache als solche genügt indes nicht, um Akteneinsichts- und Informationssprüche auszuschließen; vielmehr bedarf es in diesem Fall materieller Gründe, die eine solche Einstufung rechtfertigen, die Einstufung muss mithin materiell richtig sein. Nicht abschließend aufgezählt werden können an dieser Stelle diejenigen Geheimhaltungsbestimmungen, die ohne Abwägung, d. h. ohne Rücksicht auf den konkreten Inhalt der Akte der Akteneinsicht nach AIG entgegenstehen. Für einige Bestimmungen finden sich hierzu schon Entscheidungen der Gerichte:
	Das OVG Münster zählt (im Hinblauch ick auf die vergleichbare Bestimmung § 3 Nr. 4 IFG Bund) die Vorschrift § 97 Abs. 7 Satz 7 SGB V zu diesen Geheimhaltungsvorschriften. Diese regelt, dass die nichtöffentlichen Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses, insbesondere auch die Beratungen in den vorbereitenden Gremien, einschließlich der Beratungsunterlagen und Niederschriften vertraulich sind. 
	Zu den gesetzlichen Geheimhaltungsbestimmungen, die einer Akteneinsicht gem. AIG entgegenstehen können, gehört auch § 30 AO (Steuergeheimnis). Gleiches gilt für das Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I). Diese Geheimhaltungsbestimmungen konkretisieren private Geheimhaltungsansprüche und stellen zugleich gesetzlich geregelte besondere Amtsgeheimnisse dar. In diesem Bereich überschneidet sich der Schutzzweck des § 4 Abs. 3 AIG, der auch besondere Amtsgeheimnisse zum Schutz privater Geheimnisse einbezieht, mit dem des § 5 AIG, der die Verweigerungsgründe zum Schutze privater Interessen konkretisiert (siehe den Rückverweis des § 5 Abs. 2 Satz 2 AIG).
	Das OVG Berlin-Brandenburg deutet im Rahmen eines Beschlusses im vorläufigen Rechtsschutzverfahrens an, dass auch die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Aufsichtsrats eines in der Rechtsform der GmbH organisierten Unternehmens der öffentlichen Hand unter der Geltung des Drittelbeteiligungsgesetzes als Geheimhaltungsbestimmung gegenüber einem Auskunftsverlangen nach AIG zu beachten sein könnte. Wie das Gericht allerdings selbst hervorhebt, kann diese Überlegung erst dann zum Tragen kommen, wenn der Aufsichtsrat eines öffentlichen Unternehmens überhaupt als auskunftspflichtige Stelle im Sinne des AIG betrachtet werden kann (siehe dazu oben unter II.2.a)aa)). Das Gericht lässt die Frage in dieser Entscheidung offen, deutet aber an, dass viel dafür spricht, das Aufsichtsratsmitglied nicht als auskunftsverpflichtete Stelle im Sinne des AIG einzustufen.
	Die im Gesetz genannten Berufs- und besonderen Amtspflichten, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, dürften nur in Ausnahmefällen einschlägig sein und werden daher an dieser Stelle nicht vertieft behandelt. 
	Durch § 5 AIG soll sichergestellt werden, dass das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf Informationszugang und dem Bedürfnis nach Einschränkung des Zugangs zu Daten, Informationen und geistigem Eigentum Privater in angemessener Weise aufgelöst wird. Denn insbesondere in Bezug auf die personenbezogenen Daten ist stets zu bedenken, dass die von Privatleuten erhobenen Daten zum Zeitpunkt ihrer Erhebung zu bestimmten Zwecken erhoben wurden, zu denen die Möglichkeit der Einsichtnahme durch Dritte nach dem AIG regelmäßig nicht gehört.
	Im Falle entgegenstehender privater Interessen weicht der Gesetzgeber deshalb ein weiteres Mal vom Grundsatz des anlasslosen Rechts auf Akteneinsicht ab. Die Behörde muss unter diesen Umständen den Antrag auf Akteneinsicht nach den Maßgaben des § 5 Abs. 1 Satz 1 AIG ablehnen. Nur soweit es um personenbezogene Daten (Nr. 1) geht, ist eine Abwägung mit den Offenbarungsinteressen des Antragstellers dennoch möglich, allerdings unter veränderten Bedingungen. Der Antragsteller muss in diesem Fall ein besonderes Offenbarungsinteresse gelten machen, das der Gesetzgeber mit „besonderen Umstände des Einzelfalls im Hinblick auf den Zweck der politischen Mitgestaltung“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 AIG) beschreibt. Dieses besondere Offenbarungsinteresse muss wiederum mit den Interessen der Betroffenen abgewogen werden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 AIG). Die Formulierung „politische Mitgestaltung“ knüpft an die verfassungsrechtliche Verortung des Akteneinsichtsrechts speziell der brandenburgischen Landesverfassung in Art. 21 Abs. 4 LV an.
	Eine Offenbarung von Akten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AIG) oder geistiges Eigentum (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AIG) enthalten, ist hingegen nicht möglich. Die besondere Abwägungsmöglichkeit des § 5 Abs. 1 Satz 2 AIG bezieht sich nur auf personenbezogene Daten im Sinne § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AIG (Bezugnahme nur auf die „betroffene Person“ gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 AIG). 
	Das betroffene Unternehmen muss, falls es um seine Unternehmensdaten geht, hierzu angehört werden (§ 5 Abs. 2 Satz 1 AIG). Daraus folgt indes nicht, dass das betroffene Unternehmen ein „Mitentscheidungsrecht“ darüber hat, ob innerhalb der in Rede stehenden Unternehmensdaten auch schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten sind.
	Abgesehen davon ist die Einsichtnahme unter folgenden Voraussetzungen zu ermöglichen:
	 Personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse können mit Zustimmung des Betroffenen offenbart werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2. Hs. AIG / § 5 Abs. 1 Nr. 3, 2. Hs. AIG). Stimmt der Betroffene/das betroffene Unternehmen einer Offenbarung dieser Informationen zu, ist regelmäßig keine weitere Abwägung erforderlich.
	 Die Offenbarung von personenbezogenen Daten ist durch eine andere Rechtsvorschrift erlaubt. Hiermit soll die Anwendung des § 16 Bbg DSG ermöglicht werden, der die Übermittlung von personenbezogenen Daten an nichtöffentliche Stellen detailliert regelt. 
	 Die in der Akte enthaltenen personenbezogenen Daten stehen im Zusammenhang mit der Mitwirkung eines Amtsträgers an dem Vorgang (vgl. Aufzählung des § 5 Abs. 3 AIG).
	Die in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 AIG genannten Schutzgüter werden im Folgenden kurz erläutert.
	Personenbezogene Daten sind nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 Bbg DSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Zu den Daten über die persönlichen Verhältnisse eines Betroffenen gehören beispielsweise Name, Anschrift, Familienstand, Erscheinungsbild, Gesundheitszustand oder die Überzeugungen des Betroffenen. Zu den sachlichen Verhältnissen gehören die Angaben über einen auf den Betroffenen beziehbaren Sachverhalt, wie z. B. sein Grundbesitz oder seine vertraglichen oder sonstigen Beziehungen zu Dritten. Im Falle eines Einsichtsbegehrens in Regierungsakten gilt, dass sich im Bereich der privaten Lebensgestaltung auch Mitglieder der Landesregierung auf den Schutz der Privatsphäre berufen können.
	Bei Kosten für den Betrieb und das Personal einer Einrichtung handelt es nur dann um personenbezogene Daten, wenn diese einer natürlichen Person zugeordnet werden können. Zusammengefasste (aggregierte) oder pauschalierte Daten, die nicht mehr auf einzelne Personen rückführbar sind, müssen hingegen offengelegt werden.
	Vermögenswerte stellen Angaben über sachliche Verhältnisse dar; dies betrifft auch den Wert von Grundstücken. Die Informationen weisen auch dann einen Bezug zum Eigentümer auf, wenn sie aus einer Zeit stammen, als dieser noch nicht Eigentümer war, denn auch aus diesen Angaben können Rückschlüsse auf das heutige Vermögen des Betroffenen gezogen werden. 
	Einen Ablehnungsgrund bildet auch der Schutz des geistigen Eigentums (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AIG). Vom Begriff des geistigen Eigentums sind einerseits der gewerbliche Rechtsschutz (Markenrecht, Patentrecht, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht) und andererseits das Urheberrecht umfasst; das Urheberrecht schützt jedes Werk der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Dazu können auch Darstellungen technischer Art, wie Zeichnungen, Karten und Pläne gehören. Bei wissenschaftlichen Werken sind zudem die Sammlung, Formgebung, Einteilung, Anordnung und Darstellung des Stoffes geschützt. Auch amtliche Werke können, sofern sie nicht im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind (§ 5 Abs. 2 UrhG), den Schutz des Urheberrechts genießen. 
	Für (wissenschaftliche) Gutachten, die von der Behörde bei einem Dritten in Auftrag gegeben wurden, um eine Verwaltungsentscheidung vorzubereiten, und die insofern zu einem Verwaltungsvorgang gehören, dürfte allerdings gelten, dass die Rechte des Verfassers durch eine Einsichtnahme nach AIG nicht verletzt werden. Denn vom Vertragszweck, den die Behörde und der Schöpfer des Werkes geschlossen haben, dürfte bei der Bestimmung des Nutzungsrechts am Werk auch die Pflicht der Behörde antizipiert sein, gegebenenfalls Akteneinsicht nach dem AIG zu gewähren.
	Unter die schützenswerten privaten Geheimnisse fallen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 AIG auch die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Die inhaltliche Bestimmung dessen, was als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis anzusehen ist, entspricht derjenigen der oben bereits für das Presserecht erläuterten Definition (siehe oben Abschnitt 1.e)cc)(2)).
	Die in § 5 Abs. 1 Nr. 3 AIG a. F. ehemals bestehende eigenständige Definition des „unternehmerischen Geheimnisses“, zu dessen Bestimmung allein der subjektive Wille des Unternehmers genügte, hat der brandenburgische Gesetzgeber mit der Novelle vom 15. Oktober 2013 aufgegeben.
	Der der begrifflichen Definition des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses immanente Schutz des Wettbewerbs führt dazu, dass die Unternehmensdaten von Marktmonopolisten nicht am Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses teilhaben, da durch die Veröffentlichung dieser Daten üblicherweise keine Wettbewerbsnachteile entstehen. Unter dem Gesichtspunkt des fehlenden Wettbewerbsnachteils wird nach wohl herrschender Meinung ebenso illegalen Informationen (Informationen rechtswidrigen Inhalts) der Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses versagt. 
	Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass es derzeit noch keine allgemein dokumentierten praktischen Erfahrungen, insbesondere auch keine Rechtsprechung zur Einsichtsverweigerung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 AIG (neue Fassung) gibt.
	Hinsichtlich der „Verwertung“ der erlangten Informationen ist der erfolgreiche Antragsteller im Rahmen der übrigen Rechtsordnung frei (siehe z. B. die Beachtung des UrhG oben unter II.2.d)bb)(2)). Bedingungen, z. B. was die Weitergabe der Informationen betrifft, können dem erfolgreichen Antragsteller nicht auferlegt werden.
	Mit dem Aktenvorlage und -einsichtsrecht gemäß Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV wird dem einzelnen Abgeordneten unabhängig vom Plenum des Landtags oder einem seiner Ausschüsse ein Kontrollinstrument an die Hand gegeben, mit dem er sich originär Informationen beschaffen kann, ohne – wie im Fall des Auskunftsrechts gem. Art. 56 Abs. 2 Satz 2 LV – auf die Landesregierung als Informationsvermittlerin angewiesen zu sein. Der Anspruch auf Vorlage von Akten und Unterlagen gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV soll dem einzelnen Abgeordneten die Informationserlangung sichern. Er benötigt Informationen, um an den Aufgaben des Parlaments – unter anderem der Beratung, der Beschlussfassung und der Kontrolle der Exekutive –  effektiv mitwirken zu können. Das Aktenvorlagerecht steht gleichrangig neben dem Recht auf Auskunftserteilung gegenüber der Landesregierung und dem Recht auf Zutritt zu Behörden.
	Aus dem Wortlaut des Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV geht nicht unmittelbar hervor, wer die Aktenvorlage zu gewährleisten hat. Da aber Art. 56 Abs. 3 Satz 3 LV bestimmt, dass das Vorlageverlangen an die Landesregierung zu richten ist, kann daraus geschlossen werden, dass allein die Landesregierung als Ganze, nicht einzelne Mitglieder der Landesregierung, ebenso nicht einzelnen Behörden bzw. Dienststellen die Anspruchsverpflichteten sind. Die Landesregierung ist in ihrer Gesamtheit Adressatin der Kontrollbefugnisse des Parlaments und seiner Abgeordneten. Die Landesregierung muss somit die „Akten und Unterlagen der Behörden und Dienststellen des Landes“ vorlegen. 
	(Eigens als Anspruchsverpflichteter neben der Landesregierung genannt ist der Landesrechnungshof: Betrifft das Vorlagebegehren ihn, ist das Begehren unmittelbar an ihn zu richten. Im Folgenden wird entsprechend der vorgegebenen Fragestellung nur der Aktenvorlageanspruch gegenüber der Landesregierung behandelt.)
	Von der eher formalen Frage, an wen der Abgeordnete den Antrag zu richten hat, ist die Frage zu unterscheiden, auf welche Akten sich das Aktenvorlagerecht bezieht. Wie auch die anderen parlamentarischen Kontrollrechte, insbesondere das Frage- und Auskunftsrecht des Abgeordneten, korrespondiert die Reichweite des Aktenvorlagerrechts mit demjenigen Bereich, den die Landesregierung rechtlich und politisch zu verantworten hat. Der Begriff „Behörden des Landes“ stellt insofern zunächst klar, dass kein Recht auf Aktenvorlage in Bezug auf Akten und Unterlagen anderer Bundesländer oder des Bundes besteht (fehlende Verbandskompetenz des Landes). Abgrenzungsschwierigkeiten können dann auftreten, wenn ein Vorgang in den Bereich der Regierungskooperation zwischen verschiedenen Ländern und/oder dem Bund fällt und daher auch Unterlagen anderer Länder oder des Bundes enthält. Die konkrete Abgrenzung dürfte eine Frage des Einzelfalles sein. 
	In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist überdies geklärt, dass „Verantwortungsbereich der Landesregierung“ nicht nur das Regierungshandeln im engeren Sinne meint, sondern alle Sachgebiete, für die unmittelbar oder mittelbar eine Zuständigkeit der Landesregierung, gleich ob in Bezug auf Regierungs- oder Verwaltungshandeln, begründet ist. 
	Die parlamentarische Kontrolle hängt im Prinzip nicht davon ab, welchen organisatorischen Konstrukts oder welcher Handlungsform sich die Landesregierung zur Erfüllung ihrer Regierungs- und Verwaltungsaufgaben bedient. Die staatliche Aufgabenwahrnehmung muss jederzeit demokratisch legitimiert sein, unabhängig von der gewählten Organisationsform. Abgesehen davon aber bilden die rechtlichen Strukturen, in denen die öffentlichen Aufgaben wahrgenommen werden, den maßgeblichen Rahmen für den Umfang der Verantwortlichkeit der Landesregierung. Wählt oder erlaubt der Gesetzgeber eine Organisationsform, die dem Aufgabenträger im Verhältnis zur Landesregierung mehr oder weniger Selbständigkeit einräumt, wirkt dies auch auf die Reichweite der parlamentarischen Kontrolle zurück. Dies soll im Folgenden anhand der verschiedenen Organisationsformen von Aufgabenträgerschaft im Land Brandenburg untersucht werden, wobei verstärkt die verselbständigten Aufgabenträger in den Blick genommen werden.
	Ausgangspunkt der Untersuchung ist der in Art. 56 Abs. 3 Satz 1 und 2 verwendete Begriff der „Behörden und Dienststellen des Landes“. Hiervon ist zunächst die Verwaltungsorganisation des Landes umfasst, wie sie auch in Art. 96 Abs. 1 LV angesprochen ist. Dazu gehören alle Stellen der unmittelbaren und der mittelbaren Landesverwaltung, die im Landesorganisationsgesetz (LOG, 3. und 4. Abschnitt) näher beschrieben werden. Zu denjenigen Verwaltungseinheiten, die unmittelbar dem Land Brandenburg als Körperschaft zuzuordnen sind, gehören dabei auch die Landesbetriebe (§ 14 LOG). 
	Die Landesregierung und im Rahmen ihres Geschäftsbereichs der Ministerpräsident und die Landesministerien leiten und beaufsichtigen die Landesverwaltung (§ 8 Abs. 2 Satz 2 LOG), die in Brandenburg im Prinzip durch zwei behördliche Ebenen gekennzeichnet ist: die obersten Landesbehörden (Landesregierung, Ministerpräsident, Landesministerien, § 8 Abs. 1 LOG) sowie auf der örtlichen Ebene die unteren Landesbehörden (§ 11 LOG). Eine weitere Kategorie bilden die Landesoberbehörden, die den Ministerien nachgeordnet, jedoch für das gesamte Land zuständig sind (§ 10 LOG). Der Landesregierung stehen umfassende Leitungs- und Weisungsrechte in der hierarchisch gegliederten unmittelbaren Landesverwaltung zu, folglich verantwortet die Landesregierung diesen Bereich der Verwaltung auch vollständig. Die „Beschaffung“ der vom Abgeordneten zur Vorlage verlangten Akten stellt sich mithin als rein innerorganisatorische Anforderung von Akten dar (siehe dazu auch Anlage 7 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregierung).
	Soweit Aufgaben nicht unmittelbar vom Land als Rechtsträger, sondern in Organisationsformen der mittelbaren Verwaltung in verselbständigter Rechtsträgerschaft wahrgenommen werden, bestehen regelmäßig weniger Einwirkungsmöglichkeiten der Landesregierung. 
	Die Gemeinden und Gemeindeverbände unterliegen nur insoweit der Verpflichtung der Aktenvorlage über die Landesregierung, als sie zugewiesene Aufgaben wahrnehmen. Soweit sie im Bereich ihrer gemeindlichen Selbstverwaltung handeln, handeln sie nicht als „Behörden des Landes“. Im brandenburgischen Kommunalrecht sind zwei Grundtypen der Aufgabenzuweisung an die Gemeinden vorgesehen: Den Gemeinden können im Wege der „Pflichtaufgaben nach Weisung“ und im Wege der „Auftragsverwaltung“ staatliche Aufgaben zugewiesen werden, wobei die Pflichtaufgabe nach Weisung die Regelform der Zuweisung, die Auftragsangelegenheit die Ausnahme darstellt (§ 2 Abs. 3 BbgKVerf). Nur bei den Auftragsangelegenheiten steht der staatlichen Aufsichtsbehörde ein umfassendes Weisungsrecht zu (sog. Fachaufsicht, umfassende Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung, § 2 Abs. 4 BbgKVerf). Ist die Gemeinde über die Fachaufsicht in ein Weisungsverhältnis eingebunden, erstreckt sich die Aktenvorlage auch auf Akten der Gemeinde.
	Für die Pflichtaufgaben nach Weisung bestimmt sich der Umfang des Weisungsrechts dagegen konkret anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufgabenzuweisung. Bei den Pflichtaufgaben nach Weisung kann wiederum zwischen zwei Untertypen der Pflichtaufgaben unterschieden werden, nämlich zwischen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung mit Selbstverwaltungscharakter und Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung ohne Selbstverwaltungscharakter. Ähnelt die gesetzliche Ausgestaltung der Aufsichtsrechte dem Typus der Fachaufsicht, ist ein damit korrespondierendes Recht auf Aktenvorlage des Abgeordneten naheliegend. Nimmt die Landesregierung hingegen allein oder ganz überwiegend nur eine Aufsicht in Form der Rechtsaufsicht wahr, beschränkt sich ihre Verantwortung auf Vorgänge mit rechtsaufsichtlicher Relevanz. Die Landesregierung nimmt bei dieser Form der Aufgabenerfüllung nur eine Kontrollaufgabe wahr. Ist aber die Rolle des Landes gegenüber den Kommunen auf Kontrolle beschränkt, kann auch das Parlament nicht weitergehende Rechte gegenüber dem Aufgabenträger für sich in Anspruch nehmen; es muss sich in Bezug auf seine Kontrollaufgaben auf die verbleibenden Zuständigkeiten der Landesregierung beschränken. Es kommt daher nicht in Betracht, das allgemeine Unterrichtungsrecht der Kommunalaufsicht (§ 112 BbgKVerf) im Rahmen der Rechtsaufsicht gegenüber den Kommunen als ein Vehikel für ein Aktenvorlagerecht des Abgeordneten in Bezug auf Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kommunen auszulegen. Denn auch dieses Aufsichtsrecht muss mit Rücksichtnahme auf die kommunale Selbstverwaltung ausgeübt werden. Unbenommen bleibt dem Abgeordneten freilich, gegenüber der Landesregierung die Vorlage von Akten der staatlichen Kommunalaufsicht (Ministerium des Innern) zu verlangen.
	Ähnlich dürfte es sich bei den übrigen Organisationsformen der mittelbaren Landesverwaltung verhalten. Zu ihnen gehören die sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 18 LOG), die Anstalten und Stiftungen (§ 20 LOG) sowie die Beliehenen (§ 21 LOG). Soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist (beispielsweise im Errichtungsgesetz), übt die Landesregierung diesen Behörden des Landes gegenüber nur die Rechtsaufsicht aus (§§ 19, 20 LOG). Die Landesregierung besitzt zwar im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht regelmäßig gemäß § 19 Satz 1 LOG i. V. m. § 112 BbgKVerf ein Unterrichtungsrecht, das sie dazu berechtigt, jederzeit Einsicht in Akten und Unterlagen zu nehmen. Auch hier dürfte aber ein „durchgreifender“ Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten nicht bestehen. Die Aktenvorlage beschränkt sich – nach der hier vertretenen Meinung – auch hier auf die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht durch die Landesregierung.
	Der Grundsatz, dass sich das Recht auf Aktenvorlage auf die Wahrnehmung der Kontrollaufgaben durch die Landesregierung beschränkt, gilt ebenso oder gar im besonderen Maße für diejenigen staatlichen Einrichtungen, die zwar in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts organisiert sind, jedoch selbst einen grundrechtlich geschützten Bereich für ihre Aufgabenerfüllung in Anspruch nehmen können. Dies sind einerseits die Hochschulen, andererseits die Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg (RBB).
	Die Hochschulen des Landes sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BbgHG) konstituiert. Sie unterliegen in weiten Teilen ihrer Aufgaben (Forschung und Lehre) lediglich der Rechtsaufsicht des Landes (§ 5 Abs. 5 Satz 1 BbgHG). Die Beschränkung auf die Rechtsaufsicht ist eine rechtlich notwendige Folge des verfassungsrechtlich gewährten Rechts der Hochschulen auf Selbstverwaltung (Art. 32 Abs. 1 LV). Nur, soweit sie staatliche Aufgaben erfüllen, unterstehen sie der Fachaufsicht (§ 5 Abs. 6 BbgHG). Im Bereich der Forschung und Lehre ist deshalb eine Aktenvorlage ausgeschlossen.
	Vergleichbar verhält es sich mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg als rechtfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, der (im zweijährigen Wechsel mit dem Berliner Senat) der Rechtaufsicht des zuständigen Mitglieds der Landesregierung unterliegt (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 RBB-Staatsvertrag, abwechselnd mit dem Senat von Berlin im zweijährigen Turnus). Im Bereich seiner verfassungsrechtlich geschützten Programmfreiheit (Art. 19 Abs. 2 und 4 LV) unterliegt seine Tätigkeit nicht dem Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten.
	Unternehmen in privater Rechtsform, die dem Land ganz oder anteilig gehören, stehen außerhalb der Verwaltungsorganisation, wie sie vom LOG beschrieben wird. Unabhängig davon ist es in Wissenschaft und Praxis seit langem anerkannt, dass der Staat sich zur Erfüllung seiner Aufgaben auch der Rechtsformen des Privatrechts bedienen kann. Freilich wirft gerade diese Form staatlicher Tätigkeit ganz grundsätzliche Fragen zur gebotenen parlamentarischen Kontrolle auf, die auch für das Aktenvorlagerecht als verfassungsrechtlich konkretisiertes Kontrollrecht zu beantworten sind.
	Das Aktenvorlagerecht bezieht sich dem Wortlaut der Verfassung nach auf „Behörden“ und „Dienststellen“ des Landes. Die Verfassung verwendet mithin für die Bezugsobjekte des Aktenvorlagerechts zwei ausschließlich öffentlich-rechtlich geprägte Begriffe. Versteht man hierunter nur die in öffentlich-rechtlicher Form organisierte Verwaltung, fallen Landesunternehmen in privater Rechtsform nicht unter den Behördenbegriff des Art. 56 Abs. 3 Satz 2 und 3 LV. Es entfiele von vornherein eine Verpflichtung der Landesregierung, Akten und Unterlagen einer landeseigenen GmbH vorzulegen, auch wenn dieses Unternehmen öffentliche Aufgaben wahrnimmt und die Landesregierung in diesem Unternehmen ihren Einfluss geltend machen kann. Es käme im Weiteren auch nicht darauf an, ob und inwieweit die Landesregierung im Besitz von Akten und Unterlagen ist oder zu solchen Unterlagen Zugang hat, beispielsweise im Zusammenhang mit dem von ihr wahrgenommenen Beteiligungsmanagement. 
	Die Auslegung des Behördenbegriffs in Art. 56 Abs. 3 LV im Sinne einer Beschränkung auf die Behörden im organisatorischen Sinne dürfte allerdings nicht der Intention des Landesverfassungsgerichts entsprechen, wie sie seinen hierzu ergangenen Urteilen zu entnehmen ist. Das Gericht ist bestrebt, das Akteneinsichtsrecht des Abgeordneten möglichst umfassend zur Geltung gelangen zu lassen, auch wenn es die Frage der Vorlage von Akten und Unterlagen landeseigener Unternehmen in dieser Form noch nicht zu entscheiden hatte. Wie das Landesverfassungsgericht bereits in seiner ersten Entscheidung zum Akteneinsichtsrecht betont, soll Art. 56 Abs. 3 LV dem einzelnen Abgeordneten diejenigen Informationen sichern, derer er zur effektiven Mitwirkung an den Aufgaben des Parlaments bedarf. Denn die Kontrollfunktion des Parlaments, dessen Mitglied der Abgeordnete ist, ist für das parlamentarische Regierungssystem wesentlich. Mit Blick auf den Zweck der Verfassungsbestimmung darf also die Verwendung des Begriffs „Behörde“ nicht als Begrenzung parlamentarischer Kontrollrechte des Abgeordneten auf den öffentlich-rechtlich organisierten Teil der Landesverwaltung verstanden werden. 
	Das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten erstreckt sich auch auf die Tätigkeit von Gesellschaften in privater Rechtsform, soweit es die Landesregierung ist, die durch sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen lässt. Auch hier gilt aber, dass sich die parlamentarische Kontrolle nur auf den Verantwortungsbereich der Landesregierung erstrecken kann. Folglich ist zu fragen, wie weit dieser Verantwortungsbereich angesichts der gesellschaftsrechtlichen Organisationsstruktur eines öffentlichen Unternehmens in privater Rechtsform reicht. 
	Ein Vorlagerecht bezogen auf Bücher und Unterlagen einer landeseigenen GmbH bestünde jedenfalls dann, wenn die GmbH trotz ihrer privatrechtlichen Verfasstheit in das Weisungsgefüge der Landesbehörden unmittelbar eingebunden wäre. Das ist aber nicht der Fall. Die GmbH ist rechtlich verselbständigt, handelt also unter dem eigenen Firmennamen, nicht unter dem Namen des Landes Brandenburg (§ 13 GmbHG). Darüber hinaus kann sich das Land als juristische Person nicht selbst zum gesellschaftsrechtlich vorgesehenen Leitungsorgan der GmbH (als Geschäftsführer) einsetzen und über diese Rechtskonstruktion die direkte Lenkung der GmbH übernehmen. Denn der Geschäftsführer einer GmbH muss eine natürliche Person sein (§ 6 Abs. 2 GmbHG). Die Willensbildung der GmbH erfolgt damit (formal) unabhängig von der Willensbildung der Landesregierung, und zwar in den Organen der Gesellschaft (Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat), auch wenn die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat mit Vertretern des/der Anteilseigner besetzt sind.
	Das Land kann innerhalb des vorgegebenen gesellschaftsrechtlichen Rahmens nur die Rolle des kapitalgebenden Gesellschafters einnehmen. Demzufolge muss die in der Verantwortung stehende Landesregierung für das Land diejenigen Einflussmöglichkeiten in Anspruch nehmen, die einerseits der Gesellschaftsvertrag und andererseits die gesellschaftsrechtlichen Kontroll- und Entscheidungsrechte bieten (§ 45 GmbHG). Freilich lässt das GmbHG den Gesellschaftern bei der Gestaltung der Organisationsstruktur (Gesellschaftsvertrag) zahlreiche Spielräume. Diese muss das Land so ausgestalten, dass die demokratische Kontrolle und Legitimation auch in einer privatrechtlichen Organisationsform soweit als möglich erhalten bleibt. Die Maßgaben dafür, wie dies umzusetzen ist, ergeben sich zunächst aus § 65 Abs. 1 Nr. 3 LHO. Dieser bestimmt, dass das Land innerhalb eines privatrechtlich organisierten Unternehmens angemessenen Einfluss erhält, insbesondere im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan. Weitere Anforderungen ergeben sich aus dem Corporate Governance Kodex (CKGBbg), einer Verwaltungsanweisung für die mit der Kontrolle einer GmbH zuständigen Organisationseinheit (Beteiligungsmanagement) des Landes. Der Kodex konkretisiert die Steuerungsaufgaben des Landes in Bezug auf den Gesellschaftsvertrag und die Anwendung der Instrumente des GmbHG. Die Hebel für die Kontrolle der GmbH durch die öffentliche Hand bieten die Rechte der Gesellschafterversammlung, die Rechte des Gesellschafters als Mitglied der Gesellschafterversammlung und die dem Gesellschafter individuell zustehenden Rechte. Zudem kann sich der Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag vorbehalten, Personen in das Kontrollorgan der Gesellschaft, den Aufsichtsrat, zu entsenden. 
	Ähnlich wie die Aufsichtsrechte der Landesregierung gegenüber den rechtlich selbstständig agierenden Einrichtungen der mittelbaren Landesverwaltung (§ 19 LOG) und den Gemeinden (§§ 108 ff., § 121 BbgKVerf), sind diese Rechte schwerpunktmäßig keine Geschäftsführungsrechte und -pflichten. Die eigentliche Geschäftsführung obliegt vielmehr dem Geschäftsführer nach den Maßgaben des Gesellschaftsvertrages, ohne dass es hierzu beispielsweise fortlaufend neuer Weisungen seitens der Gesellschafterversammlung bedarf. Der Schwerpunkt der Gesellschafterrechte liegt bei der möglichst umfassenden Kontrolle der Geschäftstätigkeit der GmbH. Im CGKBbg wird dies wie folgt umschrieben: „Dem Bestimmungsrecht des Landes auf der obersten Stufe des [unternehmensspezifischen, Erg. d. Verf.] Zielsystems entspricht auf den weiteren Stufen die Verantwortung der [jeweiligen landeseigenen, Erg. d. Verf.] Unternehmen, die Ziele in strukturierte Unternehmensplanungen umzusetzen und damit den Weg der Zielerreichung in der besten und wirtschaftlichsten Gestaltung selbst zu entwickeln.“ Insofern besteht eine Parallele zur nur kontrollierenden Regierungsverantwortlichkeit gegenüber den selbstverwalteten Kommunen und den daraus resultierenden Grenzen des Aktenvorlagerechts. 
	Mithin dürfte der Rahmen für die parlamentarischen Kontrollrechte folgendermaßen abgesteckt sein: Die parlamentarischen Kontrollrechte erstrecken sich nur darauf, zu überwachen, wie die Kontrollbefugnisse des Gesellschafters wahrgenommen werden. Sie erstrecken sich nicht unmittelbar auf die Geschäftsführung der GmbH. Sie beziehen sich demzufolge allein darauf, wie die Landesregierung die gesellschaftsrechtlichen Einflussmöglichkeiten für das Land als Gesellschafter wahrnimmt. Einzig eine solche Betrachtungsweise wird letztlich auch der verfassungsrechtlich angelegten Kompetenzverteilung zwischen Landesregierung und Landtag gerecht. Denn die Beaufsichtigung und Kontrolle einer GmbH, die mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut ist, obliegt der Exekutive. 
	Nach diesen Prinzipien ist die Reichweite des Aktenvorlagerechts des Abgeordneten im Verhältnis zu den spezifischen Informationsrechten des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft zu interpretieren. Unter jenen hervorzuheben ist § 51a GmbHG, der dem einzelnen Gesellschafter (auch dem Minderheitsgesellschafter) ein umfassendes und individuelles Recht auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft und Einsicht in ihre Unterlagen gewährt. Als Instrument zur Kontrolle ist dieses Recht dem Aufgabenbereich „Beteiligungsmanagement“ der Exekutive zuzuordnen. Eine umstandslose Übergabe oder „Überlassung“ dieses Rechts an den Abgeordneten im Rahmen seines Aktenvorlagerechts gem. Art. 56 Abs. 3 LV scheidet daher aus. Das Parlament und seine Mitglieder haben weder die Aufgabe, die Kontrolle über eine landeseigene GmbH unmittelbar selbst auszuüben, noch gar, steuernd in die Geschäftsführung der GmbH einzugreifen.
	Hingegen unterliegen die Akten und Unterlagen zu landeseigenen Unternehmen, die die Landesregierung im Rahmen ihres Beteiligungsmanagements in den zuständigen Ressorts entweder selbst führt oder erhält, grundsätzlich dem Recht auf Aktenvorlage des Abgeordneten. Denn dies sind Akten und amtliche Unterlagen im Sinne von Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV.
	Darf auch der Abgeordnete gegenüber dem landeseigenen Unternehmen nicht selbst die Einsicht in Unterlagen verlangen, könnte man sich doch fragen, ob nicht stattdessen die Landesregierung Informationen und Unterlagen über das ihr zustehende Informationsrecht gem. § 51a GmbHG beschaffen muss, soweit ihr ein entsprechendes Aktenvorlagebegehren eines Abgeordneten vorliegt. Für das mit dem Aktenvorlagerecht verwandte Recht des Abgeordneten auf Auskunftserteilung (Art. 56 Abs. 2 Satz 2 LV) wird aber davon ausgegangen, dass die Landesregierung zwar vorhandene Informationen offenlegen, bei ihr nicht vorhandene, weitergehende Informationen jedoch nicht eigens beschaffen muss. In Anwendung der oben genannten Maßgaben wird man deshalb einen solchen „Informationsbeschaffungsanspruch“ verneinen müssen, denn letztlich liefe auch dies auf einen „Durchgriff“ des Aktenvorlagerechts gegenüber der landeseigenen Gesellschaft hinaus.
	Zwischenergebnis: Nach der hier vertretenen Meinung richtet sich das Aktenvorlagerecht am Verantwortungsbereich der diesem Kontrollrecht unterliegenden Landesregierung aus. Nimmt die Landesregierung selbst nur Kontrollaufgaben war, erstreckt sich das Aktenvorlagerecht nur auf die Wahrnehmung dieser Kontrollbefugnisse. Hinsichtlich der landeseigenen Unternehmen bezieht sich das Recht auf Aktenvorlage somit nur auf das von der Landesregierung zu verantwortende Beteiligungsmanagement.
	Da das Aktenvorlagerecht ein mit dem Mandat verknüpftes Recht des einzelnen Abgeordneten ist, muss er dieses Recht höchstpersönlich wahrnehmen; er kann sich somit weder vertreten lassen, noch die Wahrnehmung an einen Dritten, beispielsweise einen Mitarbeiter, delegieren. Unabhängig davon kann er aber Hilfspersonen zu seiner Unterstützung hinzuziehen.
	Eine Art von verbindlicher Verfahrensordnung, die das Recht auf Aktenvorlage vergleichbar mit den Bestimmungen des AIG zum Antragsverfahren auf Akteneinsicht konkretisiert, existiert für den Anspruch auf Aktenvorlage nicht. Der Anspruch und seine Beschränkungen, also auch die Modalitäten der Einsichtnahme durch den Abgeordneten, ergeben sich unmittelbar aus Art. 56 Abs. 3 und 4 LV. Die Landesregierung hat sich ergänzend – wie schon erwähnt – in ihrer Geschäftsordnung einige Regeln für die Bearbeitung (interne Zuständigkeiten) und Entscheidungsfindung zum Aktenvorlageverlangen eines Abgeordneten gegeben.
	Das Verlangen nach Aktenvorlage ist an die Landesregierung, nicht an die gegebenenfalls aktenführende Behörde oder Dienststelle zu richten (siehe dazu bereits oben b)). Die Landesregierung soll die Möglichkeit haben, die Organisationsabläufe bei den ihr unterstellten Behörden und Dienststellen angemessen zu koordinieren.
	Der Abgeordnete ist grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Begründung oder Erläuterung seiner Motive oder des Zwecks seines Verlangens zu geben. Ihn dürfte aber die Obliegenheit treffen, sein Verlangen so bestimmt zu formulieren, dass der Landesregierung ohne weiteres die Vorlage der gewünschten Akten und Unterlagen möglich ist.
	Unterlagen und Akten sind dem Abgeordneten „vorzulegen“. Ihm ist Gelegenheit zu geben, diese in einem gesonderten Raum zu lesen. Überdies sind ihm bei dieser Gelegenheit Kopien anzufertigen. Ob der Anspruch auf Aktenvorlage dem Abgeordneten von vornherein das Recht einräumt, ausschließlich die Übersendung von Kopien anzufordern, soweit nicht Gesichtspunkte der Geheimhaltung und des Datenschutzes entgegenstehen, ist strittig. Mag dies für einen beträchtlichen Teil der Anträge für beide Seiten auch die praktikabelste Lösung sein, könnte die Landesregierung unter bestimmten Umständen, beispielsweise bei einem sehr umfangreichen Ersuchen, wohl insoweit auf den Wortlaut der Verfassung („Vorlage“ der Originalakten) verweisen.
	Die Landesregierung muss einige ausdrücklich in der Landesverfassung niedergelegte Maßgaben für die Aktenvorlage beachten: Sie muss die verlangten Akten, Unterlagen und Auskünfte aus Dateien „unverzüglich“ und „vollständig“ vorlegen (Art. 56 Abs. 3 Satz 4 LV).
	„Vollständig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass weder Bestandteile der Akten oder Unterlagen entfernt noch einzelne Angaben unkenntlich gemacht werden dürfen. „Schwärzungen“ und „Weißungen“ sind daher als Fall der eingeschränkten Aktenvorlage zu verstehen, zu der die Landesregierung nur unter den Bedingungen des Art. 56 Abs. 4 LV berechtigt ist (zu den rechtlichen Voraussetzungen sogleich unter f); zu den praktischen Modalitäten siehe ausführlich Abschnitt III.1; speziell zur gegebenenfalls erforderlichen Anonymisierung als zulässiger Vorkehrung zum Schutz personenbezogener Daten siehe unten, Abschnitt III.1.d)). Die Landesregierung hat bei bereits vorhandenen Informationen keinen Spielraum hinsichtlich der Frage, wie detailliert sie dem Vollständigkeitsgebot nachkommen möchte. 
	„Unverzüglich“ bedeutet in diesem Zusammenhang, „ohne schuldhaftes Zögern“. Eine feststehende Frist ist damit nicht zum Ausdruck gebracht. Ebenso wie bei den Antworten, die die Landesregierung auf Fragen der Abgeordneten zu geben hat, dürfte es jeweils im Einzelfall auf die Zahl der erbetenen Unterlagen und darauf ankommen, welche Abstimmungs- und Vorbereitungsprozesse (Durchsicht auf schutzbedürftige Informationen u. ä.) hierfür erforderlich sind.
	Unter bestimmten Umständen kann die Landesregierung die Aktenvorlage verweigern. Die Verfassung formuliert in Art. 56 Abs. 4 LV Grenzen des Aktenvorlagerechts. Gemäß Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV müssen überwiegende öffentliche oder private Interessen an der Geheimhaltung die Verweigerung der Vorlage zwingend erfordern. Die nur eingeschränkt gewährte Aktenvorlage ist als Unterfall der Verweigerung ebenfalls an Art. 56 Abs. 4 LV zu messen. Derselbe Maßstab muss auch für diejenigen Fälle gelten, in denen dem Abgeordneten zwar alle Akten vollständig vorgelegt werden, die Vorlage jedoch an Bedingungen, wie z. B. eine mehr oder weniger weitreichende Verschwiegenheitspflicht geknüpft wird. Denn auch in diesem Fall wird der Abgeordnete in seinen Kontrollrechten eingeschränkt: er nimmt diese für die Öffentlichkeit war, deshalb kommt es auf seine parlamentarischen Verwertungsmöglichkeiten an. Die Landesregierung muss, soweit sie sich auf Grenzen des Aktenvorlagerechts beruft, dem Abgeordneten ihre Entscheidung mitteilen und sie begründen (Art. 56 Abs. 4 Satz 4 LV). Wie das Landesverfassungsgericht ausführt, ist damit ein „Entscheidungsprogramm formuliert“. Es verlangt von der Landesregierung, alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte, die in der Person des jeweiligen Antragstellers liegen und für ihn in seinem Sinne günstig sind, soweit zumutbar, vollständig zu ermitteln, zu gewichten und anschließend mit den entgegenstehenden (öffentlichen oder privaten) Interessen abzuwägen. Die Abwägung darf nicht abstrakt, pauschal und typisierend erfolgen. Es darf also keinesfalls einem Belang (z. B. dem „Datenschutz“) von vornherein abstrakt der Vorrang eingeräumt werden. Vielmehr müssen die betroffenen Belange konkret und bezogen auf den Einzelfall abgewogen werden. Lehnt die Landesregierung ein Aktenvorlageersuchen ohne Würdigung des Einzelfalls ab, entspricht dies nicht den vom Landesverfassungsgericht vorgegebenen Anforderungen an die Begründung. Das gilt sowohl für die Abwägung mit öffentlichen als auch für die Abwägung mit privaten Interessen. Die ablehnende Entscheidung muss eine Abwägung aller für den Einzelfall maßgeblichen Gesichtspunkte erkennen lassen. Das Nachschieben von Gründen in einem anschließenden verfassungsgerichtlichen Verfahren ist der Landesregierung nicht möglich. Daraus dürfte folgen, dass die Begründung, die die Landesregierung einer ablehnenden Entscheidung beifügen muss, bereits alle in die Abwägung eingeflossenen Gründe abschließend bezeichnen muss. 
	Mit der „Abwägung des Einzelfalls“ dürfte das Landesverfassungsgericht vor allen Dingen die sorgfältige Gewichtung derjenigen Interessen meinen, die einer Aktenvorlage und der damit verbundenen möglichen öffentlichen politischen Verwertung durch den Abgeordneten entgegenstehen könnten. Hingegen dürfte nicht gemeint sein, dem jeweiligen konkreten Geheimhaltungsinteresse zu einem in Akten und Unterlagen dokumentierten Vorgang ein etwaiges konkretes Aufklärungsinteresse gegenüberzustellen, das der Abgeordnete im Rahmen seines Vorlageverlangens geltend macht oder geltend machen könnte. Denn es wäre unzulässig, die Gewichtigkeit des Vorlageverlangens des Abgeordneten an seiner bisherigen Mandatsausübung, seinen bisher gesetzten politischen Schwerpunkten oder seinem bisherigen Engagement für ein bestimmtes Thema zu messen. Wie der Berliner Verfassungsgerichtshof bei insoweit vergleichbarer Verfassungslage ausführt, darf die erforderliche Abwägung nicht den Charakter einer politischen Bewertung der Beweggründe und Ziele des einsichtsbegehrenden Abgeordneten annehmen. Auch darf die entscheidende Stelle nicht berücksichtigen, ob oder inwieweit das zum Ausdruck gebrachte oder erkennbare Informations- bzw. Kontrollinteresse insgesamt oder bezogen auf einzelne Einsichtsgegenstände tragfähig ist oder wie bedeutsam das Einsichtsinteresse des Abgeordneten ist. Nur für den fernliegenden Fall, dass das Vorlagebegehren erkennbar ausschließlich der Ausforschung privater Sachverhalte oder nur der Überprüfung schlichter Administrativtätigkeit (Einzelfallprüfung) dient, dürfte es ausnahmsweise in Betracht kommen, ein Aktenvorlagebegehren zurückzuweisen, weil es an einem Vorlageinteresse des Abgeordneten fehlt.
	Die Formulierung in Art. 56 Abs. 4 LV „…zwingend erfordern“ dürfte zwei ergänzende Aussagen in Bezug auf die Abwägung enthalten. Zunächst wird damit noch einmal verdeutlicht, dass dem Aufklärungsinteresse des Abgeordneten von vornherein ein besonderes Gewicht zukommt. Es vermag sich auch gegenüber entgegenstehenden Interessen im Rahmen einer Abwägung im Einzelfall durchzusetzen. Entgegenstehende Interessen, die sich auch ohne eine Betrachtung des Einzelfalls, also gewissermaßen abstrakt, als gewichtiger erweisen, gibt es nicht, soweit es um den Verantwortungsbereich der Landesregierung geht.
	Zudem weist die Formulierung darauf hin, dass die Verweigerung der Aktenvorlage nur ein „letztes Mittel“ zum Schutz der entgegenstehenden, im Einzelfall überwiegenden Interessen sein kann. Zuvor hat die Landesregierung im Rahmen ihres Entscheidungsprogramms zu prüfen, ob es geeignete Vorkehrungen zum Geheimschutz gibt, die die öffentlichen oder privaten Interessen angemessen schützen, ohne dass dem Abgeordneten die Wahrnehmung seiner Rechte wesentlich erschwert oder völlig verweigert wird.
	Siehe zu den Einzelheiten im Zusammenhang mit Schutzvorkehrungen zum Geheimnisschutz auch noch die Stellungnahme zu Frage 2 unter Abschnitt III.2.
	Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV nennt zum einen überwiegende öffentliche Interessen als Abwägungsgesichtspunkte, die zur Einschränkung oder Verweigerung der Aktenvorlage führen können.
	Das öffentliche Interesse als unbestimmter Rechtsbegriff kann ganz unterschiedliche verfassungsrechtliche Prinzipien, Rechtspositionen und Funktionszuweisungen zwischen den verschiedenen Verfassungsorganen umfassen. Eine abschließende Begriffsdefinition ist daher an dieser Stelle nicht möglich. Jedoch lassen sich der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung bereits einige konkretere Aussagen zu einzelnen Aspekten entnehmen. Das Landesverfassungsgericht Brandenburg hat, soweit es bereits Gelegenheit erhielt, sich hierzu zu äußern, als überwiegendes öffentliches Interesse das Interesse an der Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes (Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung) und den daraus folgenden möglichen Vorrang des Geheimschutzes als öffentliches Interesse anerkannt. Vom Berliner Verfassungsgerichtshof wurde in Bezug auf die Aktenvorlage die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung als möglicher Abwägungsgesichtspunkt erwähnt. Das Landesverfassungsgericht Brandenburg hat sich zu letzterem Gesichtspunkt noch nicht abschließend geäußert. Allerdings hat es bereits in Bezug auf das Frage- und Auskunftsrecht des Abgeordneten und einem möglicherweise entgegenstehenden Interesse am „Erhalt der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Regierung“ zu erkennen gegeben, dass es diesem Gesichtspunkt eher zurückhaltend gegenübersteht.
	Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV nennt zum anderen überwiegende private Interessen als Abwägungsgesichtspunkte, die zur Einschränkung oder Verweigerung der Aktenvorlage führen können.
	Mit dem Begriff der privaten Interessen an der Geheimhaltung verweist die Landesverfassung zunächst auf das in Art. 11 Abs. 1 LV verbürgte Grundrecht auf Datenschutz. Danach hat jeder das Recht, über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Die Landesverfassung formuliert auf diese Weise das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung in einer selbstständigen Verfassungsnorm. Das Grundrecht auf Datenschutz steht allerdings dem Recht auf Aktenvorlage nicht als absoluter Verweigerungsgrund gegenüber. Vielmehr bildet Art. 56 Abs. 4 LV eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung für Eingriffe und Einschränkungen, die aus der Aktenvorlage an den Abgeordneten für den Betroffenen resultieren können. Auch Datenschutzinteressen sind daher einer Abwägung mit Vorlageinteresse des Abgeordneten zugänglich. Freilich dürfte eine (obligatorisch einzelfallbezogene) Abwägung umso eher zuungunsten einer einschränkungslosen Vorlage von Akten sprechen, desto sensibler die personenbezogenen Daten sind. Um besonders sensible Daten handelt es sich beispielsweise bei höchstpersönlichen Daten wie z. B. solchen aus dem innersten Bereich der privaten Lebensführung (z. B. private Briefe, Tagebücher). Besonders sensibel sind nach Einschätzung des Landesgesetzgebers auch die in § 4a Abs. 1 Satz 1 Bbg DSG genannten Datenkategorien (ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse oder weltanschauliche Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben).
	Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen für private Unternehmer und Unternehmen ist auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls ein grundrechtlich geschütztes privates Interesse (siehe dazu bereits oben unter Abschnitt II.1.e)cc)(2), S. 17). Wie der Verfassungsgerichtshof Berlin bei vergleichbarer Verfassungslage zum Akteneinsichtsrecht des Abgeordneten bereits feststellte, gehören die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu den privaten Interessen, die dem Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten auf der Ebene des Verfassungsrechts gegenüberstehen und mit diesem abgewogen werden müssen.
	Zur Frage, ob die Aktenvorlage an Abgeordnete auch unter Berufung auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines öffentlichen Unternehmens, dessen Gesellschafter das Land Brandenburg ist, abgelehnt werden kann, siehe ausführlich weiter unten unter Abschnitt IV.2.a)bb).
	Eine gewisse Sonderstellung nimmt der von den Verfassungsgerichten als Gegenrecht zu den parlamentarischen Kontrollrechten entwickelte Grundsatz des „Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung“ ein. Als Gegenrecht der Landesregierung speist er sich nicht aus dem öffentlichen Interesse im Allgemeinen, sondern ist Ausfluss des Gewaltenteilungsgrundsatzes. Dieser Verweigerungsgrund wird daher verschiedentlich als selbstständige so genannte verfassungsimmanente Schranke bezeichnet statt als Unterfall eines entgegenstehenden öffentlichen Interesses gem. Art. 56 Abs. 4 LV. Unabhängig von dieser dogmatischen Einordnung dürfte aber in Literatur und Rechtsprechung Einigkeit darüber bestehen, dass sich aus dem Wesen der Exekutivverantwortung Verweigerungsgründe ergeben können. Die These von einem Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung besagt insoweit, dass parlamentarische Kontrollrechte nicht bis in diesen Kernbereich der Tätigkeit der Landesregierung hinein reichen. So hatte bereits das Bundesverfassungsgericht in einer Grundsatzentscheidung zum Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse der Regierung einen durch das Parlament nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs-, und Handlungsspielraum eingeräumt. Geschützt wird damit die Funktionsfähigkeit der Regierung als Verfassungsorgan. Das Landesverfassungsgericht schloss sich dieser Dogmatik für das Aktenvorlagerecht an. Nachteile für die Funktionsfähigkeit treten vor allem dann ein, wenn die Regierung in ihrer Entscheidungsfähigkeit (autonomie), aber auch in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Mit dem Verweis auf die notwendige Entscheidungsautonomie der Landesregierung kann insbesondere die Aktenvorlage zu noch nicht abgeschlossenen Vorgängen verweigert werden, solange der interne Meinungsbildungsprozess innerhalb der Landesregierung bzw. des Landesrechnungshofes hierzu noch nicht abgeschlossen ist (Sitzungsprotokolle, vorbereitende Vermerke, Entwürfe zu Vorlagen). Auch Unterlagen zu bereits abgeschlossenen Vorlagen brauchen von der Landesregierung dann nicht offen gelegt werden, wenn durch die Pflicht zur Offenlegung des Entscheidungsprozesses die Freiheit und Offenheit folgender (künftiger) Entscheidungsprozesse gefährdet würde. Der letztgenannte Gesichtspunkt kann aber mit zunehmendem Zeitablauf gegenüber dem Informationsinteresse des Abgeordneten an Gewicht verlieren. (Zur Heranziehung dieses Verweigerungsgrundes gegenüber Aktenvorlagebegehren in Unterlagen eines landeseigenen Unternehmens siehe auch unten Abschnitt IV.2.b)bb)).
	Vorstellbar ist auch, dass Normen des Bundesrechts (z. B. aus dem Bereich des spezialgesetzlichen Datenschutzes) im Einzelfall Rechtsfolgen anordnen, die einer Aktenvorlage entgegenstehen (können). Das könnte auf den ersten Blick als weitreichende verfassungsimmanente Schranke des Aktenvorlagerechts angesehen werden. Denn im Verhältnis zwischen Bundes- und Landesrecht geht das Bundesrecht dem Landesrecht und somit auch dem Landesverfassungsrecht grundsätzlich vor („Bundesrecht bricht Landesrecht“, Art. 31 GG). Jedoch kommt diese Regel nur zur Anwendung, soweit im Einzelfall eine Norm des Bundesrechts mit einer solchen des Landesrechts „kollidiert“. Ein Kollisionsfall liegt nur dann vor, wenn ihre Anwendung im konkreten Fall, mithin ihre Anwendung auf dasselbe Rechtsverhältnis zu unterschiedlichen Rechtsfolgen führen würde. Dabei muss die Landesregierung zunächst prüfen, ob nicht im Wege einer verfassungskonformen Auslegung sowohl der Bundesnorm als auch der Landesnorm ein Normwiderspruch vermieden werden kann. Zugunsten des Art. 56 Abs. 3 LV ist insbesondere zu berücksichtigen, dass den Ländern im Bereich ihrer Staatsorganisation ein autonomer Bereich eingeräumt ist. Sowohl der Grundsatz der Bundestreue als auch das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme dürften daher gebieten, dass potentielle Konfliktlagen möglichst im Wege einer Auslegung aufzulösen sind, die beiden Regelungen einen möglichst weiten Anwendungsbereich belässt und die Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung zu wahren sucht. Soweit insbesondere die bundesgesetzliche Norm einen bereits grundrechtlich gegebenen Verweigerungsgrund gegenüber der Aktenvorlage einfachgesetzlich konkretisiert, ist im Wege der Abwägung im Einzelfall darzulegen, inwieweit die vom Bundesgesetzgeber konkretisierte Rechtsposition das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten hindern oder beschränken kann. Sollte hingegen die Aktenvorlage von der Landesregierung pauschal mit dem Verweis auf entgegenstehendes Bundesrecht verweigert werden, liegt es nahe, dass hier die vom Landesverfassungsgericht verlangte Abwägung im Einzelfall nicht vorgenommen wurde. Gleichwohl kann im Einzelfall das Ergebnis einer umfassenden Abwägung zwischen einer bundesgesetzlichen Norm zum Geheimnisschutz und dem landesverfassungsrechtlichen Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gegen eine Aktenvorlage ausfallen oder zumindest Einschränkungen rechtfertigen.
	Die Zusammenfassung zu den Fragen 1 und 2 findet sich am Ende des Gutachtens (S. 91).
	III. Stellungnahme zu Frage 3: Bedingungen, unter denen die Aktenvorlage gegenüber dem Abgeordneten eingeschränkt oder vollständig verweigert werden kann.
	1. Eingeschränkte Akteneinsicht im Gegenzug zu geeigneten Geheimschutzmaßnahmen
	a) Hinweise und Belehrungen/Erklärungen des Abgeordneten
	aa) Gesetzliche Verschwiegenheitspflichten für Mitglieder von Sonderausschüssen und Sondergremien
	bb) Die Verschwiegenheitspflicht gem. § 2 Abs. 1 der Verschlusssachenordnung (VSO)
	cc) Die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 9 Abs. 1 Datenschutzordnung245F  (DSO)

	b) Verschlusssachenordnung
	aa) Anwendungsbereich der VSO und Regelungsschwerpunkt
	bb) Verhaltens- und Verwertungsmaßgaben für den Abgeordneten durch die Einstufung der Akte in einer konkreten Schutzstufe gem. § 3 VSO?
	(1) Einstufung VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
	(2) Einstufung VS-VERTRAULICH und höher

	cc) Zwischenergebnis zur Anwendung der VSO als milderes Mittel gegenüber über der Verweigerung der Aktenvorlage

	c) Förmliche Verpflichtung
	d) Sonstige geeignete Maßnahmen
	e) Zusammenfassung

	2. Die Verweigerung der Akteneinsicht
	a) Private Geheimnisse
	b) Staatsschutzgesichtspunkte


	Wie bereits unter II.3.f)aa)(2) dargestellt, hat die Landesregierung jeweils auf den konkreten Einzelfall bezogen abzuwägen, inwieweit dem Recht des Abgeordneten auf Aktenvorlage Belange und Interessen entgegenstehen, die ebenfalls den Schutz der Verfassung genießen. Die einander entgegenstehenden Belange und Interessen sollen möglichst so zum Ausgleich gebracht werden, dass beide zur Geltung gelangen. Welche Gesichtspunkte im Rahmen dieser Abwägung Berücksichtigung finden können, wurde oben unter II.3.f) bereits dargelegt. Für die Abwägung im Einzelfall bleibt festzuhalten, dass auch im Falle entgegenstehender Interessen eine Alles-oder-nichts-Lösung so weit als möglich zu vermeiden ist. Vielmehr ist nach geeigneten ausgleichenden Maßnahmen zu suchen, die dem Abgeordneten trotz gewichtiger entgegenstehender Belange ermöglichen, sein Recht auf Aktenvorlage wahrzunehmen, dies aber in einer Form, die auch die entgegenstehenden Belange ausreichend berücksichtigt. Diese Vorgabe lenkt den Blick auf die Frage, wie dieser schonende Ausgleich konkret zu bewerkstelligen ist, welche Mittel also für diesen Ausgleich letztlich zur Verfügung stehen. 
	Das Landesverfassungsgericht merkte bereits in seiner ersten Entscheidung zu Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV aus dem Jahre 1996 an, dass die Verschlusssachenordnung des Landtages geeignete Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Geheimhaltungsinteressen bereit halte, unabhängig davon, ob es sich um die Interessen eines (privaten) Dritten oder Interessen des Staatswohls handele. In einer späteren Entscheidung erwähnte das Landesverfassungsgericht außerdem „Auflagen, die die Modalitäten der Einsichtnahme regeln“. Zu diesen Aussagen ist allerdings festzuhalten, dass es sich jeweils um obiter dicta im Zusammenhang mit von der Landesregierung (zu Unrecht) vollständig zurückgewiesenen Aktenvorlagebegehren handelt. Das Gericht hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, über die Verfassungskonformität einer im konkreten Fall nach diesen Maßgaben eingeschränkten Aktenvorlage zu entscheiden.
	Die Anregungen des Verfassungsgerichts, darunter der Hinweis auf die Verschlusssachenordnung des Landtags, sind im Folgenden genauer daraufhin zu untersuchen, inwieweit ihnen konkrete Orientierungspunkte sowohl für das Maß als auch die für Art und Weise einer eingeschränkten Akteneinsicht zu entnehmen sind. Dabei ist – mit Blick auf die hier gestellte Frage nach dem jeweils milderen Mittel – namentlich ein möglicher Rückgriff auf die Verschlusssachenordnung des Landtags (VSO) im Kontext mit sonstigen rechtlichen Instrumenten der eingeschränkten Aktenvorlage zu betrachten (siehe dazu unten III.1.). Anschließend soll der Frage nachgegangen werden, wann ausnahmsweise die Aktenvorlage verweigert werden kann bzw. muss (siehe unten III.2.). 
	Die Landesregierung hat in Anlage 7 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Brandenburg (GGO) die Anregungen des Verfassungsgerichts aufgegriffen und verschiedene Maßnahmen aufgezählt. Anlage 7 der GGO nennt folgende Maßnahmen:
	 Hinweis auf das Erfordernis einer vertraulichen Behandlung der Information gemäß Nr. 3a Satz 2,
	 Anwendung der Verschlusssachenordnung des Landtages gemäß Nr. 3 d Satz 2, Var. 1,
	 Erklärung des Abgeordneten gemäß Nr. 3 d Satz 2 Var. 2,
	 sonstige geeignete Maßnahmen gemäß Nr. 3 d Satz 2 Var. 3.
	Die folgende Untersuchung orientiert sich an dieser Auflistung. Zuvor ist darauf hinzuweisen, dass es außerhalb der hierzu ergangenen Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts kaum öffentlich dokumentierte Hinweise auf derzeitige die Staatspraxis der Aktenvorlage im Verhältnis zwischen dem Abgeordneten und der Landesregierung gibt. Die Untersuchung muss also im Wesentlichen auf die hierzu vorhandenen Normtexte gestützt werden.
	Erteilt die Landesregierung Hinweise und Belehrungen begleitend zur Aktenvorlage, dürfte es sich strenggenommen nicht um Einschränkungen der Akteneinsicht handeln. Einerseits wird mit Hinweisen zur besonderen Schutzbedürftigkeit von Daten und Informationen die Vorlage der Akten selbst nicht eingeschränkt. Andererseits schränkt die Landesregierung auf diese Weise die Verwertbarkeit der Informationen, die der Abgeordnete tatsächlich erhält, nicht individuell ein. Sie weist vielmehr auf die (nach ihrer Ansicht für den konkreten Fall hervorzuhebenden) bereits von Verfassungs wegen bestehenden Grenzen der Verwertbarkeit dieser Daten in der Öffentlichkeit hin, denen auch der Abgeordnete in seiner Wahrnehmung des freien Mandats unterliegt, wie z. B. das Grundrecht auf Datenschutz. Hinweise und Belehrungen knüpfen insofern unmittelbar oder mittelbar an Verschwiegenheitspflichten an, denen auch der Abgeordnete unterliegt. 
	Vergleichbar dürfte es sich mit Erklärungen verhalten, die der Abgeordnete bereit ist abzugeben. Der Abgeordnete gibt mit einer Erklärung zu erkennen, dass er die bestehenden Grenzen der parlamentarischen Verwertung der erlangten Informationen kennt und anerkennt. 
	Deshalb soll im Folgenden kurz vertieft werden, welchen gesetzmäßigen oder geschäftsordnungsmäßigen Verschwiegenheitspflichten der Abgeordnete gewissermaßen von vornherein unterliegen könnte.
	Für verschiedene Sonderausschüsse und -gremien des Landtags sind die Verschwiegenheitspflichten ihrer Mitglieder gesetzlich geregelt:
	 Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Untersuchungsausschusses über Tatsachen, die nicht Gegenstand der öffentlichen Verhandlung waren, § 12 Abs. 2 UAG,,
	 Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission, § 26 Abs. 2 Satz 3 BbgVerfSchG,
	 Geheimhaltungspflicht der Mitglieder der G-10-Kommission, § 2 Abs. 5 Satz 2 und 3, G10AGBbg.
	Diese Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten beziehen sich allerdings ausdrücklich nur auf diejenigen Tatsachen und Gegenstände, die im Rahmen der Ausschuss- oder Gremienarbeit den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gelangen. Für das individuelle Aktenvorlagerecht des Abgeordneten treffen sie keine Regelung. Aufgrund ihres ausdrücklich auf die Tätigkeit des jeweiligen Sondergremiums bezogenen Anwendungsbereiches sind diese Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten auch nicht übergreifend im Sinne einer allgemeinen Verschwiegenheitspflicht des Abgeordneten interpretierbar.
	Auch derjenige, der über eine so genannte Verschlusssache (§ 1 Abs. 2 VSO) in Kenntnis gesetzt wird, ist nach der Verschlusssachenordnung zur Verschwiegenheit verpflichtet. Gemäß § 1 der VSO erstreckt sich ihr Anwendungsbereich jedoch nur auf Verschlusssachen, die innerhalb des Landtages entstehen oder dem Landtag, seinen Ausschüssen oder Mitgliedern des Landtages zugeleitet wurden. Um diese Verschwiegenheitspflicht zu „aktivieren“, bedürfte es gemäß § 3 VSO jedenfalls einer Einstufung des vorzulegenden Aktenstücks als Verschlusssache. Aber „Hinweise“ und „Belehrungen“ ebenso wie Erklärungen des Abgeordneten sind indes nicht als Einstufung im Sinne des § 3 VSO anzusehen. (Zu weiteren Problemen der Anwendung der VSO im Zusammenhang mit der Aktenvorlage siehe noch unten b)). Die Verschwiegenheitspflicht gem. § 2 Abs. 1 VSO ist infolgedessen nicht „aktiviert“.
	Gemäß § 9 Abs. 1 DSO ist der Abgeordnete über personenbezogene Daten, die ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied des Landtags bekannt werden, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die damit für ihren Anwendungsbereich voraussetzungslos formulierte Verschwiegenheitspflicht der DSO dürfte auch auf das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten Anwendung finden. Denn sie ist insoweit das verfassungsrechtlich erforderliche, aufgrund der besonderen Stellung des Landtags und seiner Mitglieder für den parlamentarischen Bereich erlassene Äquivalent zum brandenburgischen Datenschutzgesetz, das den Datenschutz für das behördliche Handeln regelt (§ 2 Absatz 1a Bbg DSG). 
	Die in der DSO formulierte Verschwiegenheitspflicht gilt unabhängig von einer wie auch immer gearteten Kennzeichnung bestimmter Daten als personenbezogene Daten. Sie erstreckt sich indes auch nur auf diese. Personenbezogene Daten sind gemäß der Legaldefinition in § 3 Bbg DSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von privaten Unternehmen fallen somit nicht unter diese Verschwiegenheitspflicht. Ebenso wenig erstreckt sie sich auf „Staatsgeheimnisse“.
	Die Verschwiegenheitspflicht im Sinne der DSO dürfte zudem für den Abgeordneten keine umfassende Verschwiegenheit anordnen, sondern nur insoweit gelten, als schutzwürdige Interessen des Betroffenen einer „Übermittlung“ entgegenstehen. Gemäß § 4 Abs. 1 DSO ist nämlich die Übermittlung, mithin die Weitergabe personenbezogener Daten zu parlamentarischen Zwecken zulässig, wenn sie zur Erfüllung parlamentarischer Aufgaben erforderlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen. Zu den hier gemeinten parlamentarischen Aufgaben dürfte insbesondere auch die Öffentlichkeitsarbeit des Abgeordneten, beispielsweise in Form von Pressegesprächen oder Pressemitteilungen, gehören. Eine ähnliche Wertung ist in § 4 Abs. 2 Nr. 3 DSO enthalten: Diese Vorschrift gestattet die Weitergabe zu nicht parlamentarischen Zwecken an nichtöffentliche Stellen, also auch an die Presse, wenn die empfangende Stelle ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Presse- und Medienvertreter können sich hierbei auf den bereits ausführlich beschriebenen Auskunftsanspruch der Presse gemäß § 5 des BbgPG (siehe oben unter II.1) berufen.
	Falls also eine Akte personenbezogene Daten enthält, die dem Abgeordneten zur Kenntnis gegeben werden (zu den Alternativen „Anonymisierung“ und „Pseudonymisierung“ noch sogleich unter III.1.d), ist es die Aufgabe des einzelnen Abgeordneten, jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob er im Rahmen seiner parlamentarischen Arbeit, das heißt, auch im Rahmen seiner Pressearbeit, personenbezogene Daten übermitteln bzw. nennen darf oder ob jeweils schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. Für die Abwägung, die der Abgeordnete vorzunehmen hat, dürften – möglichst konkret gefasste – Hinweise und Empfehlungen der Landesregierung nützlich sein.
	Weder der Hinweis auf die erforderliche vertrauliche Behandlung, beispielsweise in Form einer Erläuterung oder Belehrung noch die – möglicherweise daran anschließende – freiwillige Geheimhaltungserklärung des Abgeordneten sind mit (strafrechtlichen) Sanktionen im Falle ihrer Nichtbeachtung verbunden. Allerdings kann eine zivilrechtliche Haftung bzw. eine Amtshaftung des Abgeordneten eintreten, soweit er seine Verschwiegenheitspflichten missachtet und dem Betroffenen dadurch materielle oder immaterielle Schäden entstehen. In Betracht kommt zudem, dass das Präsidium des Landtags im Falle der Beschwerde eines Betroffenen den Beanstandungen nachgeht sowie dem jeweiligen Mitglied des Landtages Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes gibt (§ 11 Satz 1 DSO). Allerdings bedürfen viele Details hier noch der näheren Betrachtung, auf die hier verzichtet werden muss.
	Die diskutierten Vorkehrungen dürften in vielen Fällen bereits eine Abwägung zugunsten der Aktenvorlage im Einzelfall gestatten, weil der Schutz personenbezogener Daten auf diese Weise ausreichend sichergestellt werden kann. 
	Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass der Abgeordnete bei seiner Tätigkeit nur der Verschwiegenheitspflicht des § 9 Abs. 1 DSO unterliegt. Da diese Norm nur die personenbezogenen Daten zum Gegenstand hat, handelt es sich nicht um eine „allgemeine“ Verschwiegenheitspflicht des Abgeordneten. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht absolut, sondern nur bei überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Betroffenen.
	Einer ausführlicheren Betrachtung bedarf die sowohl vom Landesverfassungsgericht erwähnte als auch von der Landesregierung benannte Möglichkeit, die Verschlusssachenordnung des Landtags zur Anwendung zu bringen, falls Hinweise und Belehrungen zur Verschwiegenheitspflicht der Schutzbedürftigkeit der Daten nicht mehr gerecht werden sollten. Den Bemerkungen des Landesverfassungsgerichts darf man wohl entnehmen, dass es die Anwendung der VSO als das mildere Mittel der Wahl gegenüber der vollständigen Verweigerung der Aktenvorlage ansieht. Bei genauerer Betrachtung erweist sich eine sinnvolle - möglicherweise auch nur sinngemäße – Anwendung dieser Bestimmungen auf den Sonderfall der aus gewichtigen entgegenstehenden Interessen eingeschränkten Aktenvorlage im Einzelfall als durchaus schwierig. Daher stellt sich die Frage, ob die empfohlene Anwendung der VSO tatsächlich ein geeignetes „milderes Mittel“ darstellt.
	Der Anwendungsbereich der VSO erstreckt sich gemäß dem Wortlaut ihres § 1 Abs. 1 nur auf Verschlusssachen, die im Landtag entstehen oder ihm oder seinen Ausschüssen oder seinen Mitgliedern zugeleitet werden. Die Aktenvorlage für den Abgeordneten bei der aktenführenden Stelle wird damit dem Wortlaut nach nicht erfasst. Im Übrigen könnte bereits im Grundsatz die Frage aufgeworfen werden, ob auf der verfassungsrechtlichen Grundlage von Art. 68 LV (Selbstorganisationsrecht des Parlaments) in der Geschäftsordnung überhaupt ein Recht geregelt werden darf, das dem Abgeordneten individuell gegenüber der Landesregierung zusteht und ihm somit unabhängig vom Landtag und dessen auch gegenüber dem einzelnen Abgeordneten bestehenden Organisationsrechten eingeräumt ist. 
	Inhaltlich hat die VSO einen anderen Regelungsschwerpunkt als das Recht auf Aktenvorlage. Die VSO als solche mit ihren in § 3 genannten vier Stufen der Geheimhaltung hat ihren Ursprung nicht in einem originären Bedürfnis des Landtages oder seiner Mitglieder an der Geheimhaltung bestimmter Informationen. Vielmehr soll die VSO die von der Exekutive verwandten Geheimhaltungsstufen (auf der Grundlage der Verschlusssachenanweisung des Landes) für die parlamentarische Beratung abbilden. Sie soll auf diese Weise, trotz mehr oder weniger weitreichender von der Exekutive berechtigterweise geltend gemachter Geheimhaltungsbedürfnisse, eine parlamentarische Beratung von schutzbedürftigen Informationen im Parlament ermöglichen. Die in ihr geregelten Maßnahmen und Vorkehrungen zum Geheimschutz zielen vor allen Dingen auf die Behandlung von Verschlusssachen im Ausschuss. Sie schließt systematisch weitgehend an § 353b Abs. 2 Nr. 1 StGB an, der die Verletzung einer besonderen Geheimhaltungspflicht, die durch einen Beschluss des Gesetzgebungsorgans oder eines seiner Ausschüsse zu einem bestimmten Gegenstand herbeigeführt wurde,  unter Strafe stellt. Die VSO erfasst ihrem Wortlaut nach überdies nur „Staatsgeheimnisse“, private Geheimnisse, z. B. personenbezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse privater Unternehmen, hingegen nicht. 
	Will man die VSO, gegebenenfalls sinngemäß, dennoch auch auf das Aktenvorlagerecht anwenden, könnte § 5 Abs. 1 VSO hierfür ein erster Anknüpfungspunkt sein. Dieser besagt allerdings nur, dass Mitglieder des Landtages von Verschlusssachen Kenntnis erhalten können, soweit dies zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben erforderlich ist. Der Begriff der parlamentarischen Aufgabe umfasst dabei eine Vielzahl von politischen Aktionsmöglichkeiten des Abgeordneten und wäre von vornherein nach den verfassungsrechtlichen Maßgaben des Art. 56 Abs. 3 und 4 LV auszulegen. Parlamentarische Aufgaben wären z. B. die dem Abgeordneten individuell zur Verfügung stehenden parlamentarischen Rechte, wie das Frage- und Auskunftsrecht (Art. 56 Abs. 3 LV), das Antragsrecht (§ 40 Abs. 1 GOLT), die ihm in Gemeinschaft mit weiteren Abgeordneten zustehenden Rechte, der Austausch innerhalb der Fraktion, der politische Austausch mit den Bürgern, insbesondere den Bürgern seines Wahlkreises und nicht zuletzt seine Öffentlichkeitsarbeit auch mit Hilfe der Medien. Im Ergebnis erlaubt diese Vorschrift eine Selbstverständlichkeit, nämlich dass der Abgeordnete von der Verschlusssache Kenntnis nimmt, damit er seinen parlamentarischen Aufgaben nachgehen kann. Sie enthält aber (noch) keinerlei Vorgaben für den Abgeordneten, ob und wie er die erlangten Informationen verwerten darf.
	Wie im Zusammenhang mit den Hinweisen und Belehrungen schon erwähnt (siehe oben unter a)bb)), ist die Funktionsweise der VSO dadurch gekennzeichnet, dass die konkrete Einstufung einer Akte auf einer der vier Stufen entsprechend § 3 VSO die Verschwiegenheitspflicht gem. § 2 Abs. 1 VSO „aktiviert“.
	Entscheidet sich die Landesregierung für eine Einstufung einer zur Vorlage erbetenen Akte als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) gem. § 3 Abs. 5 VSO, so ist der Abgeordnete anders als im Falle bloßer Hinweise und Belehrungen, zur Verschwiegenheit gem. § 2 Abs. 1 VSO verpflichtet. § 2 Abs. 1 VSO (Keine Weitergabe der Verschlusssache an Unbefugte), könnte zu entnehmen sein, dass jedenfalls herausgegebene oder selbst gefertigte Kopien von Akten nicht weitergegeben werden dürfen. Ob aber damit dem Abgeordneten bereits jede irgendwie geartete Weiterverwendung der erlangten Informationen, auch in indirekter Form, verboten ist, ist fraglich. § 5 Abs. 1 VSO sagt etwas anderes aus: Die Abgeordneten sind gerade deshalb berechtigt, Kenntnis von Verschlusssachen zu nehmen, weil sie diese Kenntnis für ihre parlamentarischen Aufgaben benötigen. Abgesehen davon werden in der Systematik der Geheimschutzstufen an die niedrigste Schutzstufe VS-NfD nur wenige spezifische Schutzmaßnahmen geknüpft. Eine umfassende Verschwiegenheitspflicht über den Inhalt der vorgelegten Akten widerspräche der in der VSO mit VS-NfD zum Ausdruck gebrachten Wertung der Schutzbedürftigkeit von niedrigem Niveau. Daraus dürfte folgen, dass die Einstufung einer Akte als VS-NfD nicht jede zu parlamentarischen Zwecken erfolgende Verwendung durch den Abgeordneten verbietet. Vielmehr wäre auch hier (vergleichbar der Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten in Verbindung mit § 9 DSO) wieder im Einzelfall vom Abgeordneten abzuwägen, ob und wie weit er die erlangten Kenntnisse für seine parlamentarische Arbeit, beispielsweise in einer verallgemeinernden oder indirekten Form (Formulierung als Frage an die Landesregierung), verwenden kann. Die Einstufung einer vorgelegten Akte als VS-NfD stellt folglich den Abgeordneten im Einzelfall vor zahlreiche Fragen der zulässigen Handhabung.
	Entschiede sich die Landesregierung für die Einstufung einer Akte als VS-VERTRAULICH oder höher, könnte § 5 Abs. 4 VSO zumindest gewisse Orientierungspunkte liefern, inwiefern der Abgeordnete seine aus der Aktenvorlage erlangten Kenntnisse an andere Mitglieder des Landtages weitergeben darf. Nach dem Wortlaut der Bestimmung würde eine Weitergabe unter der Bedingung zulässig sein, dass sie „aus Gründen der parlamentarischen Arbeit unerlässlich“ ist (vgl. § 5 Abs. 2 VSO). Für die vergleichbare Bestimmung der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages wird hierzu die Auslegung vertreten, dass eine Weitergabe an die Mitglieder desjenigen Ausschusses, in dem die Verschlusssache ebenfalls bearbeitet und beraten wird, als „unerlässlich“ zu betrachten ist. Das dürfte zumindest Antwort auf eine spezielle Konstellation der zulässigen Verwertung der erlangten Kenntnisse ergeben: Soweit sich ein Ausschuss des Landtags dazu entschlossen hat, das Recht der Aktenvorlage für die Zwecke der Beratung eines bestimmten Gegenstandes im Ausschuss – unter gewissermaßen kollektiver Wahrnehmung des individuellen Aktenvorlageanspruchs – zu nutzen und anschließend über den Gegenstand im Ausschuss berät, ist dies auch nach § 5 Abs. 2 VSO gestattet. Allerdings ist damit der Bereich der individuellen parlamentarischen Arbeit, die der Abgeordnete nach eigenem Entschluss gestalten kann, bereits verlassen.
	Sonstige Maßgaben für den Umfang bzw. die Grenzen der parlamentarischen Verwertung der Informationen, die der Abgeordnete aus VS-VERTRAULICH eingestuften Akten erlangt, enthält die VSO nicht. Aus diesem Schweigen indes zu folgern, dass der Abgeordnete seine Erkenntnisse aus der Aktenvorlage von VS-VERTRAULICH eingestuften Akten unter keinem Gesichtspunkt weiterverwenden darf, dürfte zu weit gehen.  Denn die VSO ist für die Ausschussarbeit konzeptioniert und nimmt das Aktenvorlagerecht nicht eigens in den Blick, enthält daher hierfür auch keine eigenen Maßgaben. Im Ergebnis dürfte es wiederum auf eine Abwägung hinauslaufen, die der Abgeordnete gewissenhaft vorzunehmen hat: Er müsste in einem Fall der Einstufung VS-VERTRAULICH dem Geheimhaltungsinteresse gegenüber der Verwertung von Informationen in seiner parlamentarischen Arbeit ein recht hohes Gewicht einräumen. Eine Unterrichtung der Presse über einzelne Inhalte dürfte z. B. ausscheiden.
	Der Geheimhaltungsbedarf einer VS-GEHEIM eingestuften Akte dürfte schlussendlich so hoch sein, dass der Abgeordnete, abgesehen von der sehr allgemeinen Verlautbarung, dass er Akteneinsicht genommen hat, keine der erlangten Informationen in seiner individuellen parlamentarischen Arbeit verwenden darf. Eine Weitergabe der Informationen an andere Abgeordnete unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 4 VSO dürfte nur in Betracht kommen, wenn ein Ausschuss das Thema, dem die Aktenvorlage dient, ausdrücklich selbst unter den von der VSO vorgeschriebenen Geheimschutzanforderungen auf die Tagesordnung gesetzt hat. Angesichts eines solch hohen Schutzbedarfs von Informationen dürfte die hier diskutierte Möglichkeit einer Einstufung nach VSO als „milderes Mittel“ an ihre Grenzen stoßen. Eine Information, die so schutzbedürftig ist, dass der Abgeordnete sie noch erhalten, jedoch faktisch für seine individuelle parlamentarische Arbeit niemandem gegenüber verlauten lassen und unter keinem Gesichtspunkt verwerten darf, ist für ihn mit Blick auf die Aufgaben der parlamentarischen Kontrolle, die vom einzelnen Abgeordneten wahrgenommen werden können, nahezu wertlos. 
	Abgesehen davon fehlt der formal hergestellten umfassenden Verschwiegenheitspflicht auf der Grundlage der VSO ein wichtiges Element: Ein Verstoß gegen § 2 VSO zieht unabhängig von der Einstufung der konkreten Verschlusssache, die vorgelegt werden soll, für den Abgeordneten nach der hier vertretenen Meinung keine strafrechtlichen Sanktionen nach sich. Denn für eine Strafbarkeit nach § 353b Abs. 1 Nr. 2 StGB bedarf es eines konkreten Geheimhaltungsbeschlusses eines Ausschusses, an dem es im Falle der Aktenvorlage an den einzelnen Abgeordneten aber fehlt. Eine wichtige Funktion der VSO, die darin enthaltenen Vorkehrungen jedenfalls im Grundsatz mit einer Sanktion zu verknüpfen und damit der Verschwiegenheitspflicht ein besonderes Gewicht zu verschaffen, entfällt dadurch. Die Landesregierung müsste in einem solchen Fall wohl auf die förmliche Verpflichtung zurückgreifen (siehe dazu sogleich unter III.1.c).
	Bei genauerer Betrachtung bietet die VSO nur wenige konkrete Orientierungspunkte, auf die im Zusammenhang mit einem Aktenvorlagebegehren zu „sensiblen“ Unterlagen zurückgegriffen werden könnte. Als Schwäche erweist sich zudem, dass sie ihrem Wortlaut nach nicht auf schutzwürdige private Informationen anzuwenden ist. Unter die privaten Geheimnisse fallen dabei nicht nur die personenbezogenen Daten (Art. 11 Abs. 1 LV), sondern auch die ebenfalls grundrechtlich geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Privater. Insbesondere liefert die VSO im Verhältnis zwischen Landesregierung und Abgeordnetem kaum Richtlinien für die konkreten jeweiligen Grenzen der Verwendung/Verwertung der erlangten Informationen in der parlamentarischen Arbeit des einzelnen Abgeordneten. 
	Für die förmliche Verpflichtung enthält die Verschlusssachenordnung keine direkt oder sinngemäß anwendbaren Regelungen. § 5 Abs. 3 VSO empfiehlt zwar eine förmliche Verpflichtung des Abgeordneten, soweit eine geheimhaltungsbedürftige Unterlage mit einem hohen Schutzbedarf gerade nicht amtlich als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet ist. Wie aber bereits das Landesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1996 formuliert, soll die Landesregierung als herausgebende Stelle eine sensible Akte amtlich einstufen, um die Anwendung der Verschlusssachenordnung zu ermöglichen.
	Unabhängig davon kann die Landesregierung die Aktenvorlage im Einzelfall davon abhängig machen, dass der Abgeordnete sich im Gegenzug in Kenntnis der Strafbarkeit einer Pflichtverletzung zur Geheimhaltung „förmlich verpflichtet“. Die Möglichkeit einer förmlichen Verpflichtung und die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich unmittelbar aus § 353b Abs. 2 Nr. 2 StGB. Verstößt der Abgeordnete in diesem Fall gegen die Geheimhaltungspflicht, kommt eine Strafbarkeit gemäß § 353b Abs. 2 Nr. 2 StGB in Betracht. Sollte sich der Abgeordnete zur förmlichen Verpflichtung bereit erklären, um die Information zu erlangen, stellt sich aber wiederum die praktisch wichtige Frage, inwieweit er in diesem Fall die aus der Aktenvorlage erlangten Kenntnisse für seine parlamentarische Arbeit noch verwenden darf, mithin, was unter „Geheimhaltungspflicht“ zu verstehen ist. Er dürfte wohl – wenn überhaupt – von den erlangten Informationen nur noch in sehr allgemeiner oder indirekter Form Gebrauch machen können. 
	Als praktisch wichtige Beispiele für „sonstige geeignete Maßnahmen“ sind gerade für personenbezogene (Einzel-)Daten die Vorkehrungen des Anonymisierens und des Pseudonymisierens zu nennen. Soweit aus einer Akte in dieser Weise sensible Einzelinformationen entfernt werden können, setzt diese Methode bereits bei der Informationsweitergabe an. Sie bietet den Vorteil, dass sich die oben gestellte Frage nach den Grenzen der parlamentarischen Verwertung für den Abgeordneten nicht stellt, da der Abgeordnete von vornherein keine Kenntnis von sensiblen Informationen erhält, zugleich aber die Art und Weise der Vorenthaltung von Informationen relativ transparent ist. Freilich kann diese Methode im Extremfall auf eine faktische Verweigerung der Aktenvorlage hinauslaufen, weil aus dem zurückbleibenden Informationstorso keine für die parlamentarische Kontrolle verwendbaren Rückschlüsse mehr gezogen werden können. Das Verfassungsgericht bemerkt hierzu, dass der Abgeordnete diese Einschränkung hinzunehmen hat, soweit sie ausreichend und angemessen von der Landesregierung begründet wurde. Ungeachtet dessen dürften diese Vorkehrungen vor allen Dingen für personenbezogene Daten (wie z. B. Namen, Geburtsdaten, Adressen) geeignet sein, für betriebliche oder technische komplexe Informationen hingegen weniger. Zum Beispiel wäre ein Finanzbericht, in dem einzelne Posten und Aufstellungen geschwärzt sind, als Information nahezu wertlos.
	Die Zusammenfassung zu Frage 3 findet sich am Ende des Gutachtens (S. 94).
	Es sind zuletzt im Einzelfall auch Umstände denkbar, unter denen die Landesregierung die Aktenvorlage vollständig verweigern kann. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 56 Abs. 4 LV mit seinen Voraussetzungen) wurden bereits unter II.3.f) genauer dargestellt. Im Folgenden soll noch auf einige konkrete Gesichtspunkte eingegangen werden, die auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts die Landesregierung dazu berechtigen könnten, die Aktenvorlage vollständig zu verweigern. 
	Denkbar ist, dass sich ein Aktenvorlagebegehren auf Daten aus dem innersten Bereich der privaten Lebensführung einer Person bzw. auf „höchstpersönliche Daten“ bezieht. Dies könnte im Ergebnis der Abwägung des Einzelfalls einer Aktenvorlage vollständig entgegenstehen, soweit z. B. die Anonymisierung oder Pseudonymisierung dieser Daten hier keinen geeigneten Kompromiss herstellen kann. Abgesehen von der Sensibilität der Daten als solcher dürfte auch das durch den Abgeordneten vertretene parlamentarische Offenbarungsinteresse an solchen „höchstpersönlichen“ Daten, je nach Lage des Einzelfalls, nur im Ausnahmefall bzw. unter besonderen Umständen bestehen. So kann, wie schon oben dargestellt II.3.f)aa)(1)), ein Aktenvorlagebegehren je nach Lage der Umstände zurückgewiesen werden, soweit es dem Abgeordneten erkennbar nur um die Überprüfung eines Einzelfalls geht.
	Für Akten des Verfassungsschutzes hat das Landesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 2004 gebilligt, dass einem Mitglied des Landtages, das nicht der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) angehörte, die Vorlage unter dem Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes verweigert wurde. Als ausschlaggebend hierfür sah das Gericht an, dass andernfalls jedem Mitglied des Landtages das gleiche Recht zustünde; diese Vielzahl von Einsichtsberechtigten begründe bereits eine Gefahr für die Geheimhaltung, die im Rahmen der Abwägung stets zu Lasten eines Abgeordneten gehe, der nicht der PKK angehöre. Daraus dürfte folgen, das der einzelne Abgeordnete über Art. 56 Abs. 3 und 4 LV jedenfalls faktisch keine Einsicht in Akten des Verfassungsschutzes erlangen kann. Dies dürfte nur denjenigen Abgeordneten möglich sein, die zugleich Mitglieder der Kontrollkommission sind.
	IV. Stellungnahme zu Frage 4 und 5: Recht auf Aktenvorlage bei Unternehmen in öffentlicher Hand
	1. Aktenvorlage beim landeseigenen Unternehmen selbst?
	2. Aktenvorlagerecht bezüglich der beim Beteiligungsmanagement geführten Akten zu landeseigenen Unternehmen
	a) Entgegenstehende Interessen privater Dritter oder eines landeseigenen Unternehmens in privater Rechtsform?
	aa) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Privater
	bb) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines landeseigenen Unternehmens  (zu Frage 4)?
	(1) Fehlende Grundrechtsträgerschaft öffentlicher Unternehmen
	(2) Einfachgesetzlicher Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
	(3) Fachgerichtliche Rechtsprechung zu Auskunfts- und Informationsansprüchen und ihre Übertragbarkeit auf das Aktenvorlagerecht?
	(4) Zwischenstand

	cc) Bundesrechtlich angeordnete Verschwiegenheitspflichten im Unternehmensrecht der GmbH als Begründung einer Verweigerung der Aktenvorlage (zu Frage 5)?
	(1) Verschwiegenheitspflicht im Zusammenhang mit Berichten und Unterlagen eines Mitgliedes des Aufsichtsrates (§§ 394, 395 AktG)
	(2) Sonstige gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflichten
	(3) Zwischenergebnis


	b) Entgegenstehende öffentliche Interessen?
	aa) Fiskalische Interessen?
	bb) Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung


	3. Zusammenfassung

	Im Folgenden soll untersucht werden, unter welchen Umständen namentlich ein Antrag eines Abgeordneten auf Vorlage von Unterlagen eines Unternehmens, das sich ganz oder anteilig im Landesbesitz befindet, auf der Grundlage von Art. 56 Abs. 4 LV eingeschränkt oder zurückgewiesen werden darf. Hierbei sollen einerseits die evtl. aus dem Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses und andererseits die aus dem Gesellschaftsrecht hervorgehenden Verschwiegenheitspflichten (Aktiengesetz, GmbHG) und ihr jeweiliger Einfluss auf die Aktenvorlage näher betrachtet werden.
	Auf der Grundlage der schon bei der Stellungnahme zu Frage 1 und 2 (oben Abschnitt II.3.c)dd)) getroffenen Aussagen zum Verantwortungsbereich der Landesregierung ist zunächst festzustellen, wem gegenüber die Aktenvorlage verlangt werden kann, um daraus abzuleiten, welche unternehmensrechtlichen Verschwiegenheitspflichten sich evtl. in Gestalt einer Einschränkung oder gar Verweigerung der Aktenvorlage gegenüber dem Abgeordneten auswirken können.
	Da, wie oben gezeigt, die landeseigenen und die anteilig im Besitz des Landes stehenden Unternehmen nicht unmittelbar der Weisung der Landesregierung unterstehen und überdies rechtlich verselbständigt sind (oben Abschnitt II.3.c)dd)(2)), kann der Abgeordnete nicht unmittelbar beim Unternehmen selbst die Vorlage von Akten und Unterlagen (beispielsweise von kaufmännischen Büchern) verlangen.
	Die Landesregierung verantwortet das so genannte Beteiligungsmanagement, für das das Ministerium der Finanzen zuständig ist. Die dort geführten Akten und Unterlagen über ein Unternehmen, dessen Eigentümer oder Mehrheits- bzw. Minderheitsanteilseigner das Land ist, unterliegen grundsätzlich dem Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gem. Art. 56 Abs. 3 LV. Da sich das Aktenvorlagerecht nicht auf das Unternehmen als solches, sondern auf das für die Kontrolle des Unternehmens zuständige Ressort der Verwaltung (Beteiligungsmanagement), mithin auf Ausübung der jeweils bestehenden Gesellschafterrechte bezieht, kommt es für das Recht auf Aktenvorlage nicht darauf an, ob das Land alleiniger Gesellschafter, Mehrheitsgesellschafter oder Minderheitsgesellschafter ist. 
	Wie für sonstige Fälle der Aktenvorlage auch, können dem Recht des Abgeordneten allerdings Gründe des privaten oder öffentlichen Interesses im Sinne von Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV entgegenstehen. Auch hier gilt: Will die Landesregierung die Akteneinsicht verweigern oder einschränken, muss sie alle Belange des Für und Wider auf den Einzelfall bezogen sorgfältig gewichten und die von ihr vorgenommene Abwägung in ihrer Entscheidung darlegen (siehe oben Abschnitt II.3.f)aa)).
	In den Fällen, in denen ein öffentliches Unternehmen in Geschäftsbeziehungen mit privaten Unternehmen steht, könnten die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dieser Unternehmen einer Aktenvorlage bzw. einer uneingeschränkten Aktenvorlage entgegenstehen. Wie oben unter Abschnitt II.3.f)cc)(2) gezeigt, gehören die vom Grundrecht der Berufsfreiheit geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu den in Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV genannten privaten Interessen, die geeignet sind, die Einschränkung oder Verweigerung der Aktenvorlage zu begründen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hebt hierzu hervor, dass private Unternehmen, die in Geschäftsbeziehung mit der öffentlichen Hand treten, zugleich gesteigerten Anforderungen an die Transparenz solcher Vorgänge und die Kontrolle derselben durch das hierzu berufene Parlament und seiner Abgeordneten ausgesetzt sind; sie können sich somit nicht von vornherein unter Berufung auf das Geschäftsgeheimnis einer Kontrolle entziehen. Es muss sich, wie der Gerichtshof ausführt, um besonders bedeutsame Geheimnisse handeln, die unbedingten Vorrang vor dem Akteneinsichtsrecht des Abgeordneten genießen. Abgesehen davon liegen nach herrschender Auffassung Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nur vor, wenn es sich um wettbewerblich relevante Geheimnisse handelt, deren Bekanntwerden die Wettbewerbsposition des betroffenen Unternehmens nachhaltig beeinflussen würde. 
	Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die Landesregierung mit Blick auf öffentliche Unternehmen, die vollständig oder mehrheitlich von der öffentlichen Hand beherrscht werden, die Rechtsposition des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses gegenüber einem Aktenvorlageverlangen des Abgeordneten zur Verweigerung oder Einschränkung dieses Verlangens (Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV) heranziehen kann.
	Eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts zu dieser Thematik ist noch nicht ergangen. Im Übrigen befindet sich die Diskussion zu diesem Themenkomplex (parlamentarische Kontrolle der Unternehmen in öffentlicher Hand) stark im Fluss. Im Folgenden können daher nur einige Aspekte skizziert werden. 
	Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist, wie oben ausgeführt, Bestandteil des Schutzbereichs der grundrechtlich verbürgten Berufsfreiheit. Grundrechte können grundsätzlich nur Private (natürliche Personen und juristischen Personen des Privatrechts im Rahmen des Art. 19 Abs. 3 GG) gegenüber dem Staat in Anspruch nehmen. Der Staat und seine Aufgabenträger selbst sind hingegen nicht Grundrechtsberechtigte, sondern Grundrechtsverpflichtete. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts kann daher eine juristische Person des Privatrechts, die im Eigentum der öffentlichen Hand steht oder von ihr beherrscht wird, materielle Grundrechte, wie z. B. die Berufsfreiheit, nicht für sich in Anspruch nehmen, soweit sie eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. Überträgt man diesen Grundsatz konsequent auf den Verweigerungsgrund „Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“, folgt daraus, dass die Vorlage von Akten, die sensible Informationen eines öffentlichen Unternehmens enthalten, nicht mit dem Hinweis auf den notwendigen Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verweigert werden kann. Denn diese Grundrechtsposition steht dem ganz oder teilweise landeseigenen Unternehmen in privater Rechtsform nicht zu.
	Einen einfachgesetzlichen Schutz – unabhängig von den Eigentumsverhältnissen am jeweiligen Unternehmen oder seiner Organisationsform  – genießt das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis z. B. auf der Grundlage einiger Vorschriften des Bundesrechts (ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit: § 9 Abs. 1 Satz 1 Kreditwesengesetz,§ 35 Abs. 4 SGB I i.V. m. § 67 Abs. 1 Satz 2 SGB X [Sozialgeheimnis], § 27 Abs. 3 Satz 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz [Emissionserklärung], §§ 394, 395 Aktiengesetz für die Berichtspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber der Gebietskörperschaft). Es steht dem Bundesgesetzgeber frei, den Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses auch solchen Unternehmen (öffentlichen Unternehmen) zu gewähren, die sich nicht auf die dahinter stehende grundrechtliche Rechtsposition berufen können. Sollte ein Aktenvorlagebegehren in einem dieser rechtlichen Zusammenhänge gestellt werden, wäre zu prüfen, inwieweit eine solche durch das einfache Bundesrecht gewährte Rechtsposition im konkreten Fall einen entgegenstehenden Belang darstellt und wie dieser in Abwägung mit dem landesverfassungsrechtlichen Aktenvorlageanspruch des Abgeordneten in einen schonenden Ausgleich gebracht werden kann (siehe zum Prüfprogramm bei entgegenstehendem Bundesrecht bereits Abschnitt II.3.f)ee)).
	Der Schutz des Betrieb- und Geschäftsgeheimnisses auch für öffentliche Unternehmen bleibt allerdings von vornherein auf diese speziell geregelten Zusammenhänge beschränkt. 
	Im Zusammenhang mit den landespresserechtlichen Auskunftsansprüchen oder den Informationsfreiheitsansprüchen gestehen die Fachgerichte teilweise den auskunfts- oder vorlageverpflichteten Behörden bzw. den öffentlichen Stellen und damit auch den öffentlichen Unternehmen im Grundsatz zu, die Verweigerung der Information über landeseigene Unternehmen mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu rechtfertigen. Hierüber ein vollständiges Bild zu geben, ist schon deshalb schwierig, weil die landesrechtlichen Bestimmungen zur Informationsfreiheit gerade in diesem Punkt in wichtigen Details voneinander abweichen. Dennoch wird man den dieser Rechtsprechung zugrundeliegenden Rechtsgedanken so zusammenfassen können, dass jedenfalls für diejenigen öffentlichen Unternehmen, die am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen, der Schutzbedarf für ihre Unternehmensgeheimnisse mit denjenigen privater Unternehmen zu vergleichen ist. 
	Welche Aussagen können anhand der obigen Feststellungen für den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Zusammenhang mit Aktenvorlagebegehren getroffen werden? Wie schon einleitend erwähnt, steht eine verfassungsgerichtliche Entscheidung hierzu noch aus. Die grundrechtliche Verankerung dieser Rechtsposition ist indes so deutlich, dass eine Übertragung auf öffentliche Unternehmen, auch wenn sie privatrechtlich organisiert sind, ausscheiden dürfte. Es ist m. E. nicht zu begründen, warum einzelne Aufgabenträger des Staates gerade gegen das Parlament und seine Kontrollbedürfnisse mit einer grundrechtlich fundierten Rechtsposition abgeschirmt werden müssen. 
	Selbst wenn man dies anders sieht – sei es, weil Bundesrecht in einer besonderen Konstellation den Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses gebietet, sei es, weil man den Schutzbedarf des öffentlichen Unternehmens für vergleichbar hält – ist der spezifisch wettbewerbliche Aspekt dieser Rechtsposition hervorzuheben. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines öffentlichen Unternehmens sind nur dann schützenswert, wenn das Unternehmen unter Wettbewerbsbedingungen am privaten Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Soweit ein landeseigenes Unternehmen eine öffentliche Aufgabe als Monopolist bzw. nicht im Wettbewerb mit anderen privaten Anbietern erfüllt, dürfte auch unter den oben getroffenen Annahmen eine Berufung auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse regelmäßig nicht in Betracht kommen. Denn allgemeine, nicht wettbewerbsbezogene Interessen unterfallen nicht dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 
	Im Hintergrund steht zudem folgender haushaltsrechtliche Gesichtspunkt: Eine spezifisch erwerbswirtschaftliche und damit wettbewerbliche Ausrichtung eines landeseigenen Unternehmens dürfte insbesondere auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung, wenn überhaupt, nur unter speziellen Bedingungen Geschäftsgegenstand einer landeseigenen GmbH sein. § 65 Abs. 1 Nr. 1 LHO schreibt nämlich vor, dass das Land ein Unternehmen in privater Rechtsform nur gründen oder sich an einem solchen beteiligen darf, wenn hierfür ein „wichtiges Interesse“ des Landes vorliegt und sich der vom Land angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt. Diese Voraussetzung dürfte regelmäßig nur dann vorliegen, wenn das Land entweder eine öffentliche Aufgabe übernehmen will bzw. einen bestimmten Gegenstand zur öffentlichen Aufgabe macht, weil sich kein Privatunternehmer findet, der diese Aufgabe erfüllt, oder weil das Land aus Praktikabilitätsgesichtspunkten (Tarifrecht, Haushaltsrecht) eine privatrechtliche Organisationsform für die Aufgabenerfüllung vorzieht, die es auch in anderer Rechtsform wahrnehmen könnte. Dies hat zur Folge, dass die Geschäftsgegenstände der landeseigenen Unternehmen sich überwiegend auf Bereiche beziehen, in denen kein Wettbewerb mit privaten Unternehmen besteht. Selbst wenn man also entgegen der hier vertretenen Meinung annimmt, dass sich auch öffentliche Unternehmen auf den Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses berufen könnten, bleibt Folgendes zu beachten: Eine Verweigerung oder Einschränkung der Aktenvorlage mit Verweis auf bestehende Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse genügt nur dann den Anforderungen des Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV, wenn in der Begründung konkret dargelegt wird, welche – spezifisch wettbewerbliche – Position des Unternehmens durch die gewünschte Aktenvorlage gefährdet sein könnte. Der Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses dürfte aufgrund der Besonderheiten öffentlicher Unternehmen nur in einem Teil der Fälle, in denen es um sensible Unternehmensinformationen geht, einen tragfähigen Einschränkungs- oder Verweigerungsgrund darstellen.
	Einen wichtigen Anknüpfungspunkt für ein Geheimhaltungsbedürfnis bei der Aktenvorlage dürfte die so genannte Treuepflicht innerhalb der Gesellschaft bilden, die das Verhältnis der GmbH zu ihren Organen (Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Gesellschafter) prägt. Sie findet an verschiedenen Stellen ihren konkreten gesetzlichen Ausdruck. Diese bundesrechtlich bestehende Treuepflicht dürfte auch im Rahmen der Abwägung zwischen dem Offenbarungsinteresse des Abgeordneten und den entgegenstehenden Geheimhaltungsinteressen zu berücksichtigen sein, freilich unter der schon unter Abschnitt II.3.f)ee) erläuterten Maßgabe des schonenden Ausgleichs zwischen dem Staatsorganisationsrecht des Landes und dem Bundesrecht.
	Für das Thema „Aktenvorlagerecht“ ist (1) die dem Aufsichtsrat und seinen Mitglieder obliegende Treuepflicht und (2) die dem Gesellschafter (Land Brandenburg) obliegende Treuepflicht von Bedeutung. Aus den Treuepflichten ergeben sich bestimmte Verschwiegenheitspflichten mit Auswirkungen auf die Weitergabe von Informationen.
	Viel diskutiert wird seit längerer Zeit, ob, inwieweit und an wen die vom Land entsandten Mitglieder in den Aufsichtsrat einer landeseigenen GmbH berechtigt sind, vertrauliche Informationen und Unterlagen weiterzugeben (zu berichten). Die besondere Bedeutung des Aufsichtsrats als Kontrollorgan eines öffentlichen Unternehmens und in einigen besonderen Fällen die „Prominenz“ der entsandten Mitglieder fokussiert das Informationsverlangen des Parlaments und seiner Mitglieder auf dessen Beratungen und die hierzu existierenden Unterlagen. 
	Es ist zunächst davon auszugehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats einer GmbH des Landes Brandenburg zur Berichterstattung gegenüber dem Land verpflichtet sind. Daran schließt sich die Frage an, welche Personen und Gremien Adressaten dieser Berichte innerhalb der Gebietskörperschaft „Land Brandenburg“ mit ihren Organen und Untergliederungen sein können. Zum Teil wird hierzu die Auffassung vertreten, dass das Parlament, seine Teilorgane (Ausschüsse) und/oder seine Mitglieder von vornherein nicht als Berichtsempfänger der berichtspflichtigen Aufsichtsratsmitglieder in Betracht kommen, da die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder trotz der hierzu für die öffentliche Hand geltenden Sonderbestimmungen (§§ 394, 395 AktG in entsprechender Anwendung für den Aufsichtsrat der GmbH)  für öffentliche Unternehmen nur eine Berichterstattung an das Beteiligungsmanagement erlaube. 
	Demgegenüber wird wohl mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass Empfänger dieser Berichte innerhalb der Gebietskörperschaft allgemein nur derjenige sein darf, der einerseits mit der „Prüfung“ der Tätigkeit der Gebietskörperschaft als Anteilseignerin betraut ist und andererseits Gewähr dafür bietet, dass er die sich auf ihn erstreckende Verschwiegenheitspflicht gem. § 395 AktG beachtet. Das heißt, die Vertraulichkeit der Berichterstattung muss nach h. M. hinlänglich gesichert sein. Daraus folgt, dass eine Berichterstattung an das Gesamtparlament nicht möglich ist, da hier die Verschwiegenheit aufgrund des großen Personenkreises nicht hinreichend gewährleistet werden kann. Indes käme eine Berichterstattung gegenüber einem Fachausschuss wie dem Haushaltsausschuss oder einem vergleichbaren Ausschuss als „prüfendem Ausschuss“ in Betracht, sofern dieser in einer Weise tagt, die die Verschwiegenheit nach den Vorgaben des § 395 AktG gewährleistet (z. B. in nichtöffentlicher Sitzung und/oder unter Festlegung sonstiger Vorkehrungen zum Geheimschutz entsprechend der Geschäftsordnung). 
	Diese allgemeinen Überlegungen zur parlamentarischen Kontrolle öffentlicher Unternehmen in Gestalt einer Berichterstattung der Mitglieder des Aufsichtsrats muss im Folgenden auf das Aktenvorlagerecht gem. Art. 56 Abs. 3 und 4 LV angemessen übertragen werden.
	Hierfür ist zu fragen, ob der einzelne Abgeordnete in gleicher Weise wie das Mitglied eines Fachausschusses (z. B. Haushaltsausschuss, Haushaltskontrollausschuss) als Prüfperson gelten kann. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass der einzelne Abgeordnete, abgesehen von seinem Mandat, keinen spezifischen Prüfauftrag für das öffentliche Unternehmen hat. Legt man dennoch den Grundgedanken der bisherigen Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts zur möglichst weitgehenden Stärkung dieses Rechts auch hier in der Tendenz zugrunde, gelangt man zu dem Ergebnis, dass auch der einzelne Abgeordnete als Prüfperson in Betracht kommt. Mit der Einbeziehung in den Kreis der Prüfpersonen gem. § 395 Abs. 1 AktG ist jedoch zugleich verbunden, dass der Abgeordnete der in § 395 Abs. 1 AktG bundesrechtlich niedergelegten Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Selbst wenn man grundsätzlich dem Aktenvorlagerecht gegenüber der bundesrechtlich angeordneten Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder den Vorrang bei der Abwägung der Interessen gem. Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV einräumt, dürfte dem Abgeordneten die Verwertung der Kenntnisse, die er aus der Vorlage von Unterlagen des Aufsichtsrats erlangt, nur sehr begrenzt erlaubt sein. 
	Verabreden sich mehrere Abgeordnete zu einem koordinierten Vorgehen (zeitgleiche Akteneinsicht), wäre zudem zu fragen, ob und inwieweit sie die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit untereinander austauschen dürften und ob hierfür bestimmte Geheimschutzvorkehrungen notwendig werden könnten.
	Bisher weniger im Fokus der wissenschaftlichen Diskussion standen die sonstigen Verschwiegenheitspflichten als Ausfluss der Treuepflicht des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft.
	Eine besondere Verschwiegenheitspflicht des Gesellschafters knüpft beispielsweise an das bereits erwähnte umfassende Informationsrecht des Gesellschafters gem. § 51a GmbHG an. Dieses Informationsrecht ist, vom Sonderfall des § 51a Abs. 2 GmbHG abgesehen, prinzipiell unbeschränkt und findet seine Grenzen erst in einer zweckwidrigen Wahrnehmung. Kehrseite dieses umfassenden und sehr weitreichenden Rechts ist als Ausfluss der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht eine verstärkte Verschwiegenheitspflicht des Gesellschafters. Die Weitergabe von Informationen zu gesellschaftsfremden Zwecken oder an gesellschaftsfremde Dritte ist grundsätzlich pflichtwidrig. Dies gilt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ohne Rücksicht auf ihren Inhalt und die Zwecke, die mit der Verbreitung der Kenntnisse verfolgt werden. 
	Soweit daher beim Beteiligungsmanagement Informationen (insbesondere Unterlagen) vorhanden sind, die über das Informationsrecht gem. § 51a GmbHG von der Gesellschaft eingefordert wurden, würde sich zunächst die Frage stellen, inwieweit die Weitergabe dieser Informationen in Form der Aktenvorlage eine Weitergabe zu gesellschaftsfremden Zwecken an gesellschaftsfremde Dritte ist. Angesichts der hohen Bedeutung des Aktenvorlagerechts gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV als Kontrollrecht des Parlaments und im Lichte seiner Haushaltsverantwortung dürfte eine Weitergabe dieser Informationen an sich zulässig sein. Lässt sich der Abgeordnete über § 51a GmbHG eingeforderte Unterlagen aus dem Beteiligungsmanagement vorlegen, ist er als Mitglied des Parlaments ebenfalls kein „gesellschaftsfremder Dritter“. Damit korrespondiert jedoch, dass der Abgeordnete für diese Unterlagen den Pflichten des § 51a GmbHG genügen muss. Er wäre also zur Verschwiegenheit zu verpflichtet.
	Die allgemeine gesellschaftsrechtliche Treuepflicht verpflichtet die Gesellschafter im Rahmen einer Förder- und Loyalitätspflicht die Interessen der Gesellschaft zu wahren, sie insbesondere nicht durch gesellschaftsschädliches Verhalten zu beeinträchtigen. Ihre besondere Bedeutung gewinnt sie im Verhältnis der Gesellschafter untereinander (mehrere Gesellschafter). Auf sie dürfte es also insbesondere dann ankommen, wenn das Land Brandenburg nicht der einzige Gesellschafter oder gar nur Minderheitsgesellschafter ist. Die allgemeine Treuepflicht erfordert ein redliches und loyales Verhalten, denn jeder Gesellschafter hat an der Verfolgung des in der Satzung niedergelegten Zwecks der Gesellschaft teil. So darf der einzelne Gesellschafter die GmbH Dritten gegenüber nicht diskreditieren. Daraus dürfte unter anderem abzuleiten sein, dass der Gesellschafter über bestimmte Vorgänge in der Gesellschaft Dritten, d. h. der Öffentlichkeit gegenüber Stillschweigen zu bewahren hat. Sofern der Abgeordnete als Mitglied eines Verfassungsorgans des Landes in dessen Rolle als Gesellschafter einer GmbH Zugang zu firmeninternen Informationen erhält, dürften diese Loyalitätspflichten auch für ihn gelten. 
	Festzuhalten bleibt Folgendes: Nimmt der Abgeordnete über die Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle von Interna des öffentlichen Unternehmens Kenntnis, wird er zu einem gewissen Teil auch in den Pflichtenkreis des Gesellschafters (insbesondere die Verschwiegenheitspflicht) mit einbezogen. Er steht dem Unternehmen nicht wie ein „Dritter“ gegenüber. Das unterscheidet ihn z. B. vom auskunftsersuchenden Journalisten und dessen Auskunftsanspruch gegenüber dem öffentlichen Unternehmen (vgl. oben Abschnitt II.1.e)bb)(2)).
	Da öffentliche Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts (GmbH) überwiegend gegründet werden, um eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen, und zugleich für ihre Gründung öffentliche Gelder als Kapital eingesetzt werden, liegt es eigentlich auf der Hand, dass ihre wirtschaftliche Prosperität ebenfalls im öffentlichen Interesse des Landes liegt. Dieses öffentliche Interesse kann nach hiesiger Auffassung als Begründung für eine nur eingeschränkte oder gegebenenfalls vollständig verweigerte Aktenvorlage angeführt werden. In Rechtsprechung und Literatur zu Art. 56 Abs. 4 LV findet sich allerdings noch keine entsprechende Argumentation. Anknüpfungspunkt für die hier vertretene Ansicht könnten die verfassungsrechtlichen Vorgaben für eine geordnete Haushaltswirtschaft sein, für die die Landesregierung und der Landtag gemeinsam die Verantwortung tragen (Art. 101 LV).
	Es stellt sich die Frage, wie die Interessen eines landeseigenen Unternehmens unter den Tatbestand des öffentlichen Interesses gefasst werden könnten. Den allgemeinen Anknüpfungspunkt bilden die finanziellen Interessen des Landes. Eine konkretere Ausformung hat dieses, dem „öffentlichen Interesse“ zugeordnete finanzielle Interesse bereits im Zusammenhang mit den gesetzlichen Informationsfreiheitsansprüchen der Bürger in den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und einiger Länder erfahren. Hier wurde teilweise ein tatbestandliches Pendant zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen für die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand formuliert, und zwar in der Form des „fiskalischen Interesses“. Das Schutzgut des so genannten fiskalischen Interesses hat zum Teil Eingang in den Katalog der anspruchseinschränkenden Tatbestände gefunden (siehe z. B. § 3 Nr. 6, 1. Alt. IFG Bund, § 9 Abs. 1 Nr. 6 LIFG RhPf, § 7 Abs. 1 Nr. 7 ThürIFG).
	Das „fiskalische Interesse“ (im Zusammenhang mit Informationsfreiheitsansprüchen) kann dann betroffen sein, wenn der Staat wie ein privater Dritter als Marktteilnehmer am Wirtschaftsleben und am Privatrechtsverkehr teilnimmt. Im Wirtschaftsleben befindet sich der Staat, wenn er am Markt wie ein Privater mit der Absicht der Gewinnerzielung auftritt. Dafür ist es nicht zwingend notwendig, dass er auch als Wettbewerber auftritt. Es genügt eine Teilnahme am Markt als Anbieter oder Nachfrager im privaten Rechtsverkehr. Fiskalische Interessen können z. B. im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (Veräußerung von Grundstücken) und bei Finanzierungsgeschäften von Belang sein. Während der Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse den Privaten vor der Ausspähung dieser Geheimnisse im Wettbewerb schützt, soll der Schutz der fiskalischen Interessen haushaltsrechtlichen Grundsätzen zur Durchsetzung verhelfen. Denn auch wenn der Staat im Bereich des fiskalischen Handelns nicht exakt wie ein Privater geschützt werden muss, hat er doch ein erhebliches Interesse daran, die durch sein fiskalisches Handeln erzielten oder zu erzielenden Einnahmen zu schützen und finanzielle Nachteile für den Landeshaushalt zu vermeiden, insbesondere solche, die durch eine Ausforschung durch andere Marktteilnehmer entstehen können. 
	Der für den Bereich der Informationsfreiheit entwickelte Verweigerungsgrund des fiskalischen Interesses kann nicht „eins zu eins“ auf das Aktenvorlagerecht des Abgeordneten übertragen werden. Dafür unterscheiden sich diese beiden Informationsrechte von ihrer Grundlage her zu stark. Der zugrundliegende Gedanke dürfte jedoch auch für das Aktenvorlagerecht Geltung beanspruchen: Eine landeseigene GmbH muss wegen der von ihr im öffentlichen Interesse zu leistenden öffentlichen Aufgabe einen gewissen Schutz vor dem Bekanntwerden ihrer Geschäftsinterna genießen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Bekanntwerden z. B. von Verhandlungsstrategien und Vertragsverhandlungen mit anderen Marktteilnehmern, von Unterlagen zu Auftragsvergaben, von Kalkulationsunterlagen, von Unterlagen zu Finanzierungsmodellen oder von Entwicklungs- und Projektstrategien zu einer finanziellen Schädigung der Gesellschaft und damit auch zu Nachteilen für den Landeshaushalt führen können. Freilich dürfte das fiskalische Interesse nicht schlicht als öffentlich-rechtliches Spiegelbild des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses verstanden werden. Im Unterschied zum Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses, bei dem es um den unternehmerischen Erfolg im Wettbewerb geht, müsste bei einem entsprechend formulierten Schutzgut des fiskalischen Interesses bei der Abwägung zusätzlich mit einbezogen werden, dass für das landeseigene Unternehmen typischerweise die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe mit Mittelpunkt steht und der unternehmerische Gewinn nur Mittel zum Zweck ist. So dürften zum Beispiel Aktenvorlagebegehren zur Art und Weise oder zur Qualität der Aufgabenerfüllung wohl nicht ohne Weiteres mit dem Hinweis auf schützenswerte Unternehmensinterna eingeschränkt oder abgelehnt werden, denn diese Themen gehören zu den Kernthemen der parlamentarischen Kontrolle.
	Wie zu Beginn dieses Abschnitts schon erwähnt, wurde der Gesichtspunkt des fiskalischen Interesses bisher in der Rechtsprechung noch nicht weiter vertieft und – soweit bekannt – auch in der Staatspraxis noch nicht als Rechtfertigungsgrund für die Einschränkung oder die Verweigerung der Akteneinsicht herangezogen. Sofern die Landesregierung allerdings hinreichend konkret begründen würde, inwiefern die fiskalischen Interessen des Landes durch eine Weitergabe bestimmter Informationen gefährdet wären, könnte dies im Einzelfall eine Einschränkung der Aktenvorlage, beispielsweise in der Form einer daran geknüpften, mehr oder weniger umfangreichen Verschwiegenheitspflicht, oder ausnahmsweise eine Verweigerung der Aktenvorlage rechtfertigen. Der Abgeordnete, der von Unternehmensinterna Kenntnis nimmt, ist über die Haushaltsverantwortung in den Pflichtenkreis des Landes als Gesellschafter des Unternehmens einbezogen. 
	Sollen grundlegende Entscheidungen zur Gesellschaft, z. B. Grundsatzentscheidungen in der Gesellschafterversammlung, vorbereitet werden, scheint es aus hiesiger Sicht auch nicht ausgeschlossen, dass die Landesregierung sich unter bestimmten Umständen auf den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung berufen darf. Unter Umständen, die im Einzelfall darzulegen wären, dürfte es der Landesregierung erlaubt sein, sich in der Phase der Entscheidungsfindung gegen kontrollierende Eingriffe aus dem Parlament abzuschirmen. Dies bezöge sich (allerdings nur) auf Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Entscheidungsfindung stehen (Kabinettvorlagen und ihre Entwürfe, Vermerke, Beratungsprotokolle und schriftliche Einschätzungen).
	Die Zusammenfassung zu den Fragen 4 und 5 findet sich am Ende des Gutachtens (S. 97).
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	Die Unterschiede der drei Anspruchsgrundlagen
	 presserechtlicher Auskunftsanspruch gemäß § 5 BbgPG,
	 Akteneinsichtsanspruch gemäß AIG,
	 Aktenvorlagerecht des Abgeordneten gemäß Art. 56 Abs. 3 und 4 LV
	werden in der folgenden Tabelle in den Grundzügen dargestellt.
	Die in der Verfassung durch Art. 56 Abs. 4 LV und vom Landesverfassungsgericht im Sinne eines Abwägungs- und Entscheidungsprogramms präzisierten Aussagen zur Verweigerung der Akteneinsicht können zu dem Ergebnis führen, dass nach Abwägung aller Interessen die Aktenvorlage nur eingeschränkt erfolgt. Falls dem so ist, schließt sich daran die Frage an, in welcher Form bzw. unter welchen Modalitäten eine solche Einschränkung verfassungskonform erfolgen kann. Die Form der Einschränkung kann an zwei Punkten ansetzen: (1) Die Akten werden selektiv vorgelegt, d. h. einzelne Informationen werden daraus entfernt; (2) die Akten werden vollständig vorgelegt, jedoch werden dem Abgeordneten hinsichtlich der Verwendung der Informationen für seine parlamentarische Arbeit Beschränkungen in Gestalt von Verschwiegenheitspflichten auferlegt.
	In geeigneten Fällen kann die Landesregierung sensible Einzelinformationen selektiv entfernen. Diese Vorgehensweise bietet sich insbesondere für personenbezogene Daten an, für die das Anonymisieren oder Pseudonymisieren auch in anderen Zusammenhängen des Datenschutzes ein bewährtes Verfahren darstellt. Bei dieser Form des Schutzes sensibler Informationen stellt sich das Problem der anschließenden Verschwiegenheit des Abgeordneten nicht.
	In anderen Fällen dürfte dieses Verfahren jedoch nicht geeignet sein, weil die in den Akten enthaltenen Informationen nicht in dieser Weise selektiert werden können, ohne dass der Sinnzusammenhang der Informationen verloren geht. Das lenkt den Blick auf mögliche Verwertungsbeschränkungen, die für den Abgeordneten allgemein bestehen oder ihm im Einzelfall in Gestalt von Verschwiegenheitspflichten auferlegt werden können.
	Die Analyse zeigt zunächst, dass im derzeit geltenden Regelwerk eine allgemein, d. h. ohne Anknüpfung an einen einzelnen Anordnungsakt, geltende Verschwiegenheitspflicht des Abgeordneten nur in der Datenschutzordnung des Landtags formuliert ist. Aufgrund des Rechtscharakters der Datenschutzordnung als parlamentarisches Äquivalent zum Datenschutzgesetz bezieht sich die Verschwiegenheitspflicht nur auf personenbezogene Daten. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Staatsgeheimnisse sind nicht umfasst. Für schutzbedürftige Informationen, die nicht zu den „personenbezogenen Daten“ gehören, ist keine allgemeine Verschwiegenheitspflicht im parlamentarischen Binnenrecht (insbesondere der Geschäftsordnung des Landtages samt Anlagen) oder an anderer Stelle (zum Beispiel im Abgeordnetengesetz) formuliert. 
	Als praktisch wichtige, auf allgemein bestehende Verschwiegenheitspflichten bezugnehmende Einzelvorkehrung der Landesregierung besteht somit jedenfalls zum Schutz sensibler personenbezogener Daten die Möglichkeit, auf die Verschwiegenheitspflicht gem. § 9 Abs. 1 DSO ausdrücklich hinzuweisen.
	Soweit Hinweise und Belehrungen angesichts der Art und der Schutzbedürftigkeit der Daten nicht ausreichend sind, scheint auf den ersten Blick die Einstufung einer Akte auf der Grundlage der Verschlusssachenordnung des Landtages (VSO) ein besonders geeignetes Mittel zu sein, um den Belangen des Geheimnisschutzes im Rahmen einer Aktenvorlage angemessen gerecht zu werden. Sowohl aufgrund ihrer verfassungsrechtlichen Grundlage (Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments, Art. 68 LV) als auch aufgrund ihres Anwendungsbereichs könnte man jedoch daran zweifeln, ob die VSO auf das individuelle Aktenvorlagerecht des Abgeordneten überhaupt unmittelbar Anwendung finden kann. Geht man dennoch von einer zulässigen sinngemäßen Anwendung aus, birgt dies verschiedene Probleme. Als Schwäche erweist sich, dass die VSO ihrem Wortlaut nach nicht auf schutzwürdige private Informationen anzuwenden ist. Unter die privaten Geheimnisse fallen dabei nicht nur die personenbezogenen Daten (Art. 11 Abs. 1 LV), sondern auch die ebenfalls grundrechtlich geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Privater. Zudem liefert sie im Verhältnis zwischen Landesregierung und Abgeordneten im System ihrer vier Geheimhaltungsstufen kaum praktisch sinnvolle Maßgaben für die konkreten jeweiligen Grenzen der Verwendung/Verwertung der erlangten Informationen in der parlamentarischen Arbeit des einzelnen Abgeordneten.
	Soweit Daten und Informationen mit hohem Schutzbedarf im Gegenzug zur Verpflichtung des Abgeordneten auf seine Verschwiegenheit vollständig vorgelegt werden sollen, bleibt nur die förmliche Verpflichtung des Abgeordneten. Nur diese Vorkehrung ist im Falle einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht auch mit strafrechtlichen Sanktionen verknüpft. Die Möglichkeiten des einzelnen Abgeordneten, die Informationen für seine individuelle politische Arbeit zu nutzen, dürften angesichts der umfassenden Verschwiegenheitspflicht jedoch nur sehr begrenzt oder (jedenfalls faktisch) nicht mehr gegeben sein. Dies gilt auch, wenn zeitgleich mehrere Abgeordnete ihr Recht auf Akteneinsicht „kollektiv“ wahrnehmen, um die erhaltenen Informationen für die Ausschussarbeit zu verwenden.
	Geheimschutzvorkehrungen müssen sich am Grundsatz der weitgehenden Offenlegung von Akten und den darin enthaltenen Informationen im Gegenzug zu systematisch abgestuften und klar umrissenen Verschwiegenheitspflichten für das Aktenvorlagerecht des einzelnen Abgeordneten orientieren. Das derzeit bestehende Regelwerk liefert hierfür nur sehr rudimentäre Anhaltspunkte. Hier bedürfte es noch einer vertieften Diskussion über Grundlagen und Voraussetzungen des Aktenvorlagerechts, die nicht auf den bisherigen Aussagen des Landesverfassungsgerichts zur Anwendung der VSO verharren dürfen, sondern diese sinnvoll fortentwickeln sollten.
	Bei hochsensiblen Daten und Informationen stößt das Aktenvorlagerecht des einzelnen Abgeordneten als parlamentarisches Kontrollrecht an seine funktionalen Grenzen. Versucht man, mit „strengen Verschwiegenheitspflichten“ eine vollständige Verweigerung der Aktenvorlage zu vermeiden, ist der Abgeordnete zugleich in weitem Umfang daran gehindert, diese Informationen effektiv für seine individuelle parlamentarische Arbeit einzusetzen.
	Daher könnte es geboten sein, für hochsensible Informationen, wie sie z. B. im Bereich der parlamentarischen Kontrolle von öffentlichen Unternehmen entstehen können, über neue Formen der Ausübung von Kontrolle mit spezifischen Kontrollrechten für Ausschüsse und Gremien nachzudenken. In ihnen könnten solche Informationen unter Wahrung möglicher Geheimschutzinteressen in einem – im bildlichen Sinne – geschützten Raum beraten werden. Das klassische Instrument des Untersuchungsausschusses (Art. 72 LV) mit seinen weitreichenden Rechten ist, in seiner Gestalt als Sonderausschuss und als reaktives Instrument, möglicherweise nicht für alle Kontrollaspekte der geeignete Ansatz. Demgegenüber könnten den das Parlament betreffenden Regelungen anderer Landesverfassungen möglicherweise schon gewisse Anregungen entnommen werden. Hinzuweisen ist beispielsweise auf Art. 24 Abs. 2 und 3 der Niedersächsischen Landesverfassung, demgemäß die Minderheit im Ausschuss einen Anspruch auf Akteneinsicht zu Einrichtungen des Landes durchsetzen kann. Eine vergleichbare, ebenfalls als Minderheitsbestimmung ausgestaltete Kontrollbefugnis enthält Art. 30 der Hamburgischen Verfassung. Eine spezifisch auf die Kontrolle öffentlicher Unternehmen zugeschnittene Bestimmung enthält die Verfassung von Berlin in Art. 49a: Ihr zufolge können das Abgeordnetenhaus und seine Ausschüsse von den durch das Land Berlin entsandten Vertretern in Aufsichts- und Kontrollorganen der öffentlichen Unternehmen Auskünfte verlangen und Berichte einfordern. Gemäß § 69a BHO berichtet die Bundesregierung gegenüber dem Rechnungskontrollausschuss über wesentliche Fragen der Beteiligung des Bundes an privaten Unternehmen sowie der Beteiligungsverwaltung durch die Bundesregierung.
	Die Schutzwürdigkeit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen landeseigener Unternehmen kann nach der hier vertretenen Auffassung kein überwiegendes Interesse im Sinne des Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LV darstellen, mit dem ein Aktenvorlagebegehren des Abgeordneten gem. Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LV eingeschränkt oder verweigert werden kann.
	Angesichts der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürfte vielmehr vieles dafür sprechen, dass sich Unternehmen in öffentlicher Hand als staatlich verantwortete Einrichtungen nicht auf die Rechtsposition „Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses“ berufen können. Denn diese Rechtsposition ist aus den Grundrechten abgeleitet. Auf Grundrechte können sich der Staat und seine Einrichtungen aber nicht berufen. Soweit man (anders als nach der hier vertretenen Auffassung) den Unternehmen in öffentlicher Hand, beispielsweise mit dem Hinweis auf ihre privatrechtliche Organisationsform und auf ihre damit verbundene organisatorische Verselbständigung, diese Rechtsposition dennoch zubilligt, dürfte deren Tauglichkeit als Rechtfertigungsgrund für eine Einschränkung oder Verweigerung der Aktenvorlage beschränkt sein: Das „Betriebs- und Geschäftsgeheimnis“ schützt – nur – die wettbewerblichen Interessen des betroffenen Unternehmens vor Informationsbegehren Dritter. Landeseigene Unternehmen dürften sich aber nur zum kleineren Teil oder nur für Teile ihres jeweiligen Geschäftsfeldes im Wettbewerb mit anderen (privaten) Unternehmen am Markt befinden.
	Lehnt man den „Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses“ als Einschränkungs- oder Verweigerungsgrund gegenüber dem Informationsinteresse des Abgeordneten jedoch ab, kommen jedoch nach der hier vertretenen Auffassung je nach Lage des Einzelfalls andere Einschränkungs- oder Verweigerungsgründe in Betracht, die das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ersetzen können.
	Rechtfertigungsgründe für eine Einschränkung oder Verweigerung der Aktenvorlage können sich aus dem öffentlichen Interesse ergeben. Zu diesen Gründen kann das fiskalische Interesse am Unternehmen gehören, das sich aus der gemeinsamen Haushaltsverantwortung von Parlament und Regierung ableitet. Dieses Interesse gebietet es, die Prosperität und die wirtschaftlichen Interessen des öffentlichen Unternehmens als Marktteilnehmer und zugleich Träger einer öffentlichen Aufgabe zu schützen, um finanzielle Schäden und Nachteile für den Landeshaushalt zu verhindern.
	Sollte die Landesregierung grundlegende Entscheidungen im Zusammenhang mit einer landeseigenen Gesellschaft und der Ausübung ihrer gesellschaftlichen Kontrollrechte vorbereiten, kann sich die Landesregierung im Einzelfall auf den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung berufen. Er schützt die autonome Entscheidungsfindung der Landesregierung gegenüber der parlamentarischen Kontrolle und Einflussnahme.
	Spezifische, sich aus dem Gesellschaftsrecht ergebende Verschwiegenheitspflichten können ebenfalls das Recht auf Aktenvorlage einschränken. Das Aktenvorlagerecht als parlamentarisches Kontrollrecht gebietet zwar einerseits, dem Parlament und seinen Mitgliedern soweit als möglich Zugang zu Unterlagen des von der Landesregierung verantworteten Beteiligungsmanagements zu gewähren. Andererseits muss sich jedoch der Abgeordnete, der Einsicht in Unterlagen erhält, auch in den Pflichtenkreis des Gesellschafters einbeziehen lassen. Zu den Pflichten des Gesellschafters gehören die Verschwiegenheitspflichten derjenigen Personen, die Berichte der Aufsichtsräte einer landeseigenen GmbH entgegennehmen (§ 395 Abs. 1 AktG in entsprechender Anwendung für den Aufsichtsrat der GmbH). Eine Verschwiegenheitspflicht des Gesellschafters besteht auch in Bezug auf Informationen (Unterlagen), die der Gesellschafter (Land) im Wege seines Auskunftsrechts gem. § 51a GmbHG erlangt hat. Nicht zuletzt kann die allgemeine Loyalitätspflicht des Gesellschafters es gebieten, in bestimmten Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Freilich knüpfen sich an die konkrete Berücksichtigung dieser gesellschaftsrechtlichen Vorgaben im Rahmen der nach Art. 56 Abs. 3 und 4 LV erforderlichen Abwägung noch zahlreiche Einzelfragen. Auch hatte das Landesverfassungsgericht noch keine Gelegenheit, sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzten.
	Die Untersuchung zu den Fragen 3 und 4 hat insgesamt gezeigt, dass das bestehende Regelwerk gerade Verschwiegenheitspflichten für Abgeordnete, die Aktenvorlage erhalten sollen, nur rudimentär regelt. Die „Übersetzung“ von Verschwiegenheitspflichten des Gesellschafters in damit korrespondierende Verschwiegenheitspflichten des Abgeordneten, der Einsicht in Unterlagen des Beteiligungsmanagements nimmt, gestaltet sich folglich schwierig. Die Verfassungsorgane Landesregierung und Parlament sind daher aufgerufen, dass Kontrollrecht der Aktenvorlage gem. Art. 56 Abs. 3 und 4 LV mit Blick auf die öffentlichen Unternehmen praxistauglich fortzuentwickeln.
	 Dr. Julia Platter
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